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Zusammenfassung 

Auf Anfrage des Rechtsausschusses fasst dieses Handbuch, zur 
Verfügung gestellt durch die Fachabteilung Bürgerrechte und 
konstitutionelle Angelegenheiten, im ersten Teil den 
Rechtsrahmen der EU bezüglich der Unvereinbarkeiten und der 
Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
zusammen. Basierend auf Länderberichten bietet der zweite Teil 
des Handbuchs einen Überblick über die entsprechenden 
nationalen Vorschriften jedes Mitgliedstaates bezüglich der 
Zusammensetzung nationaler Regierungen und Parlamente 
sowie bezüglich jener über nationale parlamentarische 
Immunitäten. 

Dieses Handbuch wird regelmäßig auf Basis erhaltener 
Informationen aktualisiert; ausschlaggebend ist das Datum der 
Ausgabe. 
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EINLEITENDE BEMERKUNGEN 
Mit diesem Handbuch soll die Arbeit der Mitglieder des Rechtsausschusses erleichtert werden, welche 
die Überprüfung der Mandate neu gewählter Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP), die 
Entscheidung über die Gültigkeit ihrer Mandate sowie die Prüfung von Anträgen auf Aufhebung oder 
Schutz der parlamentarischen Immunität beinhaltet. 

Der erste Teil des Handbuchs ruft kurz den Rechtsrahmen der Europäischen Union (EU), der die 
Unvereinbarkeiten und die Befreiungen der MdEP regelt, in Erinnerung. In diesem Kontext enthält es 
auch die Hauptteile einer eingehenden Analyse mit dem Titel „Die Immunität von Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments“, die zuvor von der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten zur Verfügung gestellt wurde1.  

Der zweite Teil des Handbuchs beruht auf den Länderberichten: Darin werden für jeden Mitgliedstaat 
der EU die einschlägigen nationalen Regelungen zusammengefasst, denen die nationalen Ämter 
unterliegen, die nach Artikel 7 Absätze 1 und 2 des Akts von 1976 zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments nicht mit dem Amt eines MdEP 
vereinbar sind. Außerdem enthalten die Länderberichte einen Überblick über die nationalen Systeme 
der parlamentarischen Immunität. Jeder Länderbericht ist in zwei Teile unterteilt: Im ersten Kapitel 
werden die nationalen Rechtsvorschriften für die Zusammensetzung der Regierungen und Parlamente, 
die Ernennung ihrer jeweiligen Mitglieder sowie für den Zeitpunkt des Beginns ihrer Amtszeit 
dargelegt. Es identifiziert ebenfalls die nationalen Behörden, die dafür zuständig sind dem Parlament 
Fälle der Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien Sitz 
haben, zu übermitteln. Der zweite Teil liefert einen Überblick über die nationalen Vorschriften für die 
parlamentarische Immunität; außerdem werden darin die nationalen Behörden genannt, die befugt 
sind, jegliche Aufhebungen der Immunität von MdEP zu beantragen und zu übermitteln.  

Dieses Handbuch wird regelmäßig aktualisiert. Ausschlaggebend ist das Datum der Ausgabe. Bei der 
aktuellen Ausgabe betreffen die Aktualisierungen den zweiten Teil des Handbuchs und 
insbesondere jegliche Änderungen nationaler Vorschriften hinsichtlich der zuständigen 
nationalen Behörden bei Angelegenheiten bezüglich neu gewählter MdEP, Unvereinbarkeit und 
Immunität. Diese Aktualisierungen basieren auf offiziellen Schreiben von Ständigen Vertretungen der 
Mitgliedstaaten. Bitte versichern Sie sich bei der Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten, ob die Version, die Sie lesen, die neueste ist. 

 

DANKSAGUNGEN  
Dieses Handbuch ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
und verschiedenen Diensten des Parlaments. In der GD Präsidentschaft hat das Referat Verwaltung für 
die Mitglieder die offiziellen Schreiben der Mitgliedstaaten sowie die Antworten der nationalen 
Parlamente durch das EZPWD-Netzwerk (Europäisches Zentrum für parlamentarische Wissenschaft 
und Dokumentation) koordiniert. Zusätzlich haben sowohl das Sekretariat des Rechtsausschusses als 
auch der Juristische Dienst sehr wertvolle Beiträge zum Entwurf und zur Überarbeitung des Handbuchs 
geleistet. 

  

                                                             
1  Die Immunität von Mitgliedern des Europäischen Parlaments, Europäisches Parlament, Fachabteilung Bürgerrechte und 

konstitutionelle Angelegenheiten, 2014. Autoren: Rosa Raffaelli und Sarah Salome SY. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document/IPOL_IDA(2014)509981
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TEIL I – RECHTSRAHMEN DER EU FÜR DIE UNVEREINBARKEITEN 
UND DIE IMMUNITÄT DER MITGLIEDER DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS  
 

1.  Parlamentarische Immunitäten – ein Überblick 
 

Die EU genießt auf dem Staatsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen 
Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der 
Europäischen Union (Artikel 343 AEUV). Gemäß den Artikeln 8 und 9 dieses Protokolls (im Folgenden 
PVB), genießen MdEP ein spezielles System von Befreiungen, deren Umfang und Art der Anwendung 
durch die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments und die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) konkretisiert wird.  

MdEP, genau wie die Mitglieder nationaler Parlamente in den meisten Mitgliedstaaten der EU, 
genießen ein Doppelsystem der Immunität: absolute Immunität für in Ausübung ihres Amtes erfolgte 
Äußerungen und Abstimmungen und relative Immunität vor Verhaftung und Inhaftierung während 
der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments (Parlament). Während die absolute Immunität 
ausschließlich auf Unionsrecht basiert und dementsprechend für alle Mitglieder gleich ist, ist der 
Umfang der relativen Immunität gemäß Artikel 9 Absatz 1 des PVB jedoch in den meisten Fällen 
abhängig von den Vorschriften, die für nationale Abgeordnete gelten.  

Artikel 8 und 9 des PVB, die den Status eines Primärrechts in der EU innehaben, sehen das Folgende 
vor: 

Artikel 8 

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung dürfen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder verfolgt 
werden. 

Artikel 9 

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments 

(a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern 
zuerkannte Unverletzlichkeit zu, 

(b) können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats weder festgehalten noch 
gerichtlich verfolgt werden. 

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom Tagungsort des Europäischen 
Parlaments. 

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht werden; sie steht auch nicht 
der Befugnis des Europäischen Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines seiner Mitglieder 
aufzuheben. 

Diese Regelungen werden im Sekundärrecht der EU genauer definiert, besonders in den Artikeln 5 bis 
9 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments und in Anlage VI eben dieser.  

Die Geschäftsordnung macht deutlich, dass die parlamentarische Immunität kein persönliches Privileg 
der einzelnen Mitglieder, sondern eine Garantie für die Unabhängigkeit des Parlaments als Ganzes und 
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seiner Mitglieder (Artikel 5) ist, und dass das Parlament, bei der Ausübung seiner Befugnisse bezüglich 
der Vorrechte und Befreiungen, so handelt, um seine Integrität als demokratische gesetzgebende 
Versammlung aufrechtzuerhalten und die Unabhängigkeit seiner Mitglieder bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben sicherzustellen. Außerdem beschreiben Artikel 7 bis 9 die Verfahren, die das Parlament 
bei der Behandlung von Anträgen, die Immunität eines Mitglieds zu schützen oder aufzuheben, befolgt 
sowie das Sonderverfahren bei Fällen, die rasches Handeln erfordern.2 Anlage VI der Geschäftsordnung 
des Europäischen Parlaments legt fest, dass der Ausschuss, der für Vorrechte und Befreiungen sowie 
für die Mandatsprüfung der Mitglieder verantwortlich ist, der Rechtsausschuss ist.3  

Der EuGH4 hat die Notwendigkeit bestätigt, zwischen der Immunität, die auf „Art. 8 des Protokolls 
beruht, der eine absolute Immunität bewirkt, deren Inhalt sich nur nach dem europäischen Recht 
richtet und die vom Parlament nicht aufgehoben werden kann“ und jener, die auf Artikel 9 des 
Protokolls beruht, die „hinsichtlich des Inhalts und des Umfangs der Unverletzlichkeit, die zugunsten 
des Parlamentsabgeordneten geschaffen wurde, auf das nationale Recht seines 
Herkunftsmitgliedstaats verweist“ und die „falls erforderlich, vom Parlament aufgehoben werden 
kann.“  

 

1.1.  Absolute Immunität für Äußerungen oder Abstimmungen (Artikel 8 des PVB) 

 

Die in Artikel 8 festgelegte Immunität dient dazu, die freie Meinungsäußerung der MdEP zu schützen, 
was ausdrücklich vom EuGH anerkannt wurde.5 Diese Regelung sieht eine absolute Immunität vor, die 
jegliche Gerichtsverfahren bezüglich einer erfolgten Äußerung oder Abstimmung bei der Ausübung 
der parlamentarischen Arbeit untersagt.6 Diese Form der Immunität fällt in die Kategorie der 
sachlichen oder Amtsimmunität und ist auch bekannt als Nichthaftung oder parlamentarisches 
Vorrecht (irresponsabilité auf Französisch, Indemnität auf Deutsch, insindacabilità auf Italienisch).  

In der Praxis genießen MdEP einen erweiterten Schutz ihrer freien Meinungsäußerung in Bezug auf in 
Ausübung ihrer Tätigkeit erfolgte Äußerungen: diese Immunität zielt dementsprechend darauf ab die 
Integrität des politischen Diskurses zu schützen und ist somit von höchster Bedeutung für das 
ordnungsgemäße Funktionieren der repräsentativen Demokratie.7 Wie auch tatsächlich 
hervorgehoben von Generalanwalt Poiares Maduro, „ein Vorgehen gegen ein Mitglied wegen einer 
von diesem in seiner Eigenschaft als Abgeordneter geäußerten Meinung oder abgegebenen Stimme 
stellt eine Verletzung der Institution des Parlaments als solcher dar, da es dessen Stellung als Forum 
par excellence für offene Diskussion und demokratische Beratungen untergraben würde.“8 Diese Art 
der Immunität, obwohl eingeschränkt in ihrem Umfang (sie deckt nur in Ausübung der Tätigkeit des 

                                                             
2  Siehe Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, 9. Wahlperiode (September 2021).  
3  Siehe Geschäftsordnung, Anlage VI, Abschnitt XVI, Ziffer 10. 
4  Siehe Urteil des Gerichts (Erste Kammer) vom 17. Januar 2013, Bruno Gollnisch gegen Europäisches Parlament, Verbundene 

Rechtssachen T-346/11 und T-347/11, EU:T:2013:23, im Folgenden ‚Rechtssache Bruno Gollnisch‘. 
5  Siehe Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 21. Oktober 2008, Alfonso Luigi Marra gegen Eduardo De Gregorio und 

gegen Antonio Clemente, verbundene Rechtssachen C‑200/07 und C‑201/07, EU:C:2007:356, im Folgenden 
‚RechtssacheMarra‘, Randnr. 27.  

6  Ebd. 
7  Siehe Lenaerts, K., „The principle of democracy in the case law of the European Court of Justice“, International and 

Comparative Law Quarterly, Bd. 2013, 62, April 2, 271-315, auf S. 291. 
8  Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro in der Rechtssache Marra, 26. Juni 2008, Randnr. 12. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/lastrules/TOC_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62011TJ0346
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:62011TJ0346
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6D9945FC641CC76E6B02F6509208EAA0?text=&docid=66806&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6719881
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=6D9945FC641CC76E6B02F6509208EAA0?text=&docid=66806&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6719881
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Mitglieds erfolgte Abstimmungen und Äußerungen ab), ist zeitlich nicht begrenzt: solange die 
Abstimmung oder Äußerung mit dem Mandat des Mitglieds in Verbindung steht, kann diese nicht 
Gegenstand eines Gerichtsverfahrens werden, auch dann nicht, wenn die Person von seinem/ihrem 
Mandat zurücktritt. Darüber hinaus basiert diese Immunität ausschließlich auf Unionsrecht und ihr 
Inhalt und Umfang muss alleine auf Grundlage des Unionsrechtes begründet sein.9 

Die absolute Immunität eines MdEP kann nicht aufgehoben werden, noch kann das betroffenen 
Mitglied auf sie verzichten. Im Wesentlichen ist die absolute Immunität für die Anwendung bei 
Aussagen, die von Mitgliedern innerhalb des Parlaments getätigt werden, gedacht; es ist allerdings 
möglich, dass Aussagen, die außerhalb des Parlaments getroffen werden, ebenfalls auf eine Ausübung 
des Amtes des Mitglieds hinauslaufen können.10 Im letzteren Fall können manchmal Zweifel daran 
entstehen, ob die Äußerung „in Ausübung ihres Amtes“ geäußert wurde; die Rechtsprechung des 
EuGH und die Praxis des Rechtsausschusses haben deshalb klargestellt, wie dieser Satz zu 
interpretieren ist und wer die Befugnis hat, eine endgültige Entscheidung in dieser Sache zu treffen.  

 

1.2.  Schutz vor Verfolgung, Verhaftung oder Inhaftierung (Artikel 9 des PVB) 

 

Laut EuGH11 soll Artikel 9 des Protokolls die Unabhängigkeit der Mitglieder sicherstellen, indem er 
verhindert, dass während der Dauer der Sitzungsperiode des Parlaments auf sie Druck in Form von 
Drohungen mit Festnahme oder gerichtlicher Verfolgung ausgeübt werden kann. Es ist 
dementsprechend eindeutig, dass diese Art der Immunität in die Kategorie der relativen Immunität 
fällt, auch bezeichnet als persönliche Immunität (ratione personae), oder Unverletzlichkeit 
(inviolabilité auf Französisch, parlamentarische Unverletzlichkeit oder Immunisation auf Deutsch, 
improcedibilità oder inviolabilità auf Italienisch). 

Der Umfang der relativen Immunität eines MdEP ist abhängig vom Ort, an dem die entsprechende 
belastende Handlung getätigt wurde. Mitglieder, die sich im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaates befinden oder zum oder vom Tagungsort des Parlaments reisen, genießen eine 
Immunität, die direkt durch Unionsrecht geregelt ist: gemäß Artikel 9 Absätze 1 Buchstabe b und 2 des 
PVB sind sie demzufolge davor geschützt, festgehalten oder gerichtlich verfolgt zu werden. Wenn sich 
ein Mitglied hingegen im Hoheitsgebiet seines/ihres Mitgliedstaates befindet, ist der Umfang 
seiner/ihrer Immunität abhängig vom innerstaatlichen Recht: 12 MdEP aus verschiedenen 
Mitgliedstaaten genießen sehr verschiedene Systeme relativer Immunität (vom vollständigen Schutz 
vor Verhaftung, Inhaftierung und Verfolgung bis hin zu überhaupt keinem Schutz).  

Grundsätzlich gilt, dass relative Immunität, falls anwendbar, Mitglieder nur schützt, solange sie im Amt 
sind; ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Ausübung ihres Mandats nicht durch politisch motivierte 
Anschuldigungen oder Verurteilungen behindert wird. Relative Immunität beschränkt sich nicht auf 
Handlungen, die in Ausübung der Aufgaben getätigt werden, sondern erstreckt sich auf jede 
Handlung, die durch das Mitglied getätigt wird. Allerdings ist eine solche Immunität zeitlich begrenzt: 
sobald das Mitglied seine Tätigkeit nicht mehr ausführt, kann er/sie strafrechtlich verfolgt und verhaftet 

                                                             
9  Urteil des Gerichtshofes (Große Kammer) vom 6. September 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543, im Folgenden 

‚RechtssachePatriciello‘, Randnr. 25. 
10  EuGH, Rechtssache Patriciello, a. a. O., Randnrn. 29 bis 30. 
11  Siehe Urteil des Gerichts erster Instanz (Siebte Kammer) vom 15. Oktober 2008, Ashley Neil Mote gegen Europäisches 

Parlament, T-345/05, EU:T:2008:440, Randnr. 50. 
12  Siehe Hardt, S., Parliamentary immunity, Intersentia, Cambridge, 2013.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0163
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:T:2008:440
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=ecli:ECLI:EU:T:2008:440
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werden, sogar für Handlungen, die das Mitglied im Amt getätigt hat. Außerdem erstreckt sich relative 
Immunität niemals auf Fälle, bei denen das Mitglied auf frischer Tat ertappt wurde (in flagranti), wie 
auch ausdrücklich festgelegt im dritten Absatz von Artikel 9 des PVB, und ohne Berücksichtigung 
nationaler Gesetze, da in solchen Fällen das Risiko für eine politisch motivierte Strafverfolgung sehr 
eingeschränkt, wenn nicht sogar abwesend, ist. Zusätzlich hat das Europäische Parlament das Recht 
die Immunität, in den in Artikel 9 Absatz 1 Unterabsätze (a) und (b) dargelegten Fällen des PVB, 
aufzuheben, und im Allgemeinen tut es das auch, es sei denn, das Parlament kommt, nach Prüfung der 
Umstände des Falls, zu dem Schluss, dass es Gründe dafür gibt, zu vermuten, dass die Strafverfolgung 
politisch motiviert ist (das sogenannte fumus persecutionis: siehe unten bei Punkt 4. 3).13  

Für die Immunität gemäß Artikel 9 Absatz 2 hat der EuGH in seinem Urteil vom 19. Dezember 2019 in 
der Rechtssache Oriol Junqueras Vies (C-502/19) festgestellt, dass eine Person, deren Wahl ins Parlament 
durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem die Wahl stattgefunden hat, offiziell 
verkündet wurde, von diesem Moment an den Status eines Mitglieds des Parlaments erwirbt, und 
dementsprechend, von dem Moment, an dem die Ergebnisse offiziell verkündet werden, die 
Befreiungen genießt, die im PVB erläutert werden 14. 

 

1.3.  Verhältnis zwischen den Befreiungen, die gemäß Artikel 8 und 9 des PVB gewährt 
werden und den Vorrechten abgesichert durch Artikel 7 des PVB 

 

Zusätzlich zur Immunität die gemäß den Artikeln 8 und 9 des PVB gewährt wird, haben MdEP Anspruch 
auf einen besonderen Schutz ihrer Reisefreiheit gemäß Artikel 7 des PVB. Insbesondere Artikel 7 
Absatz 1 schreibt vor, dass die Reise der Mitglieder des Europäischen Parlaments zum und vom Tagungsort 
des Europäischen Parlaments [...] keinen verwaltungsmäßigen oder sonstigen Beschränkungen unterliegen 
[darf]. 

In der Vergangenheit kam die Frage nach dem Verhältnis zwischen diesem Vorrecht und den 
Befreiungen, die gemäß den Artikeln 8 und 9 des PVB gewährt werden, auf, insbesondere, da Letzterer 
ebenfalls eine besondere Regelung für den Schutz von Mitgliedern, die zum und vom Tagungsort des 
Europäischen Parlaments reisen, vorschreibt. Der EuGH hat dieses Problem schließlich gelöst, indem er 
festgestellt hat, dass der Umfang der Artikel 7 und 9 des PVB nicht der gleiche ist.15 Tatsächlich bezieht 
sich Artikel 7 auf verwaltungsmäßige oder sonstige Beschränkungen der Reisefreiheit von MdEP; diese 
Beschränkungen beinhalten keine Beschränkungen, die sich aus Gerichtsverfahren ergeben, da 
letztere in den Geltungsbereich von Artikel 9 fallen, oder von Artikel 8 im speziellen Bereich von 
erfolgten Äußerungen und Abstimmungen.16 Dementsprechend sind die Vorrechte gemäß Artikel 7 
des PVB bei Beschränkungen der Reisefreiheit von MdEP, die von Gerichten im Verlauf eines 
Gerichtsverfahrens auferlegt wurden (wie z. B. Kaution oder Haft), nicht anwendbar;17 und Mitglieder, 

                                                             
13  Für eine statistische Analyse der Entscheidungen die während der verschiedenen Wahlperioden getroffen wurden (bis zur 

6.) siehe Europäisches Parlament, OPPD, Non-liable? Inviolable? Untouchable? The challenge of parliamentary immunities, 
2012, S. 33.  

14  Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 19. Dezember 2019, Oriol Junqueras Vies, Rechtssache C-502/19, 
EU:C:2019:1115, im Folgenden „Rechtssache Oriol Junqueras Vies“, Randnr. 94. 

15  EuGH, Urteil zur Rechtssache Mote, a. a. O., Randnr. 47. 
16  Ebd., Randnr. 49. 
17  Siehe auch Urteil vom 15. September 1981, Rt. Hon. Lord Bruce of Donington gegen Eric Gordon Aspden, 208/80, 

EU:C:1981:194, bei Randnr. 14, die Geltendmachung, dass die Wirkung von Artikel 7 Absatz 1 des PVB ist, „die Reisefreiheit 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0502
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:62019CJ0502
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61980CJ0208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61980CJ0208
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:61980CJ0208
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die keine relative Immunität gemäß Artikel 9 genießen (z. B. weil sie aufgehoben wurde, weil die 
Umstände des Falls so liegen, dass sie nicht anwendbar ist oder weil das nationale Recht diese nicht 
vorschreibt), können sich nicht auf die Vorrechte gemäß Artikel 7 berufen.  

 

1.4.  Immunitäten und Grundrechte: Auslotung des richtigen Gleichgewichts.  

 

Die Ausübung der parlamentarischen Immunität kann in manchen speziellen Fällen in Konflikt mit 
Rechten stehen, die von der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) geschützt werden, insbesondere das Recht auf Zugang zum 
Gericht und das Recht auf freie Meinungsäußerung. 

Bei den Rechtssachen Castells gegen Spanien18 und Jerusalem gegen Österreich 19, zwei Rechtssachen, 
die sich auf die freie Meinungsäußerung gemäß Artikel 10 der EMRK beziehen, wurde vom 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Erinnerung gerufen, dass, obwohl die freie 
Meinungsäußerung für jeden wichtig ist, so ist sie dies in besonderem Maße für gewählte 
Volksvertreter. Er oder sie repräsentiert die Wählerschaft, lenkt die Aufmerksamkeit auf ihre Sorgen und 
verteidigt ihre Interessen. Dementsprechend unterliegen Beeinträchtigungen der freien 
Meinungsäußerung eines Oppositionsmitglieds des Parlaments genauester Überprüfung seitens des 
Gerichts (Castells gegen Spanien, Randnr. 42). 

A. gegen Vereinigtes Königreich20, der erste Fall, der vor den EGMR gebracht wurde bezüglich des 
Konflikts von Artikel 6 (Recht auf ein faires Verfahren) des EuGH und der parlamentarischen 
Immunität, kann ebenfalls als eine wichtige Bestätigung des Grundsatzes der freien 
Meinungsäußerung und politischen Debatte betrachtet werden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass 
die parlamentarische Immunität, die der Abgeordnete in diesem Fall genoss, das legitime Ziel 
verfolgte, die freie Meinungsäußerung im Parlament zu schützen und die Gewaltenteilung zwischen 
der Legislative und der Judikative aufrechtzuerhalten. Der EGMR erklärte, dass die Gesamtumstände 
dieses Falls die Anwendung des Grundsatzes absoluter parlamentarischer Immunität nicht den 
Ermessensspielraum, der den Staaten gewährt wird, um das Recht des Einzelnen auf Zugang zu den 
Gerichten zu beschränken, überschreitet (Randnr. 87). Der Gerichtshof betonte jedoch, dass das 
Vereinigte Königreich Abgeordneten keine Immunität für Aussagen gewährt, die außerhalb des 
Parlaments getroffen wurden 21 oder in Presseerklärungen des Abgeordneten abgegeben wurden; 
auch dann nicht, wenn deren Inhalt danach in der parlamentarischen Debatte wiederholt wird. Der 
Gerichtshof betonte außerdem, dass Opfer von Diffamierungen im Vereinigten Königreich nicht 
vollständig auf Wiedergutmachung verzichten müssen, da absichtlich getätigte, irreführende 
Aussagen als Missachtung des Parlaments bestraft werden können. 

In einem anschließenden Fall betonte der Gerichtshof die Notwendigkeit, die Existenz einer klaren 
Verbindung zwischen der Äußerung eines Mitglieds und einer parlamentarischen Aktivität zu 
beurteilen: dementsprechend können z. B. ironische oder spöttische Schreiben, die von Spielzeug 

                                                             

der Mitglieder des Parlaments unter anderem auch durch ihre Steuerpraktiken verwaltungsmäßigen Beschränkungen zu 
unterwerfen.“ 

18  EGMR, Castells gegen Spanien (Nr. 11798/85), 23. April 1992. 
19  EGMR, Jerusalem gegen Österreich (Nr. 26958/95), 27. Februar 2001. 
20  EGMR, A. gegen das Vereinigte Königreich (Nr. 35373/97), 17. Dezember 2002. 
21  Siehe auch EGMR, Kart gegen Türkei (Nr. 8917/05), 3. Dezember 2009. 
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begleitet werden, adressiert an einen Staatsanwalt, nicht so ausgelegt werden, dass sie in den Umfang 
parlamentarischer Tätigkeiten fallen. Sie deuten viel mehr auf eine persönliche Auseinandersetzung 
hin, und sollten demnach nicht von der absoluten Immunität abgedeckt werden.22 Der EuGH hat dieses 
Kriterium in seinem Urteil der Rechtssache Patriciello übernommen („direkte und offensichtliche 
Verbindung“)23. 

Die Frage, ob sich parlamentarische Vorrechte auf die Presse erstrecken, wurde vom Straßburger 
Gerichtshof im Fall Belpietro gegen Italien näher untersucht.24 Der Fall beschäftigte sich mit der 
Verpflichtung des Herausgebers einer Zeitung zu überwachen, was veröffentlicht wird, um 
insbesondere die Veröffentlichung von diffamierenden Artikeln zu verhindern. Diese Verpflichtung 
verschwindet nicht, wenn es um einen Artikel geht, der von einem Mitglied des Parlaments verfasst 
wurde, da dies, dem Gericht zufolge, ansonsten auf eine absolute Freiheit der Presse hinauslaufen 
würde, jegliche Aussagen von Mitgliedern des Parlaments in Ausübung ihres parlamentarischen 
Mandats zu veröffentlichen, ohne Rücksicht auf deren diffamierenden oder verletzenden Inhalt.  

Außerdem hat die Europäische Kommission für Demokratie durch Recht (die sogenannte Venedig-
Kommission), eine beratende Einrichtung für den Europarat, kürzlich einen Bericht über den Umfang 
und die Aufhebung der parlamentarischen Immunität verabschiedet.25 Die Venedig-Kommission hat 
die existierenden Gesetze zur absoluten und relativen Immunität von Mitgliedern des Parlaments 
geprüft, und sie unter Berücksichtigung der Notwendigkeit die Rechtsstaatlichkeit zu schützen, 
beurteilt und mehrere Leitlinien und Kriterien für die Regelung und Aufhebung der parlamentarischen 
Immunität vorgeschlagen. Sie hat dementsprechend vorgebracht, dass obwohl die nationalen 
Vorschriften zur absoluten Immunität im Allgemeinen wohlbegründet sind, zumindest solange sie sich 
nicht auf private Aussagen von Mitgliedern des Parlaments erstrecken, existierende nationale 
Vorschriften zur relativen Immunität möglicherweise verbessert werden müssen, um die Möglichkeit 
des Missbrauchs einzuschränken, welcher die Rechtsstaatlichkeit beeinträchtigt, den Ablauf 
juristischer Verfahren behindert und die Demokratie untergraben könnte. Interessanterweise hat die 
Venedig-Kommission vorgeschlagen, dass die Vorschriften zur Immunität, die im Europäischen 
Parlament sowie in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates gelten, als Inspirationsquelle 
für nationale Reformen dienen könnten, da sie einen gemeinsamen europäischen Konsens zu dem 
Thema widerspiegeln.26  

 

  

                                                             
22  EGMR, Cordova gegen Italien (Nr. 40877/98) und (Nr. 45649/99), 30. Januar 2003. Für eine Kommentar siehe Kloth, M., 

Immunities and the right of access to court under Article 6 of the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff 
Publisher, Leiden, 2010, S. 186 ff. 

23  EuGH, Urteil in der Rechtssache Patriciello, a. a. O., Randnr. 35. 
24  EGMR, Belpietro gegen Italien (Nr. 43612/10), Urteil vom 24. September 2013. 
25  Siehe Venedig-Kommission, Report on the scope and lifting of parliamentary immunities, Straßburg, 14. Mai 2014. 
26  Ebenda, Randnr. 201. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2014)011-e&lang=DE
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2. Absolute Immunität für Äußerungen oder Abstimmungen (Artikel 8 
des PVB) 
 

Gemäß Artikel 8 des PVB:  

Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung dürfen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt noch festgenommen oder verfolgt 
werden. 

Diese Immunität für Abstimmungen und Äußerungen stellt sicher, dass Mitglieder des Europäischen 
Parlaments einen erweiterten Schutz ihrer freien Meinungsäußerung genießen. Sie schützt MdEP bei 
ihrer Tätigkeit als demokratische gewählte Volksvertreter sowie das Parlament als Ort der politischen 
Debatte. Wie vom EuGH verdeutlicht muss sich der Umfang dieser Immunität alleine auf Basis des 
Unionsrechtes gründen:27 nationale Vorschriften zum Schutz der Immunität nationaler Parlamentarier 
sind zu diesem Zweck nicht relevant. 

Die absolute Immunität schützt Mitglieder des Europäischen Parlaments vor jeglichen (zivilrechtlichen, 
strafrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen) Verfahren in Bezug auf in Ausübung ihres Amtes erfolgte 
Abstimmungen oder Äußerungen. Demnach unterliegen die durch MdEP in Ausübung ihres Amtes 
erfolgte Abstimmungen oder Äußerungen nur den Konventionen der parlamentarischen 
Verhaltensregeln, deren Anwendung alleine in der Verantwortung des Parlaments liegt.28 
Generalanwalt Jääskinen hat vorgeschlagen, dass diese parlamentarische Immunität „nicht nur Rechte, 
sondern auch Verantwortung“ beinhaltet: auch wenn MdEP bei der Ausübung ihres Amtes materielle 
Immunität genießen, bleiben sie also den von diesem Organ erlassenen Verhaltensregeln unterworfen, 
und können dementsprechend disziplinarischen Maßnahmen unterworfen werden, insoweit sie in der 
Geschäftsordnung vorgesehen sind.29  

 

2.1. Dauer der Nichthaftung 

 

Laut dem Bericht des Europäischen Parlaments beginnt die absolute Immunität mit der Bekanntgabe 
der Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament; dementsprechend wird MdEP diese Art des 
Schutzes gewährt, ungeachtet dessen, ob ihr Mandat (bereits) geprüft wurde.30 Diese Interpretation 
wurde allerdings zuvor nicht einstimmig von Gelehrten geteilt, da manche geltend machten, dass die 
absolute Immunität nach der Eröffnung der ersten Sitzung nach der Wahl einsetzt.31 Für die Immunität 

                                                             
27  Siehe EuGH, Urteil in der Rechtssache Marra, Randnr. 26. 
28  Siehe auch EGMR, A. gegen Vereinigtes Königreich, a. a. O., bei Randnr. 86: der Straßburger Gerichtshof berücksichtigte die 

Vorschriften zur parlamentarischen Disziplin, um die Kompatibilität der absoluten Immunität mit dem EuGH zu beurteilen 
(und insbesondere mit dem Recht auf ein gerechtes Verfahren) und erachtete diese als eine Möglichkeit, Opfern von 
Diffamierungen eine Art von Wiedergutmachung zu verschaffen.  

29  Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen in der Rechtssache Patriciello, 9. Juni 2011, Randnrn. 57 bis 59. 
30  Siehe Bericht über den Antrag auf Verteidigung der parlamentarischen Immunität und der Vorrechte von Francesco 

Musotto, 20. Juni 2003, A5-0248/2003. Herr Musotto wurde bei den Wahlen vom 10. Juni bis 13. Juni 1999 zum MdEP 
gewählt und er wurde bezüglich einer am 16. Juni 1999 getroffenen Äußerung angeklagt. Siehe auch Bruno, A., di Gesú, 
J., „Lo status del parlamentare europeo,“ in Caretti, P., Morisi, M. und Tarli Barbieri, G. (Hrsg.), Lo status di membro del 
Parlamento in prospettiva comparata, 2012, S. 4. 

31  Artikel 3 des Akts von 1976 stellt fest, dass die Amtszeit eines jeden Abgeordneten zur gleichen Zeit beginnt und endet 
wie die fünfjährige Wahlperiode für die er gewählt wurde (Absatz 3) und dass diese Periode „mit der Eröffnung der ersten 
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gemäß Artikel 9 Absatz 2 wurde diese Frage durch den EuGH in seinem Grundsatzurteil vom 
19. Dezember 2019 in der Rechtssache Oriol Junqueras Vies (C-502/19) geklärt. Der EuGH hat 
festgestellt, dass eine Person, deren Wahl ins Parlament durch die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaates, in dem die Wahl stattgefunden hat, offiziell verkündet wurde, den Status eines 
Mitglieds des Parlaments von diesem Moment an erwirbt, und folglich die Unverletzlichkeiten, die im 
PVB dargelegt werden, ab dem Moment der offiziellen Bekanntgabe der Ergebnisse genießt32. Artikel 8 
bleibt jedoch nur anwendbar, nachdem die erste (konstituierende) Plenarsitzung des neu gewählten 
Parlaments stattgefunden hat. Tatsächlich fängt das parlamentarischen Mandat der neu gewählten 
MdEP, das Anlass zu „Äußerungen“ oder „Abstimmungen“ innerhalb der Bedeutung von Artikel 8 des 
PVB geben kann, erst ab diesem Moment an.33 

MdEP genießen absolute Immunität für in Ausübung ihres Amtes erfolgte Abstimmungen und 
Äußerungen sogar nach Ende ihres Mandats: Aussagen, die während des Mandats getätigt wurden und 
die eine Ausübung der Funktionen, die damit verbunden sind, darstellen, können nicht Gegenstand 
eines Gerichtsverfahrens sein, auch dann nicht, wenn das MdEP von seinem/ihrem Amt zurückgetreten 
ist.  

 

2.2.  Umfang der Nichthaftung 

 

Eine der komplexesten Fragen, die mit der Anwendung der absoluten Immunität in Verbindung steht, 
ist die Definition ihres Geltungsbereichs. Tatsächlich sind MdEP von der Haftung für „in Ausübung ihres 
Amtes“ erfolgte Äußerungen oder Abstimmungen befreit; während Abstimmungen grundsätzlich als 
mit dem Mandat des Mitglieds verbundene Handlungen angesehen werden können, stellt sich die 
Frage, ab wann eine erfolgte Äußerung als in der Ausübung des Amtes erachtet werden muss.  

Generalanwalt Poiares Maduro hat angedeutet, dass die Entscheidung, die absolute Immunität auf 
erfolgte Äußerungen in Ausübung der Aufgaben zu begrenzen, was in praktisch allen 
Rechtsordnungen üblich ist, auf der Notwendigkeit beruht, zu verhindern, dass zwei Klassen von 
Bürgern entstehen – einerseits Parlamentsmitglieder, die sich für ihre Äußerungen nicht vor den 
Gerichten zu verantworten brauchen, und andererseits Normalbürger, die den zivil- und 
strafrechtlichen Beschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit unterworfen sind. Tatsächlich dient 
diese Entscheidung dazu, ein Gleichgewicht zwischen der freien Meinungsäußerung von 
Parlamentsmitgliedern, die wesentlich ist für die Fähigkeit ihr Amt auszuüben, und dem Recht der 
Bürger auf Zugang zur Justiz, das immer beeinträchtigt wird, wenn sie sich von einer Aussage durch 
ein Parlamentsmitglied verletzt fühlen, sicherzustellen;34 eine enge Auslegung der parlamentarischen 
Immunität ist dementsprechend notwendig, um das eigentliche Fundament der Rechtsstaatlichkeit 
zu schützen.35 Demzufolge ist die Frage, welche Äußerungen durch parlamentarische Vorrechte 

                                                             

Sitzung nach jeder Wahl“, beginnt (Absatz 2). Es könnte dementsprechend geschlussfolgert werden, dass die 
parlamentarische Immunität, bezüglich der Abgeordneten, die keine Mitglieder des vorigen Parlaments waren, ab dem 
Tag der Eröffnung der ersten Sitzung nach der Wahl in Kraft tritt. Siehe Cavero Gómez, M., “La inmunidad de los diputados 
en el Parlamento Europeo,” Revista de las Cortes Generales, Separata Nr. 20, 1990, S. 16 und 17.  

32  EuGH, Urteil zur Rechtssache Oriol Junqueras Vies, a. a. O., Randnr. 94. 
33  Siehe Artikel 5 Absatz 3 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen 

Parlaments. 
34  Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro in der Rechtssache Marra, Randnr. 31.  
35  Siehe Lenaerts, K., a. a. O., auf S. 291; EGMR, Cordova gegen Italien, a. a. O., Randnr. 59.  
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abgedeckt werden, wesentlich für das ordnungsgemäße Funktionieren der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit. 

 

2.2.1.  Ein räumliches Kriterium ... 

Ursprünglich waren sich die Gelehrten tendenziell darüber einig, dass, obwohl die absolute Immunität 
der MdEP Äußerungen abdeckte, die innerhalbe des Parlaments erfolgten, sei es nun während 
Plenarsitzungen oder in Versammlungen parlamentarischer Gremien (wie z. B. Ausschüsse oder 
Fraktionen), sie sich nicht auf Äußerungen erstreckt, die außerhalb des Kontexts des Parlaments und 
seiner Einrichtungen erfolgen. Dementsprechend wurde normalerweise vorgebracht, dass Reden auf 
Parteitagen oder im Wahlkampf nicht durch die Immunität abgedeckt sind.36 In der Praxis resultierte 
dies darin, dass die Immunität auf die Äußerungen begrenzt wurde, die innerhalb des Parlaments 
erfolgten, in Übereinstimmung mit den Verfassungstraditionen von mehreren Mitgliedstaaten.37  

Diese einschränkende Auslegung wurde jedoch sukzessive erweitert, sodass sogar Äußerungen, die 
außerhalb des Parlaments getätigt wurden, abgedeckt werden. Wie von Generalanwalt Poiares Maduro 
ausgeführt, waren die parlamentarischen Vorrechte historisch gesehen tatsächlich auf Redebeiträge 
innerhalb des Parlaments beschränkt, da sich zu dieser Zeit der politische Diskurs auf das Parlament 
konzentrierte. In modernen Demokratien findet der politische Diskurs und Debatten über 
Angelegenheiten von öffentlicher Bedeutung in einem wesentlich breiteren Forum statt, das Print- und 
elektronische Medien und das Internet einschließt. Es wird von den Parlamentsmitgliedern erwartet, 
einen Dialog mit der Zivilgesellschaft zu führen und ihre Vorstellungen nicht nur im Plenarsaal, sondern 
auch in den von der Zivilgesellschaft bereitgestellten Foren zu präsentieren; daher kann das Kriterium, 
das darüber entscheidet, welche Äußerungen in Ausübung des Amtes eines Mitglieds erfolgen, nicht 
räumlich sein, da das räumliche Kriterium zu eng wäre.38 Darauffolgend hat Generalanwalt Jääskinen 
diesen Punkt weiter ausgeführt: während er zustimmt, dass „Beschränkung der Tragweite der 
Verantwortungsfreiheit allein auf den Ort, an dem das Parlament tagt, nicht mehr der aktuellen Realität 
der politischen Debatte entspricht und nicht als ausschließliches Kriterium maßgeblich sein kann,“ 
betonte er ebenfalls „die Bedeutung der Räume des Parlaments als privilegierte[n] Ort der politischen 
Auseinandersetzung.“39  

Diese Auslegung wurde in der Folge vom EuGH selbst bestätigt: bei seiner Entscheidung zur 
Rechtssache bezüglich Herrn Patriciello, entschied der Gerichtshof, dass „Äußerungen eines 
Europaabgeordneten nicht allein deshalb dieser Immunität entzogen sein, weil sie außerhalb des 
Europäischen Parlaments erfolgt sind.“ Daher hat der Gerichtshof festgestellt, dass, obwohl die 
absolute Immunität „im Wesentlichen auf die Erklärungen der Europaabgeordneten Anwendung 
finde[t], die sie im Europäischen Parlament selbst abgeben,“ es möglich ist, dass eine Aussage, die über 
die Grenzen dieser Räumlichkeiten hinaus abgegeben wird, auf eine Äußerung, die in Ausübung ihres 

                                                             
36  Siehe Europäisches Parlament, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, Parliamentary 

immunity in the European Parliament, 2007, Seite 8; siehe auch Senén Hernández, M., „Inviolabilidad e inmunidad en el 
Parlamento Europeo“, in Revista de las Cortes Generales, 1986, Bd. 9, 319-333, auf S. 322. 

37  Passaglia, P., „Introduzione,“ in Passaglia, P. (Hrsg.), L’insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari.  
38  Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro in der Rechtssache Marra, Randnrn. 33 bis 35. 
39  Er machte daher in seinen Schlussanträgen geltend, dass Äußerungen, die von MdEP in den Räumlichkeiten des 

Parlaments erfolgten, nicht auf die gleiche Art behandelt werden sollten, wie ihre Reden in anderen Foren politischer 
Debatte. Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen in der Rechtssache Patriciello, Randnrn. 68 bis 70.40 
 EuGH, Urteil in der Rechtssache Patriciello, a. a. O., Randnrn. 28 bis 30. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL-JURI_ET(2007)360487
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL-JURI_ET(2007)360487
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Insindacabilita_032014.pdf
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Amtes erfolgte, hinausläuft, da „das Vorliegen einer derartigen Äußerung [...] nicht vom Ort, an dem sie 
erfolgt, sondern von ihrer Art und ihrem Inhalt ab[hängt].“40 Der Gerichtshof fuhr dann fort, die Kriterien 
zu definieren, die verwendet werden sollen, um festzustellen, ob eine Aussage, die von einem MdEP 
außerhalb des Parlaments getroffen wurde, von der absoluten Immunität abgedeckt ist.  

 

2.2.2. ... und eine Analyse der „Art und des Inhalts“ der Äußerung 

Es sollte nun klar sein, dass Äußerungen, die von MdEP außerhalb der Räumlichkeiten des Parlaments 
getätigt werden, in manchen Fällen als Ausübung des parlamentarischen Amtes angesehen werden 
können und demzufolge durch die absolute Immunität abgedeckt werden. Die Kriterien, die 
verwendet werden sollen, um festzustellen, ob solche Äußerungen durch die absolute Immunität 
abgedeckt werden, basieren auf deren Art und Inhalt:41 es ist deshalb wesentlich, den Inhalt der 
Äußerung zu prüfen, um zu beurteilen, ob sie in „Ausübung des Amtes“ erfolgte.  

Nach Meinung des Generalanwalts Poiares Maduro sollte absolute Immunität weit ausgelegt werden 
und weitreichenden Schutz bieten, um einen sicheren Raum zu gewährleisten, in dem öffentlicher 
Diskurs stattfinden kann.42 Diese Regel unterliegt jedoch zwei Bedingungen, die die Anwendung des 
Grundsatzes der absoluten Immunität einschränken, um ein gerechtes Gleichgewicht zwischen den 
Vorrechten der MdEP, als gewählte Volksvertreter, und den Rechten normaler Bürger, und 
insbesondere ihr Recht auf Zugang zur Justiz, sicherzustellen.  

Zunächst muss es sich bei der fraglichen Äußerung um eine echte Angelegenheit des öffentlichen 
Interesses handeln. Nur eine Aussage über ein Thema allgemeiner Bedeutung wird von der absoluten 
Immunität abgedeckt; Äußerungen, die im Zusammenhang mit Fällen oder Auseinandersetzungen mit 
anderen Personen getätigt werden, die ein MdEP persönlich betreffen, aber keine weitreichende 
Bedeutung für die breite Öffentlichkeit haben, werden nicht geschützt. Wenn die parlamentarische 
Immunität kein persönliches Privileg der Mitglieder, sondern eine Garantie für die Unabhängigkeit des 
Parlaments als Ganzes und seiner Mitglieder ist, wie dargelegt in Artikel 5 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung des Parlaments, kann sie nur Äußerungen abdecken, die für diese Unabhängigkeit 
relevant sind. Diese Auslegung erfordert einen klaren Fokus auf das Wesen, das Gegenstand der 
Äußerung ist. Sogar eine möglicherweise beleidigende oder ungenaue Aussage kann geschützt sein, 
aber nur, wenn sie mit der Äußerung eines bestimmten Standpunktes bei der Diskussion eines Themas 
von öffentlichem Interesse in Verbindung steht.  

Zweitens muss eine Unterscheidung getroffen werden zwischen Tatsachenbehauptungen gegen 
bestimme Personen und Äußerungen. Artikel 8 des Protokolls bezieht sich ausdrücklich auf 
„Äußerungen“, d. h. Werturteile, die nicht bewiesen oder widerlegt werden können: wenn demnach 
ein MdEP ein Werturteil zu einem Thema von allgemeinem Interesse abgibt, ganz gleich wie 
bestürzend oder beleidigend manche Personen es finden mögen, sollte dies in den Geltungsbereich 
des Grundsatzes der absoluten Immunität fallen. Artikel 8 hingegen kann Tatsachenbehauptungen 
gegenüber anderen Personen nicht abdecken: die Person, über die die Aussage getroffen wurde, muss 
dazu in der Lage sein den Rechtsweg einzuschlagen, um seinen/ihren Namen reinzuwaschen und der 

                                                             
40  EuGH, Urteil in der Rechtssache Patriciello, a. a. O., Randnrn. 28 bis 30. 
41  EuGH, Urteil in der Rechtssache Patriciello, a. a. O., Randnr. 30 
42  Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro, a. a. O., Randnr. 37. 
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Sprecher bzw. die Sprecherin sollte dazu aufgefordert werden, die Wahrheit seiner/ihrer Behauptung 
zu belegen, unabhängig davon, ob er/sie ein Mitglied des Parlaments ist.43 

Da der EuGH diesen Punkt bei seinem Urteil in der Rechtssache Marra nicht thematisiert hatte, kam das 
Thema in der Rechtssache Patriciello erneut auf. Generalanwalt Jääskinen bewegte sich in seinen 
Schlussanträgen weg von einer Prüfung der beiden oben identifizierten Kriterien (die Unterscheidung 
zwischen Tatsachenbehauptungen und Werturteilen und der Begriff des tatsächlichen öffentlichen 
Interesses) und schlug einen leicht verschiedenen Ansatz vor, der die Notwendigkeit nahelegt, eher 
einen „Organbezug“ als einen „funktionalen“ Bezug zu verwenden.44 Tatsächlich schlug der 
Generalanwalt, nach seiner Kritik am „funktionalen“ Bezug und der Geltendmachung, dass der Begriff 
„Äußerungen“ auch Tatsachenaussagen beinhalten sollte, vor, dass der Gerichtshof ein speziell auf die 
Besonderheiten des Wesens des Amtes eines europäischen Abgeordneten zugeschnittenes Kriterium 
entwickeln sollte auf Basis der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
und des Wesens der Immunität, die gewährt wird, um die Erfüllung der Aufgabe der Union zu 
ermöglichen (Artikel 343 AEUV). Dieses Kriterium würde die materielle Immunität nicht mit dem Inhalt 
einer Aussage eines Mitglieds verknüpfen, sondern eher mit dem Verhältnis zwischen dem 
Zusammenhang, in dem diese Äußerung erfolgt, und den parlamentarischen Arbeiten des Parlaments: 
dementsprechend würde die Immunität die Tätigkeiten eines MdEP abdecken, wenn er Tätigkeiten als 
europäischer Parlamentarier ausführt, aber nicht, wenn er sich mit Angelegenheiten befasst, die nur 
einen nationalen Politiker betreffen.45  

Der EuGH hat die Frage nach dem Umfang der absoluten Immunität bei seinem Urteil in der 
Rechtssache Patriciello abschließend geklärt. Dort hat der Gerichtshof entschieden, dass eine von 
einem MdEP außerhalb des Europäischen Parlaments abgegebene Erklärung, die zu einer 
strafrechtlichen Verfolgung geführt hat, nur dann eine in Ausübung seines/ihres parlamentarischen 
Amtes erfolgte Äußerung darstellt, wenn sie einer subjektiven Beurteilung entspricht, die in einem 
unmittelbaren und offenkundigen Zusammenhang mit der Ausübung dieses Amtes steht.46 Genauer 
gesagt hält der Gerichtshof fest, dass „Äußerung“ im Sinne von Artikel 8 des PVB „in einem weiten Sinn 
dahin aufzufassen ist, dass er Worte und Erklärungen umfasst, die ihrem Inhalt nach Aussagen 
entsprechen, welche subjektive Beurteilungen bilden.“47 Außerdem fällt die Äußerung eines MdEP 
nur dann unter die Immunität, wenn sie „in Ausübung [seines/ihres] Amtes“ erfolgt ist: womit das 
Erfordernis eines Zusammenhangs zwischen der erfolgten Äußerung und der parlamentarischen 
Tätigkeit besteht. Der Gerichtshof zieht einen wichtigen Schluss aus dem Umfang der absoluten 
Immunität, der dazu in der Lage ist, die strafrechtliche Verfolgung und das Gerichtsverfahren des 
verletzenden MdEP zu verhindern und dementsprechend der Person, die von seiner/ihrer Aussage 
geschädigt wurde, jegliche Rechtsmittel zu versagen. Aus diesem Grund muss die Verbindung 
zwischen der erfolgten Äußerung und der parlamentarischen Tätigkeit direkt und offensichtlich sein: 

                                                             
43  Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Poiares Maduro, a. a. O., Randnrn. 35 bis 40. Der Generalanwalt zitiert ebenfalls 

die Rechtsprechung des EGMR, insbesondere sein Urteil in der Rechtssache Patrono, Cascini und Stefanelli gegen Italien, 
bei der der Gerichtshof betont hat, dass der Angeklagte keine allgemeinen politischen Meinungen über die Beziehung 
zwischen Judikative und Exekutive geäußert hat, sondern, dass er dem Kläger bestimmte Handlungen unrechtmäßigen 
Verhaltens zugeschrieben hat und angedeutet hat, dass diese strafbar seien. 

44  Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen, a. a. O., bei Randnr. 74. 
45  Siehe Schlussanträge des Generalanwalts Jääskinen, a. a. O., bei Randnrn. 96 bis 107. 
46  EuGH, Urteil in der Rechtssache Patriciello, Schlussfolgerungen.  
47  Ebenda, Randnr. 32. 
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die Aussage muss mit einem die Bürger beschäftigenden Allgemeininteresse in unmittelbarem 
und offensichtlichem Zusammenhang stehen.48  

Abschließend muss betont werden, dass, auch wenn eine erfolgte Äußerung nicht als in Ausübung der 
Aufgaben eines MdEP angesehen wird, sie dennoch von der Immunität, die in Artikel 9 des PVB 
vorgesehen ist, abgedeckt werden kann, insofern die relative Immunität, die durch nationale 
Vorschriften des betreffenden Mitgliedstaats gewährt wird, dies vorsieht. Sobald demnach festgestellt 
wurde, dass eine erfolgte Äußerung außerhalb des Europäischen Parlaments in keinem direkten und 
offensichtlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit eines MdEP steht, muss festgestellt werden, ob sie 
durch die gemäß Artikel 9 des PVB vorgesehene Immunität abgedeckt ist, auf Basis der Immunität die 
nationalen Abgeordneten gemäß nationalem Recht gewährt wird (für weitere Details, siehe unten bei 
Punkt 3.2).49  

 

2.3.  Wer entscheidet, ob der Grundsatz der absoluten Immunität Anwendung findet? 

 

Eines der Probleme, das mit der Zeit bezüglich der Anwendung des Grundsatzes der absoluten 
Immunität entstanden ist, ist das, der Befähigung eine endgültige, bindende Entscheidung zu treffen, 
ob die Äußerung eines MdEP außerhalb des Parlaments in der Ausübung seiner/ihrer Tätigkeit erfolgte 
(und dementsprechend durch die absolute Immunität abgedeckt ist) oder nicht.  

Diese Frage wurde durch das EuGH in seinem Urteil der Rechtssache Marra geklärt. In diesem Fall, in 
dem es um einen angeblichen Vorfall, bei dem beleidigende Flugblätter verteilt wurden, ging, hatte 
das vorlegende Gericht den EuGH dazu aufgerufen, klarzustellen, wer die endgültige Befähigung hat, 
zu entscheiden, ob eine Äußerung von der Immunität des MdEP abgedeckt ist, und insbesondere, ob 
nationale Gerichte dazu angehalten sind, das Parlament dazu aufzufordern, die Immunität des 
Mitglieds aufzuheben und die Entscheidung des Parlaments abzuwarten, bevor es über die Existenz 
einer solchen Immunität entscheidet.  

Der EuGH hat verfügt, dass, um festzustellen ob die Voraussetzungen der absoluten Immunität nach 
Artikel 9 [jetzt Artikel 8] des Protokolls vorliegen, das nationale Gericht nicht dazu verpflichtet ist, die 
Frage dem Parlament vorzulegen. Das Protokoll sieht nämlich nicht vor, dass das Parlament dafür 
zuständig ist, im Fall von Gerichtsverfahren gegen einen Europaabgeordneten wegen seiner 
Äußerungen und Abstimmungen zu prüfen, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass diese 
Immunität greift. Dementsprechend stellte der EuGH fest, dass „eine solche Beurteilung [...] der 
ausschließlichen Zuständigkeit der mit der Anwendung dieser Vorschrift befassten nationalen Gerichte 

                                                             
48  Ebenda, Randnrn. 33 bis 36. Laut Hardt hat der EuGH dadurch das „organische“ Kriterium, das von Generalanwalt 

Jääskinen vorgeschlagen wurde, bestätigt und so die vollständige Kompatibilität seiner Auslegung der absoluten 
Immunität mit der Rechtsprechung des EGMR sichergestellt: siehe Hardt, S., a. a. O., auf S. 53. Andere hingegen sind der 
Meinung, dass der Gerichtshof tatsächlich der Meinung von Generalanwalt Poiares Maduro gefolgt ist (siehe z. B. 
Passaglia, P., a. a. O., bei 106), und tatsächlich haben die vom Gericht identifizierten Kriterien mehr mit seiner Auslegung 
gemeinsam. Das Urteil des Gerichts wurde dahingehend kritisiert, dass es „eine ernsthafte Gefahr [schafft], dass der 
europäische ‚öffentliche Raum‘, kein Raum lebendiger Diskussionen und konkurrierender Narrative wird, sondern ein 
Raum, in dem Äußerungen abgekühlt werden, aus Angst vor zivilrechtlicher oder strafrechtlicher Verfolgung, genau wie 
bei jeder anderen Person:“ siehe Mehta, R. S., "Sir Thomas' blushes: protecting parliamentary immunity in modern 
parliamentary democracies,“ inEuropean Human Rights Law Review, 2012, 3, 309-318, auf S. 318. 

49  Siehe P. Passaglia, a. a. O., S. 109, für eine Liste kürzlicher Entscheidungen bei denen das Europäische Parlament zunächst  
die Anwendung von Artikel 8 des PVB ausschloss und dann eine Anfrage zur Aufhebung der Immunität des betroffenen 
MdEP gemäß Artikel 9 überprüfte.  
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[unterliegt], die nur die Konsequenzen aus dieser Immunität ziehen können, wenn sie feststellen, dass 
die fraglichen Äußerungen und Abstimmungen in Ausübung des Abgeordnetenamts erfolgten.“ In 
Zweifelsfällen bezüglich der Auslegung und Anwendung von Artikel 8 des PVB können sich die 
nationalen Gerichte mit einer Frage gemäß dem Verfahren für Vorabentscheidungsersuchen an den 
Gerichtshof wenden, aber in keinem Fall sind sie dazu verpflichtet, die Entscheidung dem Parlament 
zu überlassen.50 

Im selben Fall hat der Gerichtshof die Auslegung und Art der Anwendung der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments verdeutlicht, und insbesondere die Bedeutung des festgelegten Verfahrens 
zum Schutz der Vorrechte und der Immunität der MdEP (jetzt Artikel 7). Wie vom Gerichtshof anerkannt 
„ist die Geschäftsordnung eine Maßnahme der internen Organisation, die nicht zugunsten des 
Parlaments Zuständigkeiten einführen kann, die nicht ausdrücklich durch einen Rechtsakt, im 
vorliegenden Fall das Protokoll, verliehen werden.“ Also „selbst wenn [...] das Parlament auf den Antrag 
des betreffenden Europaabgeordneten hin auf der Grundlage der Geschäftsordnung eine 
Entscheidung erlassen würde, mit der der Schutz der Immunität verfügt wird, wäre dies eine 
Stellungnahme, die keine Bindungswirkung für die nationalen Gerichte entfaltet.“ Eine Entscheidung 
des Parlaments die Immunität eines MdEP für eine erfolgte Äußerung zu schützen, die gemäß Artikel 7 
der Geschäftsordnung angenommen wurde, ist keinesfalls bindend für den innerstaatlichen Richter.51 
Der Gerichtshof hat jedoch auch klargestellt, dass der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zwischen 
den Gemeinschaftsorganen und den nationalen Behörden (ausdrücklich angeführt in Artikel 18 des 
PVB) auch im Zusammenhang der Befreiungen der MdEP Anwendung findet. Wenn also einem 
zuständigen nationalen Gericht mitgeteilt wird, dass ein Verfahren zum Schutz der Vorrechte und 
Befreiungen des MdEP eingeleitet worden ist, muss das Gericht das Gerichtsverfahren aussetzen und 
das Parlament ersuchen, so rasch wie möglich Stellung zu nehmen.52 Dennoch bleibt die endgültige 
Entscheidung über die Anwendung des Grundsatzes der absoluten Immunität bei dem nationalen 
Gericht; wenn es feststellt, dass die absolute Immunität Anwendung findet, muss es die Klage, die 
gegen das Mitglied vorgebracht wurde, abweisen und das Parlament darf seine/ihre Immunität nicht 
aufheben. 

  

                                                             
50  EuGH, Urteil zur Rechtssache Marra, a. a. O., Randnrn. 32 bis 35. 
51  Ebenda, Randnrn. 38 bis 39. Der Gerichtshof hat weiterhin betont, dass, sobald das nationale Gericht festgestellt hat, dass 

die absolute Immunität in einem bestimmten Fall Anwendung findet, die Immunität von diesem Gericht wie vom 
Parlament zu wahren ist: diese Art der Immunität kann nicht vom Parlament aufgehoben werden (Randnr. 44). 

52  Ebenda, Randnrn. 41 bis 43. 
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3. Schutz vor Verfolgung, Verhaftung oder Inhaftierung (Artikel 9 des 
PVB) 
 

Gemäß Artikel 9 des PVB: 

Während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments 

(a) steht seinen Mitgliedern im Hoheitsgebiet ihres eigenen Staates die den Parlamentsmitgliedern 
zuerkannte Unverletzlichkeit zu, 

(b) können seine Mitglieder im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats weder festgehalten noch 
gerichtlich verfolgt werden. 

Die Unverletzlichkeit besteht auch während der Reise zum und vom Tagungsort des Europäischen 
Parlaments. 

Bei Ergreifung auf frischer Tat kann die Unverletzlichkeit nicht geltend gemacht werden; sie steht auch nicht 
der Befugnis des Europäischen Parlaments entgegen, die Unverletzlichkeit eines seiner Mitglieder 
aufzuheben. 

Der Text von Artikel 9 unterscheidet eindeutig zwischen der relativen Immunität, die die MdEP 
genießen, während sie sich im Staatsgebiet ihres Mitgliedstaates, in dem die Wahl stattgefunden hat, 
befinden, und derjenigen, die ihnen gewährt wird, während sie sich im Staatsgebiet jedes anderen 
Mitgliedstaats befinden, oder während sie zum und vom Tagungsort des Europäischen Parlaments 
reisen, die direkt durch Unionsrecht geregelt ist. In jedem Fall ist die Unverletzlichkeit der MdEP 
unbeschadet des Rechts des Parlaments, sein Recht die Immunität eines seiner Mitglieder aufzuheben, 
auszuüben. 

Diese ungleiche Behandlung hat einen historischen Ursprung: als das PVB erstmals als zusätzliches 
Protokoll zu den Gründungsverträgen der drei Europäischen Gemeinschaften verabschiedet wurde, 
setzte sich die Versammlung noch aus Delegierten, die von nationalen Parlamenten aus den Reihen 
ihrer Abgeordneten ernannt wurden, zusammen, und Artikel 9 des PVB wurde zu einem Kompromiss 
zwischen den Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Anliegen und Traditionen. Tatsächlich hatten zum 
Zeitpunkt des Entwurfs alle Gründungsmitglieder, mit Ausnahme der Niederlande, ihren eigenen 
Abgeordneten bereits eine Form der Unverletzlichkeit gewährt. Folglich waren die Niederlande nicht 
dazu bereit, den europäischen Abgeordneten ein Maß von Unverletzlichkeit zu gewähren, dass die 
Parlamentarier mit niederländischer Staatsbürgerschaft nicht genossen. Andererseits waren andere 
Mitgliedstaaten dagegen, den Schutz, den MdEP genießen, auf die Nichthaftung zu beschränken. Es 
wurde sich daher darauf geeinigt, zwischen Handlungen zu unterscheiden, die im Heimatland eines 
MdEP getätigt wurden und jenen, die in einem anderen Mitgliedstaat stattfanden: Für Handlungen, die 
in ihrem eigenen Land getätigt wurden, haben die MdEP das gleiche Schutzniveau wie die 
Abgeordneten ihres nationalen Parlaments, wohingegen sie in anderen Mitgliedstaaten durch die 
Unionsimmunität (Artikel 9 Absatz b) vor Verfolgung geschützt sind. Es wurde ebenfalls vorgebracht, 
dass diese Sonderstellung der MdEP geschaffen wurde, um die nationale Verlegenheit zu vermeiden, 
dass ein Abgeordneter in einem anderen Mitgliedstaat strafrechtlich verfolgt wird. 53 In jedem Fall kann 
diese Immunität, wie gesagt, aufgehoben werden, genau wie jene aus Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 
es sei denn das Mitglied wird auf frischer Tat ertappt (in flagranti).  

                                                             
53  Siehe The European Parliament’s quest for representative autonomy: An internal perspective, Buitenweg, K.M. (2016). 

https://pure.uva.nl/ws/files/2808887/176913_05.pdf
https://pure.uva.nl/ws/files/2808887/176913_05.pdf
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Dieses System blieb unverändert, auch nachdem das Parlament zu einer direkt gewählten Institution 
wurde. Das Parlament fordert bereits seit 1983 eine Änderung des Systems der Unverletzlichkeiten der 
MdEP durch die Verabschiedung einer gemeinsamen Satzung für MdEP.54 Spätere Rufe nach Reformen 
des PVB, obwohl zahlreich, haben nicht zu Änderungen geführt,55 ungeachtet einer Entscheidung des 
Rates im Jahr 2005 sich der Sache anzunehmen.56 Das aktuelle System von Befreiungen basiert noch 
immer auf nationalen Vorschriften, was dementsprechend zu deutlichen Unterschieden zwischen den 
MdEP führt 57 und zu Schwierigkeiten für das Parlament an sich, wann immer es eine Entscheidung 
treffen muss, die parlamentarische Immunität aufzuheben. 

 

3.1. Dauer der Immunität 

 

Artikel 9 Absatz 1 sieht vor, dass Mitglieder die Immunität, die ihnen gemäß dieser Regel gewährt wird, 
„[w]ährend der Dauer der Sitzungsperiode“ genießen. In der Praxis bleibt die Immunität während 
der gesamten fünfjährigen Amtszeit des Mitglieds in Kraft, mit Ausnahme im Falle eines Rücktritts, der 
Unvereinbarkeit oder im Todesfall.58  

Die genaue Bedeutung des Ausdrucks „während der Dauer der Sitzungsperiode des Europäischen 
Parlaments“ wurde in zwei Urteilen des EuGH näher definiert, aus denen geschlossen werden kann, 
dass das Parlament eine jährliche Sitzungsperiode von 12 Monaten abhält, während der seine 
Mitglieder die Immunität genießen, die im PVB definiert ist, auch in den Zeiträumen zwischen 
Tagungen 59. 

Da die Immunität, die in Artikel 9 Absatz 1 vorgesehen ist, eine „persönliche“ Immunität, d. h. eine Form 
der Unverletzlichkeit der Person der Mitglieder des Europäischen Parlaments, um das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Institution sicherzustellen, darstellt, hat das Parlament sie so 
ausgelegt, dass sie ebenfalls jene Handlungen abdeckt, die von dem Mitglied vor seiner/ihrer Wahl 

                                                             
54  Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments zum Abgeordnetenstatut, 15. September 1983, in ABl. C 277, 

17.10.1983, S. 135. 
55  Siehe z. B. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. April 2009 zur parlamentarischen Immunität in Polen 

2008/2232(INI), Randnr. 7. Für einige historische Anmerkungen und eine Zusammenfassung der Aktionen, die vom 
Europäischen Parlament unternommen wurden, um das derzeitige System zu reformieren und Einheitlichkeit 
sicherzustellen, siehe Europäisches Parlament, Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, 
Parliamentary immunity in the European Parliament. 2007, a. a. O., S. 4–5.  

56  Siehe Erklärung der im Rat vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten vom 3. Juni 2005 (Dok. Rat 9737/05). 
57  Tatsächlich wird nationalen Abgeordneten in einigen Mitgliedstaaten keine Form der relativen Immunität gewährt (z. B. 

in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich), wohingegen andere ihnen Schutz vor Verhaftung oder Inhaftierung 
gewähren (z. B. Italien, Frankreich) oder sogar vor Strafverfolgung (z. B. Spanien). Das System wurde sogar als 
„diskriminierend“ beschrieben: siehe Hardt, S., a. a. O., auf S. 44. 

58  Siehe OPPD, Non-liable? Inviolable? Untouchable? a. a. O., S. 23. Diese Auslegung der Worte „während der Dauer der 
Sitzungsperiode“ wurde im Urteil vom 10. Juli 1986, Roger Wybot gegen Edgar Faure und andere, 149/85, EU:C:1986:310, 
bestätigt, in dem der Gerichtshof geltend macht, dass „das Europäische Parlament bis zu dem Beschluss, durch den es den 
Schluss der jährlichen oder außerordentlichen Sitzungsperioden ausspricht, als in einer Sitzungsperiode befindlich 
anzusehen ist, selbst wenn es nicht tatsächlich tagt.“ 

59  Siehe Urteil des Gerichtshofes vom 12. Mai 1964, Albert Wagner gegen Jean Fohrmann und Antoine Krier, 101/63, 
EU:C:1964:28 
und Urteil des Gerichtshofes vom 10. Juli 1986, Roger Wybot gegen Edgar Faure und andere 149/85, EU:C:1986:310. Siehe 
ebenfalls Parliamentary immunity in the Member States of the European Union and in the European Parliament, 
Arbeitsdokument, Reihe Juristischer Dienst W 8 / rev., Europäisches Parlament, Generaldirektion Forschung und 
Innovation, 1999. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL-JURI_ET(2007)360487
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61963CJ0101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:61963CJ0101
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL-JURI_ET(1999)168399
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL-JURI_ET(1999)168399
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getätigt wurden.60 Dementsprechend schützt diese Immunität die MdEP davor, während ihres Mandats 
vor Gericht gestellt zu werden, sogar für Taten, die vor Amtsantritt begangen wurden – aber nur 
solange sie MdEP sind. Sobald eine Person kein Mitglied des Europäischen Parlaments mehr ist, tritt 
diese Form der Immunität außer Kraft und die Person kann für jegliche Handlung, die vor oder während 
des Mandats erfolgte, vor Gericht gestellt werden, natürlich mit Ausnahme von in Ausübung ihres 
Amtes erfolgten Äußerungen oder Abstimmungen (für die weiterhin Artikel 8 des PVB gilt).  

Für Artikel 9 Absatz 2 hat der EuGH, wie zuvor erwähnt, festgestellt, dass eine Person, deren Wahl ins 
Parlament durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Wahl stattgefunden hat, 
offiziell verkündet wurde, den Status eines Mitglieds des Parlaments von diesem Moment an erwirbt, 
und folglich die Unverletzlichkeiten, die im PVB dargelegt werden, ab dem Moment der offiziellen 
Bekanntgabe der Ergebnisse genießt61. 

 

 3.2.  Umfang der Immunität 

 

Artikel 9 Absatz 1 des PVB sieht eine Immunität vor, die alle Handlungen abdeckt, die nicht in den 
Geltungsbereich von Artikel 8 fallen, das heißt: nicht in Ausübung ihres Amtes erfolgte Äußerungen 
oder Abstimmungen; und alle Handlungen, die nicht als Äußerung oder Abstimmung angesehen 
werden können. Wie vom EuGH dargelegt, bezieht sich die Immunität bei Gerichtsverfahren gemäß 
Artikel 9 auf andere Handlungen, als jene, auf die in Artikel 8 Bezug genommen wird.62 Demzufolge 
kann ein Mitglied gemäß Artikel 9 nicht von nationalen Vorschriften zur absoluten Immunität 
profitieren, da diese Form der Immunität bereits ausschließlich von Artikel 8 abgedeckt wird.63 

Wie bereits erwähnt hängt der Umfang der Immunität gemäß Artikel 9 davon ab, ob sich der betroffene 
MdEP im Staatsgebiet seines/ihres Mitgliedstaats aufhält oder in dem eines anderen Mitgliedstaats. Im 
ersten Fall hängt der Umfang der relativen Immunität vollständig von der Immunität ab, die den 
nationalen Abgeordneten nach innerstaatlichem Recht gewährt wird: 64 dementsprechend genießen 
manche MdEP überhaupt keine Immunität, wohingegen anderen ein sehr weiter Schutz vor 
Verfolgung, Verhaftung und Inhaftierung gewährt wird. Im zweiten Fall hingegen wird der Umfang der 
Immunität vom Unionsrecht selbst festgelegt: Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz b verdeutlicht, dass MdEP 
vor jeglichen Maßnahmen, die sie festhalten sollen, und vor gerichtlicher Verfolgung wegen 
Handlungen, die in diesem Land verübt wurden, geschützt werden. In diesen Fällen muss eine 
Aufhebung der Immunität beantragt werden, außer bei Taten, die in flagranti begangen wurden. 

Wann immer die Immunität, die sich aus Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz a ableitet, Anwendung findet, 
werden dem Parlament Befugnisse, die den nationalen Gesetzen entsprechen, erteilt. Wenn nationale 
Gesetze dem nationalen Parlament Befugnisse erteilen, die Aussetzung der Verfolgung eines seiner 

                                                             
60  Siehe Parliamentary immunity in the European Parliament, 2007, a. a. O., S. 6. Siehe ebenfalls im Anhang derselben 

Publikation, die Tabelle, die die Anträge auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments zusammenfasst, über die seit der ersten Wahlperiode entschieden wurde. 

61  EuGH, Urteil zur Rechtssache Oriol Junqueras Vies, a. a. O., Randnr. 94. 
62  Siehe EuGH, Urteil zur Rechtssache Marra, a. a. O., Randnr. 45. 
63  Siehe ebenfalls Europäisches Parlament, Rechtsausschuss, Stocktaking of parliamentary committee activities during the 

7th legislature, S. 97. 
64  Mit den Worten des Gerichtshofs: „Umfang und Bedeutung der Immunität, die die Abgeordneten im Hoheitsgebiet ihres 

eigenen Staates genießen, [bestimmen sich] nach den jeweiligen nationalen Rechten, auf die diese Bestimmung verweist.” 
Siehe Rechtssache Bruno Gollnisch, a. a. O..  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=IPOL-JURI_ET(2007)360487
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/54165/att_20141103ATT92392-5641366759106240678.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/54165/att_20141103ATT92392-5641366759106240678.pdf
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Abgeordneten zu beantragen, werden dem Europäischen Parlament dieselben Befugnisse in Bezug 
auf MdEP gewährt 65.  

Eine Frage, die in der Vergangenheit aufkam, ist die, ob die in Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz a 
festgelegte Immunität lediglich Strafverfahren umfasst oder auch Zivilprozesse. Es wurde zunächst 
vorgebracht, dass, da keiner der sechs Gründungsmitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
ihren nationalen Abgeordneten Immunität vor Zivilverfahren einräumte, daraus geschlossen werden 
könnte, dass sie nicht vorhatten, den Mitgliedern des Europäischen Parlaments eine breitere relative 
Immunität einzuräumen. Diese Auslegung wurde auch unterstützt durch die Praxis des Parlaments an 
sich.66 Im September 2003 allerdings hat das Parlament einen Beschluss verabschiedet, der eines seiner 
Mitglieder vor einem Zivilverfahren schützte; in der Begründung zu dem Bericht, der vom Ausschuss 
für Recht und Binnenmarkt angenommen wurde, wurde deutlich gemacht, dass im vorliegenden Fall 
die eingeforderte Schadenshöhe (ungefähr 150 000 Euro) offensichtlich zur Bestrafung gedacht war 
und dementsprechend eine abschreckende Wirkung hat, ähnlich wie eine Anklage.67 Demzufolge kann 
sich die relative Immunität unter bestimmten Umständen auf Zivilverfahren erstrecken. 

Ein weiteres problematisches Thema ist die Frage, ob die relative Immunität von MdEP auch gilt, wenn 
sie vorgeladen werden, um vor Gericht auszusagen. In der Vergangenheit hat das Parlament mehrere 
Anfragen erhalten, seinen Mitgliedern zu gestatten, vor Gericht auszusagen, oder ihre Immunität 
aufzuheben, damit sie dies tun können. Allerdings benötigen MdEP nicht die Erlaubnis des Parlaments, 
und sollten diese auch nicht benötigen, um als Zeugen oder Experten aufzutreten, wie vom Ausschuss 
für Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Fragen der Immunität im Jahr 1996 anerkannt68. Dies wird 
tatsächlich genauer in Artikel 6 der Geschäftsordnung verdeutlicht, der darlegt, dass wenn Mitglieder 
aufgefordert werden, als Zeugen oder Sachverständige auszusagen, kein Antrag auf Aufhebung der 
Immunität gestellt werden muss, sofern der Termin der Anhörung nicht so festgesetzt wurde, dass sie 
dadurch an der Ausübung ihres Mandats gehindert werden, und dass sie nicht gezwungen werden, 
über Themen auszusagen, zu denen sie aufgrund der Ausübung ihres Mandats vertrauliche 
Informationen erhalten haben. 

Wie in Artikel 9 Absatz 3 dargelegt, gilt die relative Immunität niemals, wenn ein Mitglied auf frischer 
Tat ertappt wird (in flagranti), und sie kann in den beiden Fällen von Artikel 9 Absatz 1 Unterabsätze a) 
und b) immer durch das Parlament aufgehoben werden. Das Verfahren für die Aufhebung der 
Immunität wird in der Geschäftsordnung genauer beschrieben und wird unten genauer untersucht.  

 

                                                             
65  Oben angeführt, Randnrn. 51 ff.  
66  Siehe Parliamentary immunity in the European Parliament, a. a. O., S. 12.  
67  Siehe Bericht über den Antrag auf Verteidigung der parlamentarischen Immunität und der Vorrechte von Jannis 

Sakellariou, 12. September 2003, A5-0309/2003, Begründung: „Darunter ist ein Schadensersatz mit in erster Linie 
strafendem Charakter zu verstehen, die an das Opfer einer unerlaubten Handlung zu leisten sind. Im US-amerikanische n 
Recht steht besonders die Straf- und Abschreckungsfunktion von punitive damages im Vordergrund. Der Täter soll von 
der erneuten Begehung einer derartigen Tat abgeschreckt werden und potenzielle Nachahmer sollen von der erstmaligen 
Begehung einer solchen Tat abgehalten werden. Da dieses Rechtsinstitut in den letzten Jahren über die Anerkennung 
und Vollstreckung von ausländischen Urteilen, die zum Beispiel in den USA ergangen sind, zunehmend in den 
Rechtssysteme der Mitgliedstaaten der Europäischen Union Eingang gefunden hat, steht zu befürchten, dass über diesen 
Umweg eben doch eine strafähnliche Verfolgung von Abgeordneten erreicht wird. Das aus dem Jahr 1965 stammende  
PVB muss deshalb heute so ausgelegt werden, dass unter ‚gerichtlich verfolgt‘ auch der Versuch der Durchsetzung eines 
Strafschadensersatzes im Zivilrechtsweg zu verstehen ist.“ 

68  Siehe Protokoll der Sitzung von Mittwoch, den 27. März 1996, ABl. C 117, 22.4.1996, S. 5. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2007/360487/IPOL-JURI_ET(2007)360487_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0309_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-5-2003-0309_DE.html
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4. Verfahren und allgemeine Grundsätze  
 

Die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments beinhaltet eine detaillierte Beschreibung der 
Verfahren, die befolgt werden müssen, bei Fällen, die die Vorrechte und Befreiungen von MdEP 
betreffen. Dazu gehören: das Verfahren, um den Schutz der parlamentarischen Immunität zu 
beantragen, welches für Fälle der absoluten und der relativen Immunität gelten kann; das Verfahren 
für die Entscheidung über Anträge auf Aufhebung der relativen Immunität eines MdEP; und das 
Verfahren, das befolgt werden muss, wenn dringliche Maßnahmen erforderlich sind. Außerdem ruft 
die Geschäftsordnung einige allgemeine Grundsätze in Erinnerung: zum Beispiel, dass die 
parlamentarische Immunität kein persönliches Privileg der einzelnen Mitglieder, sondern eine Garantie 
für die Unabhängigkeit des Parlaments als Ganzes und seiner Mitglieder ist, und dass das Parlament, 
bei der Ausübung seiner Befugnisse bezüglich der Vorrechte und Befreiungen, so handelt, um seine 
Integrität als demokratische gesetzgebende Versammlung aufrechtzuerhalten und die 
Unabhängigkeit seiner Mitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sicherzustellen (Artikel 5). 
Zusätzlich hat der Rechtsausschuss im Laufe der Jahre eine eigene Praxis entwickelt, aus der einige 
allgemeinen Grundsätze abgeleitet werden können. 

 

4.1. Schutz der Vorrechte und der Immunität  

 

Artikel 7 der Geschäftsordnung sieht vor, dass die Möglichkeit besteht, das Parlament dazu 
aufzufordern, zu entscheiden, ob die Behörden eines Mitgliedstaats die Immunität eines Mitglieds oder 
eines ehemaligen Mitglieds verletzt haben. Ein solcher Antrag auf Schutz der Immunität eines 
Mitglieds, kann in jedem Fall gestellt werden, der die Vorrechte und Immunität eines Mitglieds betrifft: 
d. h., dass er die Folge von Verletzungen der Reisefreiheit, der absoluten Immunität oder der relativen 
Immunität des Mitglieds sein kann. 

Gemäß Artikel 7 ist der Antrag auf Schutz der Immunität eines Mitglieds nur dann zulässig, wenn kein 
Antrag auf Aufhebung oder Schutz der Immunität bereits in Bezug auf dasselbe Gerichtsverfahren 
eingegangen ist; außerdem wird der Antrag nicht berücksichtigt, wenn im Anschluss ein Antrag auf 
Aufhebung der Immunität in Bezug auf dasselbe Gerichtsverfahren eingeht. Das Verfahren zielt darauf 
ab, sicherzustellen, dass das Parlament über alle Fälle angeblicher Verletzungen der Immunität seiner 
Mitglieder informiert wird. In der Praxis können Mitglieder Anträge auf Schutz ihrer Immunität 
einreichen, wenn sie angeben, dass bestimmte Verfahren die absolute Immunität für Äußerungen und 
Abstimmungen verletzten (z. B. weil das nationale Gericht bestimmte erfolgte Äußerungen als nicht in 
Ausübung der parlamentarischen Tätigkeit ansieht), oder wenn sie angeben, dass ein Gericht unter 
Verletzung von Artikel 9 des PVB gegen sie vorgeht, ohne eine Aufhebung ihrer relativen Immunität 
erreicht zu haben. 

Dieses Verfahren wurde eingeführt, nachdem italienische MdEP nach der Reform der nationalen 
Vorschriften bezüglich der parlamentarischen Immunität Bedenken vorgebracht hatten; tatsächlich 
wurden die entsprechenden Verfassungsvorschriften im Jahr 1993 geändert69 und eine Aufhebung der 
Immunität war für die Aufnahme eines Gerichtsverfahrens nicht länger erforderlich. Die MdEP waren 
besorgt, dass sie angeklagt und vor Gericht gestellt werden können, ohne dass das Parlament von dem 
Prozess weiß, insbesondere bei Fällen bezüglich ihrer absoluten Immunität für Äußerungen und 

                                                             
69  Legge Costitutizionale 29 ottobre 1993, n. 3, Modifica dell’articolo 68 della Costituzione.  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-10-30&atto.codiceRedazionale=093G0512&elenco30giorni=false
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Abstimmungen. Dieses Verfahren bezieht sich auf die Praxis, die vom Verfassungsgerichtshof von 
Italien in seinem Urteil 1150/88 geschaffen wurde, und es erlaubt Abgeordneten, das Parlament dazu 
aufzufordern, über die Anwendbarkeit der Immunität in jedem gegebenen Fall zu entscheiden.70 

Die Rechtsprechung des EuGH hat zwei wichtige Punkte genauer dargelegt: zum Ersten, dass das 
Verfahren zum Schutz der Immunität sowohl in Fällen, die die relative Immunität von MdEP betreffen 
als auch in Fällen, bei denen ihre absolute Immunität für Äußerungen und Abstimmungen in Gefahr 
ist, Anwendung findet; und zum Zweiten, dass der Beschluss des Parlaments die Immunität eines MdEP 
in Fällen zu schützen, die die Anwendung von Artikel 8 des PVB betreffen, lediglich richtungsweisend 
ist und nicht bindend für das zuständige nationale Gericht. 

Mit Bezug auf die Anwendung des Verfahrens zum Schutz der Immunität bei Fällen relativer Immunität 
gemäß Artikel 9 des PVB, hat der EuGH in der Rechtssache Gollnisch71 dargelegt, dass, da einem MdEP 
seine/ihre Immunität nur entzogenen werden kann, wenn das Parlament diese aufgehoben hat, der 
Schutz der Immunität, in Abwesenheit eines Antrags auf Aufhebung der Immunität des Mitglieds, 
denkbar ist, wenn die Immunität durch Maßnahmen der Polizei oder Justizbehörden gefährdet ist. 
Demzufolge ist ein Beschluss des Parlaments als Reaktion auf einen Antrag auf Schutz der Immunität 
eines MdEP nur denkbar, wenn kein Antrag auf Aufhebung dieser Immunität durch die zuständigen 
nationalen Behörden beim Parlament eingegangen ist.72  

Andererseits hat das Urteil in der Rechtssache Marra klargestellt, dass das Verfahren zum Schutz der 
Immunität auch bei der absoluten Immunität für in Ausübung des Amtes erfolgte Äußerungen und 
Abstimmungen gilt.73 Wie oben erwähnt (siehe Kapitel 2) hat der Gerichtshof entschieden, dass der 
Beschluss des Europäischen Parlaments die absolute Immunität eines Mitglieds zu schützen, 
angenommen gemäß Artikel 7 der Geschäftsordnung, für den nationalen Richter in keiner Hinsicht 
bindend ist.74 Demnach liegt die endgültige Entscheidung darüber, ob eine Äußerung von der 
absoluten Immunität abgedeckt wird oder nicht, alleine in den Händen des nationalen Richters des 
Verfahrens, der, bei Zweifeln bezüglich der Auslegung der maßgeblichen EU-Vorschriften, die 
Rechtssache dem EuGH für eine Vorabentscheidung in der Sache vorlegen kann. Angesichts der 
Tatsache, dass der Beschluss des Parlaments die Immunität eines Mitglieds zu schützen oder nicht, 
keine rechtlich bindenden Auswirkungen hat, kann er außerdem nicht Gegenstand einer 
Nichtigkeitsklage vor dem Gerichtshof sein, wie von Artikel 263 AEUV vorgesehen.75 Gemäß dem 
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit muss das zuständige nationale Gericht jedoch seine 
Gerichtsverfahren aussetzen, bis das Parlament seine Stellungnahme ausgegeben hat, wenn das 

                                                             
70  Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Juni 2002 zu der Immunität der italienischen Mitglieder und 

die diesbezüglichen Praktiken der italienischen Behörden (2001/2099(REG)). Siehe auch Caretti, P., Morisi, M. und Tarli 
Barbieri, G., a. a. O., S. 6. 

71  Siehe Urteil in der Rechtssache Bruno Gollnisch , a. a. O., Randnrn. 51 ff.  
72  Der Gerichtshof fährt dann fort, dass im umgekehrten Fall, wenn ein Antrag auf Aufhebung der Immunität durch die 

nationalen Behörden gestellt wird, das Parlament einen Beschluss fassen muss, die Immunität aufzuheben oder nicht. In 
einem solchen Fall hat der Schutz der Immunität nicht länger einen Raison d‘Être, da entweder das Parlament die 
Immunität aufhebt und der Schutz der Immunität nicht länger denkbar ist, oder es weigert sich die Immunität aufzuheben 
und der Schutz der Immunität ist nicht notwendig, da den nationalen Behörden mitgeteilt wird, dass ihr Antrag auf 
Aufhebung der Immunität durch das Parlament abgelehnt wurde, und weil die Immunität dementsprechend die 
Maßnahmen, die jene Autoritäten hätten ergreifen können oder ergreifen würden, verhindert. Ebd., Randnr. 56. 

73  Siehe Urteil in der Rechtssache Marra, a. a. O., Randnr. 37.  
74  Ebenda, Randnrn. 38 bis 39.  
75  Siehe Beschluss des Gerichts vom 5. September 2012, Nigel Paul Farage gegen Europäisches Parlament und Jerzy Buzek, T-

564/11, EU:T:2012:403 Randnr. 27. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-5-2002-0291_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-5-2002-0291_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:62011TO0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:62011TO0564
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Parlament ein Verfahren zum Schutz der Immunität eingeleitet und das zuständige nationale Gericht 
darüber informiert hat.76  

Abschließend verdeutlicht Artikel 7 der Geschäftsordnung, dass in Fällen, bei denen das Parlament 
entschieden hat, den Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität nicht zu gewähren, das 
betroffene Mitglied durch die Vorlage neuen Beweismaterials einen Antrag auf Überprüfung des 
Beschlusses stellen kann. Ein solcher Antrag kann nur in Ausnahmefällen gestellt werden. Er ist 
unzulässig, wenn der Präsident die Auffassung vertritt, dass das neu vorgelegte Beweismaterial nicht 
hinreichend substantiiert ist, um eine Überprüfung zu rechtfertigen, oder wenn gemäß Artikel 263 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union gegen den Beschluss Klage erhoben wurde 
(welcher dem EuGH die Befugnis erteilt, die Rechtmäßigkeit von Rechtsakten, die von Unionsorganen 
und -einrichtungen verabschiedet wurden, zu überprüfen).  

 

4.2. Immunitätsverfahren 

 

Das Verfahren zur Aufhebung der Immunität eines MdEP wird ausführlich in der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments beschrieben und wird durch die Praxis des zuständigen Ausschusses, und 
zwar dem Rechtsausschuss, näher spezifiziert.  

 

4.2.1.  Normales Verfahren zur Aufhebung oder zum Schutz der Immunität 

Artikel 9 der Geschäftsordnung legt das Verfahren, das bei Fällen von Immunität zu befolgen ist, 
ausführlich dar:  

Gemäß der Geschäftsordnung wird ein an den Präsidenten gerichteter Antrag auf Aufhebung der 
Immunität einer zuständigen nationalen Behörde sowie ein Antrag eines MdEP oder eines früheren 
MdEP, auf Schutz seiner/ihrer Immunität dem Parlament mitgeteilt und anschließend an den 
zuständigen Ausschuss überwiesen, und zwar an den Rechtsausschuss. Der Ausschuss kann die 
betreffende Behörde um jede Information oder Auskunft ersuchen, die er für erforderlich hält. 
Außerdem sollte dem betreffenden Mitglied die Möglichkeit eingeräumt werden, gehört zu werden 
und jegliche Schriftstücke oder schriftlichen Beweise vorzulegen. Nach Überprüfung des Antrags, unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit, unterbreitet der Ausschuss eine Empfehlung, den Antrag auf Aufhebung 
(oder Schutz) der Immunität anzunehmen oder abzulehnen. Bei der auf die Unterbreitung der 
Empfehlung des Ausschusses folgenden Plenarsitzung überprüft das Parlament den Vorschlag und 
stimmt über den Vorschlag für einen Beschluss, der im Bericht des Ausschusses enthalten ist, ab. Nach 
der Abstimmung teilt der Präsident den Beschluss des Parlaments unverzüglich dem betroffenen 
Mitglied und der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaates mit. 

In der Folge der allgemeinen Überarbeitung der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments im 
Dezember 2016 überprüft das Parlament nur Anträge auf Aufhebung der Immunität eines Mitglieds, 
die durch die Justizbehörden oder die Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten übermittelt 
wurden. 

 

                                                             
76  Ebenda, Randnrn. 41 bis 43. 
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4.2.2.  Dringlichkeitsverfahren 

Artikel 8 der Geschäftsordnung legt ein bestimmtes Verfahren dar, das bei dringenden Fällen befolgt 
werden muss. Diese Regel erlaubt dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, in dringenden Fällen 
von sich aus tätig zu werden, um die Vorrechte und die Immunität eines Mitglieds zu bestätigen, wenn 
ein Mitglied unter mutmaßlichem Verstoß gegen seine/ihre Vorrechte und Immunität festgenommen 
oder in seiner/ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt wurde. Bevor er einen solchen Beschluss fassen 
kann, muss der Präsident Rücksprache mit dem Vorsitz und dem Berichterstatter des 
Rechtsausschusses halten; außerdem muss der Präsident anschließend dem Ausschuss seine 
Maßnahme mitteilen und das Parlament unterrichten. Der Rechtsausschuss wird in seiner nächsten 
Sitzung über die Initiative des Präsidenten unterrichtet und er kann einen Bericht an das Parlament 
ausarbeiten, falls es dies für erforderlich hält. 

 

4.3.   Allgemeine Grundsätze 

Wie oben verdeutlicht, ist die Rolle des Rechtsausschusses bei Angelegenheiten bezüglich der 
Immunität von höchster Bedeutung; dies wurde ausdrücklich durch die Geschäftsordnung anerkannt, 
welche den Ausschuss dazu befähigt, Grundsätze für die Anwendung von Artikel 9 festzulegen. 
Tatsächlich hat der Ausschuss im Laufe der Jahre eine eigene Vorgehensweise bei der Behandlung von 
Fällen der Immunität entwickelt und er wendet konsequent die gleichen Grundsätze an.  

Insbesondere war es die Vorgehensweise des Ausschusses die Aufhebung der Immunität 
vorzuschlagen, es sein denn, es gibt einen fumus persecutionis, das heißt, einen Verdacht, der sich auf 
etablierte Tatsachen stützt, dass das Gerichtsverfahren mit der Absicht eröffnet wurde, der politischen 
Betätigung des Mitglieds zu schaden und somit der Unabhängigkeit des Parlaments.77 Indizien für das 
Vorhandensein von fumus persecutionis sind z. B. die Tatsache, dass ein Mitglied wegen einem 
Tatbestand angeklagt wurde, der bei einem normalen Bürger lediglich zu verwaltungsrechtlichen 
Verfahren führen würde, während die Anklagebehörde versucht hat, dem betroffenen Mitglied 
Informationen über die Natur der Vorwürfe vorzuenthalten;78 die Unsicherheit bezüglich des Status 
und der Quellen des Beweismaterials, die als Grundlage der Vorwürfe herangezogen wurden;79 der 
Zeitpunkt der Klage (während eines Wahlkampfes, Jahre nach Verübung der angeblichen Vergehen) 
und die offenkundig politischen Zielen des Privatklägers, (der behauptete für Bürger zu handeln, die 
grundsätzlich dagegen sind, dass das Mitglied ein öffentliches Amt bekleidet),80 und die 
Ungewissheiten hinsichtlich der Tatsachen, auf die sich der Antrag auf Aufhebung der Immunität 
stützte und die ernsthaften Zweifel an dem Verfahren, auch an der Begründung des Antrags auf 
Aufhebung der Immunität.81  

                                                             
77  Siehe Rechtsausschuss, Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature, a. a. O., auf S. 98. 

Siehe auch Urteil des Gerichts (Siebte Kammer) vom 30. April 2019, Briois gegen Europäisches Parlament, T-241/18, 
Randnr. 66.  

78  Siehe Ausschussbericht A7-0047/2011; Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. März 2011 über den Antrag auf 
Aufhebung der Immunität und der Vorrechte von Elmar Brok. 

79   Siehe Ausschussbericht A7-0195/2013; Beschluss des Europäischen Parlaments vom 11. Juni 2013 über den Antrag auf 
Schutz der Immunität und der Vorrechte von Małgorzata Handzlik.  

80  Siehe Ausschussbericht A7-0030/2009; Beschluss des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2009 über den Antrag 
auf Aufhebung der Immunität von Marek Siwiec.  

81  Siehe Ausschussbericht A8-0333/2018; Beschluss des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2018 über den Antrag 
auf Aufhebung der Immunität von Manolis Kefalogiannis. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/54165/att_20141103ATT92392-5641366759106240678.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-214/18&language=DE
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0075_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0075_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0075_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0195_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0195_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2013-0195_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2009-0030_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2009-0030_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2009-0030_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0333_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0333_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0333_DE.html
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Andere generelle Kriterien auf die sich der Rechtsausschuss in seinen Berichten zu Fällen der 
Immunität wiederholt bezogen hat, als Leitlinie um seine Beschlüsse zu fassen, sind die besonders 
schwerwiegende Natur der Vorwürfe und, ob die Gesetze der Mitgliedstaaten, mit Ausnahme des 
Heimatlandes des betroffenen MdEP, empfindliche Strafen für den fraglichen Tatbestand festlegen 
oder ihn noch nicht einmal als strafbare Handlung ansehen. 82 Beschlüsse, die Immunität von MdEP 
aufzuheben, wurden in der Folge von Korruptionsvorwürfen oder anderen schwerwiegenden 
kriminellen Handlungen (wie z. B. Betrug oder Mitgliedschaft in der Camorra) gefasst, aber auch in 
Fällen die geringfügige und eindeutig unpolitische Straftaten (wie z. B. Verkehrsdelikte) betrafen.83 In 
Fällen, die erfolgte Äußerungen eines MdEP betreffen, ist der Ausschuss zu dem Schluss gekommen, 
dass die Immunität nicht geschützt werden sollte, wenn die betroffenen Aussagen im Widerspruch zu 
Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union stehen und gemäß Artikel 153 (damals) 
der Geschäftsordnung eine Strafe nach sich gezogen haben könnten. In dem Fall stellte der Ausschuss 
klar, dient Artikel 8 der PVB dazu, sicherzustellen, dass MdEP Redefreiheit genießen, aber dass diese 
Freiheit keine üble Nachrede, Verleumdung, Anstiftung zu Hass, das Anzweifeln der Ehre anderer oder 
jegliche Äußerung, die im Widerspruch zu Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union steht, erlaubt.84 

  

                                                             
82  Siehe zum Beispiel ebd. 
83  Siehe Corbett, R., Jacobs, F., Shackleton, M., The European Parliament, Jon Harper Publishing, London 2011, auf S. 72. 
84  Siehe Ausschussbericht A7-0245/2014; Beschluss des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 über den Antrag auf 

Schutz der Immunität und der Vorrechte von Mario Borghezio. Siehe auch Rechtsausschuss, Stocktaking of parliamentary 
committee activities during the 7th legislature, a. a. O., auf S. 104. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0245_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0245_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2014-0245_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/54165/att_20141103ATT92392-5641366759106240678.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/54165/att_20141103ATT92392-5641366759106240678.pdf
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5. Unvereinbarkeiten mit dem Mandat als Mitglied des Europäischen 
Parlaments 
 

Gemäß Artikel 12 des Aktes vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner unmittelbarer 
Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments, abgeändert durch Beschluss 93/81/Euratom des 
Rates, durch Beschluss 2002/772/EG des Rates und zuletzt durch den Beschluss des Rates (EU, Euratom) 
85 (‚Akt von 1976‘) ist das Europäische Parlament (Parlament) dazu verpflichtet, das Mandant seiner 
Mitglieder (MdEP) zu prüfen. Zu diesem Zweck nimmt das Europäische Parlament die von den 
Mitgliedstaaten amtlich bekanntgegebenen Wahlergebnisse zur Kenntnis und befindet über die 
Anfechtungen, die gegebenenfalls aufgrund der Vorschriften des Akts von 1976 – mit Ausnahme der 
innerstaatlichen Vorschriften, auf die darin verwiesen wird – vorgebracht werden könnten.  

Die Mandate neu gewählter MdEP werden auf Grundlage der Unvereinbarkeitserklärung und der 
Erklärung über die finanziellen Interessen geprüft, wobei Letztere in Artikel 3 und Artikel 11 und in 
Anlage I der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments dargelegt wird86. Artikel 7 Absätze 1 und 
2 des Akts von 1976 legt die Liste unvereinbarer Ämter, die unter anderem das Amt „Mitglied der 
Regierung eines Mitgliedstaats“ und das Amt „Mitglied eines nationalen Parlaments“ beinhalten, fest. 
Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Geschäftsordnung: „Steht aufgrund von Tatsachen, die anhand öffentlich 
zugänglicher Quellen nachprüfbar sind, fest, dass ein Mitglied ein Amt innehat, das im Sinne des 
Artikels 7 Absätze 1 und 2 des Akts von 1976 mit der Ausübung eines Mandats als Mitglied des 
Europäischen Parlaments unvereinbar ist, stellt das Parlament [...] das Freiwerden des Sitzes fest.“ 

Nach Artikel 7 Absatz 3 des Akts von 1976 können die Mitgliedstaaten in den nationalen 
Rechtsvorschriften zusätzliche Unvereinbarkeiten festlegen. Das Vorliegen solcher Unvereinbarkeiten 
wird von nationalen Stellen geprüft. Daher sind die „Unvereinbarkeiten auf nationaler Ebene“ nicht 
Gegenstand dieses Handbuchs. 

Das Verfahren zur Prüfung von Mandaten ist in Artikel 3 der Geschäftsordnung festgelegt. Basierend 
auf der offiziellen Mitteilung über die Gesamtheit der Wahlergebnisse, die von den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten übermittelt wurden, fertigt der Ausschuss des Parlaments, der für die 
Prüfung der Mandate zuständig ist, und zwar der Rechtsausschuss, einen Bericht an. Auf Grundlage 
dieses Berichts entscheidet das Parlament über die Gültigkeit des Mandats sämtlicher MdEP und über 
„etwaige Anfechtungen, die aufgrund der Bestimmungen des Akts vom 20. September 1976 geltend 
gemacht werden, mit Ausnahme derjenigen, die aufgrund dieses Akts ausschließlich unter die 
innerstaatlichen Vorschriften fallen, auf die sich der Akt bezieht“ (Artikel 3 Absatz 3). Solche 
Anfechtungen können sich auf das Innehaben eines unvereinbaren Amtes gemäß Artikel 7 Absatz 1 
des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments beziehen. 

MdEP, deren Wahl dem Parlament bekannt gegeben worden ist, müssen außerdem vor der Einnahme 
des Sitzes im Parlament eine schriftliche Erklärung dahingehend abgeben, dass sie kein Amt 
innehaben, das im Sinne des Artikels 7 Absätze 1 und 2 des Akts von 1976 mit der Ausübung eines 
Mandats als MdEP unvereinbar ist. Diese Bestätigung der Gültigkeit des Mandats ist abhängig von der 
letzteren Erklärung und der Erklärung über die finanziellen Interessen, die in Artikel 3 und Artikel 11 
und in Anlage I der Geschäftsordnung dargelegt werden (Artikel 3 Absatz 3). Dennoch, solange das 
                                                             
85  Abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj. 
86  Abrufbar unter:  

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+TOC+DOC+XML+V0//DE.. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+TOC+DOC+XML+V0//DE
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Mandat eines Mitglieds nicht geprüft oder über eine Anfechtung noch nicht befunden worden ist, 
nimmt das Mitglied unter der Voraussetzung, dass es zuvor die Unvereinbarkeitserklärung 
unterzeichnet hat, an den Sitzungen des Parlaments und seiner Organe mit vollen Rechten teil 
(Artikel 3 Absatz 2). Der Grund für diese Regel ist, dass, auch wenn das Parlament die Mandate ohne 
Verzögerung prüft (Artikel 3 Absatz 1), das Prüfungsverfahren mehrere Monate dauern kann, während 
denen es unzumutbar wäre, die MdEP daran zu hindern, ihr Mandat auszuüben. 

Die Identifizierung einer Unvereinbarkeit leitet das Verfahren, das in Artikel 3 Absatz 2 zweiter 
Unterabsatz dargelegt wird, ein, indem der Präsident des Parlaments, der auf den Sachverhalt 
möglicherweise vom Generalsekretariat aufmerksam gemacht wurde, das Parlament über die 
Unvereinbarkeit unterrichtet. Das Parlament muss das Freiwerden des Sitzes feststellen. 

Aufgrund von Artikel 12 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments können nur die Anfechtungen in Bezug auf die Vorschriften des besagten 
Akts, mit Ausnahme der innerstaatlichen Vorschriften, auf die sich der Akt bezieht, vom Parlament 
entschieden werden. Anfechtungen, die aus innerstaatlichen Vorschriften hervorgehen oder aus 
Vorschriften des Unionsrechts, die sich von jenen des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer 
Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments unterscheiden, fallen nicht in den 
Zuständigkeitsbereich des Parlaments und müssen dementsprechend nationalen Behörden und, nach 
dem möglichen Ersuchen der Europäischen Kommission, dem EuGH überlassen werden87.  

Das ist der Grund, warum Artikel 12 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments festlegt, dass sich das Parlament darauf beschränken muss, 
den Ergebnissen, die von den Mitgliedstaaten offiziell veröffentlicht werden, Beachtung zu schenken.  

 

  

                                                             
87  Siehe Urteil vom 7. Juli 2005. Jean-Marie Le Pen gegen Europäisches Parlament. C-203/03, Randnummern 50 und 51 und 

Urteil vom 30. April 2009. Italienische Republik (C-393/07) und Beniamino Donnici (C-9/08) gegen Europäisches Parlament, 
verbundene Rechtssachen C-393/07 und C-9/08, Randnummern 55, 56 und 57.  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-393/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-393/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-393/07
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-393/07


Handbuch über die Unvereinbarkeiten und die Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
 

PE 703.875 49 

 

TEIL II – NATIONALE BERICHTE 
Tabelle 1: Offizielle Ländernamen 
 

Kurzform des 
Namens in 
deutscher 
Sprache 

geografische 
Bezeichnung  

Amtlicher Name in 
deutscher Sprache 
(Protokollname) 

Amtlicher Name, 
Ausgangssprache(n) 
(Protokollname) 

Ländercode 

Belgien Königreich Belgien 

  

Royaume de Belgique/ 

Koninkrijk België/ 

Königreich Belgien 

BE 

Bulgarien Republik Bulgarien Република България BG 

Tschechische 
Republik 

Tschechische Republik Česká republika CZ 

Dänemark Königreich Dänemark Kongeriget Danmark DK 

Deutschland Bundesrepublik 
Deutschland 

Bundesrepublik Deutschland DE 

Estland Republik Estland Eesti Vabariik EE 

Irland Irland Éire/Ireland IE 

Griechenland Hellenische Republik Ελληνική Δημοκρατία EL 

Spanien Königreich Spanien Reino de España ES 

Frankreich Französische Republik République française FR 

Kroatien Republik Kroatien Republika Hrvatska HR 

Italien Italienische Republik Repubblica italiana IT 

Zypern Republik Zypern Κυπριακή Δημοκρατία CY 

Lettland Republik Lettland Latvijas Republika LV 
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Litauen Republik Litauen Lietuvos Respublika LT 

Luxemburg Großherzogtum 
Luxemburg 

Grand-Duché de Luxembourg LU 

Ungarn Ungarn Magyarország HU 

Malta Republik Malta Repubblika ta’ Malta MT 

Niederlande Königreich der Niederlande Koninkrijk der Nederlanden NL 

Österreich Republik Österreich Republik Österreich AT 

Polen Republik Polen Rzeczpospolita Polska PL 

Portugal Portugiesische Republik República Portuguesa PT 

Rumänien Rumänien România RO 

Slowenien Republik Slowenien Republika Slovenija SI 

Slowakei Slowakische Republik Slovenská republika SK 

Finnland Republik Finnland Suomen tasavalta/ 

Republiken Finland 

FI 

Schweden Königreich Schweden Konungariket Sverige SE 
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BELGIEN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1 Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats.  

1.1.1 Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der belgischen Föderalregierung 

Die Zusammensetzung der belgischen Föderalregierung ist in den Artikeln 99 und 104 der belgischen 
Verfassung festgelegt.88  

Artikel 99 der Verfassung hat den folgenden Wortlaut: „Der Ministerrat zählt höchstens fünfzehn 
Mitglieder. Den Premierminister eventuell ausgenommen, zählt der Ministerrat ebenso viele 
niederländischsprachige wie französischsprachige Minister.“89  

Artikel 104 (Absätze 1 und 2) der Verfassung hat den folgenden Wortlaut: „Der König ernennt und 
entläßt die föderalen Staatssekretäre. Sie sind Mitglieder der Föderalregierung. Sie gehören dem 
Ministerrat nicht an. Sie sind einem Minister beigeordnet“.90 

1.1.2 Bezeichnung der Mitglieder der belgischen Föderalregierung 

Nach den in Abschnitt 1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der Föderalregierung wie 
folgt bezeichnet: 

• Premier Ministre, Eerste Minister, Premierminister, 
• Vice-Premier Ministre, Vice-Eerste Minister, Vizepremierminister, 
• Ministre, Minister, Minister, 
• Secrétaire d'Etat, Staatssecretaris, Staatssekretär. 

                                                             
88  Eine englische Übersetzung finden Sie unter The Belgian Constitution, März 2021. 
89  „Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus. Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des 

ministres compte autant de ministres d'expression française que d'expression néerlandaise.“ „De Ministerraad telt ten 
hoogste vijftien leden. De Eerste Minister eventueel uitgezonderd, telt de Ministerraad evenveel Nederlandstalige als 
Franstalige ministers.“ „Der Ministerrat zählt höchstens fünfzehn Mitglieder. Den Premierminister eventuell 
ausgenommen, zählt der Ministerrat ebenso viele niederländischsprachige wie französischsprachige Minister“. 

90  „Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux. Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas 
partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.“ „De Koning benoemt en ontslaat de federale 
staatssecretarissen. Zij zijn lid van de federale Regering. Zij maken geen deel uit van de Ministerraad. Zij worden 
toegevoegd aan een minister.“ „Der König ernennt und entläßt die föderalen Staatssekretäre. Sie sind Mitglieder der 
Föderalregierung. Sie gehören dem Ministerrat nicht an. Sie sind einem Minister beigeordnet“. 

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
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1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 96 der Verfassung werden die Mitglieder der belgischen Föderalregierung vom König 
ernannt. Als Beginn der Amtszeit der Regierungsmitglieder gilt der Zeitpunkt, zu dem die 
Föderalregierung vom König vereidigt wird.91  

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des belgischen Föderalen 
Parlaments 

Verfassung  

Das belgische Föderale Parlament setzt sich aus der Abgeordnetenkammer und dem Senat zusammen. 
In den Artikeln 42, 63 § 1 und 67 § 1 der belgischen Verfassung ist Folgendes festgelegt: „Die Mitglieder 
der beiden Kammern vertreten die Nation [...]“92; „Die Abgeordnetenkammer zählt hundertfünfzig 
Mitglieder.“93; „Der Senat setzt sich aus sechzig Senatoren zusammen [...].“94 Während gemäß Artikel 61 
der Verfassung die Mitglieder der Abgeordnetenkammer direkt vom Volk gewählt werden, setzt sich 
der Senat aus zwei Arten von Mitgliedern zusammen. Fünfzig Senatoren werden von und aus der Mitte 
der Parlamente der Regionen und Gemeinschaften bestimmt und zehn Senatoren werden von den 
fünfzig anderen Senatoren bestimmt (Artikel 67 § 1 der Verfassung).  

Durchführungsbestimmungen 

Genauere Bestimmungen über die Zusammensetzung und Organisation der Abgeordnetenkammer 
und des Senats sind in den jeweiligen Geschäftsordnungen der beiden Kammern enthalten 95. Das 
Wahlgesetzbuch („Code électoral“/„Kieswetboek“) enthält weitere Vorschriften über die Wahl der 
Abgeordnetenkammer und die Bestimmung der Senatoren.96 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des Föderalen Parlaments von Belgien 

Nach den in Abschnitt 2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des Föderalen Parlaments 
wie folgt bezeichnet:  

• Membre de la Chambre des représentants, lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Mitglied 
der Abgeordnetenkammer; Membres de la Chambre des représentants, leden van de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, Mitglieder der Abgeordnetenkammer; 

                                                             
91 Siehe auch Artikel 96 § 2 der Verfassung, wonach im Falle eines Misstrauensantrags der Nachfolger des Premierministers 

sein Amt antritt, wenn die neue Föderalregierung vereidigt wird.  
92  „Les membres des deux Chambres représentent la Nation [...]“; „De leden van beide Kamers vertegenwoordigen de Natie 

[...]“; „Die Mitglieder der beiden Kammern vertreten die Nation [...]“. 
93  „La Chambre des représentants compte cent cinquante membres“; „De Kamer van volksvertegenwoordigers telt 

honderdvijftig leden“; „Die Abgeordnetenkammer zählt hundertfünfzig Mitglieder.“ 
94  „Le Sénat est composé de soixante sénateurs [...]“; „De Senaat telt zestig senatoren […]“; „Der Senat setzt sich aus sechzig 

Senatoren zusammen […]“. 
95  Die Geschäftsordnung ist auf Französisch verfügbar unter: https://www.senate.be/doc/Reglement_2019_F.pdf;  

auf Niederländisch unter https://www.senate.be/doc/Reglement_2019_N.pdf; und auf Englisch unter 
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglement_UK.pdf. 

96  Siehe Code électoral - Kieswetboek (auf Französisch und Niederländisch). 

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetUK.pdf
https://www.senate.be/doc/Reglement_2019_F.pdf
https://www.senate.be/doc/Reglement_2019_N.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglement_UK.pdf
https://verkiezingen.fgov.be/sites/default/files/documents/CodeElectoral__Kieswetboek.pdf
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• Sénateur/Sénatrice, senator, Senator/in; Sénateurs, senatoren, Senatoren/Senatorinnen. 

Die Mitglieder des Föderalen Parlaments von Belgien können zusätzlich folgende Bezeichnungen tragen: 

• président/présidente, voorzitter, Präsident/Präsidentin, 
• vice-président/vice-présidente, ondervoorzitter, Vizepräsident/Vizepräsidentin, 
• président/présidente de commission, commissievoorzitter, Kommissionspräsident/-präsidentin, 
• membre du Bureau, bureaulid, Präsidiumsmitglied,  
• membre du comité de gouvernance (in der Abgeordnetenkammer) oder membre du comité de 

gestion (im Senat), lid van het bestuurscomité (in der Abgeordnetenkammer) oder lid van het 
beheerscomité (im Senat), Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses. 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Abgeordnetenkammer 

Die Amtszeit der Mitglieder der Abgeordnetenkammer beginnt offiziell am Tag ihrer Vereidigung.97 

Artikel 2 Absatz 4 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer legt fest: „Vor ihrem Amtsantritt 
haben die Abgeordneten in der Vollversammlung und in der öffentlichen Sitzung ihren Eid 
abzulegen.“98  

Die Überprüfung des Mandats ist in Artikel 48 der Verfassung festgeschrieben, und das entsprechende 
Verfahren ist in Artikel 2 Absätze 1 und 3 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer geregelt.  

Senat 

Die Amtszeit der Senatoren beginnt am Tag ihrer Vereidigung. Artikel 6 der Geschäftsordnung des 
Senats lautet wie folgt: „Vor ihrem Amtsantritt haben die Mitglieder des Senats in der öffentlichen 
Sitzung ihren Eid abzulegen.”99  

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Gemäß Föderalem Gesetz vom 23. März 1989100 über die Wahl des Europäischen Parlaments, zuletzt 
abgeändert durch das Föderale Gesetz vom 19. März 2019, ist die Person, die dazu berechtigt ist, die 
Liste der gewählten Personen und die Dokumente, die zur Prüfung der Mandate notwendig sind, an 
das Europäische Parlament zu übermitteln, der Generalsekretär der Abgeordnetenkammer (le greffier 

                                                             
97  In der Praxis gelten Abgeordnete als in Besitz ihres Mandats (und dementsprechend geschützt durch die parlamentarische 

Immunität) unabhängig von dem Eid, sobald die Ergebnisse der Wahl veröffentlicht wurden, unter der auflösenden 
Bedingung einer Ungültigkeitserklärung ihrer Wahl nach der Prüfung des Mandats durch die Versammlung. Siehe 
L’inviolabilité parlementaire, Chambre des Représentants – Précis de Droit Parlementaire, Service juridique, April 2015, 
S. 22-23.  

98  “Avant d’entrer en fonction, les membres sont tenus de prêter serment en séance plénière et publique.”; „De leden zijn 
verplicht, alvorens hun ambt te aanvaarden, in een openbare vergadering de eed af te leggen.“; „Vor ihrem Amtsantritt 
haben die Abgeordneten in der Vollversammlung und in der öffentlichen Sitzung ihren Eid abzulegen.“ 

99  „Avant d'entrer en fonction, les membres du Sénat sont tenus de prêter serment en séance publique“ […]; „Vóór zij hun 
mandaat opnemen, moeten de senatoren de eed afleggen in de openbare vergadering […]“. 

100. Siehe Loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (auf Französisch und Niederländisch). 

http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/jurid/violF.pdf
https://verkiezingen.fgov.be/sites/default/files/documents/Loi_Wet_23.03.1989-ParlementEuropeen_EuropeesParlement.pdf
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de la Chambre des réprésentants; de griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers; der Greffier der 
Abgeordnetenkammern)101. Dies wurde durch ein offizielles Schreiben der Ständigen Vertretung von 
Belgien bei der EU an den Präsidenten des Europäischen Parlaments bestätigt102. Das Schreiben legt 
zusätzlich fest, dass der Generalsekretär der Abgeordnetenkammer ebenfalls für die Übermittlung von 
Fällen der Unvereinbarkeit verantwortlich ist.  

Gemäß Artikel 37 Absatz 2 des vorgenannten Föderalen Gesetzes: „Am Ende des in Artikel 43 
beschriebenen Verfahrens übermittelt der Generalsekretär der Abgeordnetenkammer dem 
Europäischen Parlament die Unterlagen mit einer gemeinsamen Liste der gewählten Personen und 
den für die Mandatsprüfung erforderlichen Dokumenten.“103  

Artikel 43 lautet wie folgt: „Die Abgeordnetenkammer entscheidet über die Gültigkeit von 
Wahlvorgängen sowohl bei ordentlichen Mitgliedern als auch bei deren Stellvertretern. Sie soll ferner 
über Einsprüche entscheiden, die auf Grundlage der Vorschriften des oben genannten Gesetzes 
erhoben werden. Einsprüche gegen die Wahl müssen dem Artikel zufolge schriftlich und innerhalb von 
zehn Tagen nach der Wahl beim Generalsekretär der Abgeordnetenkammer eingereicht werden. Die 
Entscheidung der Abgeordnetenkammer muss den in Artikel 37 Absatz 2 genannten Unterlagen 
beigefügt werden.“ 104  

  

                                                             
101  Zur Klarstellung: der Begriff „greffier“ sollte mit „Kanzler“ übersetzt werden. Das Organigramm der Verwaltung der 

Abgeordnetenkammer verbindet diese Funktion mit dem Generalsekretär. Dies ist allerdings lediglich eine administrative 
Organisation der Aufgabe des Kanzlers. Dementsprechend kann man sich de facto auf den Generalsekretär beziehen, aber 
nach dem Gesetz handelt die Person in der Funktion eines Kanzlers. 

102  Schreiben vom 2. Dezember 2020. 
103  „Au terme de la procédure prévue à l'article 43, le greffier de la Chambre des Représentants adresse au Parlement 

européen les procès-verbaux, accompagnés d'une liste commune des élus ainsi que les documents nécessaires à la 
vérification de leurs pouvoirs.”; „Na de beëindiging van de in artikel 43 voorziene procedure zendt de griffier van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers de processen-verbaal met een gezamenlijke lijst van de gekozenen, alsmede de nodige 
bescheiden voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de gekozenen aan het Europese Parlement.“ 

104  „La Chambre des Représentants statue sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne tant les élus effectifs 
que leurs suppléants. Elle statue sur les réclamations introduites sur la base des dispositions de la présente loi. Toute 
réclamation contre l'élection doit être formulée par écrit et introduite auprès du greffier de la Chambre des Représentants 
dans les dix jours de l'élection. La décision prise par la Chambre des Représentants sur la réclamation est jointe aux 
documents prévus à l'article 37, alinéa 2.“; „De Kamer van Volksvertegenwoordigers doet uitspraak over de geldigheid van 
de kiesverrichtingen, zowel wat de gekozenen als hun opvolgers betreft. Zij beslist over de bezwaren die worden 
ingebracht op grond van de bepalingen van deze wet. Elk bezwaar tegen de verkiezing moet binnen de tien dagen te 
rekenen van de dag van de verkiezing, schriftelijk worden ingediend bij de griffier van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. De door de Kamer van Volksvertegenwoordigers getroffen beslissing in verband met het 
bezwaar wordt gevoegd bij de stukken bedoeld bij artikel 37, tweede lid.“ 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Belgien genießen die Mitglieder des Parlaments auf Grundlage der Artikel 58 und 59 der Verfassung 
parlamentarische Immunität.  

Artikel 58  

Ein Mitglied einer der beiden Kammern darf nicht anlässlich einer in Ausübung seines Amtes erfolgten 
Meinungsäußerung oder Stimmabgabe verfolgt oder Gegenstand irgendeiner Ermittlung werden105. 

Artikel 59 

Außer bei Entdeckung auf frischer Tat darf ein Mitglied einer der beiden Kammern während der 
Sitzungsperiode in Strafsachen nur mit Genehmigung der Kammer, der es angehört, an einen 
Gerichtshof oder ein Gericht verwiesen, unmittelbar dorthin geladen oder festgenommen werden. 

Außer bei Entdeckung auf frischer Tat dürfen Zwangsmaßnahmen gegen ein Mitglied einer der beiden 
Kammern, für die das Eingreifen eines Richters erforderlich ist, während der Sitzungsperiode in 
Strafsachen nur vom ersten Präsidenten des Appellationshofes auf Antrag des zuständigen Richters 
angeordnet werden. Dieser Beschluss wird dem Präsidenten der betreffenden Kammer mitgeteilt. 

Eine Haussuchung oder Beschlagnahme aufgrund des vorangehenden Absatzes darf nur im Beisein 
des Präsidenten der betreffenden Kammer oder eines von ihm bestimmten Mitglieds erfolgen. 

Während der Sitzungsperiode dürfen nur die Mitglieder der Staatsanwaltschaft und die zuständigen 
Bediensteten gegen ein Mitglied einer der beiden Kammern in Strafsachen Verfolgungen einleiten. 

In jedem Stadium der Untersuchung kann das betroffene Mitglied der einen oder anderen Kammer 
während der Sitzungsperiode in Strafsachen bei der Kammer, der es angehört, die Aussetzung der 
Verfolgung beantragen. Diese Kammer hat darüber mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 
Stimmen zu entscheiden. 

Die Haft eines Mitglieds einer der beiden Kammern oder seine Verfolgung vor einem Gerichtshof oder 
Gericht wird während der Sitzungsperiode ausgesetzt, wenn die Kammer, der das Mitglied angehört, 
dies verlangt.“106  

Artikel 120 

Innerhalb der föderalen Konstellation wird auch die Ordnung der Regionen und Gemeinschaften, die 
Teil des belgischen Staatsaufbaus sind, in der Verfassung beschrieben. Insbesondere die Regional- und 
Gemeinschaftsparlamente werden gemäß den Artikeln 115 bis 120 der Verfassung geregelt. Die 
Immunitäten der Mitglieder der Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden mit Bezug auf jene 
der Mitglieder des Föderalen Parlaments gewährt. Artikel 120 der Verfassung legt fest, dass „jedes 
                                                             
105  Inoffizielle Übersetzung von Artikel 58 der Verfassung Belgiens.  

Für die offizielle französische Version der Belgischen Verfassung siehe La Constitution belge, mars 2021. 
Für die offizielle niederländische Version der Belgischen Verfassung siehe De Belgische Grondwet, Maart 2021.  

106  Inoffizielle Übersetzung von Artikel 59.  

https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetFR.pdf
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/GrondwetNL.pdf
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Mitglied eines Gemeinschafts- oder Regionalparlaments [...] in den Genuß [sic] der in den Artikeln 58 
und 59 vorgesehenen Immunitäten [kommt].“ Dementsprechend genießen die Mitglieder dieser 
Parlamente die gleichen Immunitäten wie ihre föderalen Amtskollegen. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Artikel 160 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer enthält die 
Durchführungsbestimmungen zu Artikel 59 der Verfassung. In der Geschäftsordnung des Senats ist 
keine entsprechende Vorschrift enthalten.107 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der 
Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und 
behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 58 der Verfassung) 

Nach Artikel 58 der Verfassung dürfen Abgeordnete nicht für in Ausübung ihres Amtes erfolgte 
Meinungsäußerungen oder Abstimmungen zur Verantwortung gezogen werden. Die Mitglieder der 
Abgeordnetenkammer und des Senats sind daher von jeder zivilrechtlichen, strafrechtlichen oder 
disziplinarischen Verantwortung für in Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Aufgaben erfolgte 
Meinungsäußerungen oder Abstimmungen befreit. Diese Befreiung ist wirksam, sobald das Mitglied 
des Parlaments sein Amt übernimmt, und besteht auch nach Ende der Amtszeit fort. Sie gilt absolut 
(und kann nicht vom Parlament aufgehoben werden). 

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass Mitglieder des Parlaments gemäß der 
Geschäftsordnung weiterhin internen Disziplinarmaßnahmen, die von den zuständigen Einrichtungen 
ihrer Versammlungen auferlegt werden, unterworfen sind. 

2.2.2. Immunität (Artikel 59 der Verfassung) 

Nach Artikel 59 der Verfassung können Mitglieder des Parlaments während der Sitzungsperioden ohne 
Genehmigung der Kammer, der sie angehören, weder festgenommen noch vor ein Gericht gestellt 
werden. Dieser Schutz gilt nicht, wenn das Mitglied des Parlaments in flagranti ergriffen wird. Seit 1997 
muss die Kammer ihre Genehmigung nur noch bei Festnahme oder Überstellung an ein Gericht und 
nicht mehr für die Ermittlungen selbst erteilen.108 Die Immunität gilt nur während der Amtszeit.109 

Ferner können die Mitglieder des Parlaments gemäß Artikel 59 Absatz 5 der Verfassung die 
Versammlung zu jeder Zeit um Aussetzung ihrer Strafverfolgung ersuchen: ein solcher Beschluss wird 

                                                             
107  Für eine Analyse der belgischen Vorschriften zur Nichthaftung siehe L'irresponsabilité parlementaire, Chambre des 

Représentants – Précis de Droit Parlementaire, Service Juridique, Mai 2015. 
108  Es gibt jedoch zusätzliche Garantien: So dürfen Ermittlungsmaßnahmen gegen ein Mitglied des Parlaments, für die die 

Anwesenheit eines Richters erforderlich ist (Zwangsmaßnahmen), nur stattfinden, wenn sie vom Ersten Vorsitzenden des 
Berufungsgerichts bewilligt wurden und der Parlamentspräsident vorab informiert wurde. Zusätzlich muss der Präsident 
(oder sein/ihr Vertreter) bei Haussuchungen oder Beschlagnahmen gegen einen Abgeordneten anwesend sein.  

109  Für eine Analyse der belgischen Vorschriften zur parlamentarischen Immunität siehe L’inviolabilité parlementaire, a. a. O., 
S. 22-23. 

https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/jurid/responsaF.pdf
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/jurid/responsaF.pdf
http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/jurid/violF.pdf
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mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Außerdem kann die Versammlung auf 
eigene Initiative beschließen, die Aussetzung der Strafverfolgung oder die Haftverschonung des 
Mitglieds zu beantragen: In diesem Fall erfolgt der Beschluss gemäß Artikel 59 Absatz 6 der Verfassung 
mit einfacher Mehrheit.  

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
belgischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Laut dem oben genannten Schreiben 110 von der Ständigen Vertretung Belgiens ist die Brüsseler 
Staatsanwaltschaft (Parquet de Bruxelles; Parket van Brussel) die belgische Behörde, die dazu berechtigt 
ist, die Aufhebung der Immunität zu beantragen; der Antrag sollte an das Europäische Parlament 
jedoch über die Protokolldirektion des Föderalen Öffentlichen Dienstes Auswärtige Angelegenheiten 
übermittelt werden (Service public fédéral Affaires Etrangères, Direction du Protocole; Federale 
Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Directie Protocol; Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken;  
Föderaler Öffentlicher Dienst Auswärtige Angelegenheiten, Protokolldirektion).  

 

§ § § 

  

                                                             
110  Schreiben vom 2. Dezember 2020. 



IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 58 PE 703.875 

BULGARIEN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der bulgarischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der bulgarischen Regierung ist in Artikel 108 Absatz 1 der Verfassung mit 
folgendem Wortlaut festgelegt: „Der Ministerrat besteht aus einem Ministerpräsidenten, 
stellvertretenden Premierministern und Ministern.“111 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannte Bestimmung der Verfassung wird durch folgende abgeleitete Rechtsvorschrift 
umgesetzt und präzisiert: Vorschriften über die Organisation des Ministerrates und seine Verwaltung, 
angenommen durch das Regierungsdekret Nr. 229 vom 23. September 2009112, insbesondere Artikel 5.  

Die genaue Anzahl der Ministerien und ihre Zuständigkeiten werden vom Parlament auf Vorschlag des 
Ministerpräsidenten festgelegt. Grundlage hierfür ist Artikel 84 Punkte 6 und 7 der Verfassung. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der bulgarischen Regierung 

Gemäß den in Abschnitt 1.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der bulgarischen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Министър-председател (Ministerpräsident); 
• Заместник министър-председател (Stellvertretender Ministerpräsident); 
• Министър (Minister); Министри (Minister (Plural)). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit 

Die bulgarische Gesetzgebung enthält keine expliziten Bestimmungen, um den Zeitpunkt des Beginns 
der Amtszeit einer Regierung festzulegen. Es gibt zwei Möglichkeiten:  

                                                             
111  Die bulgarische Fassung lautet: „Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник 

министър-председатели и министри.“ 
Die bulgarische Verfassung ist auf Bulgarisch abrufbar unter: https://www.parliament.bg/bg/const; sowie in englischer 
Sprache unter: https://www.parliament.bg/en/const.  

112  Verkündet im Amtsblatt Nr. 78 vom 2.10.2009, letzte Änderungen verkündet im Amtsblatt Nr. 57 vom 19.7.2019. Der Titel 
lautet im Bulgarischen: „Устройствен правилник на Министерския Съвет и на неговата администрация, приет с 
Постановление на Министерския Съвет No 229 от 23.09.2009г.“ Siehe http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135646627 (für eine 
konsolidierte Fassung in bulgarischer Sprache). 

https://www.parliament.bg/bg/const
https://www.parliament.bg/en/const
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135646627
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Die erste Möglichkeit ist der Zeitpunkt, zu dem die Nationalversammlung die Regierung ernennt. 
Üblicherweise nimmt die Nationalversammlung drei Beschlüsse an, und zwar je einen für die 
Ernennung des Ministerpräsidenten, die Struktur des Ministerrates und die Zusammensetzung des 
Ministerrates. Das Verfahren der Regierungsbildung ist in Artikel 99 der Verfassung festgelegt.  

Die zweite Möglichkeit ist der Zeitpunkt, zu dem die Mitglieder des Ministerrates gemäß Artikel 76 
Absatz 2 der Verfassung vor der Nationalversammlung den Amtseid leisten.  

In seiner Entscheidung Nr. 1 vom 16. Januar 1992113 vertrat das Verfassungsgericht die Auffassung, dass 
die Regierungsmitglieder zum Zeitpunkt ihrer Vereidigung vor der Nationalversammlung mit der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben beginnen114. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des bulgarischen Parlaments 

Verfassung 

Die Zusammensetzung des bulgarischen Parlaments ist in Artikel 63 der Verfassung festgelegt, wonach 
„Die Nationalversammlung besteht aus 240 Abgeordneten.“115 Das bulgarische Parlament hat eine 
Kammer mit der offiziellen Bezeichnung: Народно събрание (Nationalversammlung). 

Durchführungsbestimmungen 

Genauere Bestimmungen über die Zusammensetzung und Organisation der Nationalversammlung 
sind in ihrer Geschäftsordnung, den Vorschriften für die Organisation und die Verfahren der 
Nationalversammlung116, enthalten. 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des bulgarischen Parlaments 

Gemäß den in Abschnitt 1.2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des bulgarischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet: 

Народен представител (Mitglied des Parlaments bzw. wörtlich „Volksvertreter“) 

1.2.3. Beginn der Amtszeit 

Die bulgarische Gesetzgebung enthält keine Vorschriften über einen festgelegten Zeitpunkt, zu dem 
das Mandat eines Mitglieds des Parlaments beginnt. Hierzu gibt es verschiedene Interpretationen. 

                                                             
113  Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 1 vom 16.1.1992 zum Verfassungsgerichtsverfahren Nr. 18/1991 (Amtsblatt 

Nr. 11 vom 7.2.1992). 
114  Bei dem Verfahren vor dem Verfassungsgericht ging es zwar um Abgeordnetenmandate, doch das Gericht befand, dass 

die Entscheidung analog auch für den Präsidenten, den Vizepräsidenten und die Mitglieder des Ministerrates gelten sollte, 
die den gleichen Eid leisten müssen. 

115 . Artikel 63 der Verfassung lautet: „Народното събрание се състои от 240 народни представители“. 
116  Verkündet im Amtsblatt Nr. 35 vom 2.5.2017, abgeändert und ergänzt, Amtsblatt Nr. 34 vom 20.4.2018. Siehe 

https://www.parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations (für eine konsolidierte Fassung in bulgarischer Sprache) und 
https://www.parliament.bg/en/rulesoftheorganisations (für eine konsolidierte Fassung in englischer Sprache). 

https://www.parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations
https://www.parliament.bg/en/rulesoftheorganisations
https://www.parliament.bg/en/rulesoftheorganisations


IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 60 PE 703.875 

Nach den Bestimmungen von Artikel 76 Absatz 2 der bulgarischen Verfassung und Artikel 3 Absatz 2 
der Vorschriften für die Organisation und die Verfahren der Nationalversammlung werden alle 
Mitglieder des bulgarischen Parlaments in der konstituierenden Sitzung (d. h. der ersten Sitzung nach 
der Wahl) der Nationalversammlung vereidigt. Dabei schwören sie im Namen der Republik Bulgarien, 
die Verfassung und die Gesetze des Landes zu befolgen und sich in all ihrem Handeln von den 
Interessen des Volkes leiten zu lassen. Ich schwöre es. Die Vereidigung erfolgt durch Unterzeichnung 
der individuellen Vereidigungstexte. 

In seiner Entscheidung Nr. 1 vom 16. Januar 1992 befand das Verfassungsgericht, dass die Mitglieder 
des Parlaments bei der in Artikel 76 Absatz 2 der Verfassung vorgesehenen Eidesleistung mit der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben beginnen.117 

In einem späteren Verfahren, bei dem über eine Verfassungsbestimmung118 zur Festlegung der 
Mandatszeit der Nationalversammlung auf vier Jahre entschieden wurde, vertrat das 
Verfassungsgericht die Auffassung, dass das vierjährige Mandat mit dem Tag der Wahl beginnt 
(Entscheidung Nr. 5, 2001119). 

Nach Artikel 15 Absatz 1 der Finanzvorschriften über die Ausführung des Haushaltsplans der 
Nationalversammlung120 erhalten die Mitglieder des Parlaments ab dem Wahltag ihre Vergütung.  

Die Amtszeit eines Abgeordneten, der einen freigewordenen Sitz übernimmt, beginnt gemäß 
Artikel 302 Absatz 1 der Wahlordnung mit der Annahme des Beschlusses des zentralen 
Wahlausschusses, den neuen Abgeordneten für gewählt zu erklären121. 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln  

 

Der Vorsitzende der Nationalversammlung der Republik Bulgarien ist gemäß National- und 
Unionsrecht für die Übermittlung von Fällen der Unvereinbarkeit in Bezug auf MdEP zuständig sowie 
für die Bekanntgabe der in Bulgarien gewählten MdEP und er ist berechtigt einen freien Sitz zu 
besetzen. Dies wurde durch ein offizielles Schreiben der Ständigen Vertretung von Belgien bei der EU 
an den Präsidenten des Europäischen Parlaments bestätigt.  

Gemäß Artikel 388 des Wahlgesetzes hat der Vorsitzende der Nationalversammlung nach der 
offiziellen Bekanntgabe der Wahlergebnisse den Präsidenten des Europäischen Parlaments über die 
gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Republik Bulgarien zu informieren. 

Artikel 391 des Wahlgesetzes lautet wie folgt: die Amtszeit des Mitglieds des Europäischen Parlaments 
aus der Republik Bulgarien endet mit der Amtsniederlegung, dem Tod oder aufgrund von 

                                                             
117  Entscheidung des Verfassungsgerichts Nr. 1 vom 16.1.1992 zum Verfassungsgerichtsverfahren Nr. 18/1991 (Amtsblatt 

Nr. 11 vom 7.2.1992). 
118  Artikel 64 Absatz 1 hat folgenden Wortlaut: Die Nationalversammlung wird für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. 
119  Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 5 vom 22.3.2001 zum Verfassungsgerichtsverfahren Nr. 5/2001 (Amtsblatt 

Nr. 30/2001). 
120  Anhang zu den Vorschriften für die Organisation und die Verfahren der Nationalversammlung. 
121  Изборен кодекс, abrufbar unter: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135182336.  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135182336
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Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 389 des Wahlgesetzes. Es gibt jedoch keine Verfahrensregeln für die 
Umsetzung dieses Artikels.  

Nach nationalem Recht ist das Verfassungsgericht befugt, die Unwählbarkeit oder Unvereinbarkeit im 
Fall von Mitgliedern der Nationalversammlung festzustellen (Artikel 72 Absatz 2 der Verfassung). Diese 
Option ist zeitlich unbegrenzt und kann während der gesamten Mandatszeit angewendet werden. Im 
Falle von MdEP ist das Verfassungsgericht jedoch nur bis zu 15 Tage nach Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse durch den zentralen Wahlausschuss dazu berechtigt, über die Gültigkeit der Wahlen 
zu entscheiden (Artikel 394 des Wahlgesetzes).  

Das oben genannte Schreiben122 legt fest, dass der zentrale Wahlausschuss durch einen speziell dafür 
vorgesehen Beschluss die Befugnisse, die einem MdEP übertragen wurden, aufkündigt, wenn die 
Bedingungen, die im Wahlgesetz festgelegt wurden, erfüllt wurden und sich nach einem Vorschlag des 
Vorsitzenden der bulgarischen Nationalversammlung richten, der von den entsprechenden 
Beweismaterialien begleitet wird. Der zentrale Wahlausschuss verkündet anschließend den Namen der 
nächsten Person auf der Kandidatenliste von der jeweiligen politischen Partei. 

  

                                                             
122 Schreiben vom 29. Juli 2020. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten 

2.1.1. Verfassung 

In der Republik Bulgarien genießen die Mitglieder des nationalen Parlaments auf Grundlage der 
Artikel 69 und 70 der Verfassung parlamentarische Immunitäten. Darin ist Folgendes festgelegt: 

Artikel 69 

Die Mitglieder der Nationalversammlung tragen für ihre in der Nationalversammlung geäußerten 
Meinungen und Abstimmungen keine strafrechtliche Verantwortung. 

Artikel 70 

(1) Ein Mitglied der Nationalversammlung darf nicht festgenommen oder strafrechtlich verfolgt 
werden. Davon ausgenommen sind Straftaten. In solchen Fällen ist die Genehmigung der 
Nationalversammlung und zwischen ihren Sitzungsperioden die des Vorsitzenden der 
Nationalversammlung erforderlich. Eine solche Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn ein Mitglied 
in flagrante delicto ergriffen wird; die Nationalversammlung und zwischen ihren Sitzungsperioden der 
Vorsitzende der Nationalversammlung muss hierüber unverzüglich unterrichtet werden. 

(2) Einer solchen Genehmigung zur Einleitung einer strafrechtlichen Verfolgung bedarf es immer dann 
nicht, wenn das Mitglied der Nationalversammlung dem schriftlich zugestimmt hat. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsvorschriften zu den Artikeln 69 und 70 der Verfassung sind in Artikel 138 der 
Vorschriften über die Organisation und die Verfahren der Nationalversammlung enthalten. Darin ist 
Folgendes festgelegt: 

Artikel 138 

(1) Die Mitglieder der Nationalversammlung dürfen weder in Haft genommen noch strafrechtlich 
verfolgt werden. Davon ausgenommen sind Straftaten allgemeiner Art, wobei in solchen Fällen die 
Genehmigung der Nationalversammlung oder, wenn die Versammlung nicht tagt (Artikel 45 Absatz 2), 
des Vorsitzenden der Nationalversammlung erforderlich ist. 

(2) Eine Einwilligung zur Festnahme ist nicht erforderlich, wenn das betreffende Mitglied beim Begehen 
einer schweren Straftat ergriffen wird. In diesem Fall ist die Nationalversammlung oder, wenn die 
Versammlung nicht tagt (Artikel 45 Absatz 2), ihr Vorsitzender unverzüglich zu informieren. 

(3) Liegen ausreichende Informationen darüber vor, dass ein Mitglied der Nationalversammlung eine 
Straftat allgemeiner Art begangen hat, richtet der Generalstaatsanwalt einen begründeten Antrag auf 
Genehmigung zur Einleitung eines Strafverfahrens an die Nationalversammlung oder, wenn die 
Versammlung nicht tagt, an ihren Vorsitzenden. Einem solchen Antrag muss ausreichendes 
Datenmaterial beiliegen. 

(4) Die Genehmigung zur Einleitung eines Strafverfahrens ist nicht erforderlich, wenn eine schriftliche 
Einwilligung des Mitglieds der Nationalversammlung vorliegt. Das Mitglied der Nationalversammlung 
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muss seine Einwilligung persönlich beim Vorsitzenden der Nationalversammlung einreichen, der den 
Generalstaatsanwalt unverzüglich hierüber unterrichtet und die Nationalversammlung bei der ersten 
Sitzung nach Einreichung der Einwilligung informiert. Hat ein Mitglied der Nationalversammlung die 
Einwilligung eingereicht, kann sie nicht zurückgezogen werden. 

(5) Mit Ausnahme der Fälle, die in Absatz 4 vorgestellt wurden, wird der Antrag des 
Generalstaatsanwalts und die damit verbundenen Daten von der Nationalversammlung geprüft, die 
darüber nicht früher als 5 Tage nach Erhalt des Antrags entscheiden darf. Wenn gewünscht und sofern 
das betreffende Mitglied vor der Nationalversammlung erscheint, wird das betreffende Mitglied von 
ihr angehört. 

(6) Wenn die Nationalversammlung nicht tagt (Artikel 45 Absatz 2) wird die Genehmigung zur 
Einleitung eines Strafverfahrens gegen ein Mitglied vom Vorsitzenden der Nationalversammlung 
erteilt. Eine auf diese Weise erteilte Genehmigung wird den Mitgliedern der Nationalversammlung bei 
der ersten Sitzung der Versammlung zur Zustimmung vorgelegt. 

(7) Wird das Strafverfahren mit einer Freiheitsstrafe für eine vorsätzlich begangene Straftat 
abgeschlossen oder wird bei anderen Straftaten die Vollstreckung der Freiheitsstrafe nicht ausgesetzt, 
nimmt die Nationalversammlung eine Entschließung an, um die Befugnisse des betreffenden Mitglieds 
vor Ablauf seiner/ihrer Amtszeit zu beenden. 

(8) Hat der Generalstaatsanwalt die Festnahme des betreffenden Mitglieds beantragt, verabschiedet 
die Nationalversammlung eine separate Entschließung zu einem solchen Antrag, die dem in den 
Absätzen 1 bis 7 festgelegten Vorgehen folgt. Die Versammlung kann eine bereits erteilte 
Genehmigung widerrufen. 

(9) Die Vorschriften von Artikel 70 der Verfassung der Republik Bulgarien gelten auch, wenn gegen ein 
Mitglied der Nationalversammlung bereits vor dessen Wahl ein Strafverfahren eingeleitet wurde. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der 
Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und 
behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 69 der Verfassung) 

Nach Artikel 69 der Verfassung dürfen Abgeordnete nicht für in Ausübung ihres Amtes erfolgte 
Meinungsäußerungen oder Abstimmungen zur Verantwortung gezogen werden. Die Abgeordneten 
sind daher von jeder strafrechtlichen Verantwortung für in Wahrnehmung ihrer parlamentarischen 
Aufgaben erfolgte Meinungsäußerungen oder Abstimmungen befreit. Diese Befreiung besteht nach 
Ende ihrer Amtszeit fort und gilt auch für außerhalb der Räumlichkeiten des Parlaments geäußerte 
Meinungen, solange diese in Wahrnehmung ihrer Pflichten als Abgeordnete vorgebracht werden 
(Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 10 vom 27. Juli 1992123). 

                                                             
123  Siehe Verfassungsgerichtsentscheidung Nr. 10 vom 27.7.1992 zum Verfassungsgerichtsverfahren Nr. 13, 1992 (Amtsblatt 

Nr. 63/1992). Der Vorsitzende der Nationalversammlung kann gemäß Artikel 156 der Vorschriften über die Organisation 
und die Verfahren der Nationalversammlung Disziplinarmaßnahmen gegen Abgeordnete einleiten, wenn sie die 
parlamentarischen Verhaltensvorschriften missachten.  
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2.2.2. Immunität (Artikel 70 der Verfassung) 

Nach Artikel 70 Absatz 1 der Verfassung ist für die Festnahme und strafrechtliche Verfolgung eines 
Mitglieds die Genehmigung der Nationalversammlung erforderlich. 

In Artikel 138 der Vorschriften über die Organisation und die Verfahren der Nationalversammlung ist 
das einschlägige Verfahren festgelegt. Nach Absatz 9 desselben Artikels gelten die Bestimmungen von 
Artikel 70 der Verfassung der Republik Bulgarien auch, wenn ein Strafverfahren gegen ein Mitglied der 
Nationalversammlung bereits vor dessen Wahl eingeleitet wurde. 

In zwei Fällen ist die Genehmigung der Nationalversammlung jedoch nicht erforderlich: 

Sie ist erstens nicht erforderlich, wenn ein Mitglied seine/ihre Einwilligung zur strafrechtlichen 
Verfolgung erteilt hat (Artikel 70 Absatz 2 der Verfassung). Eine solche Einwilligung muss schriftlich 
erfolgen und persönlich beim Vorsitzenden der Nationalversammlung eingereicht werden, der 
anschließend den Generalstaatsanwalt unterrichtet und die Nationalversammlung informiert. Hat das 
Mitglied seine/ihre Einwilligung einmal erteilt, kann diese nicht zurückgezogen werden (Artikel 38 
Absatz 4 der Vorschriften über die Organisation und die Verfahren der Nationalversammlung). 

Die Genehmigung ist zweitens nicht erforderlich, wenn ein Mitglied in flagrante delicto festgenommen 
wird (Artikel 70 Absatz 1 der Verfassung). In solchen Fällen muss die Nationalversammlung (oder ihr 
Vorsitzender, wenn die Versammlung nicht tagt) unverzüglich informiert werden (Artikel 70 Absatz 1 
der Verfassung und Artikel 138 Absatz 2 der Vorschriften über die Organisation und die Verfahren der 
Nationalversammlung). 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
bulgarischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Das oben genannte Schreiben der Ständigen Vertretung von Bulgarien124 legt fest, dass gemäß der 
Verfassung und Gesetze der Republik Bulgarien, der Generalstaatsanwalt der Republik Bulgarien 
berechtigt ist, die Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des Europäischen Parlaments zu ersuchen. 
Die bulgarische Verfassung beinhaltet keine ausdrücklichen Vorschriften, die den nationalen 
Einrichtungen, die berechtigt sind die Aufhebung der Immunität von MdEP zu ersuchen, Befugnisse 
übertragen. Die Vorschriften, denen die Behörden, die berechtigt sind, die Aufhebung der Immunität 
von Abgeordneten des nationalen Parlaments zu ersuchen, unterliegen, werden von den Vorschriften 
über die Organisation und die Verfahren der Nationalversammlung festgelegt, einschließlich der 
Vorschriften über die Organisation und die Verfahren der 44. Nationalversammlung, die im Amtsblatt 
Nr. 35 vom 2. Mai 2017 veröffentlicht wurden, und seitdem in Kraft sind, in der jeweils gültigen Fassung 
(siehe Amtsblatt Nr. 34 vom 20. April 2018). Gemäß Artikel 138 der Vorschriften über die Organisation 
und die Verfahren der Nationalversammlung ist der Generalstaatsanwalt der Republik Bulgarien 
berechtigt, die Erlaubnis einzuholen, ein Mitglied des nationalen Parlaments strafrechtlich zu 
verfolgen.  

 

§ § § 

  

                                                             
124  Schreiben vom 29. Juli 2020. 
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TSCHECHISCHE REPUBLIK 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1  Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der tschechischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der tschechischen Regierung ist in Artikel 67 Absatz 2 der Verfassung 
festgelegt. Demnach besteht die Regierung aus dem Ministerpräsidenten, Stellvertretenden 
Ministerpräsidenten und Ministern.125 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannte Bestimmung der Verfassung wird durch folgende abgeleitete Rechtsvorschrift 
umgesetzt und präzisiert: „Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů“ (Akt Nr. 2/1969 über die Organisation der 
Ministerien und anderer staatlicher Einrichtungen, in der jeweils gültigen Fassung), insbesondere 
Artikel 1 und 2. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der tschechischen Regierung 

Gemäß den in Artikel 67 der Verfassung genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der 
tschechischen Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Předseda vlády (Ministerpräsident) 
o weiblich: předsedkyně vlády, 

• Místopředseda vlády (Stellvertretender Ministerpräsident) 
o Femininum: místopředsedkyně vlády, 
o Maskulinum (plural): místopředsedové vlády, 
o Femininum (plural): místopředsedkyně vlády, 

• Ministr (Minister) 
o Femininum: ministryně, 
o Maskulinum (plural): ministři, 
o Femininum (plural): ministryně. 

                                                             
125  „Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů“. Für eine englische Übersetzung der Verfassung siehe 

Constitution of the Czech Republic of 16 December 1992. 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/AJ/Ustava_EN_ve_zneni_zak_c._98-2013.pdf


IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 66 PE 703.875 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 68 Absatz 2 der Verfassung ernennt der Präsident den Ministerpräsidenten und die 
Minister. Nach den Bestimmungen von Artikel 69 der Verfassung126 beginnt die Amtszeit der 
Regierungsmitglieder mit ihrer Vereidigung durch den Präsidenten der Republik. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des tschechischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des tschechischen Parlaments ist in Absatz 2 von Artikel 15 der Verfassung 
festgelegt. Demnach besteht das Parlament aus zwei Kammern: dem Abgeordnetenhaus und dem 
Senat.127 

Im darauffolgenden Artikel 16 der Verfassung wird die Anzahl der Abgeordneten und der gewählten 
Senatoren auf 200 bzw. auf 81 festgelegt. Die Abgeordneten werden für vier Jahre gewählt, die 
Senatoren hingegen für sechs Jahre (alle zwei Jahre wird ein Drittel der Senatoren gewählt). 

Durchführungsbestimmungen 

Genauere Bestimmungen über die Zusammensetzung und Organisation des Abgeordnetenhauses 
und des Senats sind in den jeweiligen Geschäftsordnungen der beiden Kammern enthalten, die in 
Form von Gesetzen verabschiedet wurden (zákon).128 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des tschechischen Parlaments 

Gemäß den in Abschnitt 2.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des tschechischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Předseda Poslanecké sněmovny (Vorsitzender des Abgeordnetenhauses) 
o Femininum: předsedkyně Poslanecké sněmovny, 

• Místopředseda Poslanecké sněmovny (Stellvertretender Vorsitzender des Abgeordnetenhauses) 
o Femininum: místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, 
o Maskulinum (plural): místopředsedové…, 
o Femininum (plural): místopředsedkyně…, 

• Poslanci (Abgeordnete), 
o Femininum (plural): poslankyně, 

• Předseda Senatu (Senatspräsident) 

                                                             
126  Gemäß Artikel 68 Absatz 2 der Verfassung ernennt der Präsident den Ministerpräsidenten und die Minister. 

Normalerweise leisten sie den Eid am Tag ihrer Ernennung. In Artikel 69 der tschechischen Verfassung ist festgelegt, dass 
(1) jedes Regierungsmitglied vor dem Präsidenten der Republik den Amtseid leistet und dass sie (2) der Tschechischen 
Republik die Treue schwören, schwören, die Verfassung und Gesetze der Tschechischen Republik zu wahren und 
umzusetzen, und bei ihrer Ehre schwören, ihr Amt gewissenhaft auszuüben und ihre Position nicht zu missbrauchen.  

127  „Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.“  
128  Die Texte der Geschäftsordnungen von Abgeordnetenhaus und Senat sind jeweils abrufbar unter: 

http://www.psp.cz/docs/laws/1995/90_index.html; 
und http://www.senat.cz/informace/zakon106/zakony/zak107.php?ke_dni=14.12.2012&O=9.  

http://www.psp.cz/docs/laws/1995/90_index.html
http://www.senat.cz/informace/zakon106/zakony/zak107.php?ke_dni=14.12.2012&O=9
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o Femininum: předsedkyně Senátu, 
• Místopředseda Senatu (Vizepräsidenten des Senats) 

o Femininum: místopředsedkyně Senátu, 
o Maskulinum (plural): místopředsedové…, 
o Femininum (plural): místopředsedkyně…, 

• Senátoři (Senatoren) 
o Femininum (plural): senátorky. 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Das Abgeordnetenhaus 

Nach den Bestimmungen von Artikel 19 Absatz 3 der Verfassung und Artikel 2 der Geschäftsordnung 
des Abgeordnetenhauses begründet sich das Mandat jedes Abgeordneten mit seiner/ihrer Wahl. Ihre 
Amtszeit beginnt offiziell mit der Eröffnung der ersten Sitzung nach ihrer namentlichen 
Bekanntmachung durch den nationalen Wahlausschuss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse.  

In der ersten Sitzung nach der Wahl leisten die Abgeordneten den in Artikel 23 Absatz 3 der Verfassung 
vorgesehenen Amtseid und schwören der Tschechischen Republik die Treue, schwören, ihre 
Verfassung und Gesetze zu wahren und umzusetzen, und schwören auf ihre Ehre, dass sie ihr Mandat 
im Interesse des gesamten Volkes und nach bestem Wissen und Gewissen ausüben werden. 129 Wird 
dieser Eid verweigert oder nur mit Vorbehalt geleistet, folgt der Verlust des Mandats.  

Senat 

Nach den Bestimmungen von Artikel 19 Absatz 3 der Verfassung und Artikel 2 der Geschäftsordnung 
des Senats begründet sich das Mandat aller Senatoren mit deren Wahl. Ihre Amtszeit beginnt offiziell 
mit der Eröffnung der ersten Sitzung nach ihrer namentlichen Bekanntmachung durch den staatlichen 
Wahlausschuss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse.  

In der ersten Sitzung nach der Wahl leisten die Senatoren den in Artikel 23 Absatz 3 der Verfassung 
vorgesehenen Amtseid. Wird dieser Eid verweigert oder nur mit Vorbehalt geleistet, folgt der Verlust 
des Mandats.  

Artikel 25 der Verfassung 

Das Mandat eines Abgeordneten oder eines Senators erlischt: 

(a) durch Eidesverweigerung oder Eidesleistung unter Vorbehalt, 
(b) mit dem Ablauf der Wahlperiode, 
(c) mit der Mandatsniederlegung, 
(d) mit dem Verlust der Wählbarkeit, 
(e) bei den Abgeordneten mit Auflösung des Abgeordnetenhauses, 
(f) durch Entstehen der Unvereinbarkeit der Funktionen laut Artikel 22. 

 

Artikel 26 der Verfassung 

                                                             
129  Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu 

vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 
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Die Abgeordneten und die Senatoren üben ihr Mandat persönlich im Einklang mit ihrem Eid aus; 
zusätzlich sind sie in ihren Entscheidungen an keinerlei Weisungen gebunden. 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Die tschechische Behörde, die für die Übermittlung einer Mitteilung an das Europäische Parlament 
zuständig ist sowohl hinsichtlich Fällen der Unvereinbarkeit als auch hinsichtlich der Namen der 
gewählten MdEP, ist der staatliche Wahlausschuss zusammen mit dem Sekretariat der Abteilung 
Wahlen des Innenministeriums. Dies wurde in einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung 
der Tschechischen Republik bei der EU an den Präsidenten des Europäischen Parlaments bestätigt130.  

  

                                                             
130 Schreiben vom 24. Juli 2020. Siehe auch (Version nur in tschechischer Sprache): https://www.mvcr.cz/clanek/statni-
volebni-komise-93402.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d. 

https://www.mvcr.cz/clanek/statni-volebni-komise-93402.aspx?q=Y2hudW09Mg=
https://www.mvcr.cz/clanek/statni-volebni-komise-93402.aspx?q=Y2hudW09Mg=
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In der Tschechischen Republik genießen die Mitglieder des nationalen Parlaments auf Grundlage von 
Artikel 27 der Verfassung parlamentarische Immunität. Darin ist Folgendes festgelegt:  

Aktueller Text der Verfassung (siehe Unterabschnitt 4): 

Artikel 27 

(1) Weder ein Abgeordneter noch ein Senator darf wegen seiner Abstimmung im Abgeordnetenhaus 
oder im Senat oder in deren Organen verfolgt werden. 

(2) Für die im Abgeordnetenhaus oder im Senat, oder in deren Organen, gemachten Aussagen kann 
ein Abgeordneter oder ein Senator nicht strafrechtlich verfolgt werden. Abgeordnete oder Senatoren 
unterstehen nur der Disziplinargewalt jener Kammer, deren Mitglied sie sind. 

(3) Bei Ordnungswidrigkeiten unterstehen die Abgeordneten oder Senatoren nur der Disziplinargewalt 
jener Kammer, deren Mitglied sie sind, sofern es das Gesetz nicht anders bestimmt. 

(4) Weder Abgeordnete noch Senatoren können ohne Zustimmung jener Kammer, deren Mitglied sie 
sind, strafrechtlich verfolgt werden. Falls die Kammer die Zustimmung verweigert, ist die 
strafrechtliche Verfolgung für die Dauer ihre Mandats ausgeschlossen. 

(5) Abgeordnete oder Senatoren können nur dann festgenommen werden, wenn sie bei der Verübung 
einer Straftat oder unmittelbar nach derselben ergriffen werden. Die Behörde, die die Festnahme 
vornimmt, ist verpflichtet, die Festnahme dem Vorsitzenden jener Kammer, deren Mitglied der 
Festgenommene ist, sofort mitzuteilen; falls der Vorsitzende der Kammer nicht binnen 24 Stunden 
nach der Festnahme seine Zustimmung zur Auslieferung des Festgenommenen an das Gericht erteilt, 
ist die zuständige Behörde verpflichtet, ihn freizulassen. Die Kammer entscheidet auf ihrer ersten 
nachfolgenden Sitzung endgültig über die Statthaftigkeit der strafrechtlichen Verfolgung.131 

                                                             
131  In tschechischer Sprache lautet dieser Artikel: 

“Článek 27 
(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech.  

(2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně 
stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory jejímž je členem.  

(3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon 
nestanoví jinak.  

(4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní 
stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno.  

(5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný 
orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 
24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první  
následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností." 
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2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen von Artikel 27 der Verfassung sind in der Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenhauses und in der Geschäftsordnung des Senats enthalten. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem, das für die Mitglieder des tschechischen Parlaments gilt, entspricht dem 
klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten 
(„Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung 
(„Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 27 Absätze 1 und 2 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 27 Absätze 1 und 2 der Verfassung sind Mitglieder des Parlaments nicht für ihr 
Abstimmungsverhalten im Abgeordnetenhaus, im Senat oder deren Gremien haftbar. Kein 
Abgeordneter oder Senator darf wegen Äußerungen im Abgeordnetenhaus, im Senat oder deren 
Gremien strafrechtlich verfolgt werden. Die Mitglieder des Parlaments unterliegen im Falle solcher 
Äußerungen nur der Disziplinargerichtsbarkeit der Kammer, denen sie angehören. 

2.2.2. Immunität (Artikel 27 Absätze 3, 4 und 5 der Verfassung) 

Im Sinne von Artikel 27 Absätze 3, 4 und 5 der Verfassung ist die Zustimmung der Kammer, der das 
Mitglied angehört, erforderlich, um das Mitglied den folgenden Maßnahmen zu unterziehen: 

Siehe Artikel 27 Unterabschnitte 3 bis 5 der Verfassung (Abschnitt 2.1.1). 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
tschechischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

. Laut dem oben genannten Schreiben der Ständigen Vertretung der Tschechischen Republik132 soll die 
Behörde, die für den Antrag auf Aufhebung der Immunität zuständig ist, eine Strafverfolgungsbehörde 
sein. Gemäß den Vorschriften von Abschnitt 12 Absatz 1 des Rechtsakts Nr. 141/1961 Koll. zum 
Strafprozessrecht (Strafprozessordnung), in der jeweils gültigen Fassung, soll mit 
Strafverfolgungsbehörde ein Gericht, die Staatsanwaltschaft oder eine Polizeibehörde gemeint sein. 
Gemäß Artikel 15 Absatz 7 des Leitfadens des Generalstaatsanwalts Nr. 9/2019 über das Verhalten von 
Staatsanwälten bei Strafverfahren, soll der zuständige Staatsanwalt sicherstellen, dass die Erlaubnis 
entsprechend der Vorschriften der Verfassung und anderer Rechtsverordnungen eingeholt wird, wenn der 
Strafantrag einen Abgeordneten oder Senator des Parlaments der Tschechischen Republik, einen Richter des 
Verfassungsgerichts oder einen Richter betrifft, und wenn die Bedingungen für die Erteilung eines 
Beschlusses gemäß Abschnitt 160 Absatz 1 des Strafprozessrechts erfüllt werden. Das gleiche gilt für 
Mitglieder des Europäischen Parlaments. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund des Wortlauts von 
Artikel 9 Absatz 12 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist die zuständige Behörde für 
die Übermittlung eines Antrags auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität an das Europäische 

                                                             
132  Schreiben vom 24. Juli 2020. 
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Parlament ausschließlich die Staatsanwaltschaft oder das Gericht mit materieller oder territorialer 
Zuständigkeit.   
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DÄNEMARK 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der dänischen Regierung 

Verfassung 

Nach Artikel 14 des Grundgesetzes von Dänemark133 ernennt und entlässt der König 134 den 
Ministerpräsidenten und die anderen Minister. Er entscheidet über die Anzahl der Minister und 
darüber, wie die Regierungsaufgaben zwischen ihnen verteilt werden.  

Durchführungsbestimmungen 

Es gibt keine expliziten Durchführungsvorschriften für die Zusammensetzung der Regierung. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der dänischen Regierung 

Gemäß Artikel 14 des Grundgesetzes werden die Mitglieder der dänischen Regierung wie folgt 
bezeichnet: 

• Statsminister (Ministerpräsident), 
•  Minister (Minister (Singular)); Ministre (Minister (Plural)). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Artikel 14 des Grundgesetzes ernennt und entlässt der König (derzeit die Königin) den 
Ministerpräsidenten und die anderen Minister. Er bestimmt ihre Anzahl und die Verteilung ihrer 
Zuständigkeiten. Dies erfolgt in Form eines königlichen Dekrets. 

Es gibt keine weiteren genauen Vorschriften über das formale Ernennungsverfahren. Die Amtszeit des 
Premierministers und der anderen Minister beginnt, sobald das königliche Ernennungsdekret von der 
Königin und dem Premierminister unterzeichnet wurde. Diese Verfassungspraxis steht im Einklang mit 
Artikel 14 des Grundgesetzes. 

                                                             
133  Eine Übersetzung der dänischen Verfassung ins Englische ist abrufbar unter: https://english.stm.dk/. Die Verfassung ist 

seit dem Jahr 1953 nicht geändert worden. 
134  Auch: „Königin“ (Mit der Bezeichnung „König“ ist der aktuelle Monarch gemeint.) In der Publikation des Folketing My 

Constitutional Act with explanations, hat die Erklärung zu Artikel 14 folgenden Wortlaut: Die Königin hat keinen echten 
Einfluss darauf, wer Minister wird oder wer entlassen wird. Die Königin ernennt die Minister, die vom Ministerpräsidenten  
empfohlen werden. Wenn ein neuer Ministerpräsident ernannt werden soll, entscheiden der aktuelle Ministerpräsident und die 
Königin, welcher Politiker dazu in der Lage sein wird, eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich zu versammeln. Die infrage 
kommende Person darf niemals eine Mehrheit gegen sich haben. Die Königin ernannt dann diese Person zum neuen 
Ministerpräsidenten. 

https://english.stm.dk/
https://www.ft.dk/-/media/pdf/publikationer/english/my_constitutional_act_with_explanations.ashx
https://www.ft.dk/-/media/pdf/publikationer/english/my_constitutional_act_with_explanations.ashx
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1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des dänischen Parlaments 

Verfassung  

Das dänische Parlament ist das „Folketing“. Gemäß Artikel 28 des Grundgesetzes besteht das Folketing 
aus einer Versammlung mit höchstens 179 Mitgliedern, von denen zwei auf den Färöern und zwei in 
Grönland gewählt werden. Nach Artikel 32 des Grundgesetzes werden die Mitglieder für eine Dauer 
von vier Jahren gewählt. Der König kann jedoch jederzeit Neuwahlen ausschreiben, mit der Wirkung, 
dass die vorhandenen Sitze nach den Neuwahlen frei werden. Nach Ernennung einer neuen Regierung 
können jedoch keine Wahlen ausgeschrieben werden, ehe der Ministerpräsident sich dem Folketing 
vorgestellt hat. In der Praxis tut der Monarch dies auf Geheiß des Ministerpräsidenten.  

Durchführungsbestimmungen 

Genauere Details zu den Vorschriften zur Wahl des Parlaments sind im Parlamentswahlgesetz 
enthalten.135 Genauere Bestimmungen über die Zusammensetzung und die Organisation des 
Folketing sind in der Geschäftsordnung des Parlaments („Folketingets forretningsorden“) enthalten.136  

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des dänischen Parlaments 

Gemäß den in Abschnitt 1.2. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des dänischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Folketingets formand (Präsident);  
• Folketingets 1./2./3./4. næstformand (Erster/Zweiter/Dritter/Vierter Vizepräsident); Folketingets 

næstformænd (Vizepräsidenten); 
• Medlem af Folketinget (Mitglied des Parlaments); Medlemmer af Folketinget (Mitglieder des 

Parlaments). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 35 Absätze 1 und 2 der Verfassung kommt ein neu gewähltes Folketing um zwölf Uhr 
Mittags am zwölften Werktag nach der Wahl zusammen, sofern der König die Mitglieder nicht schon 
zuvor zu einer Sitzung einberufen hat. Unmittelbar nach der Prüfung der Mandate bildet sich das 
Folketing durch die Wahl des Präsidenten und der Vizepräsidenten.  

Die Mandatsprüfung wird vom Parlament selbst gemäß Artikel 33 des Grundgesetzes durchgeführt. 
Diese Überprüfung wird auf Grundlage einer Empfehlung durch einen nichtständigen Ausschuss, der 
sich aus 21 Mitgliedern des Parlaments zusammensetzt, durchgeführt (siehe Artikel 1 Absätze 2 bis 9 
der Geschäftsordnung des Parlaments). In derselben Vorschrift der Geschäftsordnung des Parlaments 
sowie in Artikel 32 Absatz 7 der Verfassung ist vorgesehen, dass nur Mitglieder, deren Mandat 

                                                             
135  Eine englische Übersetzung des Parlamentswahlgesetzes (konsolidierter Rechtsakt Nr. 137 vom 7. Februar 2019) ist 

abrufbar auf der Seite des Sozial- und Innenministerium: Folketing (Parliamentary) Elections Act.  
136  Siehe Forretningsorden for Folketinget, mit Änderungen bis April 2021. 

Für eine englische Übersetzung siehe Standing Orders of the Danish Parliament – 2021. 

https://elections.oim.dk/media/21968/folketing-parliamentary-elections-act-2019.pdf
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/forretningsorden/forretningsorden-for-folketinget
https://www.thedanishparliament.dk/%7E/media/pdf/publikationer/english/standing_orders_of_the_danish_parliament.ashx


IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 74 PE 703.875 

überprüft wurde und die ein Bekenntnis zum Verfassungsgesetz abgelegt haben, ihr Mandat als 
Mitglied des Parlaments in vollem Umfang ausüben dürfen. 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Nach den Artikeln 40 und 41 des Gesetzes über die Wahl der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments 137 informiert das Folketing das Europäische Parlament über die Wahlergebnisse, damit das 
Europäische Parlament die Mandate der Mitglieder überprüft. Das Folketing entscheidet über die 
Gültigkeit der Wahl eines Kandidaten; es ist auch entscheidungsbefugt, wenn während der 
Wahlperiode die Gültigkeit infrage gestellt wird oder eine Person ihre Wählbarkeit verliert. Die Ständige 
Vertretung von Dänemark bei der EU hat dies bestätigt und stellt fest, dass das Rechtssekretariat im 
Folketing dem Europäischen Parlament die Namen derjenigen MdEP mitteilt, die in Dänemark gewählt 
wurden sowie Fälle der Unvereinbarkeit138.  

  

                                                             
137  Für eine englische Übersetzung siehe die Internetseite des Sozial- und Innenministeriums:  

Gesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments (konsolidiertes Gesetz Nr. 140 vom 7. Februar 2019). 
138  Am 9. Juni 2020 per E-Mail erhaltene Informationen von der Ständigen Vertretung. 

https://elections.sim.dk/media/21969/members-of-the-european-parliament-elections-act-2019.pdf
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

Die Immunitäten der Mitglieder des nationalen Parlaments ergeben sich aus Artikel 57 des 
Grundgesetzes. Darin ist Folgendes festgelegt:  

Artikel 57  

Kein Mitglied des Folketing darf in irgendeiner Weise ohne die Zustimmung des Folketing 
verfolgt oder inhaftiert werden, es sei denn, das Mitglied wurde auf frischer Tat ergriffen. 
Außerhalb des Folketing darf kein Mitglied für seine Äußerungen im Folketing zur 
Verantwortung gezogen werden, es sei denn, das Folketing hat dem zugestimmt. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Es gibt keine spezifischen Vorschriften für die Umsetzung der Verfassungsvorschriften über die 
nationalen parlamentarischen Immunitäten. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der 
Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und 
behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 57 Satz 2 des Grundgesetzes) 

Nach Artikel 57 Satz 2 des Grundgesetzes kann die Nichthaftung für im Folketing geäußerte Meinungen 
mit Zustimmung des Folketing aufgehoben werden. Eine solche Zustimmung wird in der Praxis nie 
erteilt. Daher genießen die Mitglieder des Folketing vollständige Indemnität für alle in Ausübung ihres 
Amtes erfolgten Meinungsäußerungen oder Abstimmungen. Obwohl sich der Wortlaut von Artikel 57 
speziell auf Äußerungen im Folketing bezieht, wird zudem allgemein angenommen, dass diese 
Vorschrift für alle Meinungsäußerungen gilt, die die Mitglieder in Ausübung ihres Amtes tätigen. 

Diese Immunität gilt nicht nur für Mitglieder im Amt, sondern sie besteht auch nach der Amtszeit für in 
der Zeit als Mitglied des Folketing getätigte Äußerungen fort. 

2.2.2. Immunität (Artikel 57 Satz 1 des Grundgesetzes) 

Gemäß Artikel 57 Satz 1 des Grundgesetzes können Mitglieder des Parlaments nicht ohne Zustimmung 
des Folketing verfolgt oder verhaftet werden. Diese Immunität gilt nur für die öffentliche 
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Strafverfolgung und gilt weder bei Ermittlungen, Verhören oder Bußgeldern, noch bei Zivilsachen oder 
Strafsachen, die sich aus Privatklageverfahren ergeben.139 

Diese Immunität gilt nicht, wenn das Mitglied auf frischer Tat ergriffen wird. Die Bestimmung gilt nur 
für Mitglieder im Amt; hat die Verfolgung jedoch begonnen, bevor die Person ihr Amt als Mitglied des 
dänischen Parlaments aufgenommen hat, ergibt sich aus der parlamentarischen Praxis und dem Zweck 
von Artikel 57, dass die Zustimmung des Folketing zur Fortsetzung der Verfolgung erforderlich ist. 
Sobald das Mandat erlischt, können auch Straftaten verfolgt werden, die während der Ausübung des 
parlamentarischen Mandats begangen wurden.  

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
dänischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Es wurden keine speziellen Verfahrensvorschriften für die Beantragung der Aufhebung der Immunität 
von MdEP, die in Dänemark gewählt wurden, erlassen. Es ist anzunehmen, dass mutatis mutandis die 
Vorschriften gelten, mit denen Anträge zur Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des nationalen 
Parlaments geregelt werden. 

Wenn der Staatsanwalt einen Antrag auf Aufhebung für gerechtfertigt erachtet, übermittelt er den 
Antrag an das Justizministerium (Justitsministeriet), welches sicherstellt, dass die notwendigen Schritte 
eingeleitet werden. Dies wurde von der Ständigen Vertretung von Dänemark bei der EU bestätigt.140  

 

§ § § 

  

                                                             
139  Privatklageverfahren sind für Fälle vorgesehen, in denen eine Straftat von privater Seite (meistens dem Opfer der Straftat) 

verfolgt werden muss und nicht durch die Staatsanwaltschaft. Die zur Privatklage berechtigten Personen sind in 
Artikel 725 der dänischen Prozessordnung (Retsplejeloven) aufgeführt, konsolidiertes Gesetz Nr. 938 vom 10. Oktober 
2019. Folgende Straftaten unterliegen dem Privatklageverfahren: Verletzung der Vertraulichkeitspflicht, Verleumdung 
und Vergeltung. Auch in den meisten Rechtsvorschriften im Bereich des geistigen Eigentums ist die Privatklage 
vorgesehen. 

140   Am 26. November 2020 per E-Mail erhaltene Informationen von der Ständigen Vertretung.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/938
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DEUTSCHLAND 

1. Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1 Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der deutschen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der deutschen Regierung ist in Artikel 62 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland141 mit folgendem Wortlaut festgelegt: „Die Bundesregierung besteht aus 
dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern.“ 

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Vorschriften bezüglich der Zusammensetzung und der Organisation der deutschen 
Regierung sind in den Artikeln 62 bis 69 des Grundgesetzes, der Geschäftsordnung der 
Bundesregierung(GOBReg142), enthalten und in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesministerien (GGO143). 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der deutschen Regierung 

Gemäß den in Abschnitt 1.1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der deutschen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Bundeskanzler/Bundeskanzlerin, 
• Bundesminister. 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 64 Absatz 2 des Grundgesetzes leisten der Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin und die 
Bundesminister bei der Amtsübernahme den in Artikel 56 vorgesehenen Eid vor dem Bundestag.144 
Demzufolge müssen die Eidesleistung und die Amtsübernahmen getrennt gehalten werden.145 Der 
Begriff Amtsübernahme wird im Grundgesetz oder anderen Gesetzgebungsakten nicht näher 
beschrieben. Die Amtsübernahme findet statt, nachdem der Eid abgelegt wurde, wenn jede/r 
Minister/Ministerin sein/ihr Ministerium übernimmt und wenn der Kanzler/die Kanzlerin die Leitung 

                                                             
141  Für das Grundgesetz, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, siehe Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland. Eine englische Übersetzung ist abrufbar unter: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 
142  Siehe Geschäftsordnung der Bundesregierung.  
143  Siehe Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO). 
144  Eine Liste der aktuellen Abgeordneten der Bundesregierung ist abrufbar unter: 

http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Bundeskabinett/bundeskabinett.html  
145  Siehe insbesondere Maunz/Dürig, Grundgesetz-Kommentar, 2019, Randnr. 35 ff. 

https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/regierung-und-verfassung-geschaeftsordnung-der-bundesregierung.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ministerium/ggo.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/Bundeskabinett/bundeskabinett.html
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seines/ihres Amtes und die Regierungstätigkeit übernimmt. Es sind keine weiteren Formalitäten 
notwendig. 

Es muss zwischen der Amtsübernahme und dem Beginn des offiziellen öffentlich-rechtlichen 
Verhältnisses unterschieden werden. Nach Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse 
der Mitglieder der Bundesregierung (BMinG 146) beginnt Letzteres im Prinzip, wenn der Bundespräsident 
die Ernennungsurkunde überreicht oder, wenn die Eidesleistung vorher stattgefunden hat, im Moment 
der Vereidigung. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des deutschen Parlaments 

Verfassung  

Deutschland hat zwei gesetzgebende Körperschaften: den Deutschen Bundestag und den Bundesrat. 
In Bezug auf den Deutschen Bundestag legt Artikel 38 Absatz 1 des Grundgesetzes fest: „Die 
Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht 
gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“ 

Der Bundesrat besteht aus Abgeordneten der Regierungen der Länder. Artikel 50 des Grundgesetzes 
legt fest: „Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes 
und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit.“ Obwohl der Bundesrat gemäß der Jurisprudenz 
des Bundesverfassungsgerichts nicht als „zweite Kammer eines einheitlichen Gesetzgebungsorgans, 
die gleichwertig mit der ‚ersten Kammer‘ entscheidend am Gesetzgebungsverfahren beteiligt wäre“147 
angesehen werden kann, bilden der Bundestag und der Bundesrat ein Zweikammernsystem im 
Kontext des Unionsrechts. 

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Vorschriften bezüglich der Zusammensetzung und Organisation des Bundestags und 
des Bundesrats sind in den Artikeln 38 bis 53 des Grundgesetzes und in der Geschäftsordnung der 
beiden Verfassungsorgane enthalten (Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages148 und 
Geschäftsordnung des Bundesrates149). 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des deutschen Parlaments 

Gemäß den in Abschnitt 1.2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des deutschen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Abgeordnete des Deutschen Bundestages. 

                                                             
146  Siehe Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder der Bundesregierung.  
147  Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Beschluss vom 25.6.1974, 2 BvF 2, 3/73, Randnummer 76. 
148  Siehe Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Für eine englische Übersetzung siehe: Rules of Procedure of the 

German Bundestag.  
149  Siehe Geschäftsordnung des Bundesrates (GO BR).  

http://www.gesetze-im-internet.de/bming/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/go_btg/index.html
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80060000.pdf
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80060000.pdf
https://www.bundesrat.de/DE/aufgaben/recht/go/go-node.html
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Die Bezeichnung für den Bundesrat lautet: 

• Mitglieder des Bundesrates. 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Paragraf 45 des Bundeswahlgesetzes150 beginnt die Amtszeit der Mitglieder des Bundestages 
nach Bekanntgabe der offiziellen Wahlergebnisse bei der Eröffnung der ersten Sitzung des neu 
gewählten Bundestages.151 

Der Bundesrat hat keine Wahlperiode. Seine Mitglieder sind die Mitglieder der 16 Landesregierungen. 
Die Mitglieder ändern sich nur bei Wahlen oder Änderungen der Regierung in den Ländern. Nach 
Verfassungsrecht wird er auch als ein „ewiges Organ“ bezeichnet. 

 

1.3. Nationale Behörde, die für die Meldung von Fällen der Unvereinbarkeit an das 
Europäische Parlament zuständig ist 

Die Bedingungen für den Verlust der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament sind in § 22 Absatz 2 
Nummern 1 bis 15 des Gesetzes über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der 
Bundesrepublik Deutschland (EuWG152) aufgeführt. Gemäß § 23 Absatz 5 des EuWG, informiert der 
Präsident des Deutschen Bundestages den Präsident des Europäischen Parlaments unverzüglich über die 
Gründe und den genauen Zeitpunkt des Verlusts der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament, wenn 
darüber im Wahlprüfungsverfahren153 oder durch den Ältestenrat oder den Präsidenten des 
Deutschen Bundestages entschieden worden ist.154 Gemäß § 23 Absatz 1 Nr. 5 des EuWG kann auch 
das Europäische Parlament die Unvereinbarkeit eines deutschen Mitglieds des Europäischen 
Parlaments feststellen, in welchem Fall der Präsident des Deutschen Bundestages oder die 
Bundesregierung die notwendigen Informationen für die Entscheidungsfindung an das Europäische 
Parlament übermitteln.  

 

  

                                                             
150  Siehe Bundeswahlgesetz (BWG).  
151  Artikel 45 Absatz 1 besagt: „Ein gewählter Bewerber erwirbt die Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag nach der 

abschließenden Feststellung des Ergebnisses für das Wahlgebiet durch den Bundeswahlausschuss (§ 42 Abs. 2 Satz 1) mit 
der Eröffnung der ersten Sitzung des Deutschen Bundestages nach der Wahl. Eine Ablehnung des Erwerbs der 
Mitgliedschaft muss vor der ersten Sitzung gegenüber dem Landeswahlleiter schriftlich erklärt werden. Eine Erklärung 
unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. Die Erklärung kann nicht widerrufen werden.“ 

152  Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland. 
153  Gemäß Wahlprüfungsgesetz (WPrüfG). 
154  Artikel 23 Absatz 5 lautet wie folgt: „Der Präsident des Deutschen Bundestages unterrichtet den Präsidenten des 

Europäischen Parlaments unverzüglich über den Grund und den Zeitpunkt des Verlustes der Mitgliedschaft, wenn 
darüber im Wahlprüfungsverfahren oder durch den Ältestenrat oder den Präsidenten des Deutschen Bundestages 
entschieden worden ist.“ 

https://www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/2596ba8d-34e4-4c9b-a731-a27f8fb0618f/bundeswahlgesetz.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/euwg/gesamt.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/wahlprg/
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2. Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Deutschland genießen die Mitglieder des Bundestages auf Grundlage von Artikel 46 des 
Grundgesetzes parlamentarische Immunität. Der Artikel lautet wie folgt: 

Artikel 46  

(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er 
im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder 
sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für 
verleumderische Beleidigungen. 

(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung des 
Bundestages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er beim Begehen 
der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird. 

(3) Die Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen 
Freiheit eines Abgeordneten oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß 
Artikel 18 erforderlich. 

(4) Jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen einen Abgeordneten, jede Haft 
und jede sonstige Beschränkung seiner persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages 
auszusetzen.155 

Es gibt keine Vorschriften zur Immunität und Indemnität für Mitglieder des Bundesrates. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen von Artikel 46 des Grundgesetzes sind in § 107 der 
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages und ihrem Anhang 6 enthalten. Weitere Vorschriften 
finden sich in den bundesweit geltenden Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV 156), die 
auch die Verwaltungsvorschriften für das Vorgehen bei Strafverfahren gegen Mitglieder des 
Bundestages und des Europäischen Parlaments enthalten (siehe insbesondere Nummern 191 bis 192b 
RiStBV). 

                                                             
155  „(1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestage  

oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur 
Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen. (2) Wegen einer mit Strafe bedrohten 
Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet 
werden, es sei denn, dass er bei Begehung der Tat oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird. (3) Die 
Genehmigung des Bundestages ist ferner bei jeder anderen Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Abgeordneten 
oder zur Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 18 erforderlich. (4) Jedes Strafverfahren 
und jedes Verfahren gemäß Artikel 18 gegen einen Abgeordneten, jede Haft und jede sonstige Beschränkung seiner 
persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Bundestages auszusetzen.“ 

156  Für eine inoffizielle Version der Richtlinien siehe Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV).  

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_01011977_420821R5902002.htm
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2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der 
Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und 
behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 46 Absatz 1 des Grundgesetzes) 

Gemäß Artikel 46 Absatz 1 des Grundgesetzes dürfen die Mitglieder des Bundestages nicht für in 
Ausübung ihres Amtes erfolgte Meinungsäußerungen oder Abstimmungen zur Verantwortung 
gezogen werden. Die Mitglieder des Bundestages sind daher von jeder zivilrechtlichen, strafrechtlichen, 
verwaltungsrechtlichen oder disziplinarischen Verantwortung für in Wahrnehmung ihrer 
parlamentarischen Aufgaben erfolgte Meinungsäußerungen oder Abstimmungen im Bundestag oder 
seinen Ausschüssen befreit. Die Nichthaftung wirkt auch nach Ende ihrer Amtszeit fort. Der Grundsatz 
der Nichthaftung gilt nicht bei verleumderischer Beleidigung. 

2.2.2. Immunität (Artikel 46 Absätze 2 und 3 des Grundgesetzes) 

Nach Artikel 46 Absätze 2 und 3 des Grundgesetzes ist die Genehmigung des Bundestages für folgende 
Maßnahmen gegen ein Mitglied erforderlich: 

• Verfolgung oder Verhaftung für eine mit Strafe bedrohte Handlung,  
• jede Beschränkung der persönlichen Freiheit, 
• die Einleitung eines Verfahrens gegen einen Abgeordneten gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes 157 

(Verwirkung der Grundrechte). 

Diese Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn das Mitglied des Bundestages bei Begehung einer 
strafbaren Handlung oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen wird.  

Gemäß Artikel 46 Absatz 4 des Grundgesetzes wird jedes Strafverfahren und jedes Verfahren gemäß 
Artikel 18 (Verwirkung der Grundrechte) gegen ein Mitglied, jede Haft und jede sonstige Beschränkung 
seiner/ihrer persönlichen Freiheit auf Verlangen des Bundestages ausgesetzt. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
deutschen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Für die Aufhebung der Immunität deutscher Mitglieder des Europäischen Parlaments wurden keine 
spezifischen Verfahrensvorschriften erlassen.  

Das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Europäischen Parlaments (§ 5, EuAbgG158) 
sieht vor, dass sich die Indemnität und Immunität von Mitgliedern des Europäischen Parlaments nach 
den Artikeln 9 und 10 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften bestimmen. Zusätzlich zu Vorschriften der EU unterliegen MdEP den Gesetzen ihres 

                                                             
157  Artikel 18 [Verwirkung der Grundrechte]: „Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit 

(Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), 
das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht (Artikel 16a) zum 
Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung 
und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.“ 

158  Siehe Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland (Europaabgeordnetengesetz – EuAbgG).  

https://www.gesetze-im-internet.de/euabgg/BJNR004130979.html
https://www.gesetze-im-internet.de/euabgg/BJNR004130979.html
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Heimatlandes und sind den gleichen Vorschriften unterworfen wie die Abgeordneten ihres nationalen 
Parlaments. 

Nach Ziffer 1 der „Grundsätze in Immunitätsangelegenheiten“, die in Anhang 6 der Geschäftsordnung 
des Bundestages festgelegt sind, sind folgende Stellen berechtigt, die Aufhebung der Immunität eines 
Mitglieds des Bundestages zu beantragen: 

• die Staatsanwaltschaften, Gerichte, Ehren- und Berufsgerichte öffentlich-rechtlichen Charakters 
sowie berufsständische Einrichtungen, die kraft Gesetzes Standesaufsicht ausüben; 

• im Privatklageverfahren das Gericht, bevor es nach § 383 StPO das Hauptverfahren eröffnet; 
• der Gläubiger im Vollstreckungsverfahren, soweit das Gericht nicht auch ohne dessen Antrag tätig 

werden kann;  
• der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung des Bundestages.159 

Laut der Informationen, die von der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der 
Europäischen Union übermittelt wurden160, ist die Behörde, die einen Antrag auf Aufhebung der 
Immunität eines deutschen Mitglieds des Europäischen Parlaments stellen und einen solchen Antrag 
an das Europäische Parlament übermitteln darf, das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.  

 

§ § § 

  

                                                             
159  Der Originaltext schreibt das Folgende vor: „Berechtigt zur Stellung eines Antrages auf Aufhebung der Immunität sind a) 

die Staatsanwaltschaften, Gerichte, Ehren- und Berufsgerichte öffentlich-rechtlichen Charakters sowie berufsständische  
Einrichtungen, die kraft Gesetzes Standesaufsicht ausüben, b) im Privatklageverfahren das Gericht, bevor es nach §383 
StPO das Hauptverfahren eröffnet, c) der Gläubiger im Vollstreckungsverfahren, soweit das Gericht nicht auch ohne 
dessen Antrag tätig werden kann, d) der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung“. 

160  Am 2. Oktober 2020 per E-Mail erhaltene Informationen von der Ständigen Vertretung. 
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ESTLAND 

1. Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der estnischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der estnischen Regierung ist in Artikel 88 der Verfassung festgelegt,161 in dem 
vorgesehen ist, dass die Regierung der Republik Estland aus dem Premierminister und den Ministern 
besteht. Artikel 99 der Verfassung schreibt vor, dass Mitglieder der Regierung der Republik weder ein 
anderes Staatsamt innehaben noch der Leitung, oder dem Verwaltungs- bzw. Aufsichtsrat eines 
Erwerbsunternehmens angehören dürfen. 

Durchführungsbestimmungen 

Artikel 12 Absatz 2-1 des Regierungsgesetzes162 sieht vor, dass ein Minister bei der Wahl zum Mitglied 
des Europäischen Parlaments als zurückgetreten gilt, falls er oder sie es versäumt, den nationalen 
Wahlausschuss innerhalb von zehn Tagen ab dem Tag, an dem die Wahlergebnisse verkündet wurden, 
zu informieren, dass er oder sie in seinem oder ihrem derzeitigen Amt zu verbleiben wünscht und das 
Mandat eines Mitgliedes des Europäischen Parlaments ausschlägt. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der estnischen Regierung 

Die Mitglieder der estnischen Regierung werden wie folgt bezeichnet: 

• peaminister (Premierminister); 
• minister (Minister (Singular)); ministrid (Minister (Plural)).  

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 91 der Verfassung und Artikel 6 des Regierungsgesetzes beginnt die Amtszeit der 
Regierungsmitglieder mit der Eidesleistung der Regierung vor dem Riigikogu (Parlament von Estland). 

  

                                                             
161  Für den Text der Verfassung siehe Eesti Vabariigi põhiseadus. 

Eine offizielle Übersetzung ins Englische findet sich unter The Constitution of the Republic of Estonia. 
162  Für den Text des Regierungsgesetzes siehe Vabariigi Valitsuse seadus. 

Eine Übersetzung ins Englische findet sich unter Government of the Republic Act. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/521052015001/consolide/current
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018008
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/503012019005/consolide


IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 84 PE 703.875 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des estnischen Parlaments 

Die Zusammensetzung des Riigikogu (Parlament von Estland) ist in Artikel 60 der Verfassung festgelegt. 
Darin ist vorgesehen, dass der Riigikogu aus 101 Mitgliedern besteht. Die Mitglieder des Riigikogu 
werden in freien Wahlen nach dem Prinzip des Verhältniswahlrechts gewählt. Die Wahlen sind 
allgemein, einheitlich und unmittelbar. Die Abstimmung findet geheim statt. Jeder Bürger von Estland, 
der 21 Jahre alt und wahlberechtigt ist, kann sich zur Wahl des Riigikogu aufstellen lassen.  

Artikel 63 der Verfassung legt fest, dass kein Mitglied des Riigikogu ein anderes Staatsamt ausüben darf. 
Gemäß Artikel 64 wird das Mandat eines Mitglieds des Riigikogu mit seiner oder ihrer Ernennung zum 
Regierungsmitglied der Republik suspendiert und lebt mit seiner Entbindung von den Pflichten eines 
Regierungsmitglieds wieder auf. 

Gemäß Punkt 1 von Artikel 75 des Wahlgesetzes des Europäischen Parlaments163 und Artikel 25 des 
Gesetzes über den Status von Mitgliedern des Riigikogu164 darf ein Mitglied des Riigikogu nicht Mitglied 
des Europäischen Parlaments sein. Artikel 9 Absatz 6 des Gesetzes über den Status von Mitgliedern des 
Riigikogu sieht vor, dass ein Mitglied des Riigikogu bei der Wahl zum Europäischen Parlament als 
zurückgetreten gilt, falls er oder sie es versäumt, den nationalen Wahlausschuss innerhalb von zehn 
Tagen ab dem Tag, an dem die Wahlergebnisse verkündet wurden, zu informieren, dass er oder sie in 
seinem oder ihrem derzeitigen Amt verbleiben und das Mandat eines Mitglieds des Europäischen 
Parlaments ausschlagen möchte. 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des estnischen Parlaments 

Die Mitglieder des Riigikogu werden wie folgt bezeichnet: 

• Riigikogu liige (Mitglied des Riigikogu); Riigikogu liikmed (Mitglieder des Riigikogu).  
• Der Riigikogu wählt aus den Reihen seiner Mitglieder einen Präsidenten und zwei Vizepräsidenten: 
• Riigikogu esimees (Präsident des Riigikogu); 
• Riigikogu aseesimees (Vizepräsident des Riigikogu); Riigikogu aseesimehed (Vizepräsidenten des 

Riigikogu). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Artikel 61 der Verfassung beginnt das Mandat der Mitglieder des Riigikogu am Tag der 
Bekanntgabe der Wahlergebnisse. 

 

                                                             
163  Siehe Euroopa Parlamendi valimise seadus. Für eine Übersetzung ins Englische siehe European Parliament Election Act. 
164  Siehe Riigikogu liikme staatuse seadus. Für eine Übersetzung ins Englische siehe Status of Members of the Riigikogu Act. 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/103012020008
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513012020006/consolide
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016022
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523082017002/consolide
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1.3. Nationale Behörde, die für die Meldung von Fällen der Unvereinbarkeit an das 
Europäische Parlament zuständig ist 

Gemäß Artikel 72 des Gesetztes zu den Wahlen zum Europäischen Parlament soll der nationale 
Wahlausschuss die gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments eintragen und seinen Beschluss 
an das Europäische Parlament weitergeben. 

Hat ein gewählter Kandidat ein Amt inne, welches (nach nationalem Recht) zum Zeitpunkt der 
Bekanntgabe der Wahlergebnisse mit dem Amt eines Mitglieds des Europäischen Parlaments 
unvereinbar ist, muss er dem nationalen Wahlausschuss innerhalb von zehn Tagen nach Bekanntgabe 
der Wahlergebnisse mitteilen, ob er mit der Mitarbeit beim Europäischen Parlament einverstanden ist 
oder ob er das eigene derzeitige Amt weiterführen und das Mandat ablehnen möchte.165 Artikel 75 
nennt unter anderem die folgenden Ämter:  

• der Präsident der Republik; 
• Personen, die in Ämtern tätig sind, deren Inhaber vom Riigikogu, dem Präsidenten der 

Republik, der Regierung der Republik Estland, dem Premierminister oder dem Leiter einer 
Regierungsbehörde oder einer anderen staatlichen Einrichtung ernannt werden, 
ausgenommen hiervon sind Leiter von Behörden, wenn ihre Ernennung kraft Gesetzes durch 
den Riigikogu erfolgt; 

• der Vorsitzende des Vorstands der Eesti Pank; 
• Bürgermeister und Landräte; 
• Mitglieder von Stadt- und Landräten. 

 

Stimmt der gewählte Kandidat der Mitarbeit beim Europäischen Parlament zu, muss er eine 
Ausfertigung seiner Rücktrittserklärung von seinem derzeitigen Amt beim nationalen Wahlausschuss 
einreichen.  

Lehnt ein gewählter Kandidat das Mandat im Europäischen Parlament ab, wird er durch ein anderes 
Mitglied ersetzt. Für den Ersatz eines gewählten Kandidaten formuliert der nationale Wahlausschuss 
einen Beschluss und leitet diesen an das Europäische Parlament weiter. 

Wenn einer Person ein Sitz im Riigikogu (Artikel 72 Absatz 4 des Gesetztes zu den Wahlen zum 
Europäischen Parlament) oder ein Amt in der estnischen Regierung angeboten wird (Artikel 12 
Absatz 21 des Regierungsgesetzes) soll er oder sie und anschließend der nationale Wahlausschuss über 
seinen oder ihren Rücktritt entscheiden.166 

Nach Artikel 76 Absatz 2 des Gesetzes über die Wahlen zum Europäischen Parlament muss der 
nationale Wahlausschuss das Europäische Parlament unverzüglich informieren, wenn ein estnisches 
Mitglied des Europäischen Parlaments ein Amt innehat, das mit dem Mandat eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments nicht vereinbar ist. In diesem Fall endet die Befugnis eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments vorzeitig und er oder sie wird von einem alternativen Mitglied ersetzt. Dieser 
Ersatz wird durch einen Beschluss des nationalen Wahlausschusses formuliert, der an das Europäische 
Parlament weitergeleitet wird.  

                                                             
165  Wie oben erklärt, müssen die Mitglieder des Riigikogu und der Regierung (die auch Ämter innehaben, die mit dem des 

Mitglieds des Europäischen Parlaments unvereinbar sind) den Wahlaluschuss nur benachrichtigen, wenn sie das Mandat  
als Mitglied des Europäischen Parlaments ausschlagen möchten. 

166  Offizielles Schreiben vom 10. Dezember 2020 übermittelt an den Präsidenten des Europäischen Parlaments von der 
Ständigen Vertretung von Estland bei der EU.  



IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 86 PE 703.875 

2. Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Estland werden parlamentarische Immunitäten auf Grundlage der Artikel 62 und 76 der Verfassung 
gewährt.  

Artikel 62 

Ein Mitglied des Riigikogu ist durch sein Mandat nicht gebunden und kann für Stimmabgaben oder 
politische Aussagen, die es im Riigikogu oder seinen Gremien tätigt, rechtlich nicht zur Verantwortung 
gezogen werden. 

Artikel 76 

Die Mitglieder des Riigikogu genießen Immunität vor Verfolgung. Ein Mitglied darf nur auf Vorschlag 
des Justizkanzlers und mit Zustimmung einer Mehrheit der Mitglieder des Riigikogu angeklagt werden. 
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2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen finden sich in Artikel 18 und in den Artikeln 181 bis 185 des Gesetzes 
über den Status von Mitgliedern des Riigikogu. 167 Ferner enthält Kapitel 141 der Strafprozessordnung 
genauere Durchführungsvorschriften zu Artikel 76 der Verfassung.168 

                                                             
167  § 18. Immunität 

(1) Mitglieder des Riigikogu dürfen für Stimmabgaben oder politische Aussagen, die sie im Riigikogu oder seinen Gremien 
tätigen, rechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. 

(2) Die Mitglieder des Riigikogu sind unantastbar. Kein Mitglied desRiigikogu darf an der Ausübung seines oder ihres Amtes 
gehindert werden. 

(3) Mitglieder des Riigikogu dürfen sich nicht auf ihre Immunität berufen in Bezug auf Handlungen, die nicht in Beziehung zur 
Ausübung ihres freien Mandats stehen oder um sich der rechtlichen Verantwortung zu entziehen. 

(4) Mitglieder des Riigikogu können ihre Immunität nicht aufheben. Sie können, durch Übermittlung der entsprechenden 
Einwilligungserklärung in einer Form, die eine schriftliche Vervielfältigung erlaubt, an den Vorsitzenden des 
Berufungsgerichts in Tallinn, an den Ausschuss für konstitutionelle Fragen oder den Justizkanzler, in die Durchführung 
vereinzelter Verfahrenshandlungen einwilligen, die in den Unterabschnitten 1, 3 und 4 von Abschnitt 3822 der 
Strafprozessordnung festgelegt wurden und von der Immunität abgedeckt sind. 

(5) Wo dies die Ausübung seines oder ihres Amtes behindert, kann ein Mitglied des Riigikogu nicht dazu aufgefordert werden 
an verwaltungsrechtlichen oder zivilrechtlichen Gerichtsverfahren oder an Verfahren zu Amtsvergehen teilzunehmen 
oder dazu gezwungen werden solchen Verfahren beizuwohnen, es sei denn, das Mitglied des Riigikogu hat dem in einer 
solchen Form zugestimmt, die eine schriftliche Vervielfältigung erlaubt. 

(6) Die Vorbereitung der Anklageschrift bezüglich eines Mitglieds des Riigikogu und die Durchführung jeglicher 
Verfahrenshandlungen deren Gegenstand ein Mitglied des Riigikogu ist, unterliegen den Vorschriften von Kapitel 141 der 
Strafprozessordnung. 

 
§ 181. Verjährungsfrist 
(1) Wenn ein Mitglied des Riigikogu verdächtigt wird eine Straftat begangen zu haben, wird der Ablauf der Verjährungsfrist  

der Straftat ausgesetzt. 
(2) Der Ablauf der Verjährungsfrist wird fortgesetzt, wenn der Riigikogu der Vorbereitung der Anklageschrift bezüglich eines 

Mitglieds des Riigikogu zustimmt oder wenn das Mandat dieses Mitglieds endet. 
 
§ 182. Spezielle Vorschriften bezüglich der Immunität von Mitgliedern des Riigikogu in Bezug auf Verfahren zu 

Amtsvergehen 
(1) In dem Fall, dass ein Mitglied des Riigikogu ein Amtsvergehen begeht, kann er oder sie unmittelbarem Zwang unterworfen 

werden insofern dies unbedingt notwendig ist, um den Umstand der Straftat festzustellen. 
(2) Jede Haftstrafe, die ein Mitglied des Riigikogu verbüßen muss, muss in einem Zeitraum verbüßt werden, der seine oder 

ihre Teilnahme an der Arbeit des Riigikogu nicht stört. 
 
§ 183. Spezielle Vorschriften bezüglich der Immunität von Mitgliedern des Riigikogu hinsichtlich der Anwendung 

spezieller staatlicher Überwachungsmaßnahmen, die im Gesetz zur Strafverfolgung festgeschrieben sind 
Wo es die Notwendigkeit gibt, einer verstärkten Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit, Freiheit oder des sehr 
wertvollen Besitzes einer Person entgegenzuwirken, oder wenn eine verstärkte Bedrohung besteht, dass eine Verletzung 
der öffentlichen Ordnung bereits begangen wurde oder in absehbarer Zeit begangen wird, kann ein Mitglied des 
Riigikogu ohne seine oder ihre Zustimmung den speziellen staatlichen Überwachungsmaßnahmen unterworfen werden, 
die im Gesetz zur Strafverfolgung festgelegt wurden und die in die Ausübung seines oder ihres Amtes eingreifen. 

 
§ 184. Schutz von Postsendungen und von Nachrichten übertragen über ein elektronisches Kommunikationsnetz we rk 

von oder an ein Mitglied des Riigikogu 
(1) Die Beschlagnahme und Untersuchung, gemäß Abschnitt 89 der Strafprozessordnung, einer Postsendung, die von oder 

an ein Mitglied des Riigikogu versendet wurde, darf bezüglich eines Mitglieds des Riigikogu nur durchgeführt werden, 
wenn dies notwendig ist, um eine Straftat nachzuweisen, von der ausgegangen wird, dass er oder sie diese begangen hat. 

(2) Alle arbeitsbezogenen Nachtrichten, die ein Mitglied des Riigikogu über ein elektronisches Kommunikationsnetzwerk 
versendet oder erhält, sind durch die Immunität geschützt. Dies gilt nicht, wenn Verfahrenshandlungen gemäß den 
Abschnitten 3822 Absatz 1 und 3822 Absatz 4 der Strafprozessordnung hinsichtlich eines Mitglieds des Riigikogu mit 
Genehmigung des Vorsitzenden des Berufungsgerichts von Tallinn oder des Justizkanzlers durchgeführt werden. 

 
 § 185. Antrag auf Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des Riigikogu 
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2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der 
Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und 
behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 62 der Verfassung) 

Nach Artikel 62 der Verfassung darf ein Mitglied des Riigikogu nicht für eine im Riigikogu oder einer 
seiner Gremien erfolgte Stimmabgabe oder politische Aussage rechtlich zur Verantwortung gezogen 
werden. 

2.2.2. Immunität (Artikel 76 der Verfassung) 

Nach Artikel 76 der Verfassung ist die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Riigikogu 
erforderlich, um gegen ein Mitglied des Riigikogu Anklage zu erheben. Das Verfahren wird in der 
Strafprozessordnung dargelegt. 

Im Strafprozessrecht wird die Immunität von Mitgliedern des Riigikogu durch Kapitel 141 der 
Strafprozessordnung geregelt, deren aktuelle Version ebenfalls am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist. 

Das Verfahren zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität kann bedingt in zwei Phasen unterteilt 
werden.  

Die erste Phase – „teilweise Aufhebung der Immunität“ – gilt für ein Mitglied des Riigikogu , wenn 
mehrere Verfahrenshandlungen ausgeführt werden müssen, um Beweise für ein Strafverfahren zu 
sammeln; solche Handlungen können unter anderem einschließen: Verhaftung, Durchsuchung, 
körperliche Untersuchung und Überwachung. Diese Phase kann ausgelassen werden.  

In der zweiten Phase – „vollständige Aufhebung der Immunität“ – fordert der Justizkanzler die 
Plenarversammlung des Riigikogu auf Basis der gesammelten Beweise dazu auf, die Vorbereitung einer 
Anklageschrift gegen ein Mitglied des Riigikogu zu erlauben. Nachdem die Zustimmung eingegangen 
ist, wird das Strafverfahren gegen das Mitglied des Riigikogu, wie in der Strafprozessordnung 
festgelegt, fortgesetzt. 

Während der ersten Phase müssen die folgenden Einrichtungen ihre Einwilligung geben, damit die 
Immunität teilweise aufgehoben werden kann (d. h. zur Durchführung verschiedener 
Verfahrenshandlungen, bevor die Plenarversammlung des Riigikogu zugestimmt hat, dass eine 
Anklageschrift vorbereitet wird):  

1) Zustimmung des Vorsitzenden der Kanzlei des Bezirksgerichts von Tallinn – für die Beantragung von 
Präventivmaßnahmen (exkl. Haft), Durchsuchungen, körperliche Untersuchung, Beschlagnahme von 
Besitz und die Durchführung von Überwachung. Die Zustimmung muss durch den 
Generalstaatsanwalt eingeholt werden; 

2) Zustimmung des Verfassungsausschusses des Parlaments – für die Festnahme eines Mitglieds des 
Riigikogu als Verdächtiger, Zwangsunterbringung in einer medizinischen Einrichtung zu 

                                                             

Um die Zustimmung zur Durchführung von Verfahrenshandlungen oder zur Vorlage einer Anklageschrift zu erhalten, deren 
Gegenstand ein Mitglied des Riigikogu ist, präsentiert der Justizkanzler oder der Generalstaatsanwalt einen begründeten 
Antrag, in dem er oder sie überzeugend darlegt, warum es nicht möglich ist, das Ziel auf anderen Wegen zu erreichen. 
 
168  Siehe Kriminaalmenetluse seadustik. Für eine offizielle englische Übersetzung siehe Code of Criminal Procedure. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122012010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/507012020008/consolide
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Untersuchungszwecken oder der Einsatz von Untersuchungshaft, erzwungener Anwesenheit oder Haft 
als Präventivmaßnahme in Bezug auf sie. Die Zustimmung muss ebenfalls durch den 
Generalstaatsanwalt eingeholt werden; 

3) Zustimmung durch den Justizkanzler – für die Durchsuchung der Räumlichkeiten des Parlaments 
und die Mitnahme der objektiven Beweise, Dokumente und Kommunikationsmittel, die dort gefunden 
wurden und die Übergabe des arbeitsbezogenen Schriftverkehrs eines Mitglieds des Riigikogu, die auf 
den Servern des Parlaments gespeichert wurden. Diese Zustimmung muss ebenfalls durch den 
Generalstaatsanwalt eingeholt werden. 

Diese Einwilligungen sind nicht notwendig, wenn ein Mitglied des Riigikogu auf frischer Tat bei der 
Verübung einer Straftat ersten Grades ertappt wird. 

Während der zweiten Phase (vollständige Aufhebung der Immunität) fordert der Justizkanzler, auf 
Antrag des Generalstaatsanwaltes, die Plenarversammlung des Riigikogu dazu auf, die Vorbereitung 
einer Anklageschrift gegen ein Mitglied des Riigikogu zu erlauben. Dies kann nur erfolgen, nachdem 
die Zustimmung der Mehrheit des Parlaments eingegangen ist. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
estnischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Gemäß Artikel 1 Absatz 31 des Justizkanzlergesetzes169 schlägt der Justizkanzler dem Präsidenten des 
Europäischen Parlaments vor, die im Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaften (heute Europäischen Union) vorgesehene Immunität von Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments aus Estland aufzuheben. Daher ist in Estland der Õiguskantsler (der 
Justizkanzler) die Stelle, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines estnischen Mitglieds 
des Europäischen Parlaments befugt ist. Dies wurde durch ein offizielles Schreiben der Ständigen 
Vertretung Estlands bei der Europäischen Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments 
bestätigt170.  

 

§ § § 

  

                                                             
169  Siehe Õiguskantsleri seadus. Für die offizielle Übersetzung in englischer Sprache siehe Chancellor of Justice Act. 
170  Schreiben vom 10. Dezember 2020.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012038?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522122019008/consolide
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IRLAND 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der irischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der irischen Regierung ist in Artikel 28 Absatz 1 der irischen Verfassung171 
festgelegt. Demnach muss die Regierung aus nicht weniger als sieben und nicht mehr als fünfzehn 
Mitgliedern bestehen, die nach den Bestimmungen der irischen Verfassung vom Präsidenten ernannt 
werden.  

Gemäß Artikel 28 Absätze 5 und 6 der Verfassung wird die Regierung von einem Premierminister (dem 
sogenannten Taoiseach) und einem Stellvertretenden Premierminister (dem sogenannten Tánaiste) 
geführt. Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verfassung wird der Taoiseach vom Präsidenten nach der 
Nominierung durch das Dáil Éireann (Unterhaus des Parlaments) ernannt. Der stellvertretende 
Premierminister (Tánaiste) wird vom Präsidenten von Irland auf Vorschlag des Premierministers 
(Taoiseach) ernannt. Der Präsident ernennt gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verfassung alle Minister, 
nachdem sie vom Taoiseach vorgeschlagen und durch den Dáil bestätigt wurden.  

Nach Artikel 28 Absatz 7 müssen der Taoiseach (Premierminister), der Tánaiste (Stellvertretender 
Premierminister) sowie der Finanzminister Mitglieder des Dáil Éireann sein. Die übrigen 
Regierungsmitglieder müssen entweder dem Dáil oder dem Seanad angehören, wobei höchstens zwei 
von ihnen Mitglieder des Seanad sein dürfen. 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannten Bestimmungen der Verfassung werden durch die abgeleitete Rechtsvorschrift des 
„Ministers and Secretaries Act“172 (Gesetz über Minister und Sekretäre) aus dem Jahr 1924 und dessen 
geänderte Fassungen ergänzt, die genaue Bestimmungen über die Funktionen der Regierung im 
Allgemeinen enthalten. 

Gemäß Abschnitt 4 des „Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act“ (Gesetz über Minister und 
Sekretäre (geänderte Fassung) (Nr. 2)) aus dem Jahr 1977173, bedeutet der Ausdruck 
„Regierungsminister“ ein Mitglied der Regierung, das für ein Staatsministerium zuständig ist. 

Beachtenswert ist, dass die Regierung diesen Bestimmungen zufolge durch den „Attorney General“ 
(Generalstaatsanwalt) beraten wird, welcher der Regierung formell zwar nicht angehört, aber an ihren 
Sitzungen teilnimmt. In ähnlicher Weise kann auch der „Chief Whip“ an den Regierungssitzungen 
teilnehmen, ohne zur Regierung zu gehören. Die Mitglieder der Regierung werden außerdem von 

                                                             
171  Für die offizielle englische Fassung siehe Verfassung von Irland. 
172  Siehe Ministers and Secretaries Act, 1924.  
173  Siehe Ministers and Secretaries (Amendment) (No. 2) Act, 1977.  

http://www.economicexpert.com/a/Taoiseach.htm
http://www.economicexpert.com/a/Tanaiste.htm
http://www.economicexpert.com/a/President:of:Ireland.htm
http://www.economicexpert.com/a/Dail:Eireann:sl.htm
http://www.economicexpert.com/a/President:of:Ireland.htm
http://www.economicexpert.com/a/Prime:minister.htm
http://www.economicexpert.com/a/Taoiseach.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministers_and_Secretaries_Act,_1924
http://en.wikipedia.org/wiki/Attorney_General_of_Ireland
http://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_State_at_the_Department_of_the_Taoiseach
https://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/1924/en/act/pub/0016/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1977/en/act/pub/0028/sec0004.html#zza28y1977s4
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Staatsministern – oft einfach als „Junior Ministers“ bezeichnet – unterstützt, die jedoch nicht zur 
Regierung gehören und auch nicht an ihren Sitzungen teilnehmen. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der irischen Regierung 

Gemäß den in Abschnitt 1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der irischen Regierung 
wie folgt bezeichnet: 

• The Taoiseach (Premierminister);  
• The Tánaiste (Stellvertretender Premierminister); Tánaistí (Stellvertretende Premierminister); 
• Aire Rialtais (Regierungsminister (Singular)); Airi Rialtais (Regierungsminister (Plural)). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Artikel 13 Absatz 1 Punkt 1 der irischen Verfassung sieht vor, dass der Präsident den Taoiseach, d. h. den 
Regierungschef oder Premierminister, nach der Nominierung durch das Dáil Éireann ernennt.  

Ferner ist in Artikel 13 Absatz 1 Punkt 2 der Verfassung festgelegt, dass der Präsident die übrigen 
Mitglieder der Regierung nach ihrer Nominierung durch den Taoiseach und nach vorheriger 
Zustimmung des Dáil Éireann ernennt. Nach Artikel 13 Absatz 1 Punkt 3 der Verfassung nimmt der 
Präsident auf Empfehlung des Taoiseach den Rücktritt von Regierungsmitgliedern an oder beendet 
deren Bestellung.  

Daher beginnt die Amtszeit der Mitglieder der irischen Regierung am Tag ihrer Ernennung durch den 
Präsidenten.  

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des irischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des irischen Parlaments ist in Artikel 15 Absatz 1 Punkte 1 und 2 der irischen 
Verfassung festgelegt. Demnach wird das nationale Parlament als Oireachtas bezeichnet und führt 
diesen Namen im Verfassungstext. Der Oireachtas besteht aus dem Präsidenten und zwei Kammern, 
nämlich einem Abgeordnetenhaus (dem sogenannten Dáil Éireann) und einem Senat (dem 
sogenannten Seanad Éireann). 

Gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Verfassung wird die Zahl der Mitglieder des Abgeordnetenhauses von 
Zeit zu Zeit gesetzlich festgelegt. Dabei darf aber die Mitgliederzahl des Dáil Éireann bei nicht weniger 
als einem Mitglied pro 30 000 Einwohnern und nicht mehr als einem Mitglied pro 20 000 Einwohnern 
liegen.  

Das Dáil besteht derzeit aus 160 Mitgliedern; die letzten Wahlen fanden am 8. Februar 2020 statt. 

Die Mitglieder des Dáil Éireann werden von Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren gewählt. 

Nach Artikel 18 der Verfassung besteht der Senat aus 60 Mitgliedern, von denen 11 ernannt und 49 
gewählt werden. Elf Mitglieder werden vom Premierminister (Taoiseach) ernannt. Sechs Mitglieder 
werden von den Absolventen zweier Hochschulen gewählt, und zwar - je drei von der National 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minister_of_State_(Ireland)
http://www.nui.ie/
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University of Ireland und der University of Dublin (Trinity College). Die übrigen 43 Mitglieder werden 
von fünf Gremien gewählt, die verschiedene berufliche Interessengruppen vertreten (nationale 
Sprache und Kultur, Literatur, Kunst, Erziehung; Landwirtschaft und Fischerei; Beschäftigung; Industrie 
und Handel; öffentliche Verwaltung).  

Durchführungsbestimmungen 

Genauere Bestimmungen über die Zusammensetzung und Organisation der Abgeordnetenkammer 
und des Senats sind in den jeweiligen Geschäftsordnungen der beiden Kammern enthalten174 .  

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des irischen Parlaments 

Gemäß den in Abschnitt 2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses (Dáil Éireann) wie folgt bezeichnet:  

• Teachta Dála (Abgeordneter); Teachtaí Dála (Abgeordnete).175  
• Nach den in Abschnitt 2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des Senats (Seanad 

Éireann) wie folgt bezeichnet: 
• Seanadóir (Senator); Seanadóirí (Senatoren). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Abgeordnetenhaus – Dáil Éireann 

Die Amtszeit eines Mitglieds des Dáil Éireann beginnt, wenn die entsprechende Person für gewählt 
erklärt wird. Abschnitt 126 des Wahlgesetzes des Jahres 1992176 sieht vor, dass der Wahlleiter nach 
Abschluss der Stimmenauszählung das Wahlergebnis feststellt und bekanntgibt und dass die als 
gewählt geltenden Kandidaten daraufhin für gewählt erklärt werden. In Abschnitt 118 des 
Wahlgesetzes aus dem Jahr 1992 wird die Bedeutung der Formulierung „deemed to be elected“ (als 
gewählt geltenden) näher erläutert. Demnach bedeutet „deemed to be elected“, dass die Person zum 
Zweck der Stimmenauszählung als gewählt gilt, allerdings unbeschadet der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses. 

Daraus folgt, dass zwischen der Tatsache, dass ein Wahlleiter eine Person zum Zweck der 
Stimmenauszählung als gewählt erachtet, und der Tatsache, dass eine Person aufgrund der 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses für gewählt erklärt wird, unterschieden wird. Einfacher ausgedrückt 
bedeutet dies, dass eine Person noch nicht dadurch den Status eines Mitglieds erlangt, dass ein 
Wahlleiter eine bestimmte Menge Stimmen auszählt und diese Person als gewählt erachtet. Erst wenn 
alle Stimmen ausgezählt wurden und die Nachzählungen stattgefunden haben (oft mehrere Tage 
später), gibt der Wahlleiter das Wahlergebnis bekannt, und erst zu diesem Zeitpunkt sind alle 
Kandidaten für gewählt erklärt. Der ausschlaggebende Zeitpunkt ist daher das Datum, an dem der 
Wahlleiter das Wahlergebnis vollständig bekanntgibt. Daraus folgt, dass die Amtszeit der 
Abgeordneten zu diesem Zeitpunkt beginnt und – was besonders wichtig ist – dass sie von diesem 
Zeitpunkt an die Vorrechte und Immunitäten eines Mitglieds des Parlaments genießen.  

                                                             
174  Die Texte der Geschäftsordnungen des Dáil und des Seanad sind abrufbar unter:  

http://www.oireachtas.ie/parliament/about/publications/standingorders/. 
175  Üblicherweise werden die Abkürzungen „TD“ für den Singular und „TDs“ für den Plural verwendet. 
176  Siehe Electoral Act, 1992.  

http://www.nui.ie/
http://www.tcd.ie/
http://www.oireachtas.ie/parliament/about/publications/standingorders/
http://www.irishstatutebook.ie/1992/en/act/pub/0023/index.html
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Senat – Seanad Éireann  

Die Bestimmungen für die Wahl der Senatoren sind, je nachdem, ob es sich um die Wahl von 
Gremiumsmitgliedern oder Universitätsangehörigen handelt, in verschiedenen Rechtsvorschriften zu 
finden. Gemäß Abschnitt 53 des Wahlgesetzes für den Seanad (Gremiumsmitglieder) des Jahres 
1947177 muss der Wahlleiter des Seanad im Beisein der Kandidaten, die gegebenenfalls anwesend sind, 
das Ergebnis einer Senatswahl unter Berücksichtigung jedes Gremiums gesondert feststellen und 
diejenigen Kandidaten für aus einem solchen Gremium gewählt erklären, deren Wahl in diesem 
Verfahren festgestellt wurde. In Abschnitt 23 des Wahlgesetzes für den Seanad (Mitglieder aus dem 
Hochschulbereich) des Jahres 1937178 ist ein ähnliches Verfahren für die Mitglieder aus dem 
Hochschulbereich vorgesehen: Der Wahlleiter einer solchen Wahl muss baldmöglichst nach Ende des 
Wahlverfahrens in einem Hochschulwahlkreis im Beisein derjenigen Kandidaten und ihrer jeweiligen 
Vertreter, die gegebenenfalls anwesend sind, das Wahlergebnis feststellen und diejenigen Kandidaten 
für gewählt erklären, deren Wahl in diesem Verfahren festgestellt wurde. Demzufolge beginnt die 
Amtszeit der Gremiums- und Hochschulmitglieder zu dem Zeitpunkt, an dem der Wahlleiter nach 
Feststellung des Wahlergebnisses diejenigen Kandidaten für gewählt erklärt, deren Wahl festgestellt 
wurde. Von diesem Zeitpunkt an genießen sie also auch die Vorrechte und Immunitäten eines 
Mitglieds des Parlaments.  

Die elf nominierten Mitglieder werden mit ihrer vorherigen Zustimmung von dem Taoiseach 
vorgeschlagen, der seinerseits nach einer Parlamentswahl ernannt wird. Da es keine Rechtsvorschriften 
für das Verfahren zur Nominierung dieser Mitglieder gibt, beginnt ihre Amtszeit mit ihrer Nominierung 
durch den Taoiseach.  

 

1.3. Nationale Behörde, die für die Meldung von Fällen der Unvereinbarkeit an das 
Europäische Parlament zuständig ist 

Im Gesetz für die Wahlen zum Europäischen Parlament aus dem Jahr 1997 (in seiner geänderten 
Fassung)179 ist festgelegt, dass der „Clerk“ (Sekretär) des Dáil (Abgeordnetenhaus) das Europäische 
Parlament nach einer Wahl zum Europäischen Parlament über die neu gewählten Mitglieder des 
Europäischen Parlaments informiert, sowie darüber, dass ein freigewordenes Mandat der irischen 
Mitglieder des Europäischen Parlaments von der Liste der Ersatzkandidaten besetzt wurde. 

Im Gesetz für die Wahlen zum Europäischen Parlament aus dem Jahr 1997 werden ferner die Fälle der 
Unvereinbarkeit mit der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament180 dargelegt, doch eine nationale 
Behörde, die für die Mitteilung solcher Fälle der Unvereinbarkeit an das Europäische Parlament 
zuständig ist, wird darin nicht genannt. In einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung Irlands 
bei der Europäischen Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments heißt es jedoch, dass 

                                                             
177  Siehe Seanad Electoral (Panel Members) Act, 1947. 
 
178  Siehe Seanad Electoral (University Members) Act, 1937. 
179  Siehe European Parliament Elections Act, 1997 und European Parliament Elections (Amendment) Act 2004.  
180  Nach dem Gesetz scheiden Personen, die mit der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament unvereinbare Ämter 

innehaben, aus solchen Ämtern aus, wenn sie in das Europäische Parlament gewählt werden. Dagegen verlieren 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, die später in ein Amt bestellt werden, das mit der Mitgliedschaft im Europäischen 
Parlament unvereinbar ist, oder die aus anderen Gründen von der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament 
ausgeschlossen werden, ihr Amt als Mitglied des Europäischen Parlaments.  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1947/act/42/enacted/en/html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1937/act/30/enacted/en/html
http://acts.oireachtas.ie/en.act.1997.0002.1.html
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2004/a204.pdf
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Anfragen an den Leiter der Franchise-Abteilung des Ministeriums für Wohnungswesen, Planung und 
Kommunalverwaltung gerichtet werden können.181  

  

                                                             
181  Schreiben vom 26. November 2020. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Irland genießen die Mitglieder des nationalen Parlaments (Oireachtas) auf Grundlage von Artikel 15 
Absätze 10, 12 und 13 der irischen Verfassung parlamentarische Immunität. Darin ist Folgendes 
festgelegt: 

Artikel 15 

10. Jedes der Häuser gibt sich seine eigenen Regeln und seine Geschäftsordnung; es hat das Recht, 
Verstöße mit Strafen zu belegen, die Diskussionsfreiheit sicherzustellen, seine amtlichen Urkunden und 
die Privatpapiere seiner Mitglieder und sich selbst und seine Mitglieder vor jedermann oder allen zu 
schützen, die seine Mitglieder in der Ausübung ihrer Pflichten behindern, belästigen oder zu bestechen 
versuchen. 

[...] 

12. Alle amtlichen Berichte und Veröffentlichungen des Oireachtas oder jedes seiner Häuser und die in 
einem der Häuser erfolgten Äußerungen haben, wo immer sie veröffentlicht werden, den Vorrang. 

13. Außer im Falle eines Hochverrates im Sinne dieser Verfassung, eines Verbrechens oder eines 
Friedensbruches können die Mitglieder beider Häuser des Oireachtas auf dem Wege zu oder von den 
beiden Häusern oder innerhalb ihrer Bannmeile nicht verhaftet werden; für irgendwelche Äußerungen 
in einem der beiden Häuser sind sie keinem anderen Gericht und keiner anderen Autorität als dem 
Hause selbst verantwortlich. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Mit dem Committees of the Houses of the Oireachtas (Privilege and Procedure) Act (Gesetz über 
Vorrechte und Verfahren in den Kammern der Häuser) aus dem Jahr 1976 wurden die Vorrechte, die 
die Abgeordneten in ihrer jeweiligen Kammer genießen, auf die Sitzungen in den Ausschüssen beider 
Häuser ausgedehnt. Nach Abschnitt 2 des Gesetzes darf ein Mitglied eines der Häuser des Oireachtas 
für irgendwelche Äußerungen in oder vor einem Ausschuss von keinem anderen Gericht und keiner 
anderen Autorität als dem Hause oder den Häusern des Oireachtas, von dem/denen der Ausschuss 
eingesetzt wurde, zur Verantwortung gezogen werden. Auch die folgende Bestimmung des 
Abschnitts 2 ist relevant, nach der die Dokumente eines Ausschusses sowie die Dokumente seiner 
Mitglieder, die mit dem Ausschuss und seinen Funktionen zusammenhängen, (b) alle amtlichen 
Berichte und Veröffentlichungen eines Ausschusses sowie (c) die in einem Ausschuss von den 
Mitgliedern, Beratern, Beamten und Vertretern des Ausschusses erfolgten Äußerungen, wo immer sie 
veröffentlicht werden, den Vorrang haben. 

http://acts2.oireachtas.ie/zza10y1976.1.html#zza10y1976


IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 96 PE 703.875 

Es gibt kein formelles Verfahren zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität, obwohl die 
Geschäftsordnung des Dáil Éireann182  (Nr. 71) eine Art der Beschwerde von Personen vorsieht, die von 
einem Mitglied des Hauses oder eines Ausschusses im Laufe des Verfahrens in einer Weise genannt 
oder identifiziert werden, die ihren Ruf beeinträchtigt oder in ihre Privatsphäre eindringt. 

Zudem wurde das absolute Vorrecht durch Artikel 17 des „Defamation Act“183  (Gesetz über 
Verleumdung) des Jahres 2009 auf Äußerungen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments im 
Europäischen Parlament ausgedehnt und auf alle Zeugen erweitert, die vor Ausschüssen des 
Oireachtas und des Europäischen Parlaments erscheinen. In Artikel 2 desselben Gesetzes wird die 
Definition des Begriffs „utterance“ (Äußerung) aktualisiert, der nun mündliche und schriftliche 
Aussagen, Bilder, Ton, Gesten und jede andere Art der Vermittlung eines Sinngehalts umfasst.  

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das für die Mitglieder des Oireachtas geltende Immunitätssystem besteht aus der Redefreiheit des 
Abgeordneten („Nichthaftung“) und einem begrenzten Schutz vor Festnahme und Verwahrung 
(„Immunität“).  

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung 

Die Mitglieder beider Häuser des Oireachtas sind für jegliche Äußerungen in einem der beiden Häuser 
keinem anderen Gericht und keiner anderen Autorität als dem Hause selbst verantwortlich. Durch 
dieses Vorrecht werden die Mitglieder sowohl in den Häusern als auch laut Gesetzgebung bei 
Anhörungen in den Ausschüssen geschützt. Das Vorrecht gilt auf unbegrenzte Zeit.  

Diese Nichthaftung gilt für Äußerungen, die außerhalb der Häuser des Oireachtas erfolgen, sofern sie 
mit den in den Häusern getätigten Äußerungen übereinstimmen. Dadurch wird das Vorrecht 
geschützt, das die Mitglieder der Häuser des Oireachtas hinsichtlich ihrer in den Häusern erfolgten 
Äußerungen genießen.  

2.2.2. Immunität  

Die Abgeordneten und Senatoren dürfen auf dem Wege zu oder von den beiden Häusern des 
Parlaments (des Dáil oder Seanad) oder innerhalb ihrer Bannmeile nicht verhaftet werden. Dieses 
Vorrecht gilt nicht bei Hochverrat, Verbrechen oder Friedensbruch. 

Sollte ein Mitglied eines der Häuser durch sein Handeln ein Vorrecht missbrauchen, kann der 
zuständige Ausschuss für Verfahren und Vorrechte („Committee on Procedures and Privileges“) 
Disziplinarmaßnahmen gegen das Mitglied empfehlen. 

 

                                                             
182  Siehe Dáil Éireann Standing Orders relative to Public Business 2020. 
  
183  Abrufbar unter: Defamation Act 2009 (Verleumdungsgesetz von 2009).  

http://www.oireachtas.ie/viewdoc.asp?fn=/documents/committees29thdail/cppDail.htm
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBusiness/standingOrders/dail/2021/2021-01-27_consolidated-dail-eireann-standing-orders-january-2021_en.pdf
http://www.irishstatutebook.ie/2009/en/act/pub/0031/index.html


Handbuch über die Unvereinbarkeiten und die Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
 

PE 703.875 97 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines irischen 
Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

 Wie in einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung Irlands bei der Europäischen Union an 
den Präsidenten des Europäischen Parlaments bestätigt wurde, muss jeder an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments gerichtete Antrag auf Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments je nach Fall von einem Richter des High Court, des Court of Appeal oder des 
Supreme Court gestellt werden. Ein gesonderter Antrag kann von der Ständigen Vertretung Irlands bei 
der Europäischen Union gestellt werden.184 

 

§ § §  

                                                             
184Schreiben vom 26. November 2020. 
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GRIECHENLAND 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der griechischen Regierung 

Verfassung 

Gemäß Artikel 81 Absatz 1 der griechischen Verfassung185 wird die Regierung aus dem Kabinett 
gebildet, das aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern besteht. Zusammensetzung und 
Arbeitsweise des Kabinetts werden gesetzlich geregelt. Durch ein vom Ministerpräsidenten initiiertes 
Dekret können ein oder mehrere Minister zu Stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt werden. 
Der Status der Stellvertretenden Minister, der Minister ohne Geschäftsbereich, der Staatssekretäre, die 
dem Kabinett angehören können, sowie der ständigen Staatssekretäre wird gesetzlich festgelegt.  

Demzufolge bildet das Kabinett (der Ministerrat) die Regierung, das sich aus dem Ministerpräsidenten 
und den Ministern zusammensetzt.  

Durchführungsbestimmungen 

Die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Regierung und ihrer entsprechenden Organe, ihre 
Zuständigkeiten, Einschränkungen und die Unvereinbarkeiten ihrer Mitglieder werden durch das 
Gesetz Nr. 4622/2019 geregelt. 

Gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 4622/2019 gehören die Stellvertretenden 
Ministerpräsidenten zur Regierung. Dies gilt auch in den Ausnahmefällen, in denen in einem 
Präsidialdekret festgelegt ist, dass sie nicht für ein Ministerium zuständig sind (Artikel 12 Absatz 5 des 
Gesetzes Nr. 4622/2019). Ferner ist in Artikel 1 Absatz 2 vorgesehen, dass Staatssekretäre nicht zum 
Kabinett gehören. Sie können jedoch vom Ministerpräsidenten zur Teilnahme an den 
Kabinettssitzungen eingeladen werden, allerdings ohne Stimmrecht.  

In der Verfassung186 ist festgelegt, dass jede Art von beruflicher Tätigkeit von Regierungsmitgliedern 
und Staatssekretären während der Ausübung ihres Amtes ruhen muss. Gemäß Artikel 70 des Gesetzes 
Nr. 4622/2019 wird diese Bestimmung auf alle Stellen ausgeweitet, die in irgendeiner Funktion in einer 
juristischen Person des öffentlichen Sektors besetzt sind. In diesem Artikel werden auch weitere 
Unvereinbarkeiten (wie beispielsweise bei Zuständigkeit für staatliche Verträge) geregelt.  

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der griechischen Regierung 

In der Verfassung und in Rechtsetzungsakten werden die folgenden Begriffe verwendet: 

                                                             
185  In der durch die Parlamentsentschließung vom 25. November 2019 des IX. verfassungsändernden Parlaments geänderten 

Fassung. 
186  Artikel 81 Absatz 3. 
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• Πρωθυπουργός (Ministerpräsident); 
• Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης (Vizepräsident der Regierung); 
• Υπουργός (Minister (Singular)); Υπουργοί (Minister (Plural)); 
• Υπουργός Επικρατείας (Staatsminister (Singular)); Υπουργός Επικρατείας (Staatsminister 

(Plural)); 
• Αναπληρωτής Υπουργός (maskulin), Αναπληρώτρια Υπουργός (feminin) 

(Stellvertretende(r) Minister(in)); Αναπληρωτές Υπουργοί (Stellvertretende Minister).  

Wie oben erläutert ist in den einschlägigen Rechtsvorschriften festgelegt, dass Staatssekretäre187 der 
Regierung nicht angehören. Diese Möglichkeit besteht jedoch, wie in der Verfassung vorgesehen 
(Artikel 81).188  

1.1.3. Beginn der Amtszeit 

Gemäß Artikel 37 der Verfassung ernennt der Staatspräsident den Ministerpräsidenten, der den 
Amtseid leisten muss, bevor er sein Amt antritt (Artikel 10 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 4622/2019). Der 
Staatspräsident ernennt und entlässt die übrigen Kabinettsmitglieder und Staatssekretäre auf 
Empfehlung des Ministerpräsidenten. Im Gesetz (Artikel 10 des Gesetzes Nr. 4622/2019) ist festgelegt, 
dass sie per Dekret ernannt werden und den Amtseid ablegen müssen, aber es ist nicht festgelegt, dass 
dies vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit geschehen muss. Wenn das Kabinett zurücktritt oder das 
Parlament ihm das Vertrauen entzieht, befreit der Staatspräsident das Kabinett von seinen Pflichten 
(Artikel 38 der Verfassung). 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des griechischen Parlaments 

Verfassung  

Nach Artikel 51 der Verfassung vertreten die Mitglieder des Parlaments die Nation und werden in 
direkter, allgemeiner und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern 
gewählt. Die Anzahl der Mitglieder des Parlaments ist gesetzlich vorgeschrieben, darf jedoch nicht 
unter 200 oder über 300 Abgeordneten liegen.  

Die Artikel 55 bis 58 der Verfassung enthalten genaue Vorschriften über die Unvereinbarkeiten und 
Rechtsverluste der Mitglieder des Parlaments.  

Durchführungsbestimmungen 

Das derzeit geltende Wahlrecht 189 sieht 300 Parlamentsmitglieder vor. Ferner sind darin Wahlablauf 
und -verfahren festgelegt.  

                                                             
187  Υφυπουργός (Staatssekretär), Υφυπουργοί (Staatssekretäre) werden im Französischen manchmal auch als „ministre adjoint 

“ oder „secrétaire d'état“ bezeichnet; im Englischen wird in der Regel der Begriff „Deputy Minister“ verwendet. 
188  In Artikel 85 der Verfassung ist jedoch festgelegt, dass die Mitglieder des Kabinetts und die Staatssekretäre kollektiv für 

die Politik der Regierung verantwortlich sind und jeder von ihnen einzeln für die Handlungen oder Unterlassungen im 
Rahmen seiner Befugnisse gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Haftung der Minister haftet. 

189  Kodifiziert durch Präsidialdekret Nr. 96/2007, Anfang 2008 geändert und neu kodifiziert durch Präsidialdekret Nr. 26/2012, 
kürzlich geändert durch Gesetz Nr. 4406/2016 und erneut durch Gesetz Nr. 4654/2020. 
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1.2.2. Bezeichnung der griechischen Parlamentsmitglieder 

Die Mitglieder des griechischen Parlaments werden wie folgt bezeichnet: 

• βουλευτής (Mitglied des Parlaments), βουλευτές (Mitglieder des Parlaments) 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Artikel 59 der Verfassung müssen die Mitglieder des Parlaments den Amtseid leisten, bevor sie 
ihr Amt antreten.  

In Artikel 53 der Verfassung ist festgelegt, dass die Mitglieder des Parlaments für eine Dauer von vier 
aufeinanderfolgenden Jahren, beginnend am Tag der Parlamentswahl gewählt werden190.  

Ferner ist in Artikel 57 der Verfassung zu den Unvereinbarkeiten der Mitglieder des griechischen 
Parlaments 191 vorgesehen, dass die Mitglieder des Parlaments binnen acht Tagen nach der endgültigen 
Bestätigung ihrer Wahl zwischen ihrem Abgeordnetenmandat und der oben erwähnten Tätigkeit 
wählen müssen. Wird eine solche Erklärung nicht fristgerecht abgegeben, verwirken sie ihr 
Abgeordnetenmandat ipso jure. 

Mitglieder des Parlaments, die von den zuständigen Gerichten als solche verkündet wurden und deren 
Wahl vor dem Besonderen Obersten Gericht192 angefochten wird, üben ihr Amt solange aus (und 
genießen die parlamentarische Immunität), bis das endgültige Urteil des Besonderen Obersten 
Gerichts veröffentlicht wurde. 

Die Mitglieder des griechischen Parlaments verlieren ihr Mandat unter den Bedingungen, die in der 
Verfassung193 sowie in anderen verfassungsrechtlichen Bestimmungen über ihre Finanzmittel 
(beispielsweise bei Überschreitung der Wahlausgaben oder Verstoß gegen bestimmte 
Wahlkampfbestimmungen194) dargelegt sind.  

Nach Artikel 60 Absatz 2 der Verfassung wird die Niederlegung eines Abgeordnetenmandats wirksam, 
sobald das Mitglied des Parlaments eine schriftliche Erklärung beim Parlamentspräsidenten 
eingereicht hat. Eine solche Erklärung ist unwiderruflich. 

 

1.3.  Nationale Behörde, die für die Meldung von Fällen der Unvereinbarkeit an das 
Europäische Parlament zuständig ist 

Während für die Namen der in das Europäische Parlament gewählten Abgeordneten und 
gegebenenfalls der sie ersetzenden Abgeordneten die Direktion Wahlen des Innenministeriums 

                                                             
190  Hinweis: Als 2007 einige Mitglieder des Europäischen Parlaments in das griechische Parlament gewählt wurden, befand 

das Europäische Parlament, dass ihre Sitze an dem Tag der Eröffnungssitzung des griechischen Parlaments, an dem die 
anwesenden Mitglieder vereidigt werden mussten (dem 26. September 2007), frei wurden.  

191 Dies gilt ferner für die griechischen MdEP. 

192  Gemäß Artikel 100 der Verfassung eingerichtet; die Arbeitsweise ist durch das Gesetz Nr. 345/1976 geregelt. 
193  Artikel 55 bis 58 (Versäumnis der Bekanntgabe ihrer Entscheidung zwischen dem Abgeordnetenmandat und 

unvereinbaren Aufgaben binnen acht Tagen nach ihrer Wahl, Verlust der staatsbürgerlichen Rechte und spätere 
Wahrnehmung von Aufgaben, die mit ihrem Amt unvereinbar sind). Der Verlust des Mandats fällt unter die Zuständigkeit 
des Besonderen Obersten Gerichts. 

194  Artikel 29 Absatz 2 der Verfassung sowie Gesetz Nr. 3023/2002 über die Finanzierung politischer Parteien (in später 
geänderter Fassung). 



Handbuch über die Unvereinbarkeiten und die Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
 

PE 703.875 101 

zuständig ist, fallen Fälle von Unvereinbarkeit in den Zuständigkeitsbereich des Außenministeriums. In 
beiden Fällen ist die notifizierende Behörde jedoch das Außenministerium195.  

2. Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

Die Immunitäten der griechischen Abgeordneten sind in den Artikeln 61 und 62 der Verfassung 
festgelegt. Darin wird Folgendes bestimmt: 

Artikel 61  

1. Ein Abgeordneter darf wegen einer in Ausübung seiner parlamentarischen Pflichten erfolgten 
Meinungsäußerung oder Abstimmung weder verfolgt noch in irgendeiner Weise vernommen werden.  

2. Ein Abgeordneter darf nur wegen verleumderischer Beleidigung nach dem Gesetz und mit 
Zustimmung des Parlaments verfolgt werden. Zuständiges Gericht ist das Berufungsgericht. Die 
Zustimmung gilt als endgültig abgelehnt, wenn das Parlament darüber nicht innerhalb von 45 Tagen 
nach Eingang des Strafantrags beim Parlamentspräsidenten entscheidet. Wird die Zustimmung 
versagt oder verstreicht die Frist ergebnislos, so kann die von dem Abgeordneten begangene Tat nicht 
zur Anklage gebracht werden. 

Dieser Absatz wird erst in der nächsten Legislaturperiode angewendet196.  

3. Ein Abgeordneter ist nicht verpflichtet, über Informationen, die er in Ausübung seines Amtes 
erhalten oder weitergegeben hat, oder über die Personen, die ihm Informationen anvertraut haben 
oder denen er solche zukommen ließ, Zeugnis abzulegen.   

Artikel 62  

Ein Abgeordneter darf während der Legislaturperiode ohne die vorherige Zustimmung des Parlaments 
nicht verfolgt, festgenommen oder inhaftiert oder auf andere Weise in seiner Freiheit beschränkt 
werden. Desgleichen darf ein Abgeordneter eines aufgelösten Parlaments wegen politischer 
Straftaten, die in der Zeit zwischen der Auflösung des Parlaments und der Bekanntgabe der Wahl der 
Mitglieder des neuen Parlaments begangen wurden, nicht verfolgt werden. Die Zustimmung gilt als 
abgelehnt, wenn das Parlament darüber nicht innerhalb von drei Monaten nach Eingang des 
Strafverfolgungsantrags des Staatsanwalts beim Parlamentspräsidenten entscheidet. Die 
Dreimonatsfrist wird während der Parlamentsferien ausgesetzt. Die Zustimmung ist nicht erforderlich, 
wenn ein Abgeordneter beim Begehen eines Verbrechens ergriffen wird.197 

                                                             

Die Informationen basieren auf einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung Griechenlands bei der EU vom 
29. Oktober 2020 an den Präsidenten des Europäischen Parlaments.  

196  Dieser Satz ist seit seiner Annahme im Jahr 1975 im Verfassungstext enthalten. 
197  Hier verwendet die Verfassung den technischen Begriff „Verbrechen“ (κακούργημα) im Gegensatz zu dem (weiter 

gefassten) Begriff „Vergehen“.  
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2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

In den Regeln für die Mitglieder des griechischen Parlaments 198 ist vorgesehen, dass Anträge der 
Staatsanwaltschaft zur Genehmigung der Aufnahme eines Strafverfahrens gegen einen Abgeordneten 
vom Anwalt des griechischen Obersten Zivil- und Strafgerichts geprüft und anschließend durch den 
Justizminister beim Parlament eingereicht werden müssen. In Artikel 83 der Geschäftsordnung des 
griechischen Parlaments199 ist das Verfahren dargelegt, das bei Anträgen der Staatsanwaltschaft zur 
Aufhebung der Immunität anzuwenden ist. Der Präsident des Repräsentantenhauses leitet diese 
Anträge an den Ausschuss für parlamentarische Ethik 200 weiter, der das betroffene Mitglied des 
Parlaments zu einer Anhörung einlädt, um zu prüfen, ob der Antrag auf Befreiung von der 
Schweigepflicht im Zusammenhang mit der politischen oder parlamentarischen Tätigkeit des 
betreffenden Mitglieds steht oder ob er eine einseitige Absicht beinhaltet. Der Ausschuss erstellt einen 
begründeten Bericht, ohne die Grundlagen der Anschuldigung zu prüfen, und leitet ihn an das Plenum 
weiter, das über die Aufhebung entscheidet.  

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem, das für die Mitglieder des Parlaments gilt, entspricht dem klassischen Modell 
der Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz 
vor Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung („Immunität“).  

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 61 der Verfassung) 

Der Anwendungsbereich von Artikel 61 der Verfassung deckt jede Verantwortung eines Abgeordneten 
ab, die sich aus einer in Ausübung seines Amtes erfolgten Abstimmung oder Meinungsäußerung 
ergibt. Dies gilt für strafrechtliche und zivilrechtliche Sachverhalte201. So erstreckt sich die 
Nichthaftung beispielsweise auf Meinungen oder Abstimmungen in einem Untersuchungsausschuss, 
nicht aber auf Meinungsäußerungen in privaten oder parteipolitischen Sitzungen, selbst wenn diese in 
den Räumen des Parlaments stattfinden, noch auf passive Bestechung oder Verstöße gegen die 
Straßenverkehrsordnung, noch auf Beleidigungen oder Verleumdungen während der Teilnahme an 
einer Fernsehsendung. Sie gilt nicht für Totschlag, Körperverletzung oder Zerstörung fremden 
Eigentums, die keine Meinungsäußerung oder Abstimmung darstellen. 

In diesem Zusammenhang sind zwei Punkte zu beachten: Erstens ist Verleumdung ausgenommen (die 
Abgeordneten können vorbehaltlich der Zustimmung durch das Parlament wegen Verleumdung 
verfolgt werden; in diesem Fall ist das Berufungsgericht zuständig). Zweitens sind Zeugenaussagen 
von Abgeordneten zu Informationen, die sie in Ausübung ihres Amtes erhalten haben, durch eine 
Vorschrift ausgeschlossen. 

                                                             
198  Artikel 83 der Geschäftsordnung des griechischen Parlaments. 
199  Die englische Übersetzung ist abrufbar unter: Standing Orders of the Hellenic Parliament (Section of Parliamentary 

Business).  
200  Artikel 43A der Geschäftsordnung. 
201  Hierzu gehört je nach herrschender Meinung sogar die disziplinarische Verantwortung. 

https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/
https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/Kanonismos-tis-Voulis/
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2.2.2. Immunität (Artikel 62 der Verfassung) 

Ein Abgeordneter darf ohne die vorherige Zustimmung des Parlaments nicht verfolgt, festgenommen 
oder inhaftiert oder auf andere Weise in seiner Freiheit beschränkt werden. Dieses Verbot gilt nur bei 
Strafverfolgung und nicht, wenn ein Abgeordneter beim Begehen eines Verbrechens ergriffen wird. In 
der Verfassung wird der technische Begriff „Verbrechen“ (κακούργημα) verwendet, und nach den 
Artikeln 18 und 52 des Strafgesetzbuchs werden Verbrechen mit Freiheitsstrafen von mindestens fünf 
Jahren geahndet 202.   

Nach der Strafprozessordnung sind Ermittlungen vor Erteilung der Genehmigung möglich, und zwar 
selbst dann, wenn die Genehmigung erforderlich ist, um die Verfolgung durchzuführen. Solche 
Ermittlungsmaßnahmen dürfen sich jedoch nicht gegen die Person richten, deren Verfolgung der 
Genehmigungspflicht unterliegt (Artikel 56203).  

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
griechischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung der Hellenischen Republik bei der EU an den 
Präsidenten des Europäischen Parlaments204 zufolge ist der zuständige Staatsanwalt die für die 
Beantragung der Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des Europäischen Parlaments zuständige 
Stelle.  

Im Einzelnen wird das Verfahren zur Beantragung der Befreiung im Einzelfall (d. h. Strafverfolgung, 
Fortsetzung des Strafverfahrens oder Vollstreckung der Gerichtsentscheidung/des Urteils) vom 
Staatsanwalt des Gerichts erster Instanz oder des Berufungsgerichts eingeleitet. Der Antrag des 
vorgenannten Staatsanwalts und die entsprechenden Akten werden dem Generalstaatsanwalt des 
Obersten Gerichtshofs von Griechenland vorgelegt, der dafür zuständig ist, den Antrag an das 
Europäische Parlament weiterzuleiten. Der ranghöchste Staatsanwalt des Landes oder (in der Regel) 
sein Stellvertreter, der stellvertretende Generalstaatsanwalt des Obersten Gerichtshofs Griechenlands, 
handelt in gleicher Weise wie in Fällen von Anträgen auf Aufhebung der Immunität der gewählten 
Mitglieder des griechischen Parlaments. Die Generalstaatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs von 
Griechenland ist die zuständige Behörde für die Mitteilung von Fällen der Aufhebung der Immunität 
von Mitgliedern des Europäischen Parlaments 205. 

 

§ § § 

  

                                                             
202  Das „in flagranti“ (= „auf frischer Tat ertappt“) ist im griechischen Text ein Adjektiv zu „Verbrechen“, sodass sich die 

Bemerkung über die Unterscheidung nur auf Verbrechen im Gegensatz zum umfassenderen Begriff der Straftaten bezieht, 
nicht auf die „in flagranti“-Natur. 

203  Geändert durch Gesetz Nr. 4620/2019. 
204  Schreiben vom 29. Oktober 2020. 
205 E-Mail vom 15. Oktober 2020 von der Generalstaatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs von Griechenland. 
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SPANIEN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der spanischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der spanischen Regierung ist in Artikel 98 Absatz 1 der Verfassung geregelt. 
Demnach setzt sich die Regierung aus dem Ministerpräsidenten, gegebenenfalls den Vizepräsidenten, 
den Ministern und anderen gegebenenfalls gesetzlich vorgesehenen Mitgliedern zusammen206. 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannte Bestimmung der Verfassung wird durch folgende Rechtsvorschrift umgesetzt und 
präzisiert: „Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno“ (Gesetz über die Regierung, Gesetz Nr. 50/1997), 
insbesondere die Artikel 1, 2, 3 und 4. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der spanischen Regierung 

Gemäß den in Abschnitt 1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der spanischen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Presidente/a (Präsident/in); 
• Vicepresidente/a; Vicepresidentes/as (Vizepräsidenten/-präsidentinnen); 
• Ministro/a (Minister/in); Ministros/Ministras (Minister/innen). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit 

Nach den Bestimmungen der Artikel 99 und 100 der Verfassung beginnt die Amtszeit der 
Regierungsmitglieder mit ihrer Ernennung durch den König von Spanien. 

 

                                                             
206  „El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que 

establezca la ley“. Eine englische Übersetzung finden Sie unter The Spanish Constitution. 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/c78/cons_ingl.pdf
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1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des spanischen Parlaments 

Verfassung 

Die Zusammensetzung des spanischen Parlaments ist in Artikel 66 der Verfassung festgelegt. Demnach 
vertreten die Cortes Generales das spanische Volk und setzen sich aus dem Abgeordnetenhaus und 
dem Senat zusammen207. 

Im darauffolgenden Artikel 68 der Verfassung ist festgelegt, dass die Zahl der Abgeordneten zwischen 
mindestens 300 und höchstens 400 liegen muss. Artikel 162 des Organgesetzes über das allgemeine 
Wahlsystem 5/1985 (Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG208) legt fest, dass sich das 
Abgeordnetenhaus aus 350 Mitgliedern zusammensetzt, die sich mit unvollkommener 
Proportionalität auf die 50 Provinzen sowie Ceuta und Melilla verteilen.  

Die Anzahl der direkt gewählten Senatoren im Senat ist in Artikel 69 der Verfassung geregelt: Die 
Wahlberechtigten wählen demnach gemäß den Bestimmungen eines Organgesetzes in jeder Provinz 
je vier Senatoren in allgemeiner, freier, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl209. Nach Artikel 69 
Absätze 4 und 5 der Verfassung: Die Städte Ceuta und Melilla wählen jeweils zwei Senatoren. Darüber 
hinaus ernennen die Versammlungen der Autonomen Gemeinschaften einen Senator und einen 
weiteren Senator pro Million Einwohner in ihrem jeweiligen Gebiet210. Diese Senatoren (senadores por 
designación autonómica) haben denselben Status wie direkt gewählte Senatoren, mit Ausnahme ihrer 
Amtszeit, die an das Mandat der Regionalversammlungen gebunden ist. Die Anzahl der Senatoren ist 
nicht gesetzlich festgelegt, da sie von den Bevölkerungsschwankungen in den Regionen abhängt. 
Zurzeit (in der 13. Legislaturperiode) gibt es 265 Senatoren. 

Der Senat und das Abgeordnetenhaus handeln in der Regel separat. Die einzigen Fälle, in denen sie 
gemeinsam tagen (Cortes Generales en sesión conjunta), betreffen die Annahme von Entscheidungen, 
die das Königreich betreffen (Artikel 74 Absatz 1 der Verfassung).  

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über Struktur und Organisation des Abgeordnetenhauses und des 
Senats sind in der jeweiligen Geschäftsordnung enthalten. Reglamento del Congreso de los Diputados 
10 de febrero de 1982;211 Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994.212 

                                                             
207  „Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los diputados y el Senado.“ 
208  Siehe Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.  

Eine englische Übersetzung finden Sie unter Representation of the People Institutional Act. 
209  „En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de 

cada una de ellas, en los términos que señale una Ley orgánica.“ 
210  „Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores“; „Las Comunidades Autónomas designaran 

además un Senador y otro mas por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.“ 
211  Sowohl den spanischen Text als auch die englische Übersetzung finden Sie unter 

https://www.congreso.es/en/normas/reglamento-del-congreso. 
212  Abrufbar unter: http://www.senado.es/legis5/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0119.PDF.  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-11672
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/documentos/LOREG_ENG
https://www.congreso.es/en/normas/reglamento-del-congreso
http://www.senado.es/legis5/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0119.PDF
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1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des spanischen Parlaments 

Gemäß den in Abschnitt 2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des spanischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet: 

• Diputado/a (Abgeordneter/e); Diputado/a (Abgeordnete); 
• Senador/a (Senator/in); Senador/a (Senatoren/innen). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit 

Abgeordnetenkammer 

Gemäß Artikel 20 Absätze 1 und 2 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer beginnt die 
Amtszeit der Abgeordneten offiziell – und genießen damit auch die mit ihrem Status verbundenen 
Rechte und Vorrechte –, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) Hinterlegung des von der zuständigen Wahlbehörde ausgestellten 
Berechtigungsnachweises beim Büro des Generalsekretärs, 
ii) Einreichung einer Erklärung über die Tätigkeiten im Einklang mit dem Gesetz über die 
Organe der Volksvertretung, 
iii) Eidesleistung oder Verpflichtung zur Einhaltung der Verfassung bei der ersten Plenarsitzung 
des Abgeordnetenhauses, an der sie teilnehmen.  
 

Gemäß Artikel 20 Absatz 3 der Geschäftsordnung hat die Anerkennung des Zustands eines 
Abgeordneten rückwirkende Auswirkungen auf die Verkündung der Ergebnisse, was die Rechte und 
Vorrechte des Abgeordneten betrifft.  

Senat 

Gemäß Artikel 12 der Geschäftsordnung des Senats müssen die Senatoren ihren 
Berechtigungsnachweis hinterlegen und den Eid leisten oder sich zur Einhaltung der Verfassung 
verpflichten. Dann erst erfüllen sie vollständig die erforderlichen Bedingungen ihres Status und können 
folglich auch die zugehörigen wirtschaftlichen Rechte erwerben und ihre verfassungsmäßigen 
Aufgaben wahrnehmen. 

 

1.3. Nationale Behörden, die dafür zuständig sind, dem Europäischen Parlament neu 
gewählte Mitglieder des Europäischen Parlaments und Fälle von Unvereinbarkeit zu 
melden  

 Laut einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung Spaniens bei der Europäischen Union an 
den Präsidenten des Europäischen Parlaments213 ist der Zentrale Wahlausschuss (Junta Electoral 
Central) die zuständige Behörde für die Benachrichtigung der in Spanien gewählten Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments. Gemäß den Artikeln 108 und 220 sowie Artikel 224 Absatz 2 des 
Organgesetzes Nr. 5/1985 vom 19. Juni 1985 ernennt der zuständige Wahlausschuss die gewählten 
Beamten und übermittelt die entsprechenden Bescheinigungen, sobald der Bewerber die 
verfassungsrechtlichen Anforderungen erfüllt hat. Die Originale der Bescheinigungen werden dem 
Europäischen Parlament unverzüglich auf elektronischem Wege übermittelt. 

                                                             
213  Schreiben vom 30. September 2020.  
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Gemäß den Artikeln 6 und 9 des Organgesetzes Nr. 5/1985 vom 19. Juni 1985 über den Allgemeinen 
Wahlausschuss ist die Junta Electoral Central als ständige Wahlbehörde ferner für die Mitteilung der 
Unvereinbarkeitsgründe der Mitglieder des Europäischen Parlaments zuständig, was durch das 
vorstehende Schreiben bestätigt wird. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten 

2.1.1. Verfassung 

In Spanien genießen die Mitglieder des nationalen Parlaments auf Grundlage von Artikel 71 der 
Verfassung parlamentarische Immunität. Darin ist Folgendes festlegt:  

Artikel 71 

Die Abgeordneten und Senatoren genießen für in Ausübung ihrer Funktionen geäußerte Ansichten 
Redefreiheit. Außerdem genießen die Abgeordneten und Senatoren während ihrer Mandatszeit Schutz 
vor Verhaftung und dürfen nur bei Begehen einer Straftat auf frischer Tat festgenommen werden. Sie 
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung ihrer betreffenden Kammer angeklagt oder vor Gericht gestellt 
werden.214 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen von Artikel 71 der Verfassung sind in der Geschäftsordnung des 
Abgeordnetenhauses und in der Geschäftsordnung des Senats enthalten: Reglamento del Congreso de 
los Diputados de 10 de febrero de 1982; Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das nationale Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus 
der Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und 
behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 71 Absatz 1 der Verfassung) 

Nach Artikel 71 Absatz 1 der Verfassung können die Mitglieder des Parlaments nicht verpflichtet 
werden, über in Ausübung ihres Amtes geäußerte Meinungen Rechenschaft abzulegen. Die 
Abgeordneten und Senatoren sind daher von jeder zivilrechtlichen, strafrechtlichen, 
verwaltungsrechtlichen oder disziplinarischen Verantwortung für in Wahrnehmung ihrer 
parlamentarischen Aufgaben erfolgte Meinungsäußerungen befreit. Diese Befreiung besteht gemäß 
den Artikeln 10 und 21 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses bzw. des Senats auch nach 
dem Ende ihrer Amtszeit fort.  

                                                             
214  „Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones“. 

„Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozaran asimismo de inmunidad y solo podrán ser 
detenidos en caso de flagrante delito.“ 
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2.2.2. Immunität (Artikel 71 Absatz 2 der Verfassung) 

Nach Artikel 71 Absatz 2 der Verfassung kann ein Mitglied nur mit Genehmigung der Kammer, dem das 
Mitglied angehört, gerichtlichen Maßnahmen unterworfen werden, es sei denn es wird beim Begehen 
der Straftat (in flagrante delicto) ergriffen. Daher können die Abgeordneten und Senatoren/innen nur 
mit der Genehmigung ihrer Kammer angeklagt oder vor Gericht gestellt werden. Gemäß Artikel 11 der 
Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses genießen die Mitglieder während ihrer Mandatszeit 
Immunität und dürfen nur festgenommen werden, wenn sie auf frischer Tat ergriffen werden. Sie 
dürfen ohne vorherige Erlaubnis des Abgeordnetenhauses nicht angeklagt oder verfolgt werden.215 
Gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Senats: genießen die Senatoren während ihrer 
Mandatszeit Immunität und dürfen nur inhaftiert oder festgenommen werden, wenn sie auf frischer Tat 
ergriffen werden. Der Senatsvorsitz muss unverzüglich über eine Inhaftierung oder Festnahme 
unterrichtet werden. Die Senatoren dürfen ohne die vorherige entsprechend beantragte Zustimmung 
des Senats nicht angeklagt oder vor Gericht gestellt werden. Eine solche Genehmigung ist auch bei 
Verfahren gegen Personen erforderlich, die den Status des Senators während einer laufenden Klage 
vor Gericht oder laufender Verfolgung erlangen.216  

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
spanischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Gemäß dem vorstehend erwähnten offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung Spaniens bei der 
Europäischen Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments217 ist die Strafkammer des 
Obersten Gerichtshofs gemäß Artikel 71 der spanischen Verfassung und Artikel 57 des Organgesetzes 
über das Gerichtswesen für die Untersuchung und Verfolgung von Fällen gegen Abgeordnete und 
Senatoren zuständig. Es gibt keine spezifischen Regeln für die Aufhebung der Immunität von 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments und auch keine Bestimmungen für die Behandlung eines 
solchen Antrags. In Anbetracht der Praxis, die in Spanien in Bezug auf Abgeordnete und Senatoren 
angewandt wird, und angesichts der jüngsten Präzedenzfälle obliegt es jedoch dem Präsidenten der 
Strafkammer des Obersten Gerichtshofs, solche Ersuchen über den Präsidenten des Obersten 
Gerichtshofs weiterzuleiten. 

 

§ § § 

  

                                                             
215  „Durante el período de su mandato, los Diputados gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso 

de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso.“  
216  „Durante el período de su mandato, los Senadores gozarán de inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en 

caso de flagrante delito. La retención o detención será comunicada inmediatamente a la Presidencia del Senado. 
Los Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado, solicitada a través del 
correspondiente suplicatorio. Esta autorización será también necesaria en los procedimientos que estuvieren 
instruyéndose contra personas que, hallándose procesadas o inculpadas, accedan al cargo de Senador.“ 

217  Schreiben vom 30. September 2020.  
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FRANKREICH 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der französischen Regierung 

Verfassung 

Nach den Bestimmungen von Artikel 8 der französischen Verfassung ernennt der Präsident der 
französischen Republik den Premierminister sowie auf Vorschlag des Premierministers die Mitglieder 
der französischen Regierung.218  

Durchführungsbestimmungen 

Die Zusammensetzung der französischen Regierung ist in einem vom Präsidenten der Republik 
angenommenen Dekret festgelegt.219  

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der französischen Regierung 

Gemäß dem Dekret vom 21. Juni 2017 und seinen späteren Änderungen setzt sich die französische 
Regierung zusammen aus:   

• Premier Ministre (Premierminister/in); 
• Ministre d’État (Staatsminister/in); 
• Ministre (Minister/in (Singular)); Ministres (Minister/innen (Plural)); 
• Ministre délégué/e (Beigeordnete(r) Minister/in); Ministres délégués (Beigeordnete Minister/innen);  

Secrétaires d‘État (Staatssekretäre/Staatssekretärinnen). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Als Datum des Beginns der Amtszeit der Mitglieder der Regierung gilt das im Dekret angegebene 
Datum oder in Ermangelung dessen der Tag, der auf den Tag der Veröffentlichung des Dekrets über 
ihre Ernennung durch den Präsidenten der Französischen Republik folgt.220 

 

                                                             
218  Siehe Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur; eine englische Übersetzung finden Sie unter 

Constitution of October 4, 1958. 
219  Der Wortlaut des am 21. Juni 2017 angenommenen Dekrets ist abrufbar unter Décret du 21 juin 2017 relatif à la 

composition du Gouvernement. 
220  In Artikel 1 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuchs ist vorgesehen, dass Gesetzestexte am Tag nach ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034982862&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034982862&categorieLien=id
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1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des französischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des französischen Parlaments ist in Artikel 24 der Verfassung festgelegt, 
demnach besteht es aus der Nationalversammlung und dem Senat. Die Abgeordneten der 
Nationalversammlung, deren Zahl 577 nicht überschreiten darf, werden in unmittelbarer Wahl 
gewählt. Der Senat, der nicht mehr als 348 Mitglieder umfassen darf, wird in mittelbarer Wahl gewählt. 
Er gewährleistet die Vertretung der Gebietskörperschaften der Republik.221  

Durchführungsbestimmungen 

Gemäß Artikel 25 der französischen Verfassung bestimmt ein verfassungsausführendes Gesetz die 
Amtsdauer jeder Kammer, die Zahl ihrer Mitglieder, deren Entschädigungen, die Bedingungen deren 
Wählbarkeit, die Regelung in Bezug auf Unwählbarkeit sowie Unvereinbarkeiten. 

Es regelt ferner die Bedingungen für die Wahl der Personen, die berufen sind, im Falle der Vakanz eines 
Sitzes bis zur vollständigen oder teilweisen Erneuerung der jeweiligen Kammer an die Stelle der 
betreffenden Abgeordneten oder Senatoren zu treten, bzw. diese zeitweise zu ersetzen, wenn sie ein 
Regierungsamt übernehmen.222  

Die Einzelheiten zu den Abgeordneten der Nationalversammlung, die für die Dauer von fünf Jahren 
gewählt werden, sind in den Artikeln LO 119 bis LO 122 des französischen Wahlgesetzes festgelegt. 

In Bezug auf den Senat sind die Einzelheiten zu den Senatoren, die für die Dauer von sechs Jahren 
gewählt werden, in den Artikeln LO 274 bis LO 278 des französischen Wahlgesetzes geregelt; jeweils 
die Hälfte dieser Kammer wird alle drei Jahre erneuert.  

Ausführlichere Bestimmungen über Zusammensetzung und Organisation der Nationalversammlung 
und des Senats finden sich in der jeweiligen Geschäftsordnung.223 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des französischen Parlaments 

Gemäß den in Absatz 2.1 genannten Bestimmungen unterteilt sich das französische Parlament in zwei 
Kammern, die „Assemblée nationale“ (Nationalversammlung) und den „Sénat“ (Senat).  

                                                             
221  „[…]Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder 

cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct. Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent 
quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. [...]“  

222  „Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les 
conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.  

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, 
le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils 
appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.“  

223  Für die Geschäftsordnungen der Nationalversammlung und des Senats siehe Règlement de l’assemblée nationale und 
Règlement du Senat et Instruction générale du Bureau. Für englische Versionen, siehe Constitution of October 4, 1958 
und Standing Orders of the Senate.  
Die Listen der derzeitigen Mitglieder der beiden Kammern sind abrufbar unter: http://www.assemblee -
nationale.fr/dyn/vos-deputes, und unter: http://www.senat.fr/senateurs/senatl.html. 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/reglement.pdf
http://www.senat.fr/reglement/reglement.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/langues/welcome-to-the-english-website-of-the-french-national-assembly#node_9440
http://www.senat.fr/lng/en/reglement_anglais/reglement_anglais.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes
http://www.senat.fr/senateurs/senatl.html
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Die Mitglieder der Nationalversammlung heißen 

• député/ députée (Abgeordnete/r); députés (Abgeordnete (Plural)). 

Die Mitglieder des Senats heißen  

• sénateur/sénatrice (Senator/in); sénateurs (Senatoren/Senatorinnen). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Assemblée Nationale 

Artikel LO 121 des Wahlgesetzes lautet: „ Les pouvoirs de l‘Assemblée nationale expirent le troisième mardi 
de juin de la cinquième année qui suit son élection.“224 Es gibt keine Bestimmung über den Beginn des 
Mandats, aber es ist davon auszugehen, dass es analog zu den nachstehend genannten Bestimmungen 
für die Senatoren an dem Tag beginnt, an dem das Mandat der Vorgänger abläuft.   

Sénat 

Artikel LO 277 des französischen Wahlgesetzes lautet wie folgt: „Dans chaque série, le mandat des 
sénateurs commence à l‘ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire 
le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions“.225 

 

1.3. Nationale Behörden, die dafür zuständig sind, dem Europäischen Parlament neu 
gewählte Mitglieder des Europäischen Parlaments und Fälle von Unvereinbarkeit zu 
melden  

Laut einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung der Republik Frankreich bei der 
Europäischen Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments226 ist in Frankreich das Büro für 
Wahlen und politische Studien des Innenministeriums (le Bureau des élections et des études politiques de 
la Ministère de l‘Intérieur) die zuständige nationale Behörde für die Übermittlung der Namen der neu 
gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Die Mitteilung wird vom Minister für 
europäische und auswärtige Angelegenheiten (Ministre chargé de l‘Europe et des Affaires étrangères) 
unterzeichnet und anschließend von der Ständigen Vertretung an den Präsidenten des Europäischen 
Parlaments weitergeleitet. Ferner heißt es in dem Schreiben, dass alle Mitteilungen des Europäischen 
Parlaments, die die Mandate seiner französischen Mitglieder betreffen, an die Ständige Vertretung der 
Republik Frankreich bei der Europäischen Union zu richten sind; sie kümmert sich anschließend um 
ihre Weiterleitung an die zuständigen Ministerien und/oder Dienststellen.  

  

                                                             
224  Die Befugnisse der Nationalversammlung enden am dritten Dienstag im Monat Juni des fünften Jahres nach ihrer Wahl. 
225  Das Mandat der Senatoren beginnt in jeder Wahlperiode mit der Eröffnung der ordentlichen Sitzung, die auf ihre Wahl  

folgt. Am selben Tag endet das Mandat der zuvor gewählten Senatoren. 
226  Schreiben vom 8. Oktober 2020. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Frankreich genießen die Mitglieder des nationalen Parlaments gemäß Artikel 26 der Verfassung, 
geändert durch das Verfassungsgesetz vom 4. August 1995, Nr. 95-880, parlamentarische Immunität. 

Artikel 26  

Kein Mitglied des Parlaments darf wegen der in Ausübung seines Mandates geäußerten Meinungen 
oder seines Abstimmungsverhaltens belangt werden, Gegenstand einer Fahndung sein, verhaftet, in 
Haft gehalten oder verurteilt werden. 

Kein Mitglied des Parlaments darf ohne die Genehmigung des Präsidiums der Kammer, der es 
angehört, wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens verhaftet oder auf andere Weise seiner 
Freiheit beraubt oder in seiner Freiheit eingeschränkt werden. Dieser Genehmigung bedarf es bei 
einem in flagrante delicto festgestellten Verbrechen oder Vergehen oder bei einer rechtskräftigen 
Verurteilung nicht.  

Die Inhaftierung, die freiheitsberaubenden oder -einschränkenden Maßnahmen oder die 
Strafverfolgung eines Mitglieds des Parlaments werden für die Dauer der Sitzungsperiode ausgesetzt, 
wenn die Kammer, der es angehört, dies verlangt.  

Die betreffende Kammer tritt, ohne dass es einer Einberufung bedarf, zu zusätzlichen Sitzungen 
zusammen, um gegebenenfalls die Anwendung des obigen Absatzes zu ermöglichen.227 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsvorschriften sind in der „Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au 
fonctionnement des assemblées parlementaires“ (Artikel 9 bis)228; der Geschäftsordnung der 
Nationalversammlung (Artikel 80); der Geschäftsordnung des Senats (Artikel 105); der „Instruction 
générale du Bureau de l'Assemblée Nationale“ (Artikel 16);229 und der „Instruction générale du Bureau du 
Sénat“ (Artikel III bis) enthalten.230  

 

                                                             
227  „Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes 

émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou 
correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du 
Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de 
condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du 
Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. L’assemblée intéressée 
est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-
dessus.“ 

228  Durch das Gesetz Nr. 96-62 vom 29. Januar 1996 geschaffener Artikel. Die Verordnung ist abrufbar unter:  
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. 

229  Abrufbar unter: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/instruction.asp.  
230  Abrufbar unter: http://www.senat.fr/reglement/reglement68.html#toc307.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=131B2D3152CBE19CDE00DE2F30B625DD.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000006530070&cidTexte=LEGITEXT000006069203&dateTexte=20190916
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/instruction.asp
http://www.senat.fr/reglement/reglement68.html#toc307
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2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das für die Mitglieder des französischen Parlaments geltende Immunitätssystem entspricht dem 
klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten 
(„Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme und Verwahrung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 26 Absatz 1 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verfassung darf kein Mitglied des Parlaments wegen der bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben erfolgten Meinungsäußerungen und Abstimmungen belangt werden. 
Demzufolge sind Abgeordnete und Senatoren von jeder zivil-, straf- und disziplinarrechtlichen Haftung 
wegen einer im Rahmen ihrer parlamentarischen Tätigkeit geäußerten Meinung oder ihres 
Abstimmungsverhaltens freigestellt. Diese Befreiung gilt über das Ende ihrer Amtszeit hinaus.  

2.2.2. Immunität (Artikel 26 Absätze 2 und 3 der Verfassung) 

Ein Mitglied des Parlaments darf nur mit Genehmigung des Präsidiums der Kammer, der es angehört, 
verhaftet oder auf andere Weise seiner Freiheit beraubt oder in seiner Freiheit eingeschränkt werden. 
Die Immunität ist jedoch Beschränkungen unterworfen. So bedarf es bei einem bei Begehung 
festgestellten Verbrechen oder Vergehen oder bei einer rechtskräftigen Verurteilung keiner 
Genehmigung durch das Präsidium. Die Freistellung gilt nur während des Mandats des Mitglieds.231 

Darüber hinaus kann die Kammer gemäß Artikel 26 Absatz 3 verlangen, dass die Inhaftierung bzw. die 
freiheitsberaubenden oder ‑einschränkenden Maßnahmen oder die Strafverfolgung eines ihrer 
Mitglieder ausgesetzt wird. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
französischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Gemäß dem vorstehend erwähnten offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung der Republik 
Frankreich bei der Europäischen Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments 232 ist 
ausschließlich die Justizbehörde für einen Antrag auf Aufhebung der Immunität zuständig: Die 
Ersuchen werden vom Generalstaatsanwalt des zuständigen Berufungsgerichts eingeleitet und vom 
Justizminister (Ministre de la Justice) bestätigt und unterzeichnet, der sie dann an den Minister für 
europäische und auswärtige Angelegenheiten (Ministre chargé de l‘Europe et des Affaires étrangères) zur 
Weiterleitung an den Präsidenten des Europäischen Parlaments weiterleitet. Die Ständige Vertretung 
übermittelt die Anträge an den Präsidenten des Europäischen Parlaments. 

§ § §  

                                                             
231  Für eine Analyse der französischen Vorschriften zu Nichthaftung und Immunität siehe auch: Fiche de synthèse n°16 : Le 

statut du député. Bis 1995 war auch für die Einleitung eines Untersuchungsverfahrens gegen ein Mitglied des Parlaments 
eine Genehmigung erforderlich. 

232  Schreiben vom 8. Oktober 2020. 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/immunite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/immunite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/immunite.asp
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KROATIEN 

1. Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der kroatischen Regierung 

Verfassung 

Gemäß Artikel 108 der kroatischen Verfassung besteht die Regierung der Republik Kroatien aus dem 
Ministerpräsidenten, einem oder mehreren stellvertretenden Ministerpräsidenten und den 
Ministern.233  

Durchführungsbestimmungen 

Die Bestimmungen der Verfassung werden durch das kroatische Regierungsgesetz umgesetzt.234 In 
Artikel 2 des Gesetzes heißt es: 

besteht die Regierung aus dem Premierminister, einem oder mehreren Stellvertretenden 
Premierministern und Ministern (im Folgenden „Mitglieder der Regierung“). 

Sofern es mehrere stellvertretende Ministerpräsidenten gibt, kann der Ministerpräsident einen ersten 
stellvertretenden Ministerpräsidenten benennen. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der kroatischen Regierung 

Die Mitglieder der kroatischen Regierung werden wie folgt bezeichnet: 

• predsjednik/predsjednica Vlade (Ministerpräsident/in); 
• potpredsjednik/potpredsjednica Vlade (stellvertretende(r) Ministerpräsident/in),  

potpredsjednici/potpredsjednice Vlade (stellvertretende 
Ministerpräsidenten/Ministerpräsidentinnen), 

• prvi potpredsjednik/prva potpredsjednica Vlade (erste(r) stellvertretende(r) Ministerpräsident/in); 
• ministar/ministrica (Minister/in); ministri/ministrice (Minister/innen).  

1.1.3 Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 98 der Verfassung erteilt der Präsident der Republik das Mandat zur Regierungsbildung 
einer Person, die auf der Grundlage der Sitzverteilung im kroatischen Parlament und nach 

                                                             
233  Der konsolidierte Text der Verfassung der Republik Kroatien (veröffentlicht im kroatischen Amtsblatt, Narodne novine, 

Nr. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 und 05/14) ist verfügbar unter https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republi ke -
Hrvatske. 
Eine Übersetzung ins Englische findet sich unter The Constitution of the Republic of Croatia. 

234  Veröffentlicht im kroatischen Amtsblatt, Narodne novine, Nr. 150/2011, 119/14, 93/16,116/18. 
Das Gesetz ist abrufbar unter: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_150_3084.html. 

https://www.usud.hr/sites/default/files/dokumenti/The_consolidated_text_of_the_Constitution_of_the_Republic_of_Croatia_as_of_15_January_2014.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_150_3084.html
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abgehaltenen Konsultationen das Vertrauen der Mehrheit aller Abgeordneten genießt. Gemäß 
Artikel 109 der Verfassung werden die Mitglieder der Regierung von dem Mandatar, dem der Präsident 
der Republik das Mandat zur Bildung der Regierung erteilt hat, vorgeschlagen. Unmittelbar nach der 
Regierungsbildung bzw. spätestens 30 Tage nach Mandatsannahme ist der designierte 
Ministerpräsident verpflichtet, dem kroatischen Parlament das Programm der Regierung und die 
Regierung vorzustellen und das Vertrauensvotum zu beantragen. Die Regierung tritt ihr Amt an, wenn 
ihr die Mehrheit aller Abgeordneten des kroatischen Parlaments das Vertrauen ausspricht. Der 
Ministerpräsident und die Regierungsmitglieder legen vor dem kroatischen Parlament feierlich einen 
Eid ab. Der Wortlaut des Eides wird durch das Gesetz festgelegt. Auf der Grundlage eines Beschlusses 
des kroatischen Parlaments, mit dem es der Regierung der Republik Kroatien sein Vertrauen ausspricht, 
erlässt der Präsident der Republik einen vom Präsidenten des kroatischen Parlaments 
gegengezeichneten Beschluss über die Ernennung des Ministerpräsidenten; der Beschluss über die 
Ernennung der Regierungsmitglieder wird vom Ministerpräsidenten unter Gegenzeichnung des 
Präsidenten des kroatischen Parlaments erlassen. Darüber hinaus ist in Artikel 4 Absatz 1 des 
kroatischen Regierungsgesetzes festgelegt, dass der Ministerpräsident und die Regierungsmitglieder 
ihr Amt antreten, wenn ihnen die Mehrheit des kroatischen Parlaments in einer Abstimmung das 
Vertrauen ausgesprochen hat. 

Den vorgenannten Bestimmungen zufolge ist der Tag, an dem dem Ministerpräsidenten und den 
Regierungsmitgliedern in einer Abstimmung von der Mehrheit aller Mitglieder des kroatischen 
Parlaments das Vertrauen ausgesprochen wird, der Tag des Beginns der Amtszeit.  

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des kroatischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des kroatischen Parlaments ist in Artikel 71 der Verfassung festgelegt, gemäß 
dem das kroatische Parlament mindestens 100 und höchstens 160 Mitglieder hat, die auf der 
Grundlage des allgemeinen und gleichen Wahlrechts direkt und geheim gewählt werden. Gemäß 
Artikel 72 werden die Mitglieder für einen Zeitraum von vier Jahren gewählt.  

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über Zusammensetzung und Organisation des Parlaments sind im 
Gesetz über die Vertreter im kroatischen Parlament235, das zum Beispiel Bestimmungen über 
Unvereinbarkeiten enthält, und in der Geschäftsordnung des kroatischen Parlaments geregelt, die im 
Juni 2013 angenommen und in den Jahren 2016, 2017 und 2018 geändert wurde.236 

  

                                                             
235  Die englische Fassung kann auf der folgenden Webseite abgerufen werden: http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=2447. 
236  Die englische Fassung kann auf der folgenden Webseite abgerufen werden: http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=26416.  

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=2447
http://www.sabor.hr/fgs.axd?id=26416
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1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des kroatischen Parlaments 

Die Mitglieder des Parlaments werden wie folgt bezeichnet:  

• predsjednik/predsjednica Hrvatskoga sabora (Präsident/in des kroatischen Parlaments); 
• potpredsjednik/potpredsjednica Hrvatskoga sabora (stellvertretende(r) Präsident/in des 

kroatischen Parlaments), potpredsjednici/potpredsjednice Hrvatskoga sabora (stellvertretende 
Präsidenten/Präsidentinnen des kroatischen Parlaments); 

• predsjednik/predsjednica radnog tijela Hrvatskoga sabora (Vorsitzende(r) einer Arbeitsgruppe des 
kroatischen Parlaments); 

• potpredsjednik/potpredsjednica radnog tijela Hrvatskoga sabora (stellvertretende(r) Vorsitzende(r) 
einer Arbeitsgruppe des kroatischen Parlaments); 

• član/članica radnog tijela Hrvatskoga sabora (Mitglied einer Arbeitsgruppe des kroatischen 
Parlaments), članovi/članice radnog tijela Hrvatskoga sabora (Mitglieder einer Arbeitsgruppe des 
kroatischen Parlaments); 

• predsjednik/predsjednica Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru (Vorsitzende(r) einer Fraktion im 
kroatischen Parlament); 

• potpredsjednik/potpredsjednica Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru (stellvertretende(r) 
Vorsitzende(r) einer Fraktion im kroatischen Parlament); 

• član/članica Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru (Mitglied einer Fraktion im kroatischen 
Parlament); članovi/članice Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru (Mitglieder einer Fraktion im 
kroatischen Parlament); 

• zastupnik/zastupnica u Hrvatskom saboru (Mitglied des kroatischen Parlaments);  
zastupnici/zastupnice u Hrvatskom saboru (Mitglieder des kroatischen Parlaments). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Laut Artikel 73 Absätze 2 und 3 wird die erste Sitzung des kroatischen Parlaments spätestens 20 Tage 
nach der Durchführung der Wahl abgehalten. Die Konstituierung des kroatischen Parlaments erfolgt 
durch die Wahl seines Präsidenten in der ersten Sitzung, bei der die Mehrheit der Mitglieder anwesend 
ist. 

Gemäß Artikel 4 der Geschäftsordnung des kroatischen Parlaments wird das Parlament vom 
Präsidenten der Republik zu seiner ersten konstituierenden Sitzung einberufen. Im Einklang mit 
Artikel 6 der Geschäftsordnung des kroatischen Parlaments legt der Ausschuss zur Prüfung der 
Mandate und Vorrechte anlässlich der konstituierenden Sitzung dem Parlament einen Bericht über die 
Parlamentswahlen (einschließlich der Namen der gewählten Mitglieder des Parlaments), über die von 
den Abgeordneten eingereichten Rücktrittsgesuche, die Namen der Mitglieder des Parlaments, die 
Aufgaben wahrnehmen, welche nicht mit ihren parlamentarischen Aufgaben vereinbar sind, sodass 
ihre Mitgliedschaft ausgesetzt wird, die Namen von Mitgliedern des Parlaments, deren Mitgliedschaft 
auf eigenen Wunsch ausgesetzt wurde, sowie über stellvertretende Mitglieder des Parlaments vor, die 
anstelle der suspendierten Mitglieder parlamentarische Aufgaben übernehmen. Nach der Annahme 
des Berichts des Ausschusses zur Prüfung der Mandate und Vorrechte durch einen Beschluss des 
Parlaments leisten die Mitglieder bzw. die stellvertretenden Mitglieder des Parlaments vor dem 
Vorsitzenden des Parlaments einen Eid (Artikel 7 der Geschäftsordnung). Mitglieder des Parlaments, 
die bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments oder bei der Sitzung, auf der das Parlament über 
den Beginn ihres Amtes entscheidet, nicht anwesend waren, leisten den Eid anlässlich der 
darauffolgenden Sitzung (Artikel 8 der Geschäftsordnung).  
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Gemäß Artikel 9 der Geschäftsordnung nehmen die Mitglieder des Parlaments ihre Tätigkeit ab dem 
Datum der konstituierenden Sitzung des Parlaments auf und haben bis zum Ende ihres Mandats alle in 
der Verfassung, in Gesetzen und in der vorliegenden Geschäftsordnung festgelegten Rechte und 
Pflichten von Mitgliedern des Parlaments. Die stellvertretenden Mitglieder des Parlaments nehmen 
ihre Tätigkeit zu dem Zeitpunkt auf, zu dem das Parlament durch Beschluss die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Anwendung der Vertretung geschaffen hat. Das Datum des Beginns der 
Amtszeit der Abgeordneten ist somit das Datum der konstituierenden Sitzung des Parlaments bzw. bei 
stellvertretenden Abgeordneten das Datum, an dem das Parlament die rechtlichen Voraussetzungen 
für die Anwendung der Stellvertretung festlegt. 

 

1.3. Nationale Behörden, die dafür zuständig sind, dem Europäischen Parlament neu 
gewählte Mitglieder des Europäischen Parlaments und Fälle von Unvereinbarkeit zu 
melden 

Für die Mitteilung folgender Punkte ist der Präsident des kroatischen Parlaments zuständig: i) Fälle von 
Unvereinbarkeit von Mitgliedern des Europäischen Parlaments nach nationalem Recht und EU-Recht, 
und ii) die in Kroatien gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments, die berechtigt sind, einen 
freien Sitz zu besetzen. Der Präsident des kroatischen Parlaments teilt dem EP ferner die Ergebnisse der 
Europawahlen in Kroatien mit und nennt die Namen der gewählten Vertreter:237 Gemäß Artikel 12 
Absatz 2 des Gesetzes über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Republik 
Kroatien,238 ist der Präsident des kroatischen Parlaments verpflichtet, den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments über die Beendigung des Mandats eines Mitglieds des Europäischen 
Parlaments in Kenntnis zu setzen und Angaben zu dessen Stellvertreter zu übermitteln. Das 
stellvertretende Mitglied nimmt seine Tätigkeit auf, nachdem das kroatische Parlament festgestellt hat, 
dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Einsetzung eines Stellvertreters gegeben sind.  

  

                                                             
237  Am 15. Juni 2020 per E-Mail erhaltene Informationen von der Ständigen Vertretung Kroatiens bei der EU.  
238  Eine englische Fassung des genannten Gesetzes aus dem Jahr 2010 ist auf der Website zu finden: 

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=3243. 
Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Republik 
Kroatien (Amtsblatt Narodne novine, Nr. 23/2013) ist (nur in kroatischer Sprache) verfügbar unter: http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_23_382.html, und das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Wahl der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Republik Kroatien (Amtsblatt Narodne novine, Nr. 143/2013) ist (ebenfalls 
nur in kroatischer Sprache) verfügbar unter: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3071.html. 

http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=3243
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_23_382.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_23_382.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3071.html
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2. Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Kroatien werden den Mitgliedern des Parlaments die parlamentarischen Immunitäten durch 
Artikel 75 gewährt. 

Artikel 75 

Die Abgeordneten des kroatischen Parlaments genießen Immunität. 

Kein Abgeordneter darf wegen einer im kroatischen Parlament geäußerten Meinung oder seines 
Abstimmungsverhaltens strafrechtlich belangt, festgenommen oder verurteilt werden. 

Ohne Genehmigung des kroatischen Parlaments darf kein Abgeordneter festgenommen oder ein 
Strafverfahren gegen ihn eingeleitet werden. 

Ein Abgeordneter kann nur dann ohne Genehmigung des kroatischen Parlaments festgenommen 
werden, wenn er bei einer Straftat gestellt wurde, für die eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren 
verhängt wird. In einem solchen Fall ist der Präsident des kroatischen Parlaments zu benachrichtigen. 

Außerhalb der Sitzungszeiten des kroatischen Parlaments erteilt der Ausschuss zur Prüfung der 
Mandate und Vorrechte die Genehmigung für die Festnahme eines Abgeordneten oder die weitere 
Strafverfolgung gegen ihn und entscheidet über sein Immunitätsrecht vorbehaltlich der 
anschließenden Bestätigung durch das kroatische Parlament. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsvorschriften über Immunitäten sind in der Geschäftsordnung des kroatischen 
Parlaments festgelegt, insbesondere in den Artikeln 23 bis 28.  

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der 
Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und 
behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 75 Absatz 2 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 75 Absatz 2 der Verfassung kann ein Abgeordneter wegen einer Meinungsäußerung 
oder Abstimmung im kroatischen Parlament nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, inhaftiert 
oder bestraft werden. Die Nichthaftung schützt die Mitglieder des Parlaments nur vor strafrechtlicher 
Verantwortung wegen Handlungen, die sie innerhalb des kroatischen Parlaments als dessen Mitglied 
begangen haben. Insofern unterliegt ein Abgeordneter, der außerhalb des Parlaments eine strafbare 
Handlung begeht, derselben strafrechtlichen Haftung wie jeder andere Bürger. Abgesehen von diesen 
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Verfassungsbestimmungen sind keine besonderen Regelungen in Bezug auf die Frage vorgesehen, in 
welchem Umfang und in welchem Bereich der Schutz (ratione loci) gewährleistet ist.  

Der Grundsatz der Nichthaftung ist absolut und besteht für die Mitglieder des Parlaments auch nach 
dem Ablauf ihres Mandats fort. 

2.2.2. Immunität (Artikel 75 Absätze 3, 4 und 5 der Verfassung) 

Die Mitglieder des kroatischen Parlaments genießen gemäß Artikel 75 Absätze 3, 4 und 5 der 
Verfassung der Republik Kroatien Unverletzlichkeit (verfahrensrechtliche Immunität): ohne die 
Zustimmung des Parlaments dürfen sie nicht festgenommen werden, und ohne die Zustimmung des 
kroatischen Parlaments darf kein Strafverfahren gegen sie eingeleitet werden. Wird ein Abgeordneter 
jedoch bei der Begehung einer Straftat (in flagranti) ergriffen, für die eine Freiheitsstrafe von mehr als 
fünf Jahren vorgesehen ist, kann er ohne vorherige Zustimmung des Parlaments festgenommen 
werden. In einem solchen Fall ist der Präsident des kroatischen Parlaments zu benachrichtigen. 
Außerdem hat ein Abgeordneter gemäß Artikel 27 der Geschäftsordnung des kroatischen Parlaments 
das Recht, einer behördlichen Vorladung zu einer Befragung nicht Folge zu leisten.  

Wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind, gegen einen Abgeordneten Untersuchungshaft 
anzuordnen oder Strafanzeige zu stellen, so ist die zuständige staatliche Stelle oder die geschädigte 
Partei als Klägerin oder ein privater Kläger gemäß der Geschäftsordnung des kroatischen Parlaments 
verpflichtet, die Zustimmung des Parlaments einzuholen. Ein privater Kläger muss dem Antrag einen 
Nachweis beifügen, nach dem er bei einem zuständigen Gericht Klage eingereicht hat. Der Antrag auf 
Zustimmung zu Untersuchungshaft oder Strafanzeige gegen ein Mitglied des Parlaments wird von der 
zuständigen staatlichen Stelle oder der geschädigten Partei als Klägerin beim Präsidenten des 
Parlaments zur Verweisung an den Ausschuss zur Prüfung der Mandate und Vorrechte eingereicht. 
Gemäß Artikel 24 der Geschäftsordnung des kroatischen Parlaments ist der Ausschuss zur Prüfung der 
Mandate und Vorrechte verpflichtet, innerhalb von drei Tagen ab dem Datum der Zustellung über den 
Antrag auf Zustimmung zu Untersuchungshaft oder Strafanzeige gegen ein Mitglied des Parlaments 
sowie über den Bericht über die Untersuchungshaft eines Mitglieds des Parlaments zu beraten, das bei 
einer Straftat gestellt wurde, für die eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verhängt wird, und 
dem Parlament anlässlich der nächsten regulären Sitzung einen Bericht darüber vorzulegen. Außerhalb 
der Sitzungszeiten des kroatischen Parlaments wird die Zustimmung zum Freiheitsentzug aufgrund 
von Untersuchungshaft oder zur Fortsetzung eines Strafverfahrens vom Ausschuss zur Prüfung der 
Mandate und Vorrechte erteilt, die auch über die Anwendung der gesetzlichen Immunität eines 
Abgeordneten entscheidet, wobei die Bestätigung durch das Parlament in der nächsten planmäßigen 
Sitzung erfolgt. (Artikel 27 der Geschäftsordnung). 

Wird eine Genehmigung erteilt, so gilt diese nur für die Straftat, für die sie beantragt wurde (Artikel 28 
der Geschäftsordnung). Das Parlament unterrichtet das zuständige Gericht, die Staatsanwaltschaft 
oder den Kläger über seine Entscheidung, die Untersuchungshaft zu genehmigen oder Strafanzeige 
gegen einen Abgeordneten zu erstatten (Artikel 26).  
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In ihrer Auslegung von Artikel 17 Absatz 1 der Strafprozessordnung 239, wonach das Strafverfahren mit 
der Bestätigung der Anklageschrift beginnt240, ging der Ausschuss zur Prüfung der Mandate und 
Vorrechte davon aus, dass eine Entscheidung über die Immunität eines Abgeordneten nicht möglich 
ist, bevor die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme zur Anklageschrift an das Gericht abgegeben hat. 
Folglich vertrat er die Auffassung, dass die Staatsanwaltschaft der Republik Kroatien eine Anordnung 
über die Durchführung von Ermittlungen und sonstigen Ermittlungsmaßnahmen ohne Aufhebung der 
Immunität eines Abgeordneten erteilen kann.241 

Die Unverletzlichkeit der Abgeordneten erstreckt sich über die gesamte Dauer ihres Mandats. Gemäß 
Artikel 23 der Geschäftsordnung genießen Parlamentsabgeordnete rechtliche Immunität von der 
konstituierenden Sitzung des Parlaments an bis zum Ende ihres Mandats. Verwehrt das kroatische 
Parlament die erforderliche Zustimmung zur Strafverfolgung oder Untersuchungshaft eines Mitglieds 
des Parlaments, so wird die Verjährungsfrist bis zum Ende des Mandats des betreffenden Mitglieds 
ausgesetzt.  

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
kroatischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

 Hinsichtlich der zuständigen Behörden, die die Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments beantragen können, heißt es in der Mitteilung des Ständigen Vertreters 
Kroatiens bei der Europäischen Union 242, dass dies auf der Grundlage der in der Republik Kroatien 
geltenden Rechtsvorschriften (Artikel 76 der Verfassung der Republik Kroatien und Artikel 23 der 
Geschäftsordnung des kroatischen Parlaments) durch einen Antrag von einem Gemeinde- oder 
Kreisgericht, der Staatsanwaltschaft, einem Gemeinde- oder Kreisstaatsanwalt, die USKOK (Kroatische 
Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Korruption) oder einem 
Privatkläger geschehen kann (Privatkläger müssen dem zuständigen Gericht Beweise zur Begründung 
der Klage vorlegen). 

 

 

§ § § 

  

                                                             
239  Veröffentlicht in Narodne novine, Nr. 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011 – konsolidierter Text, 91/2012 – Entscheidung 

des Verfassungsgerichts der Republik Kroatien Nr.: U-I-448/2009 vom 19. Juli 2012, 143/2012, 56/2013. 
240  Das Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung (Amtsblatt Narodne novine, Nr. 145/2013) wurde in Artikel 17 Absatz 1 

Punkt 1 wie folgt geändert: „1) durch endgültige Entscheidung über die Durchführung einer Untersuchung“; nach Punkt 1 
wurde ein neuer Punkt 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: „durch Bestätigung einer Anklage, wenn keine Untersuchung 
durchgeführt wurde“, und aus den früheren Punkten 2 und 3 wurden die Punkte 3 und 4.  

241  Siehe den Bericht des Ausschusses zur Prüfung der Mandate und Vorrechte, der unter folgender Adresse abrufbar ist: 
http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=29528. 

242  Am 15. Juni 2020 eingegangene E-Mail. 

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=29528
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ITALIEN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der italienischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der italienischen Regierung ist in Artikel 92 Absatz 1 der Verfassung festgelegt, 
gemäß dem die Regierung der Republik aus dem Präsidenten des Ministerrates und den Ministern 
besteht, welche zusammen den Ministerrat bilden.243 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannte Bestimmung der Verfassung wird durch folgende abgeleitete Rechtsvorschrift 
umgesetzt und präzisiert: „Legge 23 agosto 1988, n. 400 - Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri“ (Gesetz Nr. 400/1988 über die Tätigkeit der Regierung und die 
Organisation der Präsidentschaft des Ministerrats244), insbesondere durch die Artikel 1, 8, 9 und 10. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der italienischen Regierung 

Gemäß den in Absatz 1.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der italienischen Regierung 
wie folgt bezeichnet: 

• Presidente del Consiglio dei ministri (Präsident(in) des Ministerrats); 
• Ministro/a (Minister/in245); Ministri (Minister (Plural)); 
• Sottosegretario/a di Stato (Unterstaatssekretär/in); Sottosegretari di Stato 

(Unterstaatssekretäre/Unterstaatssekretärinnen); 
• Viceministro/a (stellvertretende(r) Minister/in); Viceministri (stellvertretende Minister/innen). 
• Vicepresidente del Consiglio dei Ministri (Stellvertretende(r) Präsident/in des Ministerrats);  

Vicepresidenti del Consiglio dei Ministri (Stellvertretende Präsidenten/Präsidenteninnen des 
Ministerrats) wenn der Präsident des Ministerrats seine/ihre/deren Ernennung vorschlägt.  

Die Regierungsmitglieder werden per Dekret des Präsidenten der Republik ernannt. 

                                                             
243  „Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio 

dei Ministri“. Der Text der Verfassung ist abrufbar unter: Costituzione della Repubblica. Eine Übersetzung ins Englische 
befindet sich unter Constitution of the Italian Republic.  

244  Siehe Legge 23 agosto 1988, n.400 - Disciplina dell'attività di Governo e Ministri. Die internen Regeln des Ministerrats sind 
in einer speziellen Verordnung verankert, die per Dekret des Präsidenten des Ministerrats angenommen wurde.  

245  Der italienischen Regierung gehören Minister mit und ohne Geschäftsbereich an.  

http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf
http://www.governo.it/Presidenza/normativa/allegati/L_19880823_400.pdf
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1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 93 der Verfassung246 und Artikel 1 und 10 des Gesetzes Nr. 400/1988 gilt das Datum, an 
dem die Regierungsmitglieder vom Präsidenten der Republik vereidigt werden, als Stichtag für den 
Beginn der Amtszeit.  

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des italienischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des italienischen Parlaments ist in Artikel 55 Absatz 1 der Verfassung festgelegt, 
wonach sich das Parlament aus der Abgeordnetenkammer und dem Senat der Republik 
zusammensetzt.247 

In den nachfolgenden Artikeln 56 bis 59 der Verfassung ist die Zahl der Abgeordneten und der zu 
wählenden Senatoren auf 630 bzw. 315 festgelegt.248 Während alle Mitglieder der 
Abgeordnetenkammer gewählt werden, gehören dem Senat auch nicht gewählte Mitglieder an. 
Insbesondere ehemalige Präsidenten der Republik sind kraft ihres Amtes auf Lebenszeit Senator, sofern 
sie nicht auf das Amt verzichten (Art. 59 der Verfassung). In demselben Artikel ist festgelegt, dass der 
Präsident der Republik fünf Staatsbürger zu Senatoren auf Lebenszeit ernennen kann, die durch größte 
Verdienste auf sozialem, wissenschaftlichem, künstlerischem und literarischem Gebiet dem Vaterland 
Ruhm und Ehre eingebracht haben. 

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über Struktur und Organisation der Abgeordnetenkammer und des 
Senats sind in der jeweiligen Geschäftsordnung enthalten249. 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des italienischen Parlaments 

Gemäß den in Absatz 2.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des italienischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Deputato/a (Abgeordnete/r); Deputati/e (Abgeordnete (Plural)); 
• Senatore/Senatrice (Senator/in); Senatori/Senatrici (Senatoren/Senatorinnen). 

                                                             
246  Artikel 93 der italienischen Verfassung lautet wie folgt: „Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di 

assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica“ (Der Präsident des Ministerrates 
und die Minister leisten vor der Amtsübernahme einen Eid in die Hand des Präsidenten der Republik). 

247  „Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.“ 
248  Ein Vorschlag für ein Verfassungsgesetz zur Änderung der Artikel 56, 57 und 59 der Verfassung über die Verringerung der 

Zahl der Abgeordneten wurde von der Abgeordnetenkammer am 8. Oktober 2019 endgültig angenommen. Der Text im 
Amtsblatt ist hier verfügbar; Der von der Abgeordnetenkammer angenommene Text ist hier verfügbar. Dem Vorschlag 
zufolge würde sich die Zahl der Abgeordneten und gewählten Senatoren auf 400 bzw. 200 belaufen. Der Vorschlag soll 
am 29. März 2020 einer Volksabstimmung gemäß Artikel 138 der Verfassung unterzogen werden.  

249  Für die englischen Übersetzungen, siehe Chamber of Deputies – Rules of Procedure und Rules of the Senate. 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/12/19A06354/sg
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1585-B.18PDL0069170.pdf
http://en.camera.it/4?scheda_informazioni=31
https://www.senato.it/sites/default/files/media-documents/18P0073-Regolamento-inglese_Archivio.pdf
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1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Das Abgeordnetenhaus 

Gemäß Artikel 1 der Geschäftsordnung der Kammer beginnt das Mandat der Abgeordneten offiziell ab 
dem Datum ihrer Bekanntgabe. Die Bekanntgabe erfolgt durch den Vorsitzenden des „ufficio centrale 
circoscrizionale“ (zentralen Wahlkreisbüros) im Ergebnis der Auszählung der Stimmen und der 
Sitzverteilung; bei Abgeordneten, die das Amt von in mehr als einem Wahlkreis gewählten 
Abgeordneten übernehmen, erfolgt die Bekanntgabe anlässlich der Eröffnung der ersten Sitzung der 
Kammer im Anschluss an die Wahlen.250 Nachdem die Abgeordneten als gewählt bekanntgegeben 
wurden, beginnt die Giunta delle elezioni – der neu gebildete Wahlausschuss – mit der Prüfung ihrer 
Mandate und der Wahlergebnisse. Dieses Verfahren kann bis zu 18 Monate dauern.251 

Senat 

Gemäß Artikel 1 der Geschäftsordnung des Senats beginnt das Mandat der Senatoren offiziell ab dem 
Datum ihrer Bekanntgabe, wenn sie gewählt wurden, bzw. ab dem Datum der Bekanntgabe ihrer 
Ernennung, wenn sie ernannt wurden. Die Bekanntgabe erfolgt durch den Vorsitzenden des „ufficio 
elettorale regionale“ (regionalen Wahlbüros) im Anschluss an die Auszählung der Stimmen und die 
Sitzverteilung252. Nachdem die Senatoren als gewählt bekanntgegeben wurden, beginnt die Giunta 
delle elezioni e delle immunità parlamentari – der neu gebildete Ausschuss für Wahlen und 
parlamentarische Befreiungen – mit der Prüfung ihrer Mandate und der Wahlergebnisse. Dieses 
Verfahren kann bis zu 18 Monate dauern.253  

  

                                                             
250  Siehe Artikel 2 und 3 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer und Artikel 84 des Dekrets Nr. 361 des Präsidenten 

der Republik vom 30. März 1957, geändert durch das Gesetz Nr. 270/2005 und das Gesetz Nr. 121/2006.  
Siehe ferner Camera dei Deputati, Manuale elettorale, Seite 35.  

251  Siehe Artikel 17 der Geschäftsordnung der Kammer. 
252  Siehe Artikel 2 und 3 der Geschäftsordnung des Senats und Artikel 17 des Gesetzesdekrets Nr. 533 vom 20. Dezember 

1993, geändert insbesondere durch das Gesetz Nr. 270/2005. Siehe auch Manuale elettorale, a. a. O., S. 41. 
253  Siehe Artikel 19 der Geschäftsordnung des Senats und Artikel 20 des Regolamento per la verifica dei poteri.  

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documenti/file_allegatos/000/000/044/MANUALE_ELETTORALE_2018_26gennaio.def.pdf
http://www.senato.it/1055
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1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Gemäß Artikel 46 des Gesetzes Nr. 18 vom 24. Januar 1979254 über die Wahl der italienischen Mitglieder 
des Europäischen Parlaments (in der geänderten Fassung) ist das „ufficio elettorale nazionale“ 
(nationales Wahlbüro) beim „Corte di Cassazione“ (Kassationsgericht) die für die Benachrichtigung des 
Europäischen Parlaments über Fälle von Unvereinbarkeit zuständige italienische Behörde. Bei 
Streitigkeiten über das angebliche Vorliegen von Fällen von Unvereinbarkeit beruht die Mitteilung 
durch das nationale Wahlbüro auf einem unwiderruflichen Urteil des nationalen Justizorgans.255 Dies 
wurde durch ein offizielles Schreiben der Ständigen Vertretung von Italien bei der Europäischen Union 
an den Präsidenten des Europäischen Parlaments bestätigt256. In Bezug auf die Unvereinbarkeitsregeln 
wird in dem offiziellen Schreiben hervorgehoben, dass zwischen den Artikeln 5 und 5a des Gesetzes 
Nr. 18 vom 24. Januar 1979, in denen die in Artikel 7 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer 
Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments geregelten Fälle (EU-Posten, nationales 
Mitglied des nationalen Parlaments oder der Regierung) festgelegt sind, und den in Artikel 6 des 
genannten Gesetzes geregelten Fällen (Präsident des Regionalrats; Regionalrat, Provinzpräsident, 
Bürgermeister einer Gemeinde mit mehr als 15 000 Einwohnern) unterschieden werden muss. In den 
letztgenannten Fällen ist vorgesehen, dass die gewählten Abgeordneten innerhalb von 30 Tagen nach 
der Bekanntgabe dem nationalen Wahlamt mitteilen müssen, welche Funktion sie zu wählen 
beabsichtigen. Andernfalls muss das Nationale Wahlamt ihre Wahl für ungültig erklären und sie durch 
die Spitzenkandidaten auf denselben Listen für die betreffenden Wahlkreise ersetzen. In den in den 
Artikeln 5 und 5a genannten Fällen muss sich das Wahlamt in Ermangelung eines entsprechenden 
Verfahrens darauf beschränken, die gewählten Kandidaten über das Vorliegen von 
Unvereinbarkeitsgründen zu unterrichten und, falls diese das Problem nicht von sich aus lösen können, 
das Europäische Parlament zu informieren, damit die betreffenden Sitze für frei erklärt werden können. 

Darüber hinaus wird in dem Schreiben darauf hingewiesen, dass das Nationale Wahlamt gemäß 
Artikel 46 des Gesetzes Nr. 79 vom 24. Januar 1979 für die Bekanntgabe der Ersetzungen zuständig ist, 
die von der nationalen Justizbehörde auf der Grundlage ihrer endgültigen Entscheidungen über 
Streitigkeiten über die Unvereinbarkeit der gewählten Vertreter angeordnet werden. 

                                                             
254  Abrufbar unter: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/79018l.htm. In Artikel 46 ist Folgendes festgelegt: „L‘Ufficio 

elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che 
abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti. L‘Ufficio predetto, preso 
atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato 
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone  
comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo.“ (Das nationale Wahlbüro unterrichtet das 
Sekretariat des Europäischen Parlaments über jede Ersetzung, die durch ein rechtskräftiges Urteil über die Unvereinbarkeit 
und Unwählbarkeit der gewählten Mitglieder beschlossen wurde. Dasselbe Amt berichtigt nach Kenntnisnahme der 
rechtskräftigen Urteile über die angefochtenen Wahlen die Wahlergebnisse und ersetzt die für unrechtmäßig erklärten 
Kandidaten durch die Kandidaten, die das Recht haben, für gewählt erklärt zu werden, wobei es die betroffenen Personen 
und das Sekretariat des Europäischen Parlaments benachrichtigt.)  

255  Die zuständigen Justizbehörden sind festgelegt in den Artikeln 42 bis 45 des Legge 24 gennaio 1979, n. 18 – Elezione dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Bei angeblichen Verstößen gegen die Vorschriften über das 
Wahlverfahren ist das „tribunale amministrativo regionale del Lazio“ (Verwaltungsgericht der Region Latium) das 
zuständige Justizorgan erster Instanz, während der „Consiglio di Stato“ (Staatsrat) das Organ letzter Instanz ist. Bei 
Streitigkeiten über die Kriterien für die Wählbarkeit und über angebliche Unvereinbarkeiten ist das „Corte di appello“ 
(Berufungsgericht) in erster Instanz zuständig, während das „Corte di Cassazione“ (Kassationsgericht) als Justizorgan letzter 
Instanz fungiert.  

256  Schreiben vom 30. Juni 2020.  

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/79018l.htm
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/79018l.htm
https://www.parlamento.it/parlam/leggi/79018l.htm
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Das Nationale Wahlbüro ist ferner dafür zuständig, dem Europäischen Parlament die Namen der in den 
fünf nationalen Wahlkreisen gewählten Abgeordneten mitzuteilen, die Präferenzerklärungen der 
Kandidaten, die in mehr als einem Wahlkreis gewählt wurden, entgegenzunehmen und die während 
der Wahlperiode frei gewordenen Sitze zu besetzen. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Italien werden den Mitgliedern des nationalen Parlaments die parlamentarischen Immunitäten 
durch Artikel 68 der Verfassung gewährt, der wie folgt lautet: 

Artikel 68  

Die Mitglieder des Parlaments können für die in Ausübung ihrer Amtsbefugnisse erfolgten 
Meinungsäußerungen und Abstimmungen nicht zur Verantwortung gezogen werden.  

Kein Mitglied des Parlaments darf ohne Ermächtigung der Kammer, der es angehört, einer 
Leibesvisitation oder einer Hausdurchsuchung unterzogen werden, noch darf es verhaftet oder in 
anderer Weise der persönlichen Freiheit beraubt oder in Haft gehalten werden, es sei denn, dass dies 
zur Vollstreckung eines rechtskräftigen Strafurteils geschieht oder dass das betreffende Mitglied bei 
einer Straftat gestellt wird, für welche die zwingende sofortige Festnahme vorgesehen ist.  

Ebenso ist eine Ermächtigung erforderlich, um die Parlamentsmitglieder Abhörmaßnahmen jeglicher 
Form betreffend ihre Gespräche oder Mitteilungen zu unterziehen und um ihren Schriftverkehr zu 
beschlagnahmen.257 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Vorschriften zur Durchführung von Artikel 68 der Verfassung sind im Gesetz Nr. 140 vom 20. Juni 
2003 festgelegt.258 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der 
Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme und Verwahrung 
(„Unverletzlichkeit“). 

                                                             
257  „I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio 

delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere 
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o 
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto 
di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per 
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro 
di corrispondenza.“ 

258  Siehe Legge 20 giugno 2003, n. 140 – Disposizioni per l‘attuazione dell‘articolo 68 della Costituzione nonché in materia di 
processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. 

http://www.camera.it/parlam/leggi/03140l.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/03140l.htm
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2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 68 Absatz 1 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 68 Absatz 1 der Verfassung können die Mitglieder des Parlaments für bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfolgte Meinungsäußerungen und Abstimmungen nicht zur 
Verantwortung gezogen werden. Demzufolge sind Abgeordnete und Senatoren von jeder zivil-, straf- 
und disziplinarrechtlichen Haftung wegen einer im Rahmen ihrer parlamentarischen Tätigkeit 
geäußerten Meinung oder ihres Abstimmungsverhaltens freigestellt.259 Diese Befreiung gilt über das 
Ende ihrer Amtszeit hinaus.  

Artikel 3 des Gesetzes Nr. 140/2003 enthält die nachstehende Liste von Tätigkeiten, die in den 
Geltungsbereich des Grundsatzes der Nichthaftung fallen: 

• die Vorlage von Gesetzgebungsvorschlägen, Änderungsanträgen, Agenden, Anträgen und 
Entschließungsanträgen, mündlichen oder schriftlichen parlamentarischen Anfragen; 

• Redebeiträge anlässlich der Sitzungen des Abgeordnetenhauses oder des Senats sowie in den 
anderen parlamentarischen Gremien einer der Kammern; 

• jede Stimmabgabe, unabhängig davon, in welcher Form sie erfolgt; 
• jeder andere parlamentarische Akt und jede andere parlamentarische Tätigkeit der Untersuchung, 

Verbreitung, politischen Kritik und Anklage im Zusammenhang mit der Ausübung des 
parlamentarischen Mandats, die innerhalb oder außerhalb des Parlaments erfolgt. 

2.2.2. Immunität (Artikel 68 Absätze 2 und 3 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 68 Absätze 2 und 3 der Verfassung dürfen die nachstehend genannten Maßnahmen 
nicht ohne Ermächtigung der Kammer durchgeführt werden, der das betreffende Mitglied angehört: 

• Leibesvisitation oder Hausdurchsuchung, 
• Verhaftung, Entzug der persönlichen Freiheit oder Inhaftierung, es sei denn, dass dies zur 

Vollstreckung eines rechtskräftigen Strafurteils geschieht oder dass das betreffende Mitglied auf 
frischer Tat (in flagrante delicto) bei einer Straftat gestellt wird, für welche die Festnahme zwingend 
vorgesehen ist, 

• Abhörmaßnahmen jeglicher Form in Bezug auf Gespräche und Mitteilungen, 
• Beschlagnahme des Schriftverkehrs. 

Nach einer 1993 verabschiedeten Änderung der Verfassung260 ist keine vorherige Ermächtigung der 
zuständigen Kammer erforderlich, um ein Strafverfahren gegen ein Mitglied des Parlaments 
einzuleiten.  

                                                             
259  Das Verfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen Nr. 10 und 11 aus dem Jahr 2000 eine restriktive Auslegung in Bezug 

auf die Nichthaftung für Meinungsäußerungen außerhalb der Räumlichkeiten des Parlaments angenommen und 
gefordert, dass ein „nesso funzionale“ (ursächlicher Zusammenhang) zwischen den betreffenden Meinungsäußerungen 
und der Ausübung der parlamentarischen Tätigkeit bestehen muss. Das bedeutet, dass eine Erklärung, die von einem 
Mitglied außerhalb der Räumlichkeiten des Parlaments abgegeben wird, als solche Ausdruck der parlamentarischen 
Tätigkeit sein muss, um der Immunität zu unterliegen. Insbesondere Erklärungen, die den Inhalt von zuvor im Rahmen der 
parlamentarischen Tätigkeit geäußerten Meinungen wiedergeben, sind durch die Immunität gedeckt, sofern die strittigen 
Äußerungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach dem entsprechenden parlamentarischen Akt abgegeben 
werden. Derselbe Ansatz (das Erfordernis eines ursächlichen Zusammenhangs mit der Ausübung des Mandats) wurde 
vom Verfassungsgericht in seiner Entscheidung Nr. 509/2002 in Bezug auf innerhalb der Räumlichkeiten des Parlaments 
geäußerte Meinungen verfolgt und sogar nach dem Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 140/2003 bestätigt (siehe Urteil 
Nr. 120/2004 des Verfassungsgerichts).  

260  Verfassungsgesetz Nr. 3 vom 29. Oktober 1993. Siehe ferner die italienische Strafprozessordnung, Artikel 344, 345, 346 
über die Ermächtigung zum Verfahren.  
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2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
italienischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Es wurden keine speziellen Verfahrensvorschriften für die Beantragung der Aufhebung der Immunität 
von italienischen Mitgliedern des Europäischen Parlaments erlassen. Es ist anzunehmen, dass mutatis 
mutandis die Vorschriften gelten, mit denen Anträge zur Aufhebung der Immunität von Mitgliedern 
des nationalen Parlaments geregelt werden.  

2.3.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 68 Absatz 1 der Verfassung) 

Was den in Artikel 68 Absatz 1 der Verfassung verankerten Grundsatz der Nichthaftung betrifft, so kann 
diese Form der Immunität nicht aufgehoben werden und besteht auch nach Ablauf des Mandats als 
Mitglied des Parlaments fort.  

Gesetz Nr. 140/2003 regelt das Verfahren, das anzuwenden ist, um zu prüfen, ob eine von einem 
Mitglied des Parlaments geäußerte Meinung in den Geltungsbereich von Artikel 68 fällt. So ist in 
Artikel 3 Absatz 4 insbesondere festgelegt, dass in allen Fällen, in denen sich die Frage der 
Anwendbarkeit von Artikel 68 Absatz 1 der Verfassung im Laufe eines straf- oder zivilrechtlichen 
Verfahrens stellt, der Richter,261 wenn der vom Beklagten geltend gemachte Immunitätsanspruch nach 
seinem Dafürhalten zurückzuweisen ist, die Angelegenheit an die Kammer verweisen muss, der das 
betreffende Mitglied angehört. Die Kammer entscheidet über die Anwendbarkeit des Grundsatzes der 
Nichthaftung. Stellt sich die Frage im Rahmen eines Disziplinarverfahrens, so verweist die 
Disziplinarstelle die Angelegenheit an die zuständige Kammer. Verweist ein Richter die Sache an die 
zuständige Kammer, so muss er das Verfahren bis zur Entscheidung durch die Kammer aussetzen, 
jedoch höchstens für die Dauer von 90 Tagen ab dem Datum, an dem sein Antrag bei der Kammer 
eingegangen ist. Die zuständige Kammer kann die Frist jedoch um weitere 30 Tage verlängern 
(Artikel 3 Absatz 5).262 

Außerdem ist ein Mitglied des Parlaments, gegen das ein Verfahren wegen eines Sachverhalts 
eingeleitet wird, der nach seinem Dafürhalten unter den Grundsatz der Nichthaftung fällt, auch befugt, 
eine Entscheidung der zuständigen Kammer zu fordern (Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes Nr. 140/2003). 
In diesem Fall kann die Kammer den Richter auffordern, das Verfahren auszusetzen (unter den oben 
genannten Bedingungen). 

                                                             
261  Staatsanwälte sind nicht befugt, einen solchen Antrag zu stellen; sie können die Akte lediglich dem zuständigen Richter 

übermitteln: Artikel 3 Absatz 6. 
262  Gemäß dem Gesetz Nr. 140/2003 sollte die Entscheidung der zuständigen Kammer, dass ein Sachverhalt dem Grundsatz  

der Nichthaftung unterliegt, zur Einstellung der Rechtssache führen; der zuständige Richter kann den Fall jedoch immer 
an das Verfassungsgericht verweisen (in einem so genannten „Kompetenzkonflikt“ gemäß Artikel 134 der Verfassung). In 
diesem Fall wird die endgültige Entscheidung darüber, ob eine Erklärung dem Grundsatz der Nichthaftung unterliegt, 
vom Verfassungsgericht getroffen, das – wie bereits erwähnt – eine restriktive Auslegung angenommen hat (und fordert, 
dass zwischen der betreffenden Erklärung und dem Amt als Mitglied des Parlaments ein „ursächlicher Zusammenhang“  
besteht). Das nationale Verfahren zur Durchsetzung von Befreiungen war auch Gegenstand von Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte: siehe zum Beispiel die Entscheidung in der Rechtssache Onorato/ Italien 
vom 24. Mai 2011.                          
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2.3.2. Immunität (Artikel 68 Absätze 2 und 3 der Verfassung) 

In Artikel 4 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 140/2003 ist festgelegt, dass die Ermächtigung, ein Mitglied den 
in Artikel 68 Absätze 2 und 3 der Verfassung aufgeführten Maßnahmen zu unterziehen, von dem 
Justizorgan, das sie angeordnet hat, bei der Kammer zu beantragen ist, der das Mitglied angehört. Da 
die betreffenden richterlichen Anordnungen in der Regel während der Vorermittlungen zu 
Strafverfahren ergehen, handelt es sich bei der Justizbehörde, die die Ermächtigung beantragt, 
normalerweise um den „giudice per le indagini preliminari“ (Ermittlungsrichter) oder den „pubblico 
ministero“ (Staatsanwalt). Ferner sieht Artikel 29 des Gesetzes Nr. 69/2005 über den Europäischen 
Haftbefehl vor, dass das Justizorgan im Falle der Immunität der betreffenden Person bei der 
zuständigen ausländischen oder internationalen Behörde die Aufhebung der Immunität beantragen 
kann.  

Dies wurde in dem vorstehend erwähnten offiziellen Schreiben263 bestätigt, in dem es heißt, dass die 
Ersuchen um Ermächtigung, in dieser Angelegenheit tätig zu werden, dem Europäischen Parlament 
direkt von der zuständigen italienischen Justizbehörde übermittelt werden, wie dies auch bei den 
Ersuchen der Fall ist, die gemäß Artikel 68 der italienischen Verfassung an das italienische Parlament 
gerichtet werden. Dem Schreiben zufolge ist ein ähnliches Verfahren ferner in Artikel 29 Absatz 3 des 
Gesetzes Nr. 69 vom 22. April 2005 über den Europäischen Haftbefehl vorgesehen. 

 

§ § § 

  

                                                             
263  Schreiben vom 30. Juni 2020.  
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ZYPERN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der zyprischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der zyprischen Regierung ist indirekt in den Artikeln 1, 36 und 54 der 
Verfassung264 geregelt, die wie folgt lauten:  

Artikel 1 

Der Staat Zypern ist eine unabhängige und souveräne präsidiale Republik; der Präsident ist ein Grieche 
und der Vizepräsident ist ein Türke, die von der griechischen und der türkischen Gemeinschaft auf 
Zypern in Übereinstimmung mit der nachfolgenden Verfassung gewählt werden. 

Artikel 36 

Der Präsident der Republik ist Staatsoberhaupt und hat Vorrang vor allen anderen Personen in der 
Republik. Der Vizepräsident der Republik ist das stellvertretende Staatsoberhaupt und hat nach dem 
Präsidenten der Republik Vorrang vor allen anderen Personen in der Republik. […] 

Artikel 54 

Vorbehaltlich der Exekutivgewalt, die gemäß den Artikeln 47, 48 und 49 ausdrücklich beim Präsidenten 
und dem Vizepräsidenten der Republik liegt, die allein oder gemeinsam handeln, übt der Ministerrat in 
allen anderen Angelegenheiten als denen, die gemäß den ausdrücklichen Bestimmungen dieser 
Verfassung in die Zuständigkeit einer kommunalen Kammer fallen, Exekutivgewalt unter anderem in 
folgenden Bereichen aus: [...] 

Durchführungsbestimmungen 

Außer der Verfassung selbst gibt es keine weiteren Durchführungsvorschriften. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der zyprischen Regierung 

Gemäß den in Absatz 1.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der zyprischen Regierung 
wie folgt genannt: 

• Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Präsident der Republik); 
• Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας (Vizepräsident der Republik); 

                                                             
264  Eine Übersetzung des Texts ins Englische der Verfassung von Zypern ist abrufbar unter:  

Cyprus‘s Constitution of 1960 with Amendments through 2013 – Subsequently amended. 

https://www.constituteproject.org/constitution/Cyprus_2013.pdf?lang=en
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• Υπουργικό Συμβούλιο (Ministerrat) 265;  

Der Vizepräsident der Republik ist nach Maßgabe der zyprischen Verfassung ein Mitglied der türkisch-
zyprischen Gemeinschaft. Allerdings ist die Position des Vizepräsidenten aufgrund der besonderen 
Lage, die in Zypern nach dem Rückzug der türkisch-zyprischen Mitglieder aus Regierung und 
Parlament in den Jahren 1963-1964 und der de facto Teilung der Insel im Jahr 1974 herrscht, vakant. 
Gerechtfertigt wird dies mit der „Doktrin der Notwendigkeit“, nach der die Anwendung der mit dem 
bikommunalen Charakter des Staats zusammenhängenden Verfassungsbestimmungen so lange 
ausgesetzt wird, wie die Nichtteilnahme der türkischen Zyprer die normale bikommunale Arbeitsweise 
des Staats unmöglich macht.266  

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

In Artikel 43 der Verfassung ist festgelegt, dass der Präsident und der Vizepräsident der Republik ihr 
Amt für die Dauer von fünf Jahren ab dem Datum ihrer Amtseinsetzung bis zur Amtseinsetzung des 
nächsten gewählten Präsidenten und Vizepräsidenten innehaben. Demzufolge beginnt die Amtszeit 
des Präsidenten und des Vizepräsidenten der Republik mit dem Datum ihrer Amtseinsetzung, und 
endet, wenn der neu gewählte Präsident und der Vizepräsident eingesetzt werden.  

Gemäß Artikel 46 der Verfassung werden die Minister vom Präsidenten und Vizepräsidenten der 
Republik ernannt, die sie mit einer von beiden unterzeichneten Urkunde berufen. In den Artikeln 48 
und 49 der Verfassung ist festgelegt, dass der Präsident und der Vizepräsident griechische bzw. 
türkische Minister ernennen bzw. abberufen können, ohne dass für die Ernennung und Abberufung 
zeitliche Vorgaben bestehen.267  

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des zyprischen Parlaments 

Verfassung 

Nach Artikel 61 der Verfassung übt das Repräsentantenhaus die gesetzgebende Gewalt der Republik 
in allen Angelegenheiten außer denjenigen aus, die gemäß der Verfassung ausdrücklich den 
kommunalen Kammern vorbehalten sind. Artikel 65 besagt, dass die Legislaturperiode des 
Repräsentantenhauses fünf Jahre beträgt. 

Die Zusammensetzung des zyprischen Parlaments ist in Artikel 62 der Verfassung festgelegt, nach dem 
die Zahl der Abgeordneten 50 beträgt. Diese Zahl kann durch einen Beschluss des 
Repräsentantenhauses geändert werden, sofern dieser mit einer Zweidrittelmehrheit der von der 

                                                             
265 Während in der Verfassung nur die Minister erwähnt werden, werden in der Praxis der Regierungssprecher und drei 

stellvertretende Minister (stellvertretender Minister des Präsidenten, für Tourismus und für Schifffahrt) allgemein als Teil 
der Exekutive angesehen. Die Rechtsprechung hat jedoch präzisiert, dass letztere nicht Teil des Ministerrats sind. 

266  Zur weiteren Analyse siehe die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Generalstaatsanwalt der 
Republik/ Mustafa Ibrahim (1964), CLR, auf S. 195. 

267  Gemäß Artikel 59 Absatz 3 der Verfassung haben die Minister ihr Amt inne, bis sie – im Fall der griechischen Minister – 
vom Präsidenten der Republik und – im Fall der türkischen Minister – vom Vizepräsidenten der Republik abberufen 
werden. 
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griechischen Gemeinschaft gewählten Mitglieder des Repräsentantenhauses und einer 
Zweidrittelmehrheit der von der türkischen Gemeinschaft gewählten Mitglieder des 
Repräsentantenhauses gefasst wird. Von der oben genannten Zahl der Mitglieder des 
Repräsentantenhauses müssen 70 % von der griechischen Gemeinschaft und 30 % von der türkischen 
Gemeinschaft jeweils getrennt aus den Reihen ihrer Mitglieder und – wenn die Wahl angefochten 
wurde – in allgemeiner, direkter und geheimer Wahl gewählt werden, die an ein und demselben Tag 
stattfindet.268 

Im Jahr 1985269 wurde die Zahl der Mitglieder wegen der zunehmenden Verantwortung des 
Repräsentantenhauses auf 80 erhöht. In der Praxis sind jedoch nur 56 der Sitze besetzt, und die 
verbleibenden 24 werden für die Mitglieder des Repräsentantenhauses freigehalten, die im Falle einer 
Wiedervereinigung der Insel von der türkisch-zyprischen Gemeinschaft gewählt werden.270 Diese 
Entscheidung wurde unter Berufung auf die „Doktrin der Notwendigkeit“ getroffen, da gemäß der 
Verfassung zur Änderung der Bestimmungen über die Zahl der Mitglieder des Repräsentantenhauses 
getrennte Mehrheiten der griechischen bzw. der türkischen Zyprer erforderlich sind. 

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über Struktur und Organisation des Repräsentantenhauses finden sich 
in der Geschäftsordnung. 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des Repräsentantenhauses 

Gemäß den in Absatz 2.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des zyprischen Parlaments 
wie folgt bezeichnet:  

• Βουλευτές (Repräsentanten). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 5 der Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses erklärt das Mitglied des 
Repräsentantenhauses, das anlässlich der oben genannten Sitzung [d. h. der ersten ordentlichen 
Sitzung der Wahlperiode des Hauses] den Vorsitz führt, die Sitzung für eröffnet und fordert die 
gewählten Mitglieder des Repräsentantenhauses auf, bevor sie mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
im Repräsentantenhaus beginnen, die eidesstattliche Erklärung gemäß Artikel 69 der Verfassung 
abzugeben. Ein Mitglied des Repräsentantenhauses, das bei der ersten Sitzung des Hauses abwesend 
ist, oder ein Mitglied, das während der Wahlperiode des Hauses gewählt wird, muss, bevor es als 
solches Aufgaben wahrnimmt, die eidesstattliche Erklärung gemäß Artikel 69 der Verfassung abgeben. 

                                                             
268  Die zyprische Verfassung (Artikel 86 bis 111) sieht ferner zwei Gemeinschaftskammern vor, die von jeder der beiden 

Gemeinschaften in getrennten Wahlen gewählt werden. Diese Bestimmungen sind seit den Unstimmigkeiten zwischen 
den beiden Bevölkerungsgruppen von 1963, die zum Rückzug der türkischen Zyprer aus Regierung und Parlament und 
1974 de facto zur Teilung der Insel geführt haben, nichtig und unanwendbar.  

269  Entscheidung Nr. 2060/1985 des Repräsentantenhauses gemäß Artikel 62 Absatz 1 der Verfassung. 
270  Eine vollständige Liste der derzeitigen Mitglieder des Repräsentantenhauses ist abrufbar unter:  

http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/186.  

http://www.parliament.cy/easyconsole.cfm/id/186
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Nach Maßgabe dieser Bestimmung beginnt das Mandat eines Mitglieds des Parlaments erst, nachdem 
dieses während der Sitzung, die auf die in Artikel 69 der Verfassung genannte eidesstattliche Erklärung 
folgt, vom Parlamentspräsidenten feierlich zum Mitglied des Parlaments erklärt wurde.271 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Die zentrale Wahldienststelle des Innenministeriums ist für die Abwicklung aller Wahlverfahren 
zuständig. Das Hauptstandesamt und die Wahldienststelle prüfen die Bewerbungen der Kandidaten 
und bestätigen deren Berechtigung, bei den Wahlen anzutreten.  

Die in Zypern bestehenden Unvereinbarkeiten mit dem Amt als Mitglied des Parlaments sind im Gesetz 
über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments von 2004 (O Peri tis Eklogis ton Melon tou 
Europaikou Koinovouliou) und in Artikel 70 der zyprischen Verfassung in Verbindung mit Artikel 71 
Absatz 6 der Gesetze über den öffentlichen Dienst von 1990 bis 2011 (Oi Peri Demosias Ypiresias Nomoi) 
festgelegt.  

 

  

                                                             
271  In Artikel 69 der Verfassung ist festgelegt, dass Mitglieder des Repräsentantenhauses, bevor sie als solche Aufgaben im 

Repräsentantenhaus wahrnehmen, anlässlich einer öffentlichen Sitzung dieser Institution eine eidliche Erklärung 
abgeben, wonach sie feierlich ihre Treue auf die Verfassung und die in ihrem Rahmen erlassenen Gesetze, deren Achtung 
sowie die Wahrung der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität der Republik Zypern geloben. 
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2. Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

Die parlamentarischen Immunitäten werden den Mitgliedern des nationalen Parlaments durch 
Artikel 83 der Verfassung gewährt, der wie folgt lautet: 

Artikel 83  

1. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses unterliegen in Bezug auf Erklärungen oder wegen ihres 
Abstimmungsverhaltens im Repräsentantenhaus nicht der zivil- oder strafrechtlichen Haftung.  

2. Ein Mitglied des Repräsentantenhauses kann nicht ohne Zustimmung des Obersten Gerichts 
belangt, festgenommen oder inhaftiert werden, solange es dem Repräsentantenhaus angehört. Die 
Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Betreffende bei einer Straftat gestellt wurde, für die eine 
Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder mehr vorgeschrieben ist. In diesem Fall entscheidet das Oberste 
Gericht, das unverzüglich von der zuständigen Behörde zu informieren ist, ob es die Zustimmung zur 
weiteren Strafverfolgung bzw. zur Fortdauer der Haft erteilen oder verweigern soll, solange der 
Betreffende noch Mitglied des Repräsentantenhauses ist.  

3. Verweigert das Oberste Gericht die Zustimmung zur Strafverfolgung eines Mitglieds des 
Repräsentantenhauses, so ist die Zeit, während der das Mitglied infolgedessen nicht belangt werden 
kann, nicht auf eine etwaige Verjährungsfrist für die betreffende Straftat anzurechnen.  

4. Verweigert das Oberste Gericht die Zustimmung zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, die von 
einem zuständigen Gericht gegen ein Mitglied des Repräsentantenhauses verhängt wurde, so wird die 
Vollstreckung ausgesetzt, bis der Betreffende aus diesem Amt ausscheidet. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Es gibt keine zusätzlichen Bestimmungen in Bezug auf die parlamentarische Immunität. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das für die Mitglieder des Parlaments geltende Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell 
der Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz 
vor Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 83 Absatz 1 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 83 Absatz 1 der Verfassung unterliegen Mitglieder des Parlaments in Bezug auf 
Erklärungen oder wegen ihres Abstimmungsverhaltens im Repräsentantenhaus nicht der zivil- oder 
strafrechtlichen Haftung. Demzufolge beschränkt sich die Nichthaftung auf das 
Abstimmungsverhalten und Erklärungen im Repräsentantenhaus selbst.  
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2.2.2. Immunität (Artikel 83 Absätze 2 bis 4 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 83 Absätze 2 bis 4 der Verfassung ist für die Einleitung eines Strafverfahrens gegen ein 
Mitglied, dessen Verhaftung oder Inhaftierung die Genehmigung des Obersten Gerichts (nicht des 
Repräsentantenhauses) erforderlich. Für die Beantragung der Genehmigung ist der 
Generalstaatsanwalt der Republik (Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας) zuständig.  

Die Zustimmung des Obersten Gerichts ist nicht erforderlich, wenn der Betreffende auf frischer Tat (in 
flagrante delicto) bei einer Straftat gestellt wurde, für die eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren oder mehr 
vorgeschrieben ist. In diesem Fall ist das Oberste Gericht dafür zuständig, die Zustimmung zur weiteren 
Strafverfolgung bzw. zur Fortdauer der Haft zu erteilen oder deren Beendigung anzuordnen. Die 
Immunität erlischt mit der Beendigung des Mandats als Mitglied des Parlaments. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
zyprischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Für die Beantragung der Immunität eines Mitglieds des Europäischen Parlaments ist der 
Generalstaatsanwalt der Republik (Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας) gemäß seinen Befugnissen 
nach Artikel 113 der Verfassung zuständig. Bestätigt wurde dies durch ein amtliches Schreiben der 
Ständigen Vertretung der Republik Zypern bei der Europäischen Union an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments.272 

 

§ § § 

  

                                                             
272  Siehe Schreiben vom 30. April 2013. Vorbehaltlich weiterer Aktualisierungen, falls zutreffend. 
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LETTLAND 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der lettischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der Regierung in Lettland ist in Artikel 55 der Verfassung (Satversme) festgelegt, 
der besagt, dass sich das Kabinett aus dem Ministerpräsidenten und den von ihm ausgewählten 
Ministern zusammensetzt273, und in Artikel 56,der besagt, dass das Kabinett von der Person gebildet 
wird, die vom Staatspräsidenten dazu aufgefordert wird.274 

Durchführungsbestimmungen 

Die vorgenannten Bestimmungen der Verfassung werden durch das am 15. Mai 2008 angenommene 
Gesetz über die Struktur des Kabinetts (Ministru kabineta iekārtas likums275), das am 1. Juli 2008 in Kraft 
getreten ist (LV, 28.5.2008, Nr. 82), umgesetzt und weiter präzisiert. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der lettischen Regierung 

Gemäß den in Absatz 1.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der lettischen Regierung 
wie folgt bezeichnet: 

• Ministru prezidents (Ministerpräsident); 
• Ministrs (Minister (Singular)); Ministri (Minister (Plural)); 
• Ministru prezidenta biedrs (Stellvertretender Ministerpräsident); Ministru prezidenta biedri 

(Stellvertretende Ministerpräsidenten); 
• īpašu uzdevumu ministrs (Minister (Singular) für besondere Aufgaben); īpašu uzdevumu ministri 

(Minister (Plural) für besondere Aufgaben).276 

1.1.3. Beginn der Amtszeit 

Gemäß Artikel 59 der Verfassung bedürfen der Ministerpräsident und die Minister zur Ausübung ihrer 
Amtspflichten des Vertrauens der Saeima [Parlament] und sind für ihre Tätigkeit vor der Saeima 
verantwortlich. In Artikel 17 des Gesetzes über die Struktur des Kabinetts wird ergänzt, dass die 

                                                             
273  „Ministru kabinets sastāv no ministru prezidenta un viņa aicinātiem ministriem“. Eine englische Version findet sich unter The 

Constitution of the Republic of Latvia. 
274  „Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina Valsts Prezidents“. 
275  Für eine englische Version, siehe Cabinet Structure Law. 
276  Gemäß Artikel 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Struktur des Kabinetts können der Regierung Minister für besondere 

Aufgaben angehören. 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/57980
https://likumi.lv/ta/en/en/id/57980
https://likumi.lv/ta/en/en/id/175919-cabinet-structure-law
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Amtszeit der Regierung oder eines einzelnen Ministers ab dem Zeitpunkt beginnt, zu dem die Saeima 
(das Parlament) der Regierung oder dem einzelnen Minister sein Vertrauen ausgesprochen hat. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des lettischen Parlaments 

Verfassung 

In Artikel 5 der Verfassung ist die Zusammensetzung des lettischen Parlaments (Saeima) festgelegt, 
wonach die Saeima aus 100 Volksvertretern besteht.277  

Gemäß den Artikeln 6 und 7 der Verfassung wird die Saeima durch Verhältniswahl in allgemeinen, gleichen 
und direkten Wahlen gewählt; d. h., bei der Einteilung Lettlands in gesonderte Wahlbezirke ist die Zahl der 
Mitglieder der Saeima, die in den einzelnen Wahlbezirken zu wählen sind, proportional der Wählerzahl eines 
jeden Wahlbezirks festzusetzen. 

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über Struktur und Organisation des Parlaments sind in der 
Geschäftsordnung (Kārtības rullis) enthalten.278 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des lettischen Parlaments 

Gemäß den in Absatz 2.1 genannten Bestimmungen lautet die Bezeichnung für ein Mitglied des 
lettischen Parlaments wie folgt: 

• Saeimas deputāts (Mitglied des Parlaments); Saeimas deputāti (Mitglieder des Parlaments). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit 

Nach Artikel 12 der Verfassung tritt die neu gewählte Saeima zu ihrer ersten Sitzung am ersten Dienstag 
des Novembers zusammen, an dem auch das Mandat der vorangegangenen Saeima abläuft.  

Gemäß Artikel 18 erhält eine in die Saeima gewählte Person das Mandat als Mitglied der Saeima, wenn 
sie das feierliche Versprechen ablegt, dessen Wortlaut im selben Artikel angegeben ist. 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

In einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung Lettlands an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments 279 heißt es, dass das Mandat eines Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments nach EU- und nationalem Recht nicht mit dem Amt des Präsidenten, eines Mitglieds der 

                                                             
277  „Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem.“ 
278  Für eine inoffizielle Übersetzung ins Englische siehe Rules of Procedure of the Saeima.  
279   Schreiben vom 3. November 2020. 

http://saeima.lv/en/legislative-process/rules-of-procedure
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Saeima, eines Kabinettsmitglieds oder eines Mitglieds eines lettischen Stadt- oder Regionalrats 
vereinbar ist. Parallel dazu sehen die nationalen Gesetze und Vorschriften vor, dass die oben genannten 
nationalen Ämter automatisch erlöschen, wenn eine Person zum Mitglied des Europäischen 
Parlaments gewählt wird, sodass es keine Fälle von Doppelmandaten geben kann, die im Widerspruch 
zu den Gesetzen und Vorschriften der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten stehen. Folglich 
gibt es in Lettland keine zuständige Stelle, der ein solcher Fall gemeldet werden müsste. 

Gemäß dem oben erwähnten offiziellen Schreiben ist die zuständige Stelle für die Erteilung von 
Auskünften über die in Lettland gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments die Zentrale 
Wahlkommission. 280 

  

                                                             
280  Schreiben vom 3. November 2020. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten 

2.1.1. Verfassung 

In Lettland werden den Mitgliedern der Saeima die parlamentarischen Immunitäten durch die 
Artikel 28 bis 31 der Verfassung gewährt281. 

Artikel 28 

 Die Mitglieder der Saeima dürfen weder wegen ihres Abstimmungsverhaltens noch wegen ihrer 
Meinungsäußerungen in Ausübung ihres Amtes im Rahmen eines Gerichts-, Verwaltungs- oder 
Disziplinarverfahrens zur Verantwortung gezogen werden. Mitglieder der Saeima können gerichtlich 
belangt werden, wenn sie – auch bei Ausübung ihrer parlamentarischen Pflichten – 

1) wissentlich falsche ehrenrührige Gerüchte oder 

2) ehrenrührige Gerüchte über das Privat- oder Familienleben verbreiten. 

Artikel 29 

Ein Mitglied der Saeima darf nicht ohne die Zustimmung der Saeima verhaftet, einer 
Hausdurchsuchung unterzogen oder in irgendeiner Weise in seiner persönlichen Freiheit 
eingeschränkt werden. Ein Mitglied der Saeima darf verhaftet werden, wenn es bei einer Straftat 
gestellt wird. Das Präsidium ist innerhalb von 24 Stunden von der Verhaftung eines Mitglieds der 
Saeima zu benachrichtigen; es legt die Angelegenheit anlässlich der nächsten Sitzung der Saeima zur 
Entscheidung darüber vor, ob das betreffende Mitglied weiterhin in Haft verbleiben oder freigelassen 
werden soll. Außerhalb der Sitzungszeiten der Saeima, d. h. bis zur Eröffnung der nächsten Sitzung, 
entscheidet das Präsidium, ob das betreffende Mitglied der Saeima in Haft verbleiben soll. 

Artikel 30 

Ohne die Zustimmung der Saeima kann gegen keines ihrer Mitglieder eine Strafverfolgung eingeleitet 
werden. 

Artikel 31 

Ein Mitglied der Saeima ist berechtigt, das Zeugnis zu verweigern: 

1) über Personen, die ihm in seiner Eigenschaft als Abgeordneter bestimmte Tatsachen oder 
Informationen anvertraut haben; 

2) über Personen, denen es als Abgeordneter bestimmte Tatsachen oder Informationen anvertraut hat; 
oder 

                                                             
281  Englische Version unter The Constitution of the Republic of Latvia. 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/57980
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3) über die Tatsachen und Informationen selbst.282  

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen zu den Artikeln 28 bis 31 der Verfassung finden sich in Artikel 120 
Absatz 1 der Strafprozessordnung und in den Artikeln 17 und 179 der Geschäftsordnung der Saeima. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das für die Mitglieder der Saeima geltende Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der 
Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor 
Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 28 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 28 der Verfassung dürfen die Mitglieder der Saeima weder wegen ihres 
Abstimmungsverhaltens noch wegen ihrer Meinungsäußerungen in Ausübung ihres Amtes im 
Rahmen eines Gerichts-, Verwaltungs- oder Disziplinarverfahrens zur Verantwortung gezogen werden. 
Der Artikel sieht jedoch eine Ausnahme vor, d. h., dass Mitglieder der Saeima gerichtlich belangt 
werden können, wenn sie – auch bei Ausübung ihrer parlamentarischen Pflichten – wissentlich falsche 
ehrenrührige Gerüchte oder ehrenrührige Gerüchte über das Privat- und Familienleben verbreiten. 

2.2.2. Immunität (Artikel 29 bis 31 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 29 der Verfassung darf ein Mitglied der Saeima nicht ohne die Zustimmung der Saeima 
verhaftet, einer Hausdurchsuchung unterzogen oder in seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt 
werden. Darüber hinaus ist nach Artikel 30 der Verfassung ferner die Zustimmung der Saeima 
erforderlich, um Strafverfahren gegen ihre Mitglieder einzuleiten. Eine Verhaftung bedarf jedoch keiner 
Zustimmung, wenn ein Mitglied bei einer Straftat gestellt wird; in diesem Fall ist das Präsidium283 
innerhalb von 24 Stunden von der Verhaftung zu benachrichtigen, und die Saeima (bzw. außerhalb der 
Sitzungszeiten der Saeima das Präsidium selbst) entscheidet, ob das betreffende Mitglied weiterhin in 
Haft verbleiben oder freigelassen werden soll.  

                                                             
282  „28. Saeimas locekli ne par balsošanu, ne par amatu izpildot izteiktām domām nevar saukt pie atbildības ne tiesas, ne 

administratīvā, ne disciplinarā ceļā. Saeimas locekli var saukt pie tiesas atbildības, ja viņš, kaut arī amatu izpildot, izplata:1) 
godu aizskarošas ziņas, zinādams, ka tās nepatiesas, vai 2) godu aizskarošas ziņas par privātu vai ģimenes dzīvi. 

29. Saeimas locekli nevar apcietināt, izdarīt pie viņa kratīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam 
nepiekrīt Saeima. Saeimas locekli var apcietināt, ja to notver pie paša nozieguma pastrādāšanas. Par katru Saeimas locekļa 
apcietināšanu divdesmit četru stundu laikā jāpaziņo Saeimas prezidijam, kurš to ceļ priekšā nākošā Saeimas sēdē 
izlemšanai par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā vai par viņa atsvabināšanu. Laikā starp sesijām, līdz sesijas 
atklāšanai, par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā lemj Saeimas prezidijs. 
30. Pret Saeimas locekli nevar uzsākt kriminālvajāšanu bez Saeimas piekrišanas. 
31. Saeimas loceklim ir tiesības atteikties no liecības došanas:1) par personām, kuras viņam kā tautas priekšstāvim 
uzticējušas kādus faktus vai ziņas,2) par personām, kurām viņš, izpildot savus tautas priekšstāvja pienākumus, uzticējis 
kādus faktus vai ziņas,3) par pašiem šiem faktiem un ziņām.“ 

283  Gemäß Artikel 16 der Verfassung wird das Präsidium von der Saeima gewählt und besteht aus dem Präsidenten, zwei 
Stellvertretern und Sekretären. 
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2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines lettischen 
Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

In Lettland ist die zuständige Stelle, die die Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des Europäischen 
Parlaments in Lettland beantragen kann, die Generalstaatsanwaltschaft. Dies wurde in dem oben 
genannten offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung der Republik Lettland bei der Europäischen 
Union bestätigt284.  

Darüber hinaus sehen die Absätze 6 und 7 des Artikels 120 des Strafverfahrensgesetzes 285 vor, dass (6) 
um eine Person, die Immunität von der Strafverfolgung genießt, strafrechtlich zur Verantwortung zu 
ziehen, ein Staatsanwalt der zuständigen Behörde einen Vorschlag zur Einholung der Zustimmung 
vorlegt. (7) In dem Antrag sind die Umstände der Begehung einer Straftat anzugeben, sofern diese 
Umstände in einem Strafverfahren festgestellt wurden. Darüber hinaus obliegt es nach Maßgabe von 
Artikel 179 der Geschäftsordnung der Saeima dem Ausschuss zur Prüfung der Mandate, ethischer 
Fragen und Anträge, die von der Generalstaatsanwaltschaft eingereichten Anträge auf Aufhebung der 
Immunität zu prüfen.  

 

§ § § 

  

                                                             
284  Schreiben vom 3. November 2020. 
285  Eine englische Version, einschließlich der bis zum 4.3.2021 angenommenen Änderungen, ist verfügbar unter: 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/107820-criminal-procedure-law. 

https://likumi.lv/ta/en/en/id/107820-criminal-procedure-law
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LITAUEN 

1. Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1 Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der litauischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der litauischen Regierung ist in Artikel 91 der Verfassung festgelegt, gemäß 
dem die Regierung der Republik Litauen aus dem Ministerpräsidenten und den Ministern besteht.286 

Gemäß Artikel 92 der Verfassung wird der Ministerpräsident mit Zustimmung des Seimas vom 
Präsidenten der Republik ernannt und entlassen, und die Minister werden auf Vorschlag des 
Ministerpräsidenten vom Präsidenten der Republik ernannt und entlassen. 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannten Bestimmungen der Verfassung werden durch folgende abgeleitete 
Rechtsvorschrift umgesetzt und präzisiert: „1994 m. gegužės 19 d. Nr. I-464 Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Įstatymas“ (Gesetz über die Regierung Nr. I-464 vom 19. Mai 1994 in der geänderten 
Fassung).  

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der litauischen Regierung 

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 91 der Verfassung werden die Mitglieder der Regierung 
Litauens wie folgt bezeichnet: 

• Ministras Pirmininkas/Ministrė Pirmininkė (Ministerpräsident/in), 
• Ministras/ Ministrė (Minister/in); Ministrai/Ministrės (Minister/innen). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 92 Absatz 5 der Verfassung erlangt eine neue Regierung ihre Handlungsbefugnisse, 
wenn der Seimas mit der Mehrheit der Stimmen der an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder ihrem 
Programm zustimmt.  

Gemäß Artikel 93 der Verfassung leistet das Regierungsmitglied bei seinem Amtsantritt vor der Seimas 
den Eid, der Republik Litauen die Treue zu halten und die Verfassung und die Gesetze zu beachten.287 
                                                             
286  „Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai.“ Für eine englische Übersetzung der Verfassung 

siehe The Constitution of the Republic of Lithuania. 
287  So legen der Ministerpräsident und die Minister gemäß Artikel 93 bei ihrem Amtsantritt vor dem Seimas den Eid ab, der 

Republik Litauen treu zu dienen und sich an die Verfassung und die Gesetze zu halten. Der Wortlaut des Eides wird durch 
das Gesetz über die Regierung festgelegt. Artikel 7 des Gesetz über die Regierung lautet wie folgt: Der Ministerpräsident 

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm
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Das Verfassungsgericht hat diese Bestimmung dahingehend ausgelegt, dass ein Regierungsmitglied 
ohne Eid das Amt nicht in der Annahme antreten darf, dass es keine in der Verfassung oder in den 
Gesetzen festgelegten Befugnisse oder Vorrechte eines Regierungsmitglieds ausüben darf.288   

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des litauischen Parlaments  

Verfassung  

In Kapital V der litauischen Verfassung (Artikel 55 bis 76) sind alle Grundsätze für den Seimas 
(litauisches Parlament) festgelegt. Gemäß Artikel 55 Absatz 1 der Verfassung setzt sich der Seimas aus 
Volksvertretern – den 141 Mitgliedern des Seimas – zusammen, die in allgemeiner, gleicher, direkter 
und geheimer Wahl für ein Mandat von vier Jahren gewählt werden.  

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über Struktur und Organisation des Seimas finden sich in der Satzung 
des Seimas 289. 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des litauischen Parlaments 

Gemäß Artikel 55 der Verfassung werden die Mitglieder des litauischen Parlaments wie folgt 
bezeichnet:  

• Seimo narys/Seimo narė (Mitglied des Seimas); Seimo nariai/Seimo narės (Mitglieder des Seimas); 
oder 

• Tautos atstovas; Tautos atstovai (Volksvertreter/innen). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Artikel 59 der Verfassung beginnt das Mandat der Mitglieder des Seimas ab dem Tag, an dem der 
neu gewählte Seimas zu seiner ersten Sitzung zusammentritt. Das Mandat der vorangegangenen 
gewählten Mitglieder des Seimas endet mit Beginn der Sitzung. Darüber hinaus ist in Artikel 59 
festgelegt, dass die gewählten Mitglieder des Seimas erst dann alle Rechte eines Volksvertreters 
erlangen, nachdem sie vor dem Seimas den Eid abgelegt haben, der Republik Litauen treu zu dienen. 

                                                             

und die Minister legen bei ihrem Amtsantritt einen Eid ab. Der Ministerpräsident und die Minister legen in der Seimas-
Sitzung einen Eid ab. Der Präsident der Republik wird zu der Sitzung eingeladen. Der Eid wird vom Präsidenten des Seimas 
oder – in dessen Abwesenheit – vom stellvertretenden Präsidenten des Seimas abgenommen, der im Namen des 
Präsidenten des Seimas handelt. Der festgelegte Text des Eides darf nicht ergänzt und geändert werden. Die 
Nichteinhaltung dieser Bestimmung, die Weigerung, einen Eid abzulegen oder ein auf seinen Namen lautendes 
Eidesformular zu unterzeichnen bzw. die Unterzeichnung des Formulars mit einer Maßgabe bedeuten, dass der 
Ministerpräsident den Eid nicht abgelegt hat und das Amt nicht innehaben kann.  

288  Die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 23. November 1999 in der Rechtssache Nr. 17/98, Titel IV. 
289  Eine englische Fassung finden Sie unter Statute of the Seimas (Parliament) (1994, geändert im Jahr 1999). 
   

https://www.legislationline.org/documents/id/3646
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Ein Mitglied des Seimas, das den Eid nicht nach dem gesetzlich festgelegten Verfahren abgelegt hat 
oder das ihn unter einem Vorbehalt abgelegt hat, verliert sein Mandat als Mitglied des Seimas.  

Das Verfassungsgericht hat zu diesen Bestimmungen eine umfangreiche Doktrin entwickelt.290 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Gemäß Artikel 94 des Gesetzes über die Wahlen zum Europäischen Parlament291 liegt die 
Zuständigkeit für die Entscheidung über die Unvereinbarkeit der Aufgaben und die entsprechende 
Benachrichtigung des Europäischen Parlaments bei der Vyriausioji rinkimų komisija (Zentralen 
Wahlkommission). Dies wurde auch in einem offiziellen Schreiben des Vorsitzenden der zentralen 
Wahlkommission der Republik Litauen an den Präsidenten des Europäischen Parlaments bestätigt, 
wonach die zentrale Wahlkommission Informationen über die Aufgaben eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments, die mit anderen Aufgaben unvereinbar sind, und Informationen über die 
gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments, die einen freien Sitz besetzen können, 
bereitzustellen hat.292 Das Gesetz sieht vor, dass die zentrale Wahlkommission, wenn ein in das 
Europäische Parlament gewählter Kandidat nicht innerhalb der festgesetzten Frist293 von einem Amt 
zurücktritt, das mit der Funktion eines Mitglieds des Europäischen Parlaments unvereinbar ist, 
innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt, zu dem sie von der Unvereinbarkeit Kenntnis 
erlangt, durch einen begründeten Beschluss feststellt, dass die Person das Mandat eines Mitglieds des 
Europäischen Parlaments verwirkt hat, und dies dem Europäischen Parlament mitteilt sowie im 
Internet und im Amtsblatt „Valstybės žinios“ bekannt gibt.  

Beschwerden über den Verlust des Mandats als Mitglied des Europäischen Parlaments sind innerhalb 
von zehn Tagen ab der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt beim Obersten 
Verwaltungsgericht einzureichen, das innerhalb von drei Tagen eine rechtskräftige Entscheidung trifft.  

  

                                                             
290  Siehe Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 1. Juli 2004, Rechtssache Nr. 04/04; Entscheidung des 

Verfassungsgerichts vom 15. Mai 2009, verbundene Rechtssachen Nr. 13/04-21/04-43/04; Schlussfolgerungen des 
Verfassungsgerichts vom 27. Oktober 2010, verbundene Rechtssachen Nr. 32/2010-33/2010, und Schlussfolgerungen des 
Verfassungsgerichts vom 3. Juni 2014 Nr. KT20-I1/2014, Rechtssache Nr. 3/2014. 

291  Gesetz Nr. IX-1837 vom 20. November 2003 (in der geänderten Fassung). 
292  Schreiben vom 11. Dezember 2020. 
293  Die Frist für Kandidaten, die unvereinbare Ämter innehaben und bereit sind, von ihrem Amt als Mitglied des Europäischen 

Parlaments zurückzutreten, endet spätestens 15 Tage vor der ersten Sitzung des neu gewählten Europäischen Parlaments 
bzw. – bei Kandidaten, die einen frei gewordenen Sitz übernehmen – spätestens 15 Tage ab dem Datum, an dem die 
Zentrale Wahlkommission eine Entscheidung zur Anerkennung des Mandats der betreffenden Person angenommen hat. 
Siehe Artikel 94 Absatz 2 des Gesetzes über die Wahlen zum Europäischen Parlament. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In der Republik Litauen werden den Mitgliedern des nationalen Parlaments die parlamentarischen 
Befreiungen durch Artikel 62 der Verfassung gewährt, der wie folgt lautet: 

Artikel 62  

Die Person eines Mitglieds des Seimas ist unantastbar.  

Ein Mitglied des Seimas kann ohne Zustimmung des Seimas keiner strafrechtlichen Verantwortung 
unterzogen und weder verhaftet noch auf andere Weise in seiner Freiheit eingeschränkt werden. 

Ein Mitglied des Seimas darf wegen seines Abstimmungsverhaltens oder seiner Reden im Seimas nicht 
verfolgt werden. Es kann jedoch wegen Beleidigung oder Verleumdung nach dem allgemeinen 
Verfahren zur Verantwortung gezogen werden.294 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Vorschriften zur Durchführung von Artikel 62 der Verfassung sind in der Satzung des Seimas 
enthalten. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das für die Mitglieder des Seimas geltende Immunitätssystem entspricht dem klassischen Modell der 
Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz vor 
Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 62 Absatz 3 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 62 der Verfassung und Artikel 22 Absatz 2 der Satzung des Seimas darf ein Mitglied 
des Seimas nicht wegen seines Abstimmungsverhaltens oder seiner Reden im Seimas, d. h. anlässlich 
der Sitzungen des Seimas, der Ausschüsse, Kommissionen und Fraktionen des Seimas, verfolgt werden. 
Es kann jedoch wegen Beleidigung oder Verleumdung nach dem allgemeinen Verfahren zur 
Verantwortung gezogen werden. 

Die Nichthaftung wirkt dauerhaft fort und besteht auch nach dem Ablauf des Mandats des Mitglieds 
des Parlaments.  

                                                             
294  „Seimo nario asmuo neliečiamas. Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybė n, 

suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas. 
Tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja tvarka.“ 
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2.2.2. Immunität (Artikel 62 Absatz 2 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 62 der Verfassung und Artikel 22 Absatz 3 der Satzung des Seimas darf ein Mitglied des 
Seimas nicht ohne Zustimmung des Seimas strafrechtlich verfolgt, verhaftet oder auf andere Weise in 
seiner persönlichen Freiheit eingeschränkt werden, es sei denn, dass es auf frischer Tat (in flagrante 
delicto) bei einer Straftat gestellt wird. In solchen Fällen muss der Generalstaatsanwalt den Seimas 
unverzüglich benachrichtigen. 

In Artikel 23 der Satzung des Seimas ist das Verfahren für die Aufhebung der Immunität eines Mitglieds 
detailliert festgelegt. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
litauischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Nach den Gesetzen der Republik Litauen werden Anträge auf Aufhebung der Immunität eines 
Mitglieds des Europäischen Parlaments von der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Litauen 
(Generalinė prokuratūra) gestellt. Diese Praxis wurde in dem oben erwähnten Schreiben des 
Vorsitzenden der zentralen Wahlkommission der Republik Litauen an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments bestätigt.295 

 

§ § § 

  

                                                             
295 Schreiben vom 11. Dezember 2020. 



IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 148 PE 703.875 

LUXEMBURG 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der luxemburgischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der luxemburgischen Regierung ist in Artikel 76 Absatz 1 der Verfassung296 
festgelegt, gemäß dem der Großherzog die Organisation seiner Regierung regelt, der wenigstens drei 
Mitglieder angehören.297 Darüber hinaus besagt Artikel 77 der Verfassung, dass der Großherzog die 
Mitglieder der Regierung ernennt und entlässt.298 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannten Bestimmungen der Verfassung werden durch folgende abgeleitete 
Rechtsvorschrift umgesetzt und präzisiert: Arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation 
du Gouvernement grand-ducal.299  

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der luxemburgischen Regierung 300 

Gemäß den in Absatz 1.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der luxemburgischen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Premier Ministre301 (Premierminister/in); 
• Vice-Premier Ministre (Stellvertretende(r) Premierminister/in); 
• Ministre (Minister/in); Ministres (Minister/innen (Plural));  
• Ministre délégué/e (Beigeordnete(r) Minister/in);302  
• Secrétaire d'Etat (Staatssekretär/in); Secrétaires d'Etat (Staatssekretär/innen).303 

                                                             
296  Siehe (auf Französisch) Constitution du Grand-Duché du Luxembourg. 
297  „Le Grand-Duc règle l'organisation de son Gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins“. 
298  „Le Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement“. 
299  Siehe Arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal. 

Eine ausführliche Beschreibung der Zusammensetzung der luxemburgischen Regierung befindet sich im Internet unter:  
https://gouvernement.lu/fr/gouvernement.html. 

300  Die Bezeichnungen in deutscher, englischer und luxemburgischer Sprache stehen auf der in Fußnote 299 genannten 
Website zur Verfügung. 

301  Auch als „ministre d'État“ bezeichnet. 
302  Wenngleich dieses Amt in keinem der in Absatz 1.1 genannten Rechtsakten vorgesehen ist, gehören der derzeitigen 

Regierung beigeordnete Minister/innen an. 
303  Nach den Wahlen von 2009 wurde der Verweis auf den Titel „Staatssekretär“ in Artikel 1 des Arrêté royal grand-ducal 

gestrichen, während in Artikel 4 noch auf diese Funktion Bezug genommen wird. Derzeit gehört der Regierung jedoch 
kein Staatssekretär an. 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/recueil/constitution/20200519
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/argd/1857/07/09/n1/jo
https://gouvernement.lu/fr/gouvernement.html
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1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Als Stichtag für den Beginn der Amtszeit der Mitglieder der Regierung gilt das Datum der Ernennung 
der Minister durch den Großherzog. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des luxemburgischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des luxemburgischen Parlaments ist in Artikel 50 der Verfassung festgelegt, 
gemäß dem die Abgeordnetenkammer das Land vertritt. Die Abgeordneten stimmen ab, ohne ihre 
Wähler zu Rate zu ziehen, und dürfen nur den allgemeinen Interessen des Großherzogtums Rechnung 
tragen. 304 In Artikel 51 Absatz 3 der Verfassung ist festgelegt, dass die Kammer aus 60 Abgeordneten 
besteht. Ein gemäß den Bestimmungen des Artikels 114 Absatz 2 beschlossenes Gesetz legt die Zahl 
der in jedem Wahlkreis zu wählenden Abgeordneten fest.305 

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über Zusammensetzung und Organisation der Abgeordnetenkammer 
sind in der Geschäftsordnung der Kammer enthalten.306 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des luxemburgischen Parlaments 

Gemäß den in Absatz 2.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des luxemburgischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Député/e (Abgeordnete/r); Députés (Abgeordnete (Plural)).  

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 124 des Wahlgesetzes vom 18. Februar 2003307 gilt das Datum der ersten Sitzung der 
Kammer308 als Stichtag für den Beginn des Mandats der Abgeordneten. 

Gemäß den Artikeln 57 Absätze 2 und 3 der Verfassung leisten die Abgeordneten bei der 
Mandatsübernahme einen Eid, wonach sie Treue dem Großherzog sowie Gehorsam der Verfassung 

                                                             
304  „La Chambre des Députés représente le pays. Les députés votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir 

en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.“ 
305  „La Chambre se compose de 60 députés. Une loi votée dans les conditions de l'article 114, alinéa 2 fixe le nombre des 

députés à élire dans chacune des circonscriptions.“ 
306  Die aktuelle Fassung der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer ist auf der folgenden Website zu finden: 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/ri/2021/05/20/a399/jo 
307  Ein konsolidierter Text des Wahlgesetzes ist verfügbar unter: Loi électorale du 18 février 2003.  
308  Artikel 124 des Wahlgesetzes lautet wie folgt: „Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion 

ordinaire ou extraordinaire de la Chambre.“ 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/ri/2021/05/20/a399/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/recueil/elections/20190422
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und den Gesetzen des Staates schwören. Der Eid wird in öffentlicher Sitzung vor dem Präsidenten der 
Kammer abgelegt.309 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Das Wahlgesetz vom 18. Februar 2003 regelt auch die Europawahlen in Luxemburg. Gemäß Artikel 283 
dieses Gesetzes übermittelt der Präsident der Abgeordnetenkammer (Président de la Chambre des 
Députés) dem Präsidenten des Europäischen Parlaments die erforderlichen Unterlagen für die Prüfung 
der Mandate der Vertreter des Großherzogtums Luxemburg.310 Dies wurde ferner in einem offiziellen 
Schreiben der Ständigen Vertretung Luxemburgs bei der EU an den Präsidenten des Europäischen 
Parlaments bestätigt, demzufolge die Chambre des Députés die zuständige Behörde für die 
Übermittlung von Informationen über MdEP an das Europäische Parlament ist.311 

  

                                                             
309  Artikel 57 lautet wie folgt: „(2) A leur entrée en fonctions, ils prêtent le serment qui suit: Je jure fidélité au Grand-Duc, 

obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. 
(3) Ce serment est prêté en séance publique, entre les mains du président de la Chambre.“ 

310  Artikel 283 des Wahlgesetzes lautet wie folgt: „Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants et statue sur 
les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l’Acte portant élection des 
représentants au Parlement au suffrage universel direct.  

Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées par la 
Chambre des députés.  
Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à la 
vérification des pouvoirs des représentants du Grand-Duché de Luxembourg.“ Siehe ferner Modification du Règlement de 
la Chambre des Députés sur la vérification des pouvoirs relative au Parlement européen, Artikel 201. 

311  Schreiben vom 1. Juli 2020. 

https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/ri/2019/05/08/a352/jo
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/ri/2019/05/08/a352/jo
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Luxemburg werden den Mitgliedern des nationalen Parlaments die parlamentarischen Befreiungen 
durch die Artikel 68 und 69 der Verfassung in ihrer im Jahr 2006 geänderten Fassung gewährt. 

Artikel 68  

Kein Abgeordneter darf wegen der von ihm in Ausübung seines Amtes geäußerten Meinungen oder 
wegen seines Abstimmungsverhaltens straf- oder zivilrechtlich belangt werden.312 

Artikel 69 

 Mit Ausnahme der von Artikel 68 geregelten Fälle können Abgeordnete selbst während einer Sitzung 
strafrechtlich verfolgt werden.  

Allerdings bedarf die Verhaftung eines Abgeordneten während einer Sitzung – außer bei einer bei 
Begehung festgestellten Straftat – der vorherigen Genehmigung der Kammer.  

Die Genehmigung der Kammer ist nicht erforderlich, um ein Urteil gegen einen Abgeordneten zu 
vollstrecken; das gilt auch für den Freiheitsentzug.313 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über das Verfahren, nach dem über Anträge betreffend die Immunität 
von Mitgliedern des Parlaments zu entscheiden ist, finden sich in den Artikeln 179 bis 185 der 
Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer.  

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das nationale System der Immunität entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend 
aus der Redefreiheit des Mitglieds des Parlaments („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme 
und Verwahrung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 68 der Verfassung) 

Durch Artikel 68 der Verfassung wird den Mitgliedern der luxemburgischen Abgeordnetenkammer die 
klassische Nichthaftung für bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfolgte Meinungsäußerungen und 

                                                             
312  „Aucune action, ni civile, ni pénale, ne peut être dirigée contre un député à l’occasion des opinions et votes émis par lui 

dans l’exercice de ses fonctions.“ 
313  „A l’exception des cas visés par l’article 68, les députés peuvent être poursuivis en matière pénale, même durant la session.  

Cependant, l’arrestation d’un député pendant la durée de la session est, sauf le cas de flagrant délit, soumise à 
l’autorisation préalable de la Chambre.  
L’autorisation de la Chambre n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées 
à l’encontre d’un député.“ 
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Abstimmungen gewährt. Die Nichthaftung erstreckt sich auf straf- und zivilrechtliche Verfahren und 
wirkt dauerhaft fort.  

2.2.2. Immunität (Artikel 69 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 69 der Verfassung beschränkt sich die Immunität auf die Festnahme oder Inhaftierung 
von Abgeordneten während der Sitzungszeiten der Kammer. Die Genehmigung der Kammer ist nicht 
erforderlich, wenn ein Abgeordneter bei einer schwerwiegenden Straftat gestellt wird oder der 
Freiheitsentzug auf der Vollstreckung eines Urteils beruht. Die Immunität erstreckt sich nur auf den 
Zeitraum der Sitzungsperiode. 

Gemäß der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer wird zur Beratung über jeden Antrag auf 
Aufhebung der Immunität eines Mitglieds ein parlamentarischer Sonderausschuss gebildet. Der 
Ausschuss schlägt nach Anhörung des betreffenden Mitglieds einen Entschließungsentwurf vor, über 
den im Plenum in geheimer Abstimmung entschieden wird. Verweigert die Kammer die Genehmigung 
für die Festnahme eines Mitglieds, so kann während derselben Sitzungsperiode kein erneuter Antrag 
gestellt werden, der denselben Sachverhalt betrifft. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
luxemburgischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Es wurden keine speziellen Verfahrensvorschriften für die Beantragung der Aufhebung der Immunität 
von luxemburgischen Mitgliedern des Europäischen Parlaments erlassen. Es ist anzunehmen, dass 
mutatis mutandis die Vorschriften gelten, mit denen Anträge zur Aufhebung der Immunität von 
Mitgliedern des nationalen Parlaments geregelt werden.  

Nach den Artikeln 91 und 94 der Strafprozessordnung (Code de procédure pénale, vorher Code 
d'instruction criminelle) ist die nationale Behörde, die für den Erlass einer Vorladung oder eines 
Haftbefehls (mandat d'amener oder mandat d'arrêt) zuständig ist, der Juge d'instruction. Bestätigt wurde 
dies durch ein amtliches Schreiben der Ständigen Vertretung des Großherzogtums Luxemburg bei der 
Europäischen Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, nach dem es sich bei dem 
zuständigen nationalen Organ um den Juge d’instruction handelt, der Antrag dem Europäischen 
Parlament jedoch über den Procureur Général d’État zuzustellen ist.314 

 

§ § § 

  

                                                             
314  Schreiben vom 20. Juni 2013. Vorbehaltlich weiterer Aktualisierungen, falls zutreffend. 
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UNGARN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der ungarischen Regierung 

Das Grundgesetz Ungarns 

Die Zusammensetzung der ungarischen Regierung ist in Artikel 16 Absatz 1 des Grundgesetzes 
Ungarns 315 festgelegt, der den Titel „Der Staat“ trägt und gemäß dem die Mitglieder der Regierung der 
Ministerpräsident und die Minister sind.  

Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über die Struktur der Regierung und die Rechtsstellung der 
Regierungsmitglieder sind in folgenden Rechtsakten enthalten: Gesetz über die Aufstellung der 
Ministerien Ungarns 316, Gesetz CXXV von 2018 über die Regierungsverwaltung vom 21. Dezember 
2018 und Gesetz über die zentralen Verwaltungsorgane und das Statut der Mitglieder der Regierung 
und der Staatssekretäre.317  

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der ungarischen Regierung 

Gemäß den in Absatz 1.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der ungarischen Regierung 
wie folgt bezeichnet: 

• Miniszterelnök (Ministerpräsident); 
• Miniszter (Minister (Singular)); Miniszterek (Minister (Plural)).  

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 16 Absätze 3 und 4 des ungarischen Grundgesetzes wird der Ministerpräsident von der 
Nationalversammlung auf Vorschlag des Staatspräsidenten mit absoluter Mehrheit (mehr als 50 % der 

                                                             
315  Gesetz „Magyarország Alaptörvénye“ vom 25. April 2011. Sofern nicht anders angegeben, ist eine ungarische Fassung aller 

in diesem Dokument erwähnten Rechtsinstrumente auf der Website der Nationalen Rechtsbibliothek verfügbar. Für eine 
englische Version, siehe: 
Consolidated version of the Fundamental Law of Hungary. 

316  Gesetz „2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról valamint egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról“. Keine Übersetzung ins Englische verfügbar. 

317  Gesetz „2010. évi XLIII., a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról.“  
Keine Übersetzung ins Englische verfügbar. 

http://njt.hu/
https://www.parlament.hu/documents/125505/138409/Fundamental+law/73811993-c377-428d-9808-ee03d6fb8178
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Mitglieder der Nationalversammlung) gewählt.318 Artikel 16 Absatz 4 des ungarischen Grundgesetzes 
zufolge tritt der Ministerpräsident das Amt mit seiner Wahl an.319  

Gemäß Artikel 16 Absatz 7 des ungarischen Grundgesetzes werden die Minister vom Präsidenten der 
Republik auf Vorschlag des Ministerpräsidenten ernannt. Derselbe Artikel besagt, dass ein Minister sein 
Amt zu dem in der Ernennungsurkunde angegebenen Zeitpunkt, in Ermangelung eines solchen mit 
seiner Ernennung antritt.320 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der ungarischen 
Nationalversammlung 

Das Grundgesetz Ungarns 

Das ungarische Parlament ist die Nationalversammlung, auf Ungarisch: „Országgyűlés“. Dabei handelt 
es sich um eine Einkammerversammlung. Die allgemeinen Verfassungsbestimmungen zur 
Nationalversammlung finden sich im ersten Kapitel des ungarischen Grundgesetzes mit dem Titel „Der 
Staat“ (Artikel 1 bis 7). 

Durchführungsbestimmungen 

Nach dem Gesetz über die Wahl der Mitglieder der ungarischen Nationalversammlung321 beträgt die 
derzeitige Zahl der Mitglieder der Nationalversammlung 199 (106 Mitglieder werden aus einzelnen 
Wahlkreisen gewählt, weitere 93 aus nationalen Listen (Parteilisten oder Listen der nationalen 
Minderheiten)). Weitere grundlegende Vorschriften sind in folgenden Rechtsakten enthalten: Gesetz 
über die ungarische Nationalversammlung322 und Gesetz über das Wahlverfahren323. 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder der ungarischen Nationalversammlung 

Die Mitglieder der ungarischen Nationalversammlung werden wie folgt bezeichnet:  

• országgyűlési képviselő (Mitglied des Parlaments (Singular)); országgyűlési képviselő (Mitglieder 
des Parlaments (Plural)). 

                                                             
318  Artikel 16 lautet wie folgt: (3). Der Ministerpräsident wird vom Parlament auf Vorschlag des Präsidenten der Republik 

gewählt. 
(4) Für die Wahl des Ministerpräsidenten ist die einfache Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Parlaments 
erforderlich. Der Ministerpräsident tritt das Amt mit seiner Wahl an. 

319  „A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép.“ 
320  „A miniszter a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.“ 
321  Für eine englische Version, siehe Act CCIII of 2011 On the Elections of Members of Parliament. 
322  Artikel 73 bis 103 des Gesetzes XXXVI von 2012 „Az Országgyűlésről“. Für eine englische Version, siehe:  

Act XXXVI of 2012 on the National Assembly. 
323  Gesetz XXXVI. von 2013 „A választási eljárásról“. Für eine englische Version, siehe Act XXXVI of 2013 on Electoral Procedure.  

https://www.valasztas.hu/web/national-election-office/act-cciii-of-2011-on-the-elections-of-members-of-parliament
https://www.parlament.hu/documents/125505/138409/Act+XXXVI+of+2012+on+the+National+Assembly/b53726b7-12a8-4d93-acef-140feef44395
https://www.valasztas.hu/documents/538536/548702/Act+XXXVI+of+2013+on+Electoral+Procedure.pdf/2e82a257-b592-4819-923f-eac4a18cfec6
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1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Die Amtszeit der Mitglieder der Nationalversammlung beginnt mit ihrer Wahl, d. h. sie unterliegen der 
Immunität und erhalten ihre Bezüge ab dem Tag ihrer Wahl. Allerdings kann ein Abgeordneter seine 
parlamentarischen Rechte (z. B. die Stimmabgabe) erst dann ausüben, wenn das Mandat geprüft und 
durch einen Beschluss der Nationalversammlung gebilligt wurde und nachdem der Abgeordnete in 
der konstituierenden Sitzung einen Eid geleistet hat. Das Mandat wird unter der Voraussetzung 
gebilligt, dass das Mitglied erklärt hat, das Mandat anzunehmen und eine Erklärung über das 
Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts abgegeben hat. Innerhalb von 30 Tagen nach der Vereidigung 
muss eine finanzielle Erklärung abgegeben werden, andernfalls ruhen die Rechte. 

Das Verfahren der Einsetzung ist in Artikel 10 Absatz 1 der Parlamentsentschließung über die 
Geschäftsordnung der Nationalversammlung festgelegt324. 

 

1.3. Andere Funktionen, die mit dem Mandat eines Mitglieds des Europäischen Parlaments 
unvereinbar sind 

Durch Artikel 8 Absatz 2 des Gesetz über die Rechtsstellung der ungarischen Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments325 wird der Geltungsbereich der im Wahlgesetz von 1976 verankerten 
Unvereinbarkeitsregeln durch eine ausführlichere Liste der nicht vereinbaren Tätigkeiten ausgeweitet.  

Folglich ist das Amt eines Europaabgeordneten mit folgenden Ämtern nicht vereinbar: 

(a) Mitglied der Regierung oder des Parlaments eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union; 
(b) Präsident der Republik; 
(c) Mitglied der Nationalversammlung oder Berater für nationale Fragen („nemzetiségi 
szószóló“); 
(d) Mitglied der Regierung, Staatssekretär, stellvertretender Staatssekretär; 
(e) Mitglied des Verfassungsgerichts; 
(f) Ombudsmann für Grundrechte oder stellvertretender Ombudsmann für Grundrechte; 
(g) Präsident, Vizepräsident und Rechnungsprüfer des staatlichen Rechnungshofs; 
(h) Gouverneur, Vizepräsident der Ungarischen Nationalbank oder Mitglied des 
Währungsrates; 
(i) Richter; 
(j) Staatsanwalt; 
(k) Justizbedienstete, Beamte, Tarifbeschäftigte; 
(l) Berufs- und Vertragsmitglied der ungarischen Streitkräfte, Berufsmitglied der Polizei und der 
zivilen nationalen Sicherheitsdienste; 
(m) Vorsitzender und der stellvertretende Vorsitzende der Nationalen Behörde für Datenschutz 
und Informationsfreiheit. 
 

                                                             
324  Entschließung Nr. 10/2014. „Egyes házszabályi rendelkezésekről“. Für eine englische Version, siehe:  

Resolution on certain provisions of the Rules of Procedure 

325  Gesetz LVII. von 2004. „Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról“; keine Übersetzung ins Englische 
verfügbar. 

https://www.parlament.hu/documents/125505/138409/Resolution+on+certain+provisions+of+the+Rules+of+Procedure/968f2e08-f740-4241-a87b-28e6dc390407
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1.4 Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Die Verfahrensregeln für die Unvereinbarkeit sind in Artikel 9 des Gesetzes über das Statut der 
ungarischen Abgeordneten des Europäischen Parlaments festgelegt: (1) Es liegt in der Zuständigkeit 
des Europäischen Parlaments, das Mandat eines Mitglieds des Europäischen Parlaments wegen eines 
Interessenkonflikts zu beenden. (2) Ein Mitglied des Europäischen Parlaments ist verpflichtet, den 
Grund, der einen Interessenkonflikt darstellt, innerhalb von 60 Tagen nach der Bestätigung seines 
Mandats oder dem Auftreten der Situation, die den Interessenkonflikt verursacht, oder dem Tag, an 
dem es von diesem Sachverhalt erfährt, zu beseitigen. (3) Nach Ablauf der unter Punkt (2) definierten 
Frist unterrichtet das betreffende Mitglied des Europäischen Parlaments den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments unverzüglich über den Interessenkonflikt. (4) Jeder kann dem Präsidenten 
des Europäischen Parlaments schriftlich mitteilen, dass sich ein Mitglied des Europäischen Parlaments 
in einem Interessenkonflikt befindet. Eine solche Inkenntnissetzung muss genaue Angaben zum 
Namen des betreffenden Mitglieds des Europäischen Parlaments und zur Ursache des 
Interessenkonflikts enthalten.  

Das Gesetz sieht keine Behörde vor, die Unvereinbarkeitsfälle meldet. Es sei jedoch darauf hingewiesen, 
dass vor der Genehmigung der Wahllisten durch die Országos Választási Bizottság (nationale 
Wahlkommission) jeder Kandidat beim nationalen Wahlamt eine Erklärung über Interessenkonflikte 
abgeben muss, das diese Erklärung prüft und die nationale Wahlkommission über das Ergebnis der 
Prüfung informiert. Somit liegen sowohl der nationalen Wahlkommission als auch dem nationalen 
Wahlamt Informationen über Unvereinbarkeiten (zum Zeitpunkt der Wahlen) vor.326 Dies wurde auch 
in einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung der Republik Ungarn bei der Europäischen 
Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments bestätigt 327, in dem es heißt, dass die Behörde, 
die für die Mitteilung der in Ungarn gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments zuständig 
ist und eine entsprechende Stelle besetzen darf, die nationale Wahlkommission ist, und dass ferner das 
nationale Wahlamt als Verbindungsbehörde in Fragen der in Ungarn gewählten Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments fungiert.  

 

  

                                                             
326  Gesetz XXXVI. von 2013. „A választási eljárásról“ (Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 331). 
327  Schreiben vom 21. Juli 2020. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Das Grundgesetz Ungarns 

In Ungarn wird den Mitgliedern der Nationalversammlung gemäß Artikel 4 Absatz 2 des ungarischen 
Grundgesetzes, Abschnitt „Der Staat“, die parlamentarische Immunität zuerkannt. 

Artikel 4 Absatz 2 

Dem einzelnen Mitglied der Nationalversammlung steht ein Immunitätsrecht und eine seine 
Unabhängigkeit gewährleistende Vergütung zu. Ein Kardinalgesetz328 bestimmt die öffentlichen 
Ämter, die von den Mitgliedern der Nationalversammlung nicht ausgeübt werden dürfen, und kann 
andere Fälle von Unvereinbarkeit oder Interessenkonflikten festlegen. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die für die Mitglieder der Nationalversammlung geltenden Immunitätsregeln sind in Kapitel VII 
(Parlamentarische Immunität), Titel III (Rechtsstellung der Mitglieder der Nationalversammlung) des 
Gesetzes über die ungarische Nationalversammlung festgelegt. Die einschlägigen Bestimmungen 
dieses Gesetzes lauten wie folgt: 

Artikel 73  

(1) Während und nach Ablauf seines Mandats kann der Abgeordnete für die von ihm in Ausübung und 
im Zusammenhang mit seinem Mandat abgegebene Stimme oder für die von ihm mitgeteilten 
Tatsachen oder Meinungen vor Gericht oder anderen Behörden nicht haftbar gemacht werden. 

 (2) Die Immunität nach Absatz 1 gilt nicht für die zivilrechtliche Haftung des Abgeordneten und für die 
folgenden Straftaten: 

a) Hetze gegen eine Gemeinschaft, Verletzung des nationalen Symbols, öffentliche Verleugnung der 
Verbrechen des nationalsozialistischen und kommunistischen Regimes, Missbrauch von streng 
geheimen und geheimen Daten, Missbrauch von vertraulichen Daten, Missbrauch von 
eingeschränkten Daten gemäß dem Gesetz IV von 1978 über das Strafgesetzbuch, das bis zum 30. Juni 
2013 in Kraft war; 

b) Aufwiegelung gegen eine Gemeinschaft, Verletzung des nationalen Symbols, öffentliche Leugnung 
der Verbrechen des nationalsozialistischen oder kommunistischen Regimes, Missbrauch von 
Verschlusssachen gemäß dem Gesetz C von 2012 zum Strafgesetzbuch. 

Artikel 74  

(1) Ein Strafverfahren oder – in Ermangelung einer freiwilligen Aufhebung der Immunität in dem 
betreffenden Fall – ein Ordnungswidrigkeitenverfahren kann nur eingeleitet oder durchgeführt 

                                                             
328  Mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder angenommene Rechtsakte. 
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werden, und eine strafprozessuale Zwangsmaßnahme kann nur mit vorheriger Zustimmung der 
Nationalversammlung gegen den Abgeordneten verhängt werden. 

  



Handbuch über die Unvereinbarkeiten und die Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
 

PE 703.875 159 

(2) Das Mitglied 

a) darf nur dann in Haft genommen oder eine andere strafprozessuale Zwangsmaßnahme gegen ihn 
angewandt werden, wenn er auf frischer Tat ergriffen wird, wenn er eine Straftat begeht, 

b) darf nur dann in Haft genommen oder eine andere Zwangsmaßnahme im Rahmen eines 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen ihn angewendet werden, wenn er auf frischer Tat ertappt 
wird, sofern die in einem Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen für die Verhängung einer 
Ordnungswidrigkeitenhaft erfüllt sind. 

(3) Bis zur Erhebung der Anklage wird der Antrag auf Aufhebung der Immunität vom 
Generalstaatsanwalt, nach Erhebung der Anklage oder in Fällen der Privatanklage oder der 
Ersatzprivatanklage vom Gericht beim Präsidenten eingereicht. Wird das Mitglied auf frischer Tat 
ergriffen, ist der Antrag unverzüglich zu stellen. 

(4) Im Falle eines Verstoßes informiert die Verstoßbehörde den Abgeordneten direkt über die 
Möglichkeit, seine Immunität freiwillig aufzuheben. Verzichtet der Abgeordnete innerhalb von acht 
Tagen freiwillig auf seine Immunität, so unterrichtet die Strafverfolgungsbehörde zum Zeitpunkt des 
endgültigen Abschlusses des Verfahrens über den Generalstaatsanwalt den Präsidenten über den 
Verzicht auf die Immunität und das Ergebnis des Verfahrens. Der Vorsitzende übermittelt die Mitteilung 
an den Ausschuss für Immunität, Unvereinbarkeit, Disziplinarangelegenheiten und Mandatskontrolle. 
Der Vorsitzende des Ausschusses für Immunität, Unvereinbarkeit, Disziplinarangelegenheiten und 
Mandatskontrolle legt die Mitteilung in der nächsten Sitzung des Ausschusses vor. Wenn der 
Abgeordnete die Immunität nicht innerhalb von acht Tagen nach Erhalt des Ersuchens aufhebt, wird 
der Antrag auf Aufhebung der Immunität vom Generalstaatsanwalt auf der Grundlage des Ersuchens 
der Strafverfolgungsbehörde beim Präsidenten eingereicht. Im Laufe des Verfahrens kann der 
Abgeordnete jederzeit – bis zur Annahme des Beschlusses durch die Nationalversammlung – die 
Immunität vor der verfahrensführenden Behörde aufheben. 

Artikel 75 

Die Immunität des Abgeordneten gilt nicht für Verfahren von Behörden der öffentlichen Verwaltung 
nach dem Gesetz über die allgemeinen Regeln für die Verfahren und Dienste der Behörden der 
öffentlichen Verwaltung. 

Artikel 76  

Der Abgeordnete ist verpflichtet, das Gericht oder die Behörde, die in dem gegen ihn geführten 
Verfahren tätig ist, über sein Mandat zu informieren. Wird die Immunität des Abgeordneten verletzt, 
obwohl er seiner Informationspflicht nachgekommen ist, so teilt er dies dem Präsidenten unverzüglich 
mit. 

Artikel 77  

(1) Der Antrag auf Aufhebung der Immunität oder die Mitteilung über die Verletzung der Immunität 
wird vom Parlamentspräsidenten unverzüglich an den Ausschuss für Immunität, Unvereinbarkeit, 
Disziplinarangelegenheiten und Mandatskontrolle zur Prüfung überwiesen, und der 
Parlamentspräsident gibt ihn am darauffolgenden Sitzungstag der Nationalversammlung bekannt und 
informiert den betroffenen Abgeordneten über die Überweisung. 

(2) Im Laufe des Verfahrens zur Prüfung der Aufhebung der Immunität oder der Verletzung der 
Immunität sind alle vom Ausschuss für Immunität, Unvereinbarkeit, Disziplinarangelegenheiten und 
Mandatskontrolle im Zusammenhang mit der Aufhebung der Immunität oder der Verletzung der 
Immunität angeforderten Daten unverzüglich von dem Mitglied und von allen staatlichen Behörden 



IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 160 PE 703.875 

zur Verfügung des Ausschusses für Immunität, Unvereinbarkeit, Disziplinarangelegenheiten und 
Mandatskontrolle zu stellen. Die im Laufe des Verfahrens zur Prüfung der Aussetzung der Immunität 
oder der Verletzung der Immunität erhaltenen oder übermittelten Daten werden am dreißigsten Tag 
nach Abschluss des Verfahrens zur Aussetzung der Immunität oder der Prüfung der Verletzung der 
Immunität gelöscht. 

(3) Die Aufhebung der Immunität wird von der Nationalversammlung beschlossen. 

(4) Die Entscheidung über die Aussetzung der Immunität gilt nur für den Fall, für den der Antrag gestellt 
wurde. 

(5) In dem aufgrund der Verletzung der Immunität eingeleiteten Fall unterbreitet der Ausschuss für 
Immunität, Unvereinbarkeit, Disziplinarangelegenheiten und Mandatskontrolle spätestens 30 Tage 
nach dem in Absatz 1 genannten Datum einen Vorschlag an den Präsidenten, der die erforderlichen 
Maßnahmen ergreift und die Nationalversammlung darüber informiert. 

Artikel 78  

Das Mitglied kann die Immunität nicht aufheben, es sei denn, es handelt sich um ein Verfahren wegen 
eines Verstoßes. Dieses Recht des Abgeordneten ist von allen zu respektieren. 

Artikel 79  

(1) Die Immunität gilt für das Mitglied vom Tag seiner Wahl an. 

(2) Die Person, die als Kandidat bei der Wahl der Abgeordneten verifiziert wurde, genießt dieselbe 
Immunität wie die Abgeordneten, jedoch wird die Aufhebung der Immunität von der nationalen 
Wahlkommission beschlossen und der Antrag auf die Aufhebung der Immunität wird dem Präsidenten 
der nationalen Wahlkommission vorgelegt.  

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das für die Mitglieder der Nationalversammlung geltende Immunitätssystem entspricht dem 
klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten 
(„Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung 
(„Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 73 des Gesetzes über die ungarische 
Nationalversammlung) 

Der Grundsatz der Nichthaftung für das Abstimmungsverhalten und Meinungsäußerungen von 
Mitgliedern der Nationalversammlung ist in Artikel 73 des Gesetzes über die ungarische 
Nationalversammlung festgelegt. Gemäß dieser Bestimmung erstreckt sich die Nichthaftung auf das 
gesamte Abstimmungsverhalten und sämtliche Meinungsäußerungen im Zusammenhang mit dem 
Mandat des Mitglieds während der Ausübung dieses Mandats. Die Nichthaftung wirkt auch nach dem 
Ende des Mandats fort, gilt jedoch nur für Stimmabgaben und Meinungsäußerungen während des 
Mandats.  

Der Grundsatz der Nichthaftung gilt vor jedem Gericht und vor jeder anderen Entscheidungsinstanz. 
Er erstreckt sich jedoch nicht auf die zivilrechtliche Verantwortung und auf Verfahren, die von einer 
öffentlichen Verwaltungsbehörde eingeleitet werden (Artikel 75). Ferner gelten Ausnahmen im Falle 
der Begehung folgender Straftaten: Aufwiegelung gegen die Gemeinschaft, Diffamierung des 
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Hoheitszeichens, Propaganda zur Leugnung der Verbrechen des Nationalsozialismus und des 
Kommunismus, missbräuchliche Verwendung streng geheimer oder als geheim eingestufter Daten, 
missbräuchliche Verwendung als vertraulich eingestufter Daten und missbräuchliche Verwendung nur 
für den Dienstgebrauch bestimmter Daten.  

2.2.2. Immunität (Artikel 74 bis 79 des Gesetzes über die ungarische Nationalversammlung) 

Die Bestimmungen über die Immunität der Mitglieder der ungarischen Nationalversammlung sind in 
Artikel 74 bis 79 des Gesetzes über die ungarische Nationalversammlung festgelegt. Gemäß diesen 
Bestimmungen bedarf die Einleitung eines Strafverfahrens oder eines Zwangsverfahrens gegen ein 
Mitglied bzw. eines Verfahrens wegen eines Vergehens, für das das betreffende Mitglied nicht freiwillig 
auf seine Immunität verzichtet, der Zustimmung des Parlaments. Die Abgeordneten können jedoch 
verhaftet oder einem Zwangsverfahren unterworfen werden, wenn sie auf frischer Tat bei der 
Begehung einer Straftat (in flagranti delicto) oder einer Ordnungswidrigkeit erfasst werden, für die das 
Gesetz eine Festnahme vorsieht. Darüber hinaus erstreckt sich die Immunität der Mitglieder nicht auf 
Verfahren, die von einer öffentlichen Verwaltungsbehörde gemäß dem Gesetz über die allgemeinen 
Vorschriften für öffentliche Verwaltungsverfahren und ‑dienste eingeleitet werden. 

Anträge auf Aufhebung der Immunität können vom Generalstaatsanwalt (vor der Vorlage der 
Anklageschrift) oder vom zuständigen Gericht (nach Vorlage der Anklageschrift bzw. im Falle einer 
Zivilklage oder Ersatzzivilklage) beim Präsidenten des Parlaments eingereicht werden. Der Präsident 
des Parlaments leitet den Antrag auf Aufhebung der Immunität anschließend an den Ausschuss für 
Immunität, Interessenkonflikte, Disziplin und Prüfung der Mandate weiter. Das betreffende Mitglied 
hat das Recht, angehört zu werden, bevor eine Entscheidung über die Aufhebung seiner Immunität 
getroffen wird. Die Entscheidung über die Aufhebung der Immunität muss mit einer 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder getroffen werden und gilt ausschließlich für den Fall, 
für den sie beantragt wurde. 

Die Mitglieder sind grundsätzlich nicht berechtigt, freiwillig auf ihre Immunität zu verzichten, bei der 
es sich um ein Recht handelt, das von jedem zu respektieren ist; bei Verfahren wegen Vergehen ist es 
jedoch zulässig, freiwillig auf die Immunität zu verzichten. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
ungarischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Nach dem Gesetz über die ungarische Nationalversammlung wird ein Antrag auf Verzicht auf das 
Verfahren entweder vom Generalstaatsanwalt („legfőbb ügyész“) oder vom zuständigen Gericht (je 
nach Fall) an den Präsidenten des ungarischen Parlaments gerichtet.329 Gemäß Artikel 12 Absatz 1 des 
ungarischen Gesetzes LVII von 2004 über die Rechtsstellung der ungarischen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments gelten für Anträge auf Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments ähnliche Bestimmungen. 

Gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Gesetzes LXXVII von 2004 genießen die Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments die gleiche Immunität wie die Abgeordneten der ungarischen 
Nationalversammlung. Gemäß Artikel 74 Absatz 3 des Gesetzes XXXVI von 2012 wird bis zur Erhebung 
der Anklage der Antrag auf Aufhebung der Immunität vom Generalstaatsanwalt, nach Erhebung der 

                                                             
329  Gesetz XXXVI von 2012, Artikel 74 Absatz 3.  
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Anklage oder in Fällen der Privatanklage oder der Ersatzprivatanklage vom Gericht beim Präsidenten 
eingereicht. Wird das Mitglied auf frischer Tat ergriffen, ist der Antrag unverzüglich zu stellen. Im Falle 
von MdEP wird der Antrag dem Präsidenten des Europäischen Parlaments vorgelegt. 

Gemäß dem vorstehend erwähnten Schreiben der Ständigen Vertretung der Republik Ungarn bei der 
Europäischen Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments sind die Anträge auf Aufhebung 
der Immunität vom Generalstaatsanwalt („legfőbb ügyész“) an das Europäische Parlament zu richten, 
und in Fällen von Privatanklage oder der Ersatzprivatanklage kann das Prozessgericht weiterhin 
Informationen übermitteln.330 

§ § §  

                                                             
330  Schreiben vom 21. Juli 2021. 
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MALTA 

1. Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der maltesischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der maltesischen Regierung ist in Kapitel VII Artikel 79 des Verfassungsgesetzes 
von 1964 festgelegt.331  

Artikel 79  

(1) Malta verfügt über ein Kabinett, das aus dem Premierminister und einer Anzahl anderer Minister 
besteht, die gemäß Artikel 80 der Verfassung ernannt werden können.  

(2) Das Kabinett nimmt die allgemeine Leitung und Kontrolle der Regierung von Malta wahr und trägt 
dafür gemeinsam die Verantwortung gegenüber dem Parlament.  

Darüber hinaus ist in Artikel 84 der maltesischen Verfassung die Möglichkeit vorgesehen, dass der 
Präsident ein Mitglied des Repräsentantenhauses zum Minister auf Zeit ernennt, wenn ein anderer 
Minister als der Premierminister wegen Krankheit oder Abwesenheit aus Malta nicht zur Ausübung 
seines Amtes in der Lage ist. Gemäß Artikel 88 Absatz 1 der Verfassung kann der Präsident unter 
Zurateziehung des Premierministers aus den Reihen der Mitglieder des Repräsentantenhauses 
parlamentarische Staatssekretäre ernennen, um die Minister bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen.  

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannte Bestimmung der Verfassung wird durch das Gesetz VII aus dem Jahr 1975 
(Auslegungsgesetz)332 und das Gesetz 1 aus dem Jahr 2009 (Gesetz über die öffentliche Verwaltung) 
weiter präzisiert.333 

                                                             
331  The Malta Independence Order, 1964, geändert durch die Gesetze: XLI von 1965, XXXVII von 1966, IX von 1967, XXVI von 

1970, XLVII von 1972, LVII, LVIII von 1974, XXXVIII von 1976, X von 1977, XXIX von 1979, IV von 1987, XXIII von 1989; 
Proklamationen Nr. II und VI von 1990; Gesetze XIX von 1991, IX von 1994; Proklamationen IV von 1995 und III von 1996; 
Gesetze: XI von 1996, XVI von 1997, III von 2000, XIII von 2001, V von 2003 sowie XIV und XXI von 2007. Siehe Constitution 
of Malta.  

332  Geändert durch die Gesetze XLIX von 1981, XXXV von 1990, I von 2001, IX von 2003, XIII von 2007 sowie I und XIII von 
2009. Das Gesetz kann auf der folgenden Website abgerufen werden: https://legislation.mt/. 

333  Siehe Public Administration Act, Maltesisches Amtsblatt Nr. 18.374 vom 3. Februar 2009.  
 

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8566&l=1
https://legislation.mt/
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8963&l=1
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1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der maltesischen Regierung 

Gemäß den in Absatz 1.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der maltesischen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Prim Ministru   (Ministerpräsident); 
• Ministru (Minister (Singular)); Ministri (Minister (Plural)); 
• Ministru temporanju (Minister auf Zeit); 
• Segretarju Parlamentari (Parlamentarischer Sekretär); Segretarji Parlamentari (Parlamentarische 

Sekretäre). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 80 der Verfassung ernennt der Präsident das Mitglied des Repräsentantenhauses zum 
Premierminister, das nach seiner Einschätzung am besten in der Lage ist, bei einer Mehrheit der 
Mitglieder dieses Hauses Unterstützung zu finden, und anschließend – unter Zurateziehung des 
Premierministers – die übrigen Minister aus den Reihen der Mitglieder des Repräsentantenhauses. 
Artikel 89 der Verfassung besagt, dass ein Minister oder parlamentarischer Sekretär seine 
Amtsgeschäfte erst nach Ablegung und Unterzeichnung des Treueeids und des Amtseids 
wahrnehmen darf, die im dritten bzw. im zweiten Anhang der Verfassung festgelegt sind. Die Amtszeit 
des Premierministers beginnt normalerweise mit seiner Vereidigung durch den Präsidenten. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des maltesischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des maltesischen Parlaments ist in Artikel 51 Absatz 1 der Verfassung 
festgelegt, gemäß dem Malta über ein Parlament verfügt, das aus dem Präsidenten und dem 
Repräsentantenhaus (Kamra tad-Deputati) besteht.334 

Der darauffolgende Artikel 52 Absatz 1 lautet wie folgt: Gemäß den Bestimmungen dieses Kapitels 
besteht das Repräsentantenhaus aus einer ungeraden Zahl von Mitgliedern, die durch die Zahl der 
Wahlbezirke teilbar ist und vom Parlament von Zeit zu Zeit gesetzlich festgelegt wird. Die Mitglieder 
werden gemäß und im Einklang mit dem in Malta jeweils in Kraft befindlichen Gesetz zu gleichen Teilen 
aus den in Artikel 56 der vorliegenden Verfassung genannten Wahlbezirken gewählt, wobei jeder 
Wahlbezirk mindestens fünf und höchstens sieben Mitglieder stellt, wie vom Parlament von Zeit zu Zeit 
gesetzlich festgelegt; die Mitglieder werden als „Mitglieder des Parlaments“ bezeichnet. 

                                                             
334  Das Repräsentantenhaus hat derzeit 67 Mitglieder (gewählt bei den Parlamentswahlen im Jahr 2017). Dem 

Repräsentantenhaus steht der Präsident des Repräsentantenhauses vor. Der Präsident der Republik wird vom 
Repräsentantenhaus für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Speaker_of_the_House_of_Representatives_of_Malta&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Malta
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Durchführungsbestimmungen 

Ausführlichere Bestimmungen über Zusammensetzung und Organisation des Repräsentantenhauses 
finden sich in den Artikeln 53 bis 56 der Verfassung und in der Geschäftsordnung des 
Repräsentantenhauses.335 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des maltesischen Parlaments 

Gemäß den in Absatz 2.1 genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des maltesischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Deputat (Abgeordnete/r); Deputati (Abgeordnete (Plural)), oder 
• Membru tal-Parlament (Mitglied des Parlaments)336. 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel 75 Absatz 3 der Verfassung tritt das Repräsentantenhaus spätestens zwei Monate nach 
der Veröffentlichung der amtlichen Ergebnisse einer allgemeinen Wahl durch die Wahlkommission an 
einem vom Präsidenten festgelegten Tag zusammen. 

Gemäß Artikel 5 der Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses darf kein Mitglied des Hauses an 
den Sitzungen des Hauses (außer den gemäß Artikel 69 der Verfassung erforderlichen Sitzungen) 
teilnehmen, ehe es vor dem Haus einen Treueeid oder ein Treuebekenntnis in der Form abgelegt hat, 
wie sie im dritten Anhang der Verfassung vorgegeben ist, allerdings unter der Voraussetzung, dass die 
Wahl des Präsidenten und des stellvertretenden Präsidenten stattfinden kann, bevor die Mitglieder des 
Hauses den Eid bzw. das Bekenntnis ablegen.  

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Im Gesetz über die Wahl zum Europäischen Parlament337 ist kein spezifisches formelles System zur 
Benachrichtigung des Europäischen Parlaments vorgesehen. Laut einem offiziellen Schreiben der 
Ständigen Vertretung Maltas bei der EU an den Präsidenten des Europäischen Parlaments338 ist die 
Kamra tad Deputati (Abgeordnetenkammer) die zuständige Behörde für die Meldung von 
Unvereinbarkeitsfällen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments gemäß nationalem Recht und 
dem Recht der Europäischen Union und ferner die zuständige Behörde für die Meldung von in Malta 
gewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments, die einen Anspruch auf einen frei gewordenen 
Sitz haben. 

  

                                                             
335  Abrufbar unter: https://parlament.mt/en/menues/about-parliament/legislative-instruments/standing-orders-of-t he -

house. 
336  Die Verwendung von „Membru Parlamentari“ ist üblich. Die Verfassung spricht ferner von „Membru tal-Kamra“/„Membru 

tal-Kamra tad-Deputati“ (laut Verfassung: „Mitglied des Hauses“/„Mitglied des Repräsentantenhauses“). 
337  Siehe European Parliament Election Act.  
338  Schreiben vom 29. Juli 2020. 

https://parlament.mt/en/menues/about-parliament/legislative-instruments/standing-orders-of-the-house
https://parlament.mt/en/menues/about-parliament/legislative-instruments/standing-orders-of-the-house
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8933&l=1
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2. Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

Artikel 65 der Verfassung bildet die Rechtsgrundlage für die Befugnisse und Verfahren des Parlaments 
einschließlich seiner Vorrechte, der Immunitäten sowie der Befugnisse und Pflichten des 
Repräsentantenhauses und seiner Mitglieder. 

Artikel 65 

(3) Gegen ein Mitglied des Repräsentantenhauses kann kein zivil- oder strafrechtliches Verfahren 
wegen mündlicher oder in einem Bericht an das Haus oder einen seiner Ausschüsse enthaltener 
schriftlicher Äußerungen oder wegen einer von dem betreffenden Mitglied im Rahmen einer Petition, 
eines Gesetzentwurfs, eines Antrags oder auf andere Weise dort vorgetragenen Angelegenheit oder 
Sache eingeleitet werden.  

(4) Für die Dauer einer jeden Sitzungsperiode sind die Mitglieder des Repräsentantenhauses von der 
Festnahme wegen jeglicher zivilrechtlicher Schuld freigestellt, sofern diese keine Straftat darstellt.  

(5) Keine Verfügung, die von einem Gericht in Ausübung seiner zivilrechtlichen Zuständigkeit 
ausgestellt wurde, darf in den Räumlichkeiten des Repräsentantenhauses während einer Sitzung oder 
durch den Präsidenten des Hauses, den Protokoll- und Urkundsbeamten oder einen Beamten des 
Hauses zugestellt oder vollstreckt werden.  

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen zu Artikel 65 der Verfassung finden sich in der Verordnung über das 
Repräsentantenhaus (zu dessen Vorrechten und Befugnissen).339 Die Verordnung bietet auch den 
Beamten des Hauses Schutz bei der Durchführung der parlamentarischen Tätigkeiten. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten in Malta 

Das nationale Immunitätssystem besteht in der Redefreiheit der Parlamentsmitglieder 
(„Nichthaftung“) und einem sehr begrenzten Schutz vor Verhaftung und Ingewahrsamnahme, der nur 
für die Verhaftung wegen einer zivilrechtlichen Schuld gilt („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 65 Absatz 3 der Verfassung) 

In der Verfassung von Malta ist die Redefreiheit der Mitglieder des Repräsentantenhauses (Regelung 
der Nichthaftung in zivil- oder strafrechtlichen Verfahren) in Bezug auf – mündliche oder schriftliche – 
Äußerungen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Repräsentantenhaus verankert. Die Nichthaftung gilt nicht 

                                                             
339  Siehe Verordnung über das Repräsentantenhaus (zu dessen Vorrechten und Befugnissen) (Cap 113). 
. 

https://www.parlament.mt/en/menues/about-parliament/legislative-instruments/cap113/
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für Äußerungen der Mitglieder außerhalb des Repräsentantenhauses. Die Mitglieder können auf die 
Nichthaftung verzichten, während das Repräsentantenhaus nicht zu ihrer Aufhebung befugt ist. 

Gemäß Artikel 11 der Verordnung über das Repräsentantenhaus (zu dessen Vorrechten und 
Befugnissen) muss der Präsident des Hauses, wenn er der Auffassung ist, dass eine Person, unabhängig 
davon, ob es sich dabei um ein Mitglied des Hauses handelt oder nicht, eine der in Absatz 4 genannten 
Handlungen340 begangen hat, den für die Vorrechte zuständigen Ständigen Ausschuss mit der 
Angelegenheit befassen. Der Ausschuss erstattet dem Plenum nach den erforderlichen Prüfungen und 
der Anhörung der betreffenden Person Bericht und empfiehlt, die betreffende Person zu verwarnen, 
oder die zur Wahrnehmung von Vollzugsaufgaben befugte Polizei anzuweisen, die betreffende Person 
vor das erstinstanzliche Gericht für Strafsachen („Court of Magistrates“ (Malta)) zu bringen, das erst 
nach einer entsprechenden Anweisung durch den Präsidenten des Repräsentantenhauses zuständig 
ist. 

2.2.2. Immunität (Artikel 65 Absatz 4 der Verfassung) 

Für die Dauer der Wahlperiode genießen die Mitglieder der Abgeordnetenkammer Immunität von der 
Verhaftung wegen einer zivilen Schuld, sofern diese nicht betrügerisch ist oder anderweitig gegen das 
Strafgesetzbuch verstößt.341 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Festnahme wegen 
zivilrechtlicher Schulden im maltesischen Verfahrensrecht weitgehend abgeschafft wurde und das 
maltesische Parlament auf dieses Privileg ohnehin nicht verzichten kann.  

Die Mitglieder des Parlaments genießen keine Immunität vor zivil- oder strafrechtlichen Verfahren oder 
vor der Verhaftung wegen Straftaten. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
maltesischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Es wurden keine speziellen Verfahrensvorschriften für die Beantragung der Aufhebung der Immunität 
(Vorrechte) von maltesischen Mitgliedern des Europäischen Parlaments erlassen.  

                                                             
340  Es sind folgende Verstöße gegen das Gesetz aufgeführt:  

(a) Verächtlichmachung der Autorität des Hauses in dessen Gegenwart; (b) Beleidigung oder Missachtung eines Mitglieds 
des Hauses, auch in dessen Abwesenheit, in Gegenwart des Hauses oder eines seiner Ausschüsse; (c) Verstoß gegen eine 
Anweisung in Bezug auf den Zutritt von Fremden zur Kammer und deren dortiges Verhalten; (d) tätlicher Angriff auf ein 
Mitglied, Behinderung oder Beleidigung eines Mitglieds auf dem Weg zum oder vom Haus oder wegen dessen Verhaltens 
im Haus oder jeder Versuch, ein Mitglied zu einer Erklärung für oder gegen eine Angelegenheit zu zwingen, die vor dem 
Haus anhängig ist oder die dem Haus voraussichtlich vorgelegt wird; (e) die Übersendung von Drohbriefen an Mitglieder, 
die deren Verhalten im Haus betreffen; (f) tätlicher Angriff auf einen Beamten des Hauses, dessen Behinderung oder 
Widerstand gegen einen Beamten des Hauses während oder wegen der Ausübung seines Amtes; (g) jede Störung 
innerhalb oder in der Nähe des Hauses während einer Sitzung, bei der die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Beratungen 
des Hauses unterbrochen werden; (h) unangemessene Einflussnahme auf Zeugen in Bezug auf deren Aussage vor dem 
Haus oder einem Ausschuss; (i) Vorlage eines gefälschten Dokuments vor dem Haus oder einem Ausschuss in 
betrügerischer Absicht; (j) Veröffentlichung von übler Nachrede über den Präsidenten oder ein Mitglied in Bezug auf 
Handlungen oder Äußerungen, die der Betreffende in seiner Eigenschaft als Mitglied des Hauses oder eines Ausschusse s 
getätigt hat; (k) willkürliche oder grob fahrlässige Veröffentlichung eines falschen oder verfälschten Berichts über 
Aussprachen oder Beratungen des Hauses oder eines Ausschusses. 

341  Artikel 3 Absatz 1 Verordnung über das Repräsentantenhaus (zu dessen Vorrechten und Befugnissen) lautet wie folgt: 
Während der Dauer der Wahlperiode genießen die Mitglieder der Kammer Immunität von der Verhaftung wegen ziviler 
Schulden, sofern diese nicht betrügerisch sind oder anderweitig gegen das Strafgesetzbuch verstoßen. 
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Gemäß dem vorstehend genannten offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung Maltas bei der 
Europäischen Union342 ist die zuständige Behörde für die Beantragung der Aufhebung der Immunität 
und die Übermittlung eines solchen Antrags der Avukat Ġenerali (Generalstaatsanwalt).  

§ § § 

  

                                                             
342  Schreiben vom 29. Juli 2020.  
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NIEDERLANDE 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der niederländischen Regierung 

Verfassung 

Gemäß Artikel 42 der Verfassung des Königreichs der Niederlande343 (Grondwet voor het Koninkrijk der 
Nederlanden) besteht die Regierung aus dem König (de Koning) und den Ministern. Staatssekretäre 
(Staatssecretarissen) können gemäß Artikel 46 der Verfassung durch königlichen Erlass ernannt werden; 
sie können an die Stelle von Ministern treten. 

Durchführungsbestimmungen 

Es gibt keine spezifischen Bestimmungen über die Zusammensetzung der niederländischen Regierung 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der niederländischen Regierung 

Gemäß den Artikeln 42 bis 45 der Verfassung werden die Mitglieder der niederländische Regierung wie 
folgt bezeichnet: 

• de Koning (der König);344  
• Minister-President (Ministerpräsident);  
• Minister (Minister (Singular)). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Die Amtszeit des Ministerpräsidenten und der übrigen Minister beginnt am Tag des Inkrafttretens des 
Königlichen Erlasses, mit dem sie ernannt werden (gemäß Artikel 48 der Verfassung). Der Tag, an dem 
sie gemäß Artikel 49 der Verfassung345 den Eid bzw. die Erklärung und das Gelöbnis vor dem König 
ablegen, kann ein anderer sein und wird nicht als konstituierender Moment angesehen. 

                                                             
343  Der Text der Verfassung ist abrufbar unter: http://wetten.overheid.nl/. Für die offizielle Übersetzung in englischer Sprache 

siehe  
The Constitution of the Kingdom of the Netherlands.  

344  Der König ist jedoch nicht für das Regierungshandeln verantwortlich; so ist in Artikel 42 Absatz 2 der Verfassung 
festgelegt, dass nicht der König, sondern die Minister für das Regierungshandeln verantwortlich sind. Dem Ministerrat 
(Ministerraad), der gemäß Artikel 45 der Verfassung gebildet wird, gehört der König nicht an. 

345  So heißt es darin: Auf die durch Gesetz vorgeschriebene Weise leisten die Minister und Staatssekretäre bei ihrem 
Amtsantritt vor dem König einen Reinigungseid beziehungsweise geben eine Reinigungserklärung und ein 
Reinigungsgelöbnis ab und schwören oder geloben Treue zur Verfassung und die gewissenhafte Ausübung ihres Amtes. 
Dieser Artikel wird durch Artikel 1 des Wet beëdiging ministers en leden Staten-Generaal (Gesetz über die Vereidigung der 
Minister und Mitglieder der Generalstaaten) weiter ausgeführt. 

http://wetten.overheid.nl/
https://www.government.nl/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands
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1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des niederländischen Parlaments 

Verfassung 

Gemäß Artikel 51 der Verfassung besteht das niederländische Parlament (die wörtliche, offizielle 
Übersetzung lautet Generalstaaten: Staten-Generaal) aus dem Unterhaus (oder Zweite Kammer: 
Tweede Kamer) mit 150 Sitzen und dem Oberhaus (oder Erste Kammer: Eerste Kamer) mit 75 Sitzen. 
Beide Kammern werden nach dem Verhältniswahlrecht gewählt, jedoch nach unterschiedlichen 
Wahlverfahren: Die Mitglieder des Unterhauses werden direkt von den niederländischen Wählern 
gewählt (Artikel 54 der Verfassung), während die Mitglieder des Oberhauses von den Mitgliedern der 
Provinzialstände (Provinciale Staten) und den Mitgliedern eines im karibischen Teil der Niederlande 
gewählten Wahlkollegiums gewählt werden (Artikel 55 der Verfassung). 

Durchführungsbestimmungen 

Das Wahlgesetz346 Kieswet enthält detaillierte Bestimmungen über die Wahlen, das Mandat und dessen 
Beendigung (Kapitel C und Q), die Sitzverteilung und die Ermittlung des Ergebnisses (Kapitel P und U), 
mögliche Verfahren zur Anfechtung des Wahlergebnisses, die Prüfung der Mandate und den Beginn 
der Amtszeit (Kapitel V). 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des niederländischen Parlaments 

Gemäß den Bestimmungen der Verfassung werden die Mitglieder des niederländischen Parlaments 
wie folgt bezeichnet: 

• leden van de Staten-Generaal (Mitglieder des Parlaments), je nach Zugehörigkeit:  
o leden van de Tweede Kamer (Mitglieder des Unterhauses) oder  
o leden van de Eerste Kamer (Mitglieder des Oberhauses). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Gemäß Artikel V Absatz 2 des Wahlgesetzes beginnt die Mitgliedschaft in einer Kammer des 
Parlaments mit der Benachrichtigung des betreffenden Mitglieds von der Entscheidung über seine 
Zulassung347. Dementsprechend muss das gewählte Mitglied zunächst seine Wahl/Ernennung 
schriftlich innerhalb von normalerweise zehn Tagen348 ab der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
(Artikel V Absatz 58 des Wahlgesetzes) annehmen; anschließend prüft die Kammer, in die es gewählt 
wurde, seine Vollmacht (Artikel 4 der Verfassung und Artikel V Absatz 4 des Wahlgesetzes). Diese 

                                                             
346  Abrufbar unter: http://wetten.overheid.nl/. Eine inoffizielle Übersetzung ins Englische ist abrufbar unter Dutch Electoral 

Act.  
347  Siehe ferner http://www.parlement.com/id/vh8lnhrqeylo/aanvang_kamerlidmaatschap.  
348  Wird ein Mitglied während der Wahlperiode des Parlaments ernannt (z. B. wenn ein Mitglied verstorben oder 

zurückgetreten ist), so gilt eine Frist von 28 Tagen. Siehe Artikel V Absatz 2 des Wahlgesetzes. 

http://wetten.overheid.nl/
https://english.kiesraad.nl/publications/publications/2019/4/english-version-electoral-act/english-version-electoral-act
https://english.kiesraad.nl/publications/publications/2019/4/english-version-electoral-act/english-version-electoral-act
http://www.parlement.com/id/vh8lnhrqeylo/aanvang_kamerlidmaatschap
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Prüfung, die von einem Sonderausschuss der Kammer vorgenommen wird,349 betrifft unter anderem 
die Bedingungen für die Wählbarkeit (Artikel 56 der Verfassung) und die Unvereinbarkeiten gemäß der 
Verfassung (Artikel 57) und den Durchführungsvorschriften, dem Gesetz über die Unvereinbarkeiten 
zwischen der Mitgliedschaft im niederländischen Parlament und im Europäischen Parlament (Wet 
incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement) vom 20. April 1994. Die endgültige 
Entscheidung wird von der Kammer anlässlich einer Plenarsitzung getroffen. 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln. 

Gemäß Artikel Y 29 Absatz 1 des Wahlgesetzes sind die niederländischen Mitglieder des Europäischen 
Parlaments verpflichtet, dem Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Präsident der 
Abgeordnetenkammer) jede Unvereinbarkeit mit ihrer Mitgliedschaft gemäß den nationalen 
Rechtsvorschriften mitzuteilen. Der Präsident des Unterhauses kann eine solche Unvereinbarkeit auch 
von Amts wegen feststellen. In diesem Fall muss er das betreffende Mitglied verwarnen, das die 
Angelegenheit dann innerhalb von acht Tagen dem Unterhaus zur Beurteilung unterbreiten muss 
(Artikel Y 29 Absätze 2 und 3 des Wahlgesetzes). Gemäß Artikel 3 der Geschäftsordnung des 
Unterhauses, der auch für Mitglieder des Europäischen Parlaments gilt, trifft die Kammer erst nach 
Prüfung der Angelegenheit durch einen Sonderausschuss eine Entscheidung. 

Die Tweede Kamer (das Unterhaus) ist dafür zuständig, das Europäische Parlament von einer 
abschließenden Unvereinbarkeitsentscheidung in Kenntnis zu setzen (Artikel Y 28 des Wahlgesetzes). 
Dies wurde durch das offizielle Schreiben der Ständigen Vertretung der Niederlande bei der 
Europäischen Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments bestätigt. Darüber hinaus 
übermittelt die Tweede Kamer die Namen der gewählten Abgeordneten, die einen frei gewordenen Sitz 
einnehmen können.350 

  

                                                             
349  Im Unterhaus wird die Prüfung gemäß Artikel 19 der Geschäftsordnung (Reglement van Orde van de Tweede Kamer) vom 

Ausschuss für die Prüfung der Vollmachten vorgenommen. Für eine inoffizielle englische Übersetzung siehe Rules of 
Procedure of the House of Representatives. 

350  Schreiben vom 23. Juli 2020. 

https://www.houseofrepresentatives.nl/services-public/rules-procedure
https://www.houseofrepresentatives.nl/services-public/rules-procedure
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

Die Artikel 71 und 119 der Verfassung haben folgenden Wortlaut: 

Artikel 71 

Die Mitglieder der Generalstaaten, die Minister, die Staatssekretäre und andere Personen, die an den 
Beratungen teilnehmen, können für das, was sie in den Sitzungen der Generalstaaten oder der 
Parlamentsausschüsse gesagt haben oder diesen schriftlich vorgelegt haben, nicht rechtlich belangt 
oder haftbar gemacht werden. 

Artikel 119 

Die Mitglieder der Generalstaaten, die Minister und die Staatssekretäre werden wegen Straftaten im 
Amte auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt vor dem Hohen Rat zur Verantwortung gezogen. Die 
Anordnung zur Verfolgung wird durch Königlichen Erlass oder durch Beschluss der Zweiten Kammer 
gegeben. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Es gibt keine Durchführungsvorschriften, aber in den Geschäftsordnungen beider Kammern sind 
Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder vorgesehen. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das für Mitglieder des nationalen Parlaments geltende Immunitätssystem besteht in der Redefreiheit 
der Parlamentsmitglieder („Nichthaftung“), aber es gibt keinen Schutz vor Festnahme, Verwahrung 
und behördlicher Verfolgung („Immunität“), wenngleich für bestimmte Arten von Straftaten ein 
besonderes Verfahren zur Verfügung steht, auf dessen Anwendung nicht verzichtet werden darf.  

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 71 der Verfassung) 

Der in Artikel 71 der Verfassung verankerte Grundsatz der Nichthaftung erstreckt sich auf alle (zivil-, 
straf-, verwaltungs- und disziplinarrechtlichen) Verfahren, ist jedoch strikt auf Meinungen beschränkt, 
die (mündlich oder schriftlich) in den Sitzungen der Generalstaaten oder der Parlamentsausschüsse 
geäußert werden.  

2.2.2. Immunität (Artikel 119 der Verfassung) 

Die Mitglieder des niederländischen Parlaments genießen abgesehen von ihrer Nichthaftung gemäß 
Artikel 71 der Verfassung keine Immunität. Allerdings ist in Artikel 119 der Verfassung für eine eng 
gefasste Kategorie von Straftaten, d. h. für Straftaten, die von Mitgliedern des Parlaments in Ausübung 
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ihres Amtes („ambtsmisdrijven“) begangen wurden, ein besonderes Verfahren vorgesehen. Für diese 
Straftaten werden die Mitglieder des Parlaments auch nach ihrem Ausscheiden vor dem Hohen Rat zur 
Verantwortung gezogen. Darüber hinaus kann die Anordnung zur Verfolgung nur durch Königlichen 
Erlass oder durch Beschluss des Unterhauses gegeben werden. Bei strafbaren Handlungen, die nichts 
mit der Ausübung der Aufgaben eines Mitglieds des Parlaments zu tun haben, werden die üblichen 
strafrechtlichen Verfahren angewandt. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
niederländischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Die Abgeordneten des niederländischen Parlaments genießen keine Immunität mit Ausnahme ihrer 
Nichthaftung gemäß Artikel 71 der Verfassung. Daher genießen die niederländischen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments auf niederländischem Boden keine Immunität nach Artikel 9 Absatz 1 
Buchstabe b des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union. Sie haben 
jedoch Anspruch auf begrenzten Schutz vor behördlicher Verfolgung wegen Verbrechen im Amte 
gemäß Artikel 119 der niederländischen Verfassung. 

Nach dem vorstehend erwähnten offiziellen Schreiben ist die zuständige nationale Behörde für die 
Beantragung der Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des Europäischen Parlaments aus anderen 
Mitgliedstaaten der Minister van Justitie en Veiligheid (Minister für Justiz und Sicherheit) auf Antrag des 
College van Procureurs-Generaal (Kollegium der Generalstaatsanwälte).351 

 

§ § § 

  

                                                             
351  Schreiben vom 23. Juli 2020. 
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ÖSTERREICH 

1. Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der österreichischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der österreichischen Regierung wird durch Artikel 69 der Verfassung352 mit 
folgendem Wortlaut geregelt: „Mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes sind, soweit diese 
nicht dem Bundespräsidenten übertragen sind, der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die übrigen 
Bundesminister betraut. Sie bilden in ihrer Gesamtheit die Bundesregierung unter dem Vorsitz des 
Bundeskanzlers.“353 

Staatssekretäre, die den Bundesministern gemäß Artikel 78 der Verfassung zur Unterstützung 
beigegeben werden können, sind keine Mitglieder der Bundesregierung. 

Durchführungsbestimmungen 

Ausführliche Bestimmungen zur Organisation der österreichischen Regierung sind in Artikeln 69 bis 78 
der Verfassung und im Bundesgesetz über die Bundesministerien festgelegt.354 

1.1.2.  Bezeichnung der Mitglieder der österreichischen Regierung 

Nach den in Abschnitt 1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der österreichischen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Bundeskanzler/Bundeskanzlerin, 
• Vizekanzler/Vizekanzlerin, 
• Bundesminister/Bundesministerin. 

                                                             
352  Gesamte Rechtsvorschrift für Bundes-Verfassungsgesetz. 

Eine Übersetzung ins Englische findet sich unter Austrian Law – Federal Constitutional Law.  
353  „Mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes sind, soweit diese nicht dem Bundespräsidenten übertragen sind, 

der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die übrigen Bundesminister betraut. Sie bilden in ihrer Gesamtheit die 
Bundesregierung unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers.“ 

354  Bundesgesetz über die Zahl, den Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bundesministerien (Bundesministeriengesetz 1986 – 
BMG), BGBl. Nr. 76/1986, abrufbar unter: Gesamte Rechtsvorschrift für Bundesministeriengesetz 1986. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=0300d17f-c100-41ed-850d-170bdad27883&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Erv&Titel=federal+constitutional+law&Quelle=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=ERV_1930_1
http://www.ris2.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?QueryID=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000873
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1.1.3. Beginn der Amtszeit 

Aus Artikel 72 Absätze 1 und 2355 der Verfassung folgt, dass der Amtsantritt der Mitglieder der 
Bundesregierung an dem Tag erfolgt, an dem sie vor dem Bundespräsidenten ihr Gelöbnis zur 
Amtsausübung ablegen (Angelobung), nachdem die Ernennungsurkunde (Bestallungsurkunde) vom 
Bundespräsidenten unterzeichnet und vom neu bestellten Bundeskanzler gegengezeichnet wurde. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1  Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des österreichischen Parlaments 

Verfassung 

Österreich hat ein Zweikammersystem. Laut Artikel 24 der Verfassung übt die Gesetzgebung des 
Bundes der Nationalrat gemeinsam mit dem Bundesrat aus. 

Der Nationalrat wird von den Bürgerinnen und Bürgern auf Grund des gleichen, unmittelbaren, 
persönlichen, freien und geheimen Wahlrechts der Männer und Frauen, die am Wahltag das 
16. Lebensjahr vollendet haben, nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt.356 

Der Bundesrat setzt sich gemäß den Bürgerzahlen der einzelnen Länder zusammen und hat derzeit 
61 Mitglieder357. Seine Mitglieder und Ersatzmitglieder werden von den Landtagen für die Dauer ihrer 
Gesetzgebungsperiode nach dem Grundsatz der Verhältniswahl gewählt.358 

Durchführungsbestimmungen 

Gemäß § 1 Absatz 1 der Nationalrats-Wahlordnung359 besteht der Nationalrat aus 183 Mitgliedern. 

Ausführliche Bestimmungen zu Aufbau und Verfahren des Nationalrates sind in den Artikeln 24 bis 33 
der Verfassung und im Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates festgelegt.360 

Ausführliche Bestimmungen zu Organisation und Verfahren des Bundesrates sind in den Artikeln 34 
bis 37 der Verfassung und in der Geschäftsordnung des Bundesrates festgelegt.361 

                                                             
355  „(1) Die Mitglieder der Bundesregierung werden vor Antritt ihres Amtes vom Bundespräsidenten angelobt. [...] (2) Die 

Bestallungsurkunden des Bundeskanzlers, des Vizekanzlers und der übrigen Bundesminister werden vom 
Bundespräsidenten mit dem Tag der Angelobung ausgefertigt und vom neubestellten Bundeskanzler gegengezeichnet.“ 

356  Artikel 26 Absatz 1 der österreichischen Verfassung lautet folgendermaßen: „Der Nationalrat wird vom Bundesvolk auf 
Grund des gleichen, unmittelbaren, persönlichen, freien und geheimen Wahlrechtes der Männer und Frauen, die am 
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt.“ 

357  Gemäß Artikel 34 Absatz 2 der Verfassung entsendet das Land mit der größten Bürgerzahl zwölf Mitglieder und jedes 
andere Land so viele Mitglieder, wie dem Verhältnis seiner Bürgerzahl zur erstangeführten Bürgerzahl entspricht, 
mindestens jedoch drei. Die genaue Zahl der von jedem Land zu entsendenden Mitglieder wird nach Artikel 34 Absatz 3 
der Verfassung vom Bundespräsidenten nach jeder allgemeinen Volkszählung festgesetzt. 

358  Artikel 35 Absatz 1 der Verfassung. 
359  Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates (Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO), BGBl. Nr. 471/1992, abrufbar  

unter: Gesamte Rechtsvorschrift für Nationalrats-Wahlordnung 1992  
360  Bundesgesetz vom 4. Juli 1975 über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgesetz 1975, GOG), BGBl. 

Nr. 410/1975, abrufbar unter: Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (Geschäftsordnungsgese t z  
1975). Eine englische Fassung findet sich unter Federal Law on the Rules of Procedure of the Austrian National Council. 

361  Kundmachung des Bundeskanzlers vom 5. Juli 1988 betreffend die Geschäftsordnung des Bundesrates, BGBl. 
Nr. 361/1988, abrufbar unter:  
Gesamte Rechtsvorschrift für Geschäftsordnung des Bundesrates.  

http://www.ris2.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?QueryID=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001199
http://www.parlament.gv.at/PERK/RGES/GOGNR/
http://www.parlament.gv.at/PERK/RGES/GOGNR/
http://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/RGES/GOGNR/index.shtml
http://www.ris2.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?QueryID=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000976
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1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des österreichischen Parlaments 

Nach den in Abschnitt 2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des österreichischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet: 

• Abgeordneter/Abgeordnete zum Nationalrat, 
• Bundesrat/Bundesrätin.362 

1.2.3. Beginn der Amtszeit 

Die Abgeordneten zum Nationalrat erhalten ihren Rechtsstatus am Tag des ersten Zusammentritts des 
neu gewählten Nationalrates, der vom Bundespräsidenten längstens innerhalb von 30 Tagen nach der 
Wahl einzuberufen ist.363 Übernimmt im Nationalrat ein neuer Abgeordneter das Mandat eines 
anderen Abgeordneten, weil dieser Abgeordnete von seinem Mandat zurücktritt, beginnt das Mandat 
mit der Hinterlegung des Wahlscheins in der Parlamentsdirektion. 

Die Mitglieder des Bundesrates erhalten ihren Rechtsstatus mit ihrer Wahl durch den Landtag.364 Tritt 
ein Mitglied des Bundesrates zurück, nimmt das Ersatzmitglied ex lege dessen Platz ein. 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Nach Artikel 78 Absatz 5 der Europawahlordnung gibt der Präsident des österreichischen Parlaments 
dem Präsidenten des Europäischen Parlaments die in Österreich gewählten Mitglieder des 
Europäischen Parlaments bekannt. Jedoch wurde kein spezifisches nationales Verfahren 
verabschiedet, um dem Europäischen Parlament Fälle von Unvereinbarkeit mitzuteilen.365 Laut einem 
offiziellen Schreiben, das die Ständige Vertretung der Republik Österreich bei der Europäischen Union 
an den Präsidenten des Europäischen Parlaments gesendet hat, kann die Parlamentsdirektion des 
österreichischen Parlaments in allen Belangen kontaktiert werden.366 

 

  

                                                             

Eine englische Fassung findet sich unter Rules of Procedure of the Austrian Federal Council. 
362  In § 1 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates heißt es: „Die Mitglieder des Bundesrates werden von den 

Landtagen für die Dauer der Landtagsgesetzgebungsperioden gewählt und führen als solche den Titel „Bundesrat“ bzw. 
„Bundesrätin“. Mitglieder des Bundesrates, die eine Funktion gemäß den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung 
ausüben, führen die geschlechtsspezifische Bezeichnung dieser Funktion. Vom Zeitpunkt der Wahl durch den Landtag an 
hat jedes Mitglied Sitz und Stimme im Bundesrat.“ 

363  Artikel 27 Absatz 2 der Verfassung; gemäß Artikel 57 Absatz 6 der Verfassung ist dies zugleich der Zeitpunkt, an dem die 
Immunität der ehemaligen Abgeordneten zum Nationalrat endet. Die Gründe für eine vorzeitige Beendigung des 
Mandats werden in § 2 GOG aufgeführt. Im Falle der Ersetzung eines Mitglieds erhält das Ersatzmitglied seinen 
Rechtsstatus mit der Ernennung durch die zuständige Wahlbehörde. Weitere Einzelheiten siehe §§ 108 bis 113 NRWO. 

364  Artikel 35 Absätze 1 und 3 der Verfassung; § 1 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates. Die Gründe für eine 
vorzeitige Beendigung des Mandats werden in § 3 der Geschäftsordnung des Bundesrates aufgeführt. 

365  Die zuständige nationale Behörde für die Mitteilung der Namen der neu gewählten Mitglieder des Europäischen 
Parlaments ist jedoch der Präsident des Nationalrates. Nach Artikel 78 Absatz 5 der Europawahlordnung gibt der Präsident 
des österreichischen Parlaments dem Präsidenten des Europäischen Parlaments die in Österreich gewählten Mitglieder 
des Europäischen Parlaments bekannt. 

366  Schreiben vom 30. Juni 2020. 

http://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/RGES/GOBR/
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2. Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten 

2.1.1 Verfassung 

Die Artikel 57 und 58 der Verfassung haben folgenden Wortlaut: 

Artikel 57 

(1) Die Mitglieder des Nationalrates dürfen wegen der in Ausübung ihres Berufes geschehenen 
Abstimmungen niemals verantwortlich gemacht werden. Wegen der in diesem Beruf gemachten 
mündlichen oder schriftlichen Äußerungen dürfen sie nur vom Nationalrat verantwortlich gemacht 
werden; dies gilt nicht bei behördlicher Verfolgung wegen Verleumdung oder wegen einer nach dem 
Bundesgesetz über die Informationsordnung des Nationalrates und des Bundesrates strafbaren 
Handlung. 

(2) Die Mitglieder des Nationalrates dürfen wegen einer strafbaren Handlung – den Fall der Ergreifung 
auf frischer Tat bei Verübung eines Verbrechens ausgenommen – nur mit Zustimmung des 
Nationalrates festgenommen werden. Desgleichen bedürfen Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern 
des Nationalrates der Zustimmung des Nationalrates. 

(3) Ansonsten dürfen Mitglieder des Nationalrates ohne Zustimmung des Nationalrates wegen einer 
strafbaren Handlung nur dann behördlich verfolgt werden, wenn diese offensichtlich in keinem 
Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit des betreffenden Abgeordneten steht. Die Behörde hat 
jedoch eine Entscheidung des Nationalrates über das Vorliegen eines solchen Zusammenhanges 
einzuholen, wenn dies der betreffende Abgeordnete oder ein Drittel der Mitglieder des mit diesen 
Angelegenheiten betrauten ständigen Ausschusses verlangt. Im Falle eines solchen Verlangens hat 
jede behördliche Verfolgungshandlung sofort zu unterbleiben oder ist eine solche abzubrechen. 

(4) Die Zustimmung des Nationalrates gilt in allen diesen Fällen als erteilt, wenn der Nationalrat über 
ein entsprechendes Ersuchen der zur Verfolgung berufenen Behörde nicht innerhalb von acht Wochen 
entschieden hat; zum Zweck der rechtzeitigen Beschlussfassung des Nationalrates hat der Präsident 
ein solches Ersuchen spätestens am vorletzten Tag dieser Frist zur Abstimmung zu stellen. Die 
tagungsfreie Zeit wird in diese Frist nicht eingerechnet. 

(5) Im Falle der Ergreifung auf frischer Tat bei Verübung eines Verbrechens hat die Behörde dem 
Präsidenten des Nationalrates sogleich die geschehene Festnahme bekanntzugeben. Wenn es der 
Nationalrat oder in der tagungsfreien Zeit der mit diesen Angelegenheiten betraute ständige 
Ausschuss verlangt, muss die Haft aufgehoben oder die Verfolgung überhaupt unterlassen werden. 

(6) Die Immunität der Abgeordneten endigt mit dem Tag des Zusammentrittes des neugewählten 
Nationalrates, bei Organen des Nationalrates, deren Funktion über diesen Zeitpunkt hinausgeht, mit 
dem Erlöschen dieser Funktion. 
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(7) Die näheren Bestimmungen trifft das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des 
Nationalrates.367 

Artikel 58 

Die Mitglieder des Bundesrates genießen während der ganzen Dauer ihrer Funktion die Immunität von 
Mitgliedern des Landtages, der sie entsendet hat.368 

 2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Spezifische Bestimmungen zur Durchsetzung der nationalen parlamentarischen Immunitäten sind im 
Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates (§ 10 und 80 GOG) festgelegt. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das auf Mitglieder des Nationalrates anwendbare System der Immunität entspricht dem klassischen 
Modell der Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem 
Schutz vor Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 57 Absatz 1 der Verfassung) 

Die Mitglieder des Nationalrates dürfen wegen der in Ausübung ihres Berufes geschehenen 
Abstimmungen niemals, wegen der in diesem Beruf gemachten mündlichen oder schriftlichen 
Äußerungen nur vom Nationalrat verantwortlich gemacht werden. Die Nichthaftung – in Österreich 
allgemein als „berufliche Immunität“ bezeichnet – bezieht sich auf alle Abstimmungen und alle 
mündlichen und schriftlichen Äußerungen, die Mitglieder des Nationalrates während der 

                                                             
367  „(1)  Die Mitglieder des Nationalrates dürfen wegen der in Ausübung ihres Berufes geschehenen Abstimmungen 

niemals, wegen der in diesem Beruf gemachten mündlichen oder schriftlichen Äußerungen nur vom Nationalrat 
verantwortlich gemacht werden. 

(2)  Die Mitglieder des Nationalrates dürfen wegen einer strafbaren Handlung – den Fall der Ergreifung auf frischer Tat  
bei Verübung eines Verbrechens ausgenommen – nur mit Zustimmung des Nationalrates verhaftet werden. Desgleichen 
bedürfen Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern des Nationalrates der Zustimmung des Nationalrates. 

(3)  Ansonsten dürfen Mitglieder des Nationalrates ohne Zustimmung des Nationalrates wegen einer strafbaren 
Handlung nur dann behördlich verfolgt werden, wenn diese offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der politischen 
Tätigkeit des betreffenden Abgeordneten steht. Die Behörde hat jedoch eine Entscheidung des Nationalrates über das 
Vorliegen eines solchen Zusammenhanges einzuholen, wenn dies der betreffende Abgeordnete oder ein Drittel der 
Mitglieder des mit diesen Angelegenheiten betrauten ständigen Ausschusses verlangt. Im Falle eines solchen Verlangens 
hat jede behördliche Verfolgungshandlung sofort zu unterbleiben oder ist eine solche abzubrechen. 
(4)  Die Zustimmung des Nationalrates gilt in allen diesen Fällen als erteilt, wenn der Nationalrat über ein 
entsprechendes Ersuchen der zur Verfolgung berufenen Behörde nicht innerhalb von acht Wochen entschieden hat; zum 
Zweck der rechtzeitigen Beschlussfassung des Nationalrates hat der Präsident ein solches Ersuchen spätestens am 
vorletzten Tag dieser Frist zur Abstimmung zu stellen. Die tagungsfreie Zeit wird in diese Frist nicht eingerechnet. 

(5)  Im Falle der Ergreifung auf frischer Tat bei Verübung eines Verbrechens hat die Behörde dem Präsidenten des 
Nationalrates sogleich die geschehene Verhaftung bekanntzugeben. Wenn es der Nationalrat oder in der tagungsfreien 
Zeit der mit diesen Angelegenheiten betraute ständige Ausschuss verlangt, muss die Haft aufgehoben oder die 
Verfolgung überhaupt unterlassen werden. 

(6)  Die Immunität der Abgeordneten endigt mit dem Tag des Zusammentrittes des neugewählten Nationalrates, bei 
Organen des Nationalrates, deren Funktion über diesen Zeitpunkt hinausgeht, mit dem Erlöschen dieser Funktion. 
(7)  Die näheren Bestimmungen trifft das Bundesgesetz über die Geschäftsordnung des Nationalrates.“ 

368  „Die Mitglieder des Bundesrates genießen während der ganzen Dauer ihrer Funktion die Immunität von Mitgliedern des 
Landtages, der sie entsendet hat.“ 
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Plenartagungen und Ausschusssitzungen, im Zuge parlamentarischer Untersuchungen und in 
schriftlichen Äußerungen, die in Parlamentsdokumenten festgehalten wurden, getätigt haben. 
Mündliche Äußerungen von Mitgliedern des Nationalrates können nur einen Ruf zur Sache (Ruf zur 
Sache, § 101 GOG) oder einen Ruf zur Ordnung (Ruf zur Ordnung, § 102 GOG) zur Folge haben. 

Die Nichthaftung gilt bei Mitgliedern des Nationalrates auch nach Ablauf ihrer Amtszeit als Grund für 
die Freistellung von behördlicher Verfolgung. Seit 2014 gibt es jedoch zwei Ausnahmen: Die 
„berufliche Immunität“ gilt nicht bei behördlicher Verfolgung wegen Verleumdung (§ 297 
Strafgesetzbuch)369 oder wegen einer nach § 18 des Bundesgesetzes über die Informationsordnung 
des Nationalrates und des Bundesrates strafbaren Handlung.370 

2.2.2. Immunität (Artikel 57 Absätze 2 und 3 der Verfassung) 

Immunität – in Österreich allgemein als („außerberufliche Immunität“) bezeichnet – bezieht sich auf 
gerichtlich strafbare Handlungen, dem Verwaltungsstrafrecht unterliegende Handlungen und 
disziplinarrechtlich verfolgbare Handlungen, sofern sie im Zusammenhang mit der politischen 
Tätigkeit des betreffenden Mitglieds begangen wurden. Sie bietet keinen Schutz vor zivilrechtlicher 
Verfolgung. 

Immunität bewirkt nur eine vorübergehende Freistellung von behördlicher Verfolgung und endet mit 
Ablauf der Amtszeit. 

Ein Mitglied des Nationalrates darf nur mit Zustimmung des Nationalrates festgenommen werden 
(selbst wenn die strafbare Handlung offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der politischen 
Tätigkeit des Mitglieds steht). Die einzige Ausnahme von dieser Regel gilt für die Ergreifung auf frischer 
Tat (in flagrante delicto), doch selbst in diesem Fall kann der Nationalrat die Freilassung des 
festgenommenen Mitglieds fordern. Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern des Nationalrates bedürfen 
ebenfalls der Zustimmung des Nationalrates. 

Ansonsten dürfen Mitglieder des Nationalrates ohne Zustimmung des Nationalrates wegen einer 
strafbaren Handlung nur dann behördlich verfolgt werden, wenn diese offensichtlich in keinem 
Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit des betreffenden Abgeordneten steht. Die Entscheidung 
darüber, ob dies der Fall ist, obliegt der zuständigen Strafverfolgungsbehörde. Wenn die Behörde zu 
dem Schluss gelangt, dass die strafbare Handlung mit der politischen Tätigkeit des Mitglieds in einem 
Zusammenhang steht, muss sie vor der Einleitung oder Fortsetzung der Verfolgung die Zustimmung 

                                                             
369  § 297 StGB (1) Wer einen anderen dadurch der Gefahr einer behördlichen Verfolgung aussetzt, dass er ihn einer von Amts 

wegen zu verfolgenden mit Strafe bedrohten Handlung oder der Verletzung einer Amts- oder Standespflicht falsch 
verdächtigt, ist, wenn er weiß (§ 5 Abs. 3), dass die Verdächtigung falsch ist, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen, wenn die fälschlich angelastete Handlung aber mit einer ein Jahr übersteigenden 
Freiheitsstrafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Nach Abs. 1 ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig die Gefahr einer behördlichen Verfolgung beseitigt, bevor eine Behörde 
etwas zur Verfolgung des Verdächtigten unternommen hat. 

370  § 18 InfGO (1) Wer entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes eine ihm aufgrund dieses Bundesgesetzes 
zugänglich gewordene, nicht allgemein zugängliche klassifizierte Information der Stufe 3 oder 4 offenbart oder verwertet, 
deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, die öffentliche Sicherheit, die Strafrechtspflege, die umfassende 
Landesverteidigung, die auswärtigen Beziehungen oder ein berechtigtes privates Interesse zu verletzen, ist vom Gericht 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines Medienunternehmens oder 
Mediendienstes sind nicht als Beteiligte im Sinne von § 12 Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974, zu behandeln, soweit sich 
ihre Handlung auf die Entgegennahme, Auswertung oder Veröffentlichung der Information beschränkt. 

Eine Übersetzung ins Englische ist abrufbar unter: Federal Act on the Information Rules of the National Council and the 
Federal Council (Information Rules Act). 

https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/RGES/InfOG/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/RGES/InfOG/index.shtml
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des Nationalrates einholen. Die Behörde hat darüber hinaus eine Entscheidung des Nationalrates über 
das Vorliegen eines solchen Zusammenhanges einzuholen, wenn dies der betreffende Abgeordnete 
oder ein Drittel der Mitglieder des mit diesen Angelegenheiten betrauten ständigen Ausschusses 
(Immunitätsausschuss) verlangt. Gelangt der Nationalrat zu dem Schluss, dass kein Zusammenhang mit 
der politischen Tätigkeit des Mitglieds besteht, kann die Behörde die Verfolgung wieder aufnehmen. 
Stellt der Nationalrat hingegen fest, dass ein entsprechender Zusammenhang besteht, ist von ihm 
zugleich eine Entscheidung darüber zu treffen, ob die Strafverfolgung fortgesetzt werden kann oder 
nicht. 

Die Zustimmung des Nationalrates gilt in allen diesen Fällen als erteilt, wenn der Nationalrat über ein 
entsprechendes Ersuchen der Behörde nicht innerhalb von acht Wochen entschieden hat. Die 
tagungsfreie Zeit wird in diese Frist nicht eingerechnet. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
österreichischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Es wurden keine speziellen Verfahrensvorschriften zur Beantragung der Aufhebung der Immunität 
eines österreichischen Mitglieds des Europäischen Parlaments erlassen. Es ist anzunehmen, dass 
mutatis mutandis die Vorschriften gelten, mit denen Anträge zur Aufhebung der Immunität von 
Mitgliedern des nationalen Parlaments geregelt werden. 

Im Falle der nationalen Abgeordneten ist zur Beantragung der Aufhebung der parlamentarischen 
Immunität die gleiche Behörde ermächtigt, die auch für die rechtliche Verfolgung der Abgeordneten 
zuständig ist, d. h.: bei Strafverfahren das zuständige Gericht oder die zuständige Staatsanwaltschaft, 
bei Verwaltungsverfahren die zuständige Verwaltungsbehörde und bei disziplinarrechtlichen 
Verfahren der zuständige Disziplinarrat. 

In einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung der Republik Österreich bei der Europäischen 
Union an den Präsidenten des Europäischen Parlaments wird das Bundesministerium für Justiz als die 
zuständige Stelle für Anträge auf Aufhebung der Immunität benannt.371 

 

 

§ § § 

  

                                                             
371  Am 21. April 2013 eingegangene E-Mail und am 8. Mai 2013 eingegangenes Schreiben. Die Information wurde durch den 

Vertreter des nationalen Parlaments Österreichs in Brüssel per E-Mail am 21. April 2021 nochmals bestätigt. 
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POLEN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der polnischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der Regierung in Polen wird in Artikel 147 Absatz 1 der Verfassung372 geregelt, 
gemäß dem der Ministerrat aus dem Vorsitzenden des Ministerrates und den Ministern besteht.373 
Darüber hinaus besagt der zweite Absatz desselben Artikels, dass in den Ministerrat stellvertretende 
Vorsitzende des Ministerrates berufen werden können.374 Ergänzend heißt es in Absatz 4, dass in den 
Ministerrat darüber hinaus auch Vorsitzende der durch Gesetz bestimmten Komitees berufen werden 
können.375 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannten Verfassungsbestimmungen werden durch das Gesetz vom 8. August 1996 über 
den Ministerrat (Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów) sowie die Geschäftsordnung des 
Rates (Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów) 
umgesetzt. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der polnischen Regierung 

Nach den in Abschnitt 1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der Regierung in Polen 
wie folgt bezeichnet: 

• Prezes Rady Ministrów (Präsident des Ministerrates), 
• Wiceprezes Rady Ministrów (Vizepräsident des Ministerrates), 
• Minister (Minister (Singular)), 
• Przewodniczący określonego w ustawie komitetu (Der Vorsitzende des Komitees (laut Satzung); 

faktisch sind in den Satzungen keine derartigen Komitees bestimmt).   

                                                             
372  Die Originalfassung und daneben Übersetzungen ins Englische, Französische und Deutsche sind abrufbar unter:  

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm.  
373  „Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.“  
374  „W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów“. 
375  „W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.“  

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/konst.htm
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Im Gegensatz zu einigen anderen Mitgliedstaaten der EU sind die Staatssekretäre und 
Unterstaatssekretäre (Sekretarz i Podsekretarz Stanu) keine offiziellen Mitglieder des Ministerrats.376 
Dennoch ist ihre Funktion nach dem nationalen Recht unvereinbar mit dem Mandat eines Mitglieds 
des Europäischen Parlaments.377 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Maßgabe von Artikel 154 Absatz 1 zweiter Satz der Verfassung („Der Präsident der Republik Polen 
beruft den Vorsitzenden des Ministerrates zusammen mit übrigen Mitgliedern des Ministerrates 
innerhalb von 14 Tagen nach der ersten Sitzung des Sejm oder nach der Annahme des Rücktritts des 
vorigen Ministerrates und nimmt den Mitgliedern des neuberufenen Ministerrates den Eid ab“)378 
beginnt die Amtsausübung der Mitglieder der polnischen Regierung am Tag der Vereidigung durch 
den Präsidenten der Republik.  

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des polnischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des Parlaments in Polen wird in Artikel 95 Absatz 1 erster Abschnitt der 
Verfassung geregelt, gemäß dem die gesetzgebende Gewalt in der Republik Polen der Sejm und der 
Senat ausüben.379 

Die folgenden Artikel 96 und 97 der Verfassung legen die Anzahl der Abgeordneten und Senatoren auf 
460 bzw. 100 fest.  

Durchführungsbestimmungen 

Durch die Wahlordnung vom 5. Januar 2011 (Kodeks wyborczy, Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.380) 
werden die Grundsätze und Methoden der Nominierung von Kandidaten, der Abhaltung von Wahlen, 

                                                             
376  Gemäß Artikel 37 Absatz 1 des Gesetzes über den Ministerrat vom 8. August 1996 wird der Minister bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben von einem Staatssekretär und Unterstaatssekretären sowie von seinem politischen Kabinett unterstützt. 
(Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i podsekretarzy stanu oraz gabinetu politycznego ministra). 

377  Siehe Artikel 334 Absatz 2 der Wahlordnung, demzufolge ein Mitglied des Europäischen Parlaments nicht zugleich 
Mitglied des Ministerrates oder Staatssekretär sein kann und kein Amt innehaben oder Funktionen erfüllen darf, die nach 
den Bestimmungen der Verfassung der Republik Polen nicht zugleich mit dem Mandat eines Abgeordneten des Sejm oder 
eines Senators ausgeübt werden dürfen. (Poseł do Parlamentu Europejskiego nie może być jednocześnie w Rzeczypospolitej 
Polskiej członkiem Rady Ministrów ani sekretarzem stanu oraz zajmować stanowiska lub pełnić funkcji, których, stosownie do 
przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw, nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła na Sejm albo 
senatora). 

378  Das sogenannte „Basisverfahren“ zur Bildung des Ministerrates, auf das im Falle des Scheiterns zwei „Reserveverfahren“ 
folgen können.  
„Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 
dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od 
członków nowo powołanej Rady Ministrów.” 

379  „Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.“ 
380  Abrufbar unter (nur in polnischer Sprache):  

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/en/kodeks/550 und https://pkw.gov.pl/309_Kodeks_wyborczy. 

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/en/kodeks/550
https://pkw.gov.pl/309_Kodeks_wyborczy
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der Voraussetzungen für deren Gültigkeit sowie die Grundsätze der Durchführung und Finanzierung 
von Wahlkampagnen festgelegt. 

Im Gesetz vom 9. Mai 1996 über die Ausübung des Mandats von Abgeordneten und Senatoren (Ustawa 
z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora) sind die Bedingungen für die erfolgreiche 
Erfüllung der Abgeordneten- und Senatorenpflichten sowie den Schutz der sich aus der 
Mandatsausübung ergebenden Rechte festgelegt. 

Nähere Bestimmungen zu Struktur und Organisation des Sejm und des Senats enthalten ihre jeweiligen 
Geschäftsordnungen (Regulaminy). 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des polnischen Parlaments 

Nach den in Abschnitt 2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des polnischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Poseł na Sejm (Abgeordneter)/ posłowie (Abgeordnete (Plural)),  
• Senator (Senator)/ senatorowie (Senatoren). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Laut Artikel 98 Absatz 1 zweiter Satz der polnischen Verfassung beginnt die Amtszeit des Sejm und des 
Senats an dem Tag, an welchem sich der neugewählte Sejm zu seiner ersten Sitzung versammelt, und 
dauert bis zum Tag vor der Versammlung des Sejm der nächsten Wahlperiode.381 

Die Abgeordneten und Senatoren sind durch die parlamentarische Immunität ab dem Tag der 
Verlautbarung des Wahlergebnisses geschützt. 

Artikel 104 Absatz 2 der Verfassung sieht vor, dass alle Abgeordneten und (in Verbindung mit 
Artikel 108) Senatoren einen Eid vor dem Sejm bzw. Senat leisten. Dies ist der Zeitpunkt des Beginns 
der Mandatsausübung (d. h. der Wahrnehmung ihrer parlamentarischen Rechte und Pflichten). Gemäß 
Artikel 104 Absatz 3 bedeutet eine Weigerung, den Eid abzulegen, den Verzicht auf das Mandat.382 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Laut einem offiziellen Schreiben, das von der Vertretung der Republik Polen bei der EU an den 
Präsidenten des Europäischen Parlaments gesendet wurde383, ist im polnischen Recht kein Verfahren 
zur Unterrichtung des Europäischen Parlaments über die Unvereinbarkeit mit einem bestimmten Amt 
vorgesehen, jedoch sind die Folgen einer solchen Unvereinbarkeit festgelegt. Wird eine Verletzung des 
Grundsatzes der Unvereinbarkeit festgestellt, wird der Präsident des Europäischen Parlaments über 
den Mandatsverlust des MdEP informiert. Der Sprecher des Sejm ist die für diese Belange zuständige 
Behörde. Gemäß Artikel 366 Absatz 4 der Wahlordnung vom 5. Januar 2011 ist der Marszałek Sejmu 

                                                             
381  „Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia 

poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.“ 
382  „Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.“ 
383  Schreiben vom 14. September 2020. 
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(Sprecher des Sejm) die nationale Behörde, die für die unmittelbare Unterrichtung des Präsidenten des 
Europäischen Parlaments über den Verlust des Sitzes eines Mitglieds des Europäischen Parlaments 
aufgrund seiner Wahl oder nachträglichen Berufung in den Sejm oder den Senat der Republik Polen 
oder seiner Ernennung zum Mitglied der Regierung zuständig ist.384 In dem Schreiben wird auch 
mitgeteilt, dass der Sprecher des Sejm jene Behörde ist, die für die Übermittlung der Namen der 
gewählten Mitglieder, die Anspruch auf einen Sitz haben, wenn ein solcher frei wird, zuständig ist. 

Gemäß Artikel 364 Absatz 3 der Wahlordnung verliert ein Mitglied des Europäischen Parlaments, das 
während seiner Amtszeit in den Sejm oder den Senat gewählt wurde, seinen Sitz im Europäischen 
Parlament am Wahltag (in der Praxis: an dem Tag der Bekanntgabe der Wahlergebnisse).385 

Nach Artikel 364 Absatz 4 scheidet ein Mitglied des Europäischen Parlaments, wenn es aufgrund einer 
Ersetzung (Freiwerden eines Sitzes) ein Abgeordneten- oder Senatorenmandat erhält, am Tag der 
Entscheidung des Sprechers des Sejm über die Übertragung des nationalen Mandats aus dem 
Europäischen Parlament aus.386 

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass nach Artikel 364 Absatz 2 der Wahlordnung der Sitz 
eines Mitgliedes des Europäischen Parlaments, das am Wahltag ein Amt innehatte oder eine Funktion 
ausübte, die mit dem Mandat des MdEP unvereinbar ist (Minister, Staatssekretär usw.), frei werden 
sollte, wenn dieses Mitglied dem Sprecher des Sejm nicht innerhalb von 14 Tagen nach der 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahlen zum Europäischen Parlament keine Erklärung über den 
Rücktritt von dem Amt oder der Funktion vorlegt.387 

  

                                                             
384  „O utracie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Marszałek Sejmu niezwłocznie zawiadamia Przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego, z zastrzeżeniem art. 367.“ 
385  „Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2a i 3, następuje z dniem 

powołania lub wybrania.“ 
386  „Jeżeli poseł do Parlamentu Europejskiego uzyskał mandat posła na Sejm na podstawie art. 251, traci mandat posła do 

Parlamentu Europejskiego z dniem wydania przez Marszałka Sejmu postanowienia o obsadzeniu mandatu posła na Sejm.“ 
387  „Utrata mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, następuje, jeżeli nie złoży 

on Marszałkowi Sejmu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do 
Parlamentu Europejskiego, oświadczenia o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.“ 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

Die parlamentarischen Immunitäten werden den Mitgliedern des polnischen Parlaments (Sejm und 
Senat) durch die Artikel 105 und 108 der Verfassung gewährt, die wie folgt lauten: 

Artikel 105 

1. Der Abgeordnete darf für seine Tätigkeit, die in den Bereich der Mandatsausübung fällt, weder 
während der Mandatsausübung noch nach dem Erlöschen des Mandats zur Verantwortung 
gezogen werden. Wegen solcher Tätigkeit ist der Abgeordnete ausschließlich vor dem Sejm 
verantwortlich. Hat der Abgeordnete Rechte Dritter verletzt, darf er nur mit Zustimmung des Sejm 
zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werden. 

2. Von dem Tag, an dem die Wahlergebnisse bekanntgegeben werden, bis zum Tag, an dem das 
Mandat erlischt, darf der Abgeordnete ohne Zustimmung des Sejm nicht strafrechtlich belangt 
werden.  

3. Ein Strafverfahren, das gegen eine Person vor dem Tag ihrer Wahl zum Abgeordneten eingeleitet 
worden ist, wird auf Verlangen des Sejm bis zum Zeitpunkt des Erlöschens des Mandats eingestellt.  
In einem solchen Fall ruht die Verjährung bis zu diesem Zeitpunkt.  

4. Der Abgeordnete kann der strafrechtlichen Verfolgung zustimmen. In diesem Fall finden die 
Vorschriften der Absätze 2 und 3 keine Anwendung.  

5. Der Abgeordnete darf ohne Zustimmung des Sejm weder verhaftet noch festgenommen werden, es 
sei denn, er wird auf frischer Tat betroffen und seine Festnahme ist für die Gewährleistung des 
ordnungsgemäßen Verfahrensablaufes unentbehrlich. Von der Festnahme wird unverzüglich der 
Sejmmarschall benachrichtigt, der eine sofortige Entlassung des Festgenommenen anordnen kann.  

6. Ausführliche Grundsätze der strafrechtlichen Verfolgung von Abgeordneten sowie die 
Verfahrensweise regelt das Gesetz. 388 

Artikel 108 

Die Vorschriften der Artikel 103 bis 107 werden auf Senatoren entsprechend angewandt. 

                                                             
388  1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu 

poselskiego ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed 
Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za 
zgodą Sejmu. 2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być pociągnięty bez 
zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej. 3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na 
posła ulega na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu 
na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym. 4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do 
odpowiedzialności karnej. W takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3. 5. Poseł nie może być zatrzymany lub 
aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest 
niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka 
Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. 6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do 
odpowiedzialności karnej oraz tryb postępowania określa ustawa. 
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2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Ausführliche Grundsätze und Verfahrensweisen im Sinne von Artikel 105 Absatz 6 der Verfassung 
wurden im Rahmen des Gesetzes vom 9. Mai 1996 über die Ausübung des Mandats von Abgeordneten 
und Senatoren (Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora) niedergelegt.389 
Die internen Verfahrensweisen des Sejm und des Senats bei der Behandlung von Fragen der Immunität 
sind in ihren jeweiligen Geschäftsordnungen (Regulaminy) geregelt. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das auf Mitglieder des polnischen Parlaments anwendbare System der Immunität entspricht dem 
klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus einem Ausschluss der Haftung zum Schutz der 
Redefreiheit bzw. des Abstimmungsverhaltens des Abgeordneten („Nichthaftung“) und dem Schutz 
vor Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 105 Absatz 1 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 105 Absatz 1 der Verfassung dürfen Mitglieder des polnischen Parlaments für 
Tätigkeiten, die in den Bereich der Mandatsausübung fallen, zivil- und strafrechtlich nicht zur 
Verantwortung gezogen werden; wegen solcher Tätigkeiten können sie nur vor ihrer Kammer390 oder, 
wenn sie Rechte Dritter verletzt haben, mit der Zustimmung ihrer Kammer zur gesetzlichen 
Verantwortung gezogen werden. Diese Immunität wird für unbegrenzte Zeit gewährt.  

In Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes über die Ausübung des Mandats von Abgeordneten und Senatoren 
sind die folgenden Tätigkeiten aufgeführt, die unter den Grundsatz der Nichthaftung fallen: 
Einbringung von Vorschlägen, Redebeiträge und Abstimmungen bei Parlamentssitzungen und 
anderen parlamentarischen Treffen sowie andere Tätigkeiten, die untrennbar mit der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben in Verbindung stehen.391 

Eine Aufhebung des Grundsatzes der Nichthaftung ist lediglich im Falle einer Verletzung der Rechte 
Dritter (z. B. Verleumdung und üble Nachrede) möglich, im Einklang mit Artikel 6a des vorgenannten 
Gesetzes, demzufolge ein Abgeordneter oder Senator, der durch Handlungen im Rahmen der 
Mandatsausübung die Rechte Dritter verletzt, nur mit Zustimmung des Sejm oder des Senats zur 
gesetzlichen Verantwortung gezogen werden kann.392  

                                                             
389  Abrufbar unter (nur in polnischer Sprache): http://www.sejm.gov.pl/prawo/mandat/kon6 .htm  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/ DocDetails.xsp?id=WDU19960730350. 
390 Der Umfang der Verantwortlichkeit gegenüber dem Sejm wird in seiner Geschäftsordnung festgelegt, zum Beispiel im 

Rahmen der Bestimmungen zur ethischen Verantwortung der Abgeordneten (mit Sanktionen wie etwa „Rügen“).  
391  „Działalność [...] obejmuje zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub 

Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klubów, kół i zespołów poselskich, senackich lub 
parlamentarnych, a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu.“ Der letzte Teil (andere 
Tätigkeiten, die untrennbar mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Verbindung stehen) wird eng ausgelegt: Er bezieht 
sich nur auf solche Tätigkeiten, die ausschließlich von einem Abgeordneten durchgeführt werden können (wie 
beispielsweise das Auftreten als Vertreter des Sejm bei Verfahren vor dem Verfassungsgericht).  

392  „Poseł lub senator, który, podejmując działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, narusza prawa osób trzecich, 
może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu lub Senatu.“ 

http://www.sejm.gov.pl/prawo/mandat/kon6.htm
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960730350
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2.2.2. Immunität (Artikel 105 Absätze 2, 3, 4 und 5 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 105 Absätze 2, 3 und 4 der Verfassung können Abgeordnete und Senatoren ohne ihre 
eigene Zustimmung oder die Zustimmung des Sejm oder des Senats nicht zur gesetzlichen 
Verantwortung gezogen werden, ausgenommen Strafverfahren, die vor ihrer Wahl zum Abgeordneten 
eingeleitet wurden. In diesem Fall kann das Parlament jedoch die Aussetzung des Verfahrens 
verlangen. Diese Immunität wird nach Maßgabe der Verfassung vom Tag der Bekanntgabe der 
Wahlergebnisse bis zum Tag des Erlöschens des Mandats des Mitglieds des Parlaments gewährt. 
Gemäß Artikel 105 Absatz 3 der Verfassung und Artikel 7a des Gesetzes über die Ausübung des 
Mandats von Abgeordneten und Senatoren verlängert sich bei Strafverfahren im Zusammenhang mit 
Tätigkeiten, die durch die Immunität gedeckt werden, die Verjährungsfrist um den entsprechenden 
Zeitraum.393 

Im Sinne von Artikel 105 Absatz 5 der Verfassung dürfen Mitglieder des polnischen Parlaments ohne 
Zustimmung des Sejm oder des Senats weder festgenommen noch verhaftet werden, es sei denn, sie 
werden auf frischer Tat ergriffen oder ihre Festnahme ist für die Gewährleistung des ordnungsgemäßen 
Verfahrensablaufes unentbehrlich. Doch selbst in solchen Fällen muss der Sejm oder der Senat (der 
Marschall der Kammer) über die Festnahme des Mitglieds unterrichtet werden und kann in jedem Fall 
seine sofortige Entlassung anordnen. Gemäß Artikel 10 Absatz 2 des Gesetzes über die Ausübung des 
Mandats von Abgeordneten oder Senatoren gilt das Verbot der Festnahme oder Verhaftung für alle 
Formen des Entzugs oder der Beschränkung der persönlichen Freiheit des Abgeordneten oder des 
Senators durch die Vollzugsbehörden.394 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
polnischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Nach der bestehenden Praxis gelten die Vorschriften zur Beantragung der Aufhebung der Immunität 
von Mitgliedern des nationalen Parlaments mit den entsprechenden Abänderungen auch für die 
Beantragung der Aufhebung der Immunität von polnischen Mitgliedern des Europäischen Parlaments, 
wenn ein Verfahren auf polnischem Hoheitsgebiet eingeleitet wurde.  

In dem oben genannten Schreiben, das von der Vertretung der Republik Polen bei der EU an den 
Präsidenten des Europäischen Parlaments gesendet wurde, wird bestätigt, dass der 
Generalstaatsanwalt die zuständige Behörde nach Artikel 9 Absatz 1 der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments ist, die dem Präsidenten des Europäischen Parlaments einen Antrag auf 
Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des Europäischen Parlaments zu übermitteln hat. Wurde 
jedoch eine Privatklage erhoben und die Staatsanwaltschaft verfolgt den Fall nicht von Amts wegen, ist 
jenes Gericht zuständig, an dem der Fall verhandelt wird.395  

 

 

§ § § 

  

                                                             
393  „Przedawnienie w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem nie biegnie w okresie korzystania z immunitetu.“ 
394  „Zakaz zatrzymania [...] obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej posła lub senatora 

przez organy stosujące przymus.“ 
395  Schreiben vom 14. September 2020. 



IPOL | Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
 

 188 PE 703.875 

PORTUGAL 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Wahlgesetzes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der portugiesischen Regierung 

Verfassung 

Gemäß Artikel 183 Absatz 1 der Verfassung396 besteht die portugiesische Regierung aus dem 
Ministerpräsidenten, den Ministern, den Staatssekretären und Unterstaatssekretären. Nach Absatz 2 
desselben Artikels können der Regierung zudem ein oder mehrere stellvertretende 
Ministerpräsidenten angehören.397 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der portugiesischen Regierung 

Nach den in Abschnitt 1.1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der Regierung von 
Portugal wie folgt bezeichnet: 

• Primeiro/a Ministro/a (Ministerpräsident/in), 
• Vice-Primeiro/a-Ministro/a (Stellvertretende(r) Ministerpräsident/in), Vice-Primeiros/as-

Ministros/as (Stellvertretende Ministerpräsidenten/Ministerpräsidentinnen), sofern zutreffend,  
• Ministro/a (Minister/in); Ministros/Ministras (Minister/innen), 
• Secretário/a de Estado (Staatssekretär/in), Secretários/as de Estado 

(Staatssekretäre/Staatssekretärinnen), 
• Subsecretário/a de Estado (Unterstaatssekretär/in), Subsecretários/as de Estado 

(Unterstaatssekretäre/Unterstaatssekretärinnen). 

                                                             
396  Die portugiesische Verfassung ist abrufbar unter: Constituição da República Portuguesa.  

Die englische Fassung kann auf der folgenden Webseite abgerufen werden: https://www.parlamento.pt/sites/EN. 
397  „Artigo 183.º Composição. 1. O Governo é constituído pelo Primeiro Ministro, pelos Ministros e pelos Secretários e 

Subsecretários de Estado. 2. O Governo pode incluir um ou mais Vice-Primeiros-Ministros.“ 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/EN
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1.1.3. Beginn der Amtszeit 

In Artikel 186 der Verfassung wird als Zeitpunkt des Amtsantritts der Mitglieder der Regierung ihre 
Amtseinführung durch den Präsidenten der Republik festgelegt.398 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments  

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des portugiesischen Parlaments 

Verfassung 

Die Zusammensetzung des portugiesischen Parlaments – der Assembleia da República (Versammlung 
der Republik) – wird in Artikel 148 der Verfassung festgelegt. Demzufolge gehören der Versammlung 
der Republik nach Maßgabe des Wahlgesetzes mindestens 180 und höchstens 230 Abgeordnete an.399 

Durchführungsbestimmungen 

Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes 14/79 vom 16. Mai 1976 (Wahlgesetz der Versammlung der Republik – 
Lei Eleitoral para a Assembleia da República) – legt fest, dass die Versammlung der Republik aus 
230 Mitgliedern besteht.400 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des portugiesischen Parlaments 

Nach Maßgabe der in Abschnitt 1.2.1. genannten Bestimmungen tragen die Mitglieder des 
portugiesischen Parlaments die Bezeichnung  

• Deputado (Mitglied des Parlaments), Deputados (Mitglieder des Parlaments). 

                                                             
398  „Artigo 186.º Início e cessação de funções. 1. As funções do Primeiro-Ministro iniciam-se com a sua posse e cessam com a 

sua exoneração pelo Presidente da República. 2. As funções dos restantes membros do Governo iniciam-se com a sua 
posse e cessam com a sua exoneração ou com a exoneração do Primeiro-Ministro. 3. As funções dos Secretários e 
Subsecretários de Estado cessam ainda com a exoneração do respectivo Ministro. 4. Em caso de demissão do Governo, o 
Primeiro-Ministro do Governo cessante é exonerado na data da nomeação e posse do novo Primeiro-Ministro. 5. Antes da 
apreciação do seu programa pela Assembleia da República, ou após a sua demissão, o Governo limitar-se-á à prática dos 
actos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos.“  

399  „Artigo 148.º Composição. A Assembleia da República tem o mínimo de cento e oitenta e o máximo de duzentos e trinta 
Deputados, nos termos da lei eleitoral.“ 

400  „O número total de deputados é de 230". Das Wahlgesetz der Versammlung der Republik ist in englischer Sprache abrufbar  
unter:  
http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiEleitoralARen.pdf.  

http://www.en.parlamento.pt/Legislation/LeiEleitoralARen.pdf
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1.2.3. Beginn der Amtszeit 

Im Sinne von Artikel 153 Absatz 1 der Verfassung401 und Artikel 2 Absatz 1 der Satzung für die 
Mitglieder der Versammlung der Republik (Estatuto dos Deputados)402, beginnt die Amtszeit der 
Abgeordneten offiziell mit der ersten Sitzung des Parlaments nach der Wahl.  

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Laut einem offiziellen Schreiben, das die Ständige Vertretung Portugals bei der Europäischen Union an 
den Präsidenten des Europäischen Parlaments übermittelt hat 403, ist der Tribunal Constitucional 
(Verfassungsgerichtshof) jene Behörde, die für die Meldung von Fällen der Unvereinbarkeit bei 
portugiesischen MdEP zuständig ist, wohingegen die Namen neu gewählter MdEP durch den 
Vorsitzenden der nationalen Wahlkommission (Presidente da Comissão Nacional de Eleições) mitgeteilt 
werden.  

In der Praxis wurde diese Mitteilung in den wenigen bis heute eingetretenen Fällen von der Ständigen 
Vertretung Portugals bei der Europäischen Union übermittelt. 

 

  

                                                             
401  „Artigo 153.° (Início e termo do mandato) 

1. O mandato dos Deputados inicia-se com a primeira reunião da Assembleia da República após eleições e cessa com a 
primeira reunião após as eleições subsequentes, sem prejuízo da suspensão ou da cessação individual do mandato.“ 

402  Siehe Artikel 2 des Gesetzes 7/93 vom 1. März 1993, dessen Wortlaut mit vorgenanntem Artikel 153 Absatz 1 der 
Verfassung übereinstimmt. Eine englische Fassung dieses Gesetzes ist abrufbar unter: 
https://www.parlamento.pt/sites/EN.  

403  Schreiben vom 27. November 2020. 

https://www.parlamento.pt/sites/EN
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten 

2.1.1. Verfassung 

In Portugal werden die parlamentarischen Immunitäten den Mitgliedern der Versammlung der 
Republik durch Artikel 157 der Verfassung gewährt, der wie folgt lautet:  

Artikel 157 (Immunitäten)  

1. Die Mitglieder der Versammlung der Republik sind weder zivil- oder strafrechtlich noch 
disziplinarisch verantwortlich für die in Wahrnehmung ihrer Aufgaben abgegebenen Stimmen oder 
geäußerten Meinungen. 

2. Die Mitglieder der Versammlung der Republik dürfen ohne Genehmigung der Versammlung nicht 
als Zeugen gehört oder als Beschuldigte vernommen werden, wobei im letzteren Falle die 
Genehmigung zwingend erfolgen muss, sofern ein dringender Verdacht auf eine mit einer 
Freiheitsstrafe von im Höchstmaß über drei Jahren bedrohte, vorsätzlich begangene Straftat besteht. 

3. Kein Mitglied der Versammlung der Republik darf ohne Genehmigung der Versammlung 
festgehalten oder festgenommen werden, außer bei einer mit der im vorherigen Absatz genannten 
Freiheitsstrafe bedrohten, vorsätzlich verübten Straftat und wenn er auf frischer Tat angetroffen wird. 

4. Nach Einleitung eines Strafverfahrens gegen einen Abgeordneten und nach endgültiger 
Anklageerhebung liegt die Entscheidung über eine Suspendierung des Abgeordneten zwecks der 
Weiterführung des Strafverfahrens bei der Versammlung. Im Falle von Straftaten der in den vorherigen 
Absätzen genannten Art muss die Suspendierung zwingend ausgesprochen werden.404 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen nach Artikel 157 der Verfassung sind in den Artikeln 10 und 11 der 
Satzung für die Mitglieder der Versammlung der Republik enthalten. 

 

                                                             
404  „Artigo 157.º Imunidades 

1. Os Deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das 
suas funções.  

2. Os Deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguidos sem autorização da Assembleia, sendo 
obrigatória a decisão de autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios de prática de crime doloso a que 
corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos.  

3. Nenhum Deputado pode ser detido ou preso sem autorização da Assembleia, salvo por crime doloso a que corresponda 
a pena de prisão referida no número anterior e em flagrante delito.  
4. Movido procedimento criminal contra algum Deputado, e acusado este definitivamente, a Assembleia decidirá se o 
Deputado deve ou não ser suspenso para efeito de seguimento do processo, sendo obrigatória a decisão de suspensão 
quando se trate de crime do tipo referido nos números anteriores.“ 
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2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das auf Mitglieder des portugiesischen Parlaments anwendbare System der Immunitäten entspricht 
dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der Redefreiheit des Abgeordneten 
(„Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, Verwahrung und behördlicher Verfolgung 
(„Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 157 Absatz 1 der Verfassung) 

Nach Maßgabe von Artikel 157 Absatz 1 der Verfassung dürfen Mitglieder des Parlaments nicht 
gezwungen werden, zu den in Wahrnehmung ihrer Aufgaben abgegebenen Stimmen oder 
geäußerten Meinungen Rechenschaft abzulegen. Abgeordnete sind demnach befreit von jeder zivil-, 
straf- oder disziplinarrechtlichen Haftung, die auf eine in Wahrnehmung ihrer parlamentarischen 
Aufgaben abgegebene Stimme oder geäußerte Meinung rückführbar ist, wie in Artikel 10 der Satzung 
für die Mitglieder ausdrücklich klargestellt wird. Diese Befreiung gilt über das Ende ihrer Amtszeit 
hinaus.  

2.2.2. Immunität (Artikel 157 Absätze 2, 3 und 4 der Verfassung) 

Nach Maßgabe von Artikel 157 Absatz 2 der Verfassung kann ein Mitglied nur mit Genehmigung des 
Parlaments als Zeuge gehört oder als Beschuldigter vernommen werden. Im selben Absatz ist jedoch 
festgelegt, dass diese Genehmigung zwingend erfolgen muss, sofern ein dringender Verdacht auf eine 
vorsätzlich begangene Straftat besteht und wenn diese mit einer Freiheitsstrafe von im Höchstmaß 
mehr als drei Jahren bedroht ist.  

Gemäß Absatz 3 darf kein Mitglied ohne Genehmigung der Versammlung festgehalten oder 
festgenommen werden, es sei denn, es wird auf frischer Tat bei der vorsätzlichen Verübung einer 
Straftat angetroffen, die im Höchstmaß mit mehr als drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist. 

Gemäß Absatz 4 muss die Versammlung nach Einleitung eines Strafverfahrens gegen einen 
Abgeordneten und nach endgültiger Anklageerhebung gegen ihn über eine Suspendierung des 
Abgeordneten entscheiden. Wenn die Anklage eine Straftat der vorgenannten Art betrifft, ist die 
Suspendierung obligatorisch. In jedem Fall kann das Parlament die Dauer der Suspendierung des 
Mitglieds auf den Zeitraum beschränken, den es unter den jeweiligen Umständen als am besten 
geeignet dafür ansieht, dem Mitglied die Ausübung seines Mandats zu ermöglichen, aber auch die 
Weiterführung des Strafverfahrens sicherzustellen.405 

Artikel 11 der Satzung für die Mitglieder bestimmt weiterhin die Verfahrensweise, die im Falle eines 
Antrags auf Aufhebung der Immunität eines Mitglieds zu befolgen ist. Der Antrag wird vom 
zuständigen Richter dem Präsidenten der Versammlung der Republik vorgelegt und daraufhin vom 
zuständigen Ausschuss geprüft, der dem Plenum einen Berichtsentwurf dazu vorlegt. Die 
Entscheidung über die Aufhebung der Immunität wird nach einer Anhörung des betreffenden 
Mitglieds vom Plenum getroffen. Die Verjährungsfrist bei Strafverfahren ruht bis zu einer Entscheidung 
zu diesem Antrag und, im Falle seiner Ablehnung, bis das Mitglied wieder Immunität genießt.406 

                                                             
405  Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b der Satzung für die Mitglieder lautet wie folgt: „A Assembleia pode limitar a suspensão do 

Deputado ao tempo que considerar mais adequado, segundo as circunstâncias, ao exercício do mandato e ao andamento 
do processo criminal.“  

406  Artikel 11 Absätze 5, 6 und 7 der Satzung für die Mitglieder lautet wie folgt:  
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2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
portugiesischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Im Hinblick auf die zuständige Behörde für die Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
portugiesischen Mitglieds beim Europäischen Parlament ist dieselbe Regelung zu befolgen, die auch 
für Mitglieder der Versammlung der Republik gilt und die ausdrücklich in Artikel 1 des Gesetzes 14/87 
(Wahlgesetz zum Europäischen Parlament) festgelegt ist.407 Demnach obliegt es dem für das Verfahren 
zuständigen Richter, gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Satzung für die Mitglieder einen solchen Antrag 
beim Präsidenten der Versammlung der Republik zu stellen.408  

In dem oben genannten Schreiben409 bestätigte die Ständige Vertretung diese Auslegung und fügte 
hinzu, dass ein Antrag auf Aufhebung der Immunität über die Ständige Vertretung an das Europäische 
Parlament übermittelt werden darf.   

 

§ § § 

  

                                                             

„5 O pedido de autorização a que se referem os números anteriores é apresentado pelo juiz competente em documento 
dirigido ao Presidente da Assembleia da República e não caduca com o fim da legislatura, se o Deputado for eleito para 
novo mandato.  

6 As decisões a que se refere o presente artigo são tomadas pelo Plenário, precedendo audição do Deputado e parecer da 
comissão competente. 

7 O prazo de prescrição do procedimento criminal suspende-se a partir da entrada, na Assembleia da República, do pedido 
de autorização formulado pelo juiz competente, nos termos e para os efeitos decorrentes da alínea a) do n.º 1 do artigo 
120.º do Código Penal, mantendo-se a suspensão daquele prazo caso a Assembleia delibere pelo não levantamento da 
imunidade e enquanto ao visado assistir tal prerrogativa.“ 

407  Artikel 1 des Gesetzes 14/87 lautet: „A eleição dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos em Portugal rege-se pela 
presente lei, pelas normas comunitárias aplicáveis e, na parte nelas não prevista ou em que as mesmas normas remetam 
para as legislações nacionais, pelas normas que regem a eleição de deputados à Assembleia da República, com as 
necessárias adaptações.“ Siehe Lei Eleitoral para o Parlament Europeu. 

408  Dieser Bestimmung zufolge stellt der zuständige Richter den in den vorangegangenen Absätzen bezeichneten Antrag auf 
Genehmigung in Form eines an den Präsidenten der Versammlung der Republik adressierten Schreibens, und erlischt der 
besagte Antrag nicht mit dem Ende der Wahlperiode, wenn das betreffende Mitglieder für eine neue Amtsdauer gewählt 
wird. 

409  Schreiben vom 27. November 2020. 

http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_lepe_2014.pdf
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RUMÄNIEN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der rumänischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der Regierung von Rumänien wird in Artikel 102 Absatz 3 der Verfassung 
geregelt, demzufolge die Regierung aus dem Ministerpräsidenten, den Ministern und anderen 
Mitgliedern gemäß einem Organgesetz besteht.410 

Gesetzliche Bestimmungen 

Die oben genannte Bestimmung der Verfassung wird durch folgende Rechtsvorschrift präzisiert: 
„Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor“  
(Gesetz Nr. 90 vom 26. März 2001 über den Aufbau und die Funktionsweise der rumänischen Regierung 
und der rumänischen Ministerien411) in seiner geänderten Fassung, insbesondere Artikel 3 und 
Artikel 22 Absatz 1. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der rumänischen Regierung 

Nach den in Abschnitt 1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der rumänischen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Prim-ministru (Ministerpräsident), 
• Ministru (Minister (Singular)), 
• Alti membri (Andere Mitglieder):412  

o a) Viceprim-ministri (Stellvertretende Ministerpräsidenten), 
o b) Ministri de Stat (Staatssekretäre), 

                                                             
410  „Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniştri şi alţi membri stabiliţi prin lege organică“. Der Text der Verfassung von 

Rumänien ist abrufbar unter: Constituţia României. Eine Übersetzung ins Englische findet sich unter Constitution of 
Romania.  
Die Adresse der Website der rumänischen Regierung, auf der eine vollständige Liste der Mitglieder der Regierung 
bereitgestellt wird, lautet: http://www.gov.ro/. 

411  Eine aktualisierte Fassung dieses Gesetzes in rumänischer Sprache ist abrufbar unter Lege nr. 90 din 26 martie 2001.  
412  Gemäß Artikel 3, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 90 vom 26. März 2001 in seiner geänderten Fassung kann die Regierung auch 

aus stellvertretenden Ministerpräsidenten, Staatssekretären sowie delegierten Ministern mit Sonderaufgaben für den 
Ministerpräsidenten bestehen, die auf der Liste verzeichnet sind, die die Regierung dem Parlament zur 
Vertrauensabstimmung vorlegt. (Din Guvern pot face parte: viceprim-ministri, miniştri de stat, precum şi miniştri-delegaţi cu 
însărcinări speciale pe lângă primul-ministru, prevăzuţi în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului 
de încredere).  

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371&par1=3&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339&idl=2
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339&idl=2
http://www.gov.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/27685
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o (c) Ministri delegati cu insarcinari speciale pe langa primul ministru (delegierte Minister mit 
Sonderaufgaben für den Ministerpräsidenten). 

Weiterhin kann auch der Secretarul General al Guvernului (Generalsekretär der Regierung413), der dem 
Verwaltungsapparat der Regierung angehört (gemäß Artikel 20 des Gesetzes 90/2001), den Rang eines 
Ministers einnehmen.  

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Maßgabe von Artikel 104 Absatz 2 der Verfassung414 beginnt die Amtszeit der Mitglieder der 
Regierung mit ihrer Eidablegung vor dem rumänischen Präsidenten. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des rumänischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des Parlaments in Rumänien wird in Artikel 61 Absatz 2 der Verfassung 
festgelegt, demzufolge das Parlament aus der Abgeordnetenkammer und dem Senat besteht.415 

Nach Artikel 62 Absätze 1 und 3 der Verfassung werden die Abgeordnetenkammer und der Senat 
durch allgemeine, gleiche, direkte, geheime und freie Wahl gemäß dem Wahlgesetz gewählt. Nach 
Absatz 3 desselben Artikels wird die Zahl der Abgeordneten und Senatoren durch das Wahlgesetz im 
Verhältnis zur Landesbevölkerung festgelegt.416 

Gesetzliche Bestimmungen und Geschäftsordnung  

Die Verfassungsbestimmungen werden durch einen Rechtsakt präzisiert: „Legea nr. 35 din 13 martie 
2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Gesetz Nr. 35 vom 13. März 
2008 über die Wahl der Abgeordnetenkammer und des Senats und zur Änderung und Ergänzung von 
Gesetz Nr. 67/2004 über die Wahl der lokalen öffentlichen Behörden, Gesetz Nr. 215/2001 über die 
lokale öffentliche Verwaltung und Gesetz Nr. 393/2004 über die Satzung für die kommunalen 

                                                             
413  Gemäß Artikel 22 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 90 vom 23. März 2001 hat die Regierung ein Generalsekretariat, geführt vom 

Generalsekretär der Regierung, der den Rang eines Ministers bekleiden kann, unterstützt von einem oder mehreren 
stellvertretenden Generalsekretären, die den Rang eines Staatssekretärs bekleiden können, ernannt durch eine 
Entscheidung des Ministerpräsidenten („Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al Guvernului, care 
poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care pot avea rang de secretar de stat, 
numiți prin decizie a primului-ministru“). 

414  In Artikel 104 Absatz 2 der Verfassung ist festgelegt, dass der Ministerpräsident, die Minister und die anderen Mitglieder 
der Regierung individuell vor dem Präsidenten Rumäniens den in Artikel 82 vorgesehenen Eid leisten und die gesamte 
Regierung und jedes seiner Mitglieder das Mandat ab dem Zeitpunkt der Eidablegung ausübt. (Primul-ministru, miniştrii şi 
ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui României, jurământul de la articolul 82. Guvernul în 
întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului). 

415  „Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaţilor şi Senat.“  
416  „Camera Deputaţilor şi Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, potrivit legii electorale. 

[...] Numărul deputaţilor şi al senatorilor se stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării.“  
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Vertreter), in nachträglich geänderter Fassung.417 Nach Maßgabe von Artikel 5 Absätze 2 und 3 der 
vorgenannten Rechtsvorschrift wird die Zahl der Amtsträger auf einen Abgeordneten je 70 000 
Einwohner und einen Senator je 160 000 Einwohner festgelegt.  

Der Aufbau und die Funktionsweise der Abgeordnetenkammer und des Senats werden durch ihre 
jeweiligen Geschäftsordnungen geregelt.418 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des rumänischen Parlaments 

Nach den in Abschnitt 2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des rumänischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Deputaţi (Abgeordnete), 
• Senatori (Senatoren). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Maßgabe von Artikel 63 Absatz 3 der rumänischen Verfassung tritt das neu gewählte Parlament 
auf Einberufung des Präsidenten Rumäniens binnen 20 Tagen nach den Wahlen zusammen. Gemäß 
Artikel 70 Absatz 1 der Verfassung beginnen die Abgeordneten und Senatoren die Ausübung des 
Mandats zum Zeitpunkt des legalen Zusammentritts der Kammer, der sie angehören, sofern die Wahl 
bestätigt und der Eid geleistet wurde, wobei die Form des Eides durch ein Organgesetz festgelegt 
wird.419 

Das Abgeordnetenhaus 

Nach Maßgabe von Artikel 1 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer erfolgt der 
rechtmäßige Zusammentritt der Kammer an dem Tag und zu der Uhrzeit, die vom Präsidenten 
Rumäniens unter Einhaltung der Verfassungsbestimmungen festgelegt wurden.  

Gemäß der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer wählt die Kammer zum Zweck der 
Bestätigung der Mandate der neu gewählten Abgeordneten bei ihrem ersten Zusammentritt einen 
Ausschuss, dem 30 Abgeordnete angehören und der die politische Zusammensetzung der 
Abgeordnetenkammer nach der Bildung der Fraktionen widerspiegelt. Dieser Validierungsausschuss 
wählt einen Präsidenten, einen stellvertretenden Präsidenten und einen Sekretär, die das 
Ausschusspräsidium bilden. Das Präsidium des Validierungsausschusses prüft die vom „Biroul Electoral 
Central“ (Zentrales Wahlbüro) übermittelten Wahldokumente. Der Validierungsausschuss arbeitet 
einen Bericht aus, in dem für alle Abgeordneten eine Empfehlung zur Gültigkeits- oder 
Ungültigkeitserklärung ihrer Mandate oder gegebenenfalls zum Aufschub der entsprechenden 
Entscheidung gegeben wird, wobei Ungültigkeitserklärungen und Aufschubempfehlungen eine kurze 
Begründung beizufügen ist. Die Abgeordnetenkammer tritt rechtmäßig am fünften Tag nach der 
Einsetzung des Validierungsausschusses zusammen, um eine Aussprache zu dem Bericht des 
Ausschusses zu führen. Die Abgeordnetenkammer gilt als rechtmäßig eingesetzt, wenn zwei Drittel der 
Abgeordnetenmandate für gültig erklärt wurden und die betreffenden Abgeordneten ihren Eid 
                                                             
417  Eine aktualisierte Fassung des Gesetzes ist abrufbar unter Lege nr. 35 din 13 martie 2008.  
418  Die Geschäftsordnungen der Abgeordnetenkammer bzw. des Senats sind abrufbar unter:  

Regulations of the Chamber of Deputies und Regulamentul Senatului din 24 octombrie 2005.  
419  „Deputaţii şi senatorii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiţia 

validării alegerii şi a depunerii jurământului. Jurământul se stabileşte prin lege organică.“ 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/90301
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=233&idl=2
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/35000
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geleistet haben.420 Das Mandat von Abgeordneten, die sich weigern, den Eid abzulegen, wird für 
ungültig erklärt. Die Weigerung, den Eid abzulegen, muss vom Vorsitzenden festgestellt werden.  

Senat 

Nach Maßgabe von Artikel 3 der Geschäftsordnung des Senats tritt der neu gewählte Senat im Einklang 
mit Artikel 63 Absatz 3 der rumänischen Verfassung auf Einberufung des rumänischen Präsidenten 
binnen 20 Tagen nach der Wahl zusammen. Für die Bestätigung der Mandate der neu gewählten 
Senatoren wird dieselbe Verfahrensweise angewendet wie bei den Mandaten der Abgeordneten. 
Gemäß Artikel 14 seiner Geschäftsordnung gilt der Senat als rechtmäßig eingesetzt, nachdem die 
Gültigkeit von drei Vierteln der Gesamtzahl der Senatorenmandate festgestellt und von den 
betreffenden Senatoren der Eid abgelegt wurde. 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Gemäß dem Gesetz Nr. 33 vom 16. Januar 2007 über die Wahlen zum Europäischen Parlament421 in 
nachträglich geänderter Fassung ist die rumänische Autoritatea Electoralà Permanentà (die Ständige 
Wahlbehörde) zuständig für die Vorlage der Liste mit den Namen der neu gewählten rumänischen 
MdEP beim Europäischen Parlament. Wie von der Ständigen Vertretung Rumäniens bei der 
Europäischen Union bestätigt, ist sie gemäß Artikel 9 Absatz 5 des genannten Gesetzes auch dafür 
zuständig, das Europäische Parlament über Fälle von Unvereinbarkeit zu informieren.422  

  

                                                             
420  Artikel 11 der Geschäftsordnung der rumänischen Abgeordnetenkammer. 
421  Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, aktualisierte 

Fassung abrufbar unter: Lege nr. 33 din 16 ianuarie 2007.  
422  Am 5. August 2020 eingegangene E-Mail.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78622
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union  
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Rumänien werden die parlamentarischen Immunitäten den Mitgliedern des nationalen Parlaments 
durch Artikel 72 der Verfassung gewährt, der wie folgt lautet: 

Artikel 72  

(1) Abgeordnete oder Senatoren können nicht wegen der in Ausübung ihres Amtes abgegebenen 
Stimmen oder geäußerten politischen Meinungen gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden.  

(2) Die Abgeordneten oder Senatoren können Gegenstand einer strafrechtlichen Ermittlung sein oder 
für Handlungen, die nicht mit den in Ausübung ihres Amtes abgegebenen Stimmen oder geäußerten 
politischen Meinungen in Verbindung stehen, strafrechtlich verfolgt werden, dürfen jedoch nach ihrer 
Anhörung ohne die Zustimmung der Kammer, der sie angehören, nicht durchsucht, festgehalten oder 
festgenommen werden. Die Ermittlung und die Verfolgung können nur von der Staatsanwaltschaft 
durchgeführt werden, die dem Obersten Kassations- und Gerichtshof angehört. Die 
Rechtsprechungskompetenz hat der Oberste Kassations- und Gerichtshof.  

(3) Im Falle des Ergreifens auf frischer Tat können Abgeordnete oder Senatoren festgehalten und 
durchsucht werden. Das Justizministerium wird unverzüglich den Präsidenten der jeweiligen Kammer 
über die Festnahme und Durchsuchung unterrichten. Falls die benachrichtigte Kammer die Festnahme 
als unbegründet ansieht, wird sie sofort die Widerrufung der Maßnahme verfügen.423 

2.1.2. Gesetzliche Bestimmungen und Geschäftsordnung 

Die Bestimmungen in Artikel 72 der Verfassung werden in Kapitel 5 des Gesetzes Nr. 96 vom 21. April 
2006 über die Satzung für Abgeordnete und Senatoren präzisiert.424 Ausführliche Verfahrensweisen zu 
parlamentarischen Immunitäten sind auch in den Artikeln 191 bis 195 der Geschäftsordnung der 
Abgeordnetenkammer und in den Artikeln 186 und 187 der Geschäftsordnung des Senats enthalten.  

 

                                                             
423  „(1) Deputaţii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în 

exercitarea mandatului. (2) Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură 
cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi 
fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face 
numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. (3) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul 
justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Camera sesizată 
constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.“ 

424  Lege nr. 96 din 21 aprilie 2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, abrufbar in seiner geänderten, ergänzten und neu 
veröffentlichen Fassung unter: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71194. 
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2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das nationale System der Immunität entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend 
aus der Redefreiheit des Mitglieds des Parlaments („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme 
und Verwahrung („Immunität“). 

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 72 Absatz 1 der Verfassung) 

Nach Maßgabe von Artikel 72 Absatz 1 der Verfassung dürfen Mitglieder des Parlaments nicht 
gezwungen werden, zu den in Ausübung ihres Amts abgegebenen Stimmen oder geäußerten 
Meinungen Rechenschaft abzulegen.  

Die Nichthaftung gilt dauerhaft.  

2.2.2. Immunität (Artikel 72 Absätze 2 und 3 der Verfassung) 

Im Sinne von Artikel 72 Absätze 2 und 3 der Verfassung ist die Zustimmung der Kammer, der das 
Mitglied angehört, erforderlich, um das Mitglied den folgenden Maßnahmen zu unterziehen: 

• persönliche Durchsuchung, ausgenommen bei schweren Straftaten (infractiune flagranta); 
• Festnahme oder Sicherungsverwahrung, ausgenommen bei schweren Straftaten (infractiune 

flagranta). 
 

Die Einleitung von Strafverfahren kann ohne vorherige Zustimmung der Kammer erfolgen. 
Ermittlungen und Anklagen gegen Mitglieder des Parlaments dürfen nur von der Staatsanwaltschaft, 
die dem Obersten Kassations- und Gerichtshof angehört, geführt werden. Die 
Rechtsprechungskompetenz liegt beim Obersten Kassations- und Gerichtshof.  

Nach Maßgabe von Artikel 21 Absatz 3 der Gesetzes Nr. 96 vom 21. April 2006 über die Satzung für 
Abgeordnete und Senatoren wird diese Immunität nur für die Dauer ihrer Amtszeit gewährt.425 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
rumänischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines rumänischen Mitglieds des Europäischen 
Parlaments wurden keine spezifischen Verfahrensvorschriften erlassen. Es ist anzunehmen, dass 
mutatis mutandis die Vorschriften gelten, mit denen Anträge zur Aufhebung der Immunität von 
Mitgliedern des nationalen Parlaments geregelt werden.  

Die Aufhebung der Immunität eines Mitglieds des rumänischen Parlaments wird durch das 
Gesetz 96/2006 über die Satzung für Abgeordnete und Senatoren und durch die Geschäftsordnungen 
der Abgeordnetenkammer und des Senats geregelt. Im Rahmen dieser Bestimmungen426 ist der 
Ministrul Justitiei (Justizminister) berechtigt, beim Präsidenten der Kammer, der das Mitglied angehört, 

                                                             
425  Artikel 21 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 96 vom 21. April 2006 über die Satzung für Abgeordnete und Senatoren lautet: 

„Imunitatea parlamentară începe odată cu validarea mandatului de deputat sau de senator şi încetează la data încheierii 
mandatului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Constituţie şi de prezenta lege.“ Darüber hinaus genießen gemäß 
Artikel 191 der Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer Abgeordnete parlamentarische Immunität ab dem 
Ausstellungszeitpunkt der Bescheinigungen, in denen ihre Wahl bestätigt wird, sofern deren Gültigkeit festgestellt wurde. 

426  Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, Artikel 193 Absatz 2. Geschäftsordnung des Senats, Artikel 186 Absatz 6. 
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die Festnahme, Verhaftung oder Durchsuchung zu beantragen. Im Falle einer schweren Straftat 
können Abgeordnete427 und Senatoren428 auch ohne die Zustimmung der zuständigen Kammer 
festgenommen oder durchsucht werden. Der Justizminister ist unverzüglich über die Angelegenheit 
zu unterrichten. Der Justizminister setzt den Präsidenten der Kammer, der das Mitglied angehört, 
unverzüglich über eine solche Festnahme oder Durchsuchung in Kenntnis. Falls die benachrichtigte 
Kammer die Festnahme als unbegründet ansieht, kann sie die sofortige Widerrufung der Maßnahme 
verfügen.  

Die Zuständigkeit des Justizministers für die Beantragung der Aufhebung der Immunität von 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments wurde durch die Ständige Vertretung Rumäniens bei der 
Europäischen Union bestätigt429, wobei mitgeteilt wurde, dass grundsätzlich die dem Obersten 
Kassations- und Gerichtshof angehörende Staatsanwaltschaft Mitglieder des nationalen Parlaments 
bzw. des Europäischen Parlaments verfolgen darf, und zwar ohne materiell- oder verfahrensrechtliche 
Hindernisse und als einzige Stelle, die zur Verfolgung und Anklageerhebung befugt ist.  

Wird es von der dem Obersten Kassations- und Gerichtshof angehörenden Staatsanwaltschaft als nötig 
erachtet, eine der gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen (Festnahme, Verhaftung oder Durchsuchung) 
anzuordnen, oder betrifft die Verfolgung ein Mitglied des Europäischen Parlaments, das einst Mitglied 
der Regierung war, und bezieht sie sich auf Delikte, die während der Amtsausübung begangen wurden, 
kann aus der Auslegung der einschlägigen rumänischen Bestimmungen geschlossen werden, dass der 
Justizminister den Antrag auf Vorschlag der dem Hohen Kassations- und Gerichtshof angehörenden 
Staatsanwaltschaft dem Europäischen Parlament vorlegen kann.  

§ § § 

  

                                                             
427  Geschäftsordnung der Abgeordnetenkammer, Artikel 194 Absatz 1. 
428  Geschäftsordnung des Senats, Artikel 186 Absatz 5. 
429  Schreiben vom 28. Juni 2021.  
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SLOWENIEN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der slowenischen Regierung 

Verfassung 

Die slowenische Regierung wird in Übereinstimmung mit den Verfassungsbestimmungen, 
insbesondere Artikel 110 der Verfassung der Republik Slowenien, gebildet, wonach sie sich aus dem 
Präsidenten und den Ministern zusammensetzt und die Regierung und die einzelnen Minister im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten selbstständig und der Staatsversammlung verantwortlich sind.430 

Durchführungsbestimmungen 

Die verfassungsrechtlichen Regelungen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes über die 
Regierung der Republik Slowenien431 umgesetzt, insbesondere mit Artikel 10, demzufolge der 
Ministerpräsident und die Minister nicht gleichzeitig ein Amt in staatlichen Organen, Gerichten oder 
Kommunalbehörden oder ein anderes öffentliches Amt innehaben, noch andere Tätigkeiten ausüben 
können, die nach dem Gesetz mit dem Amt eines Mitglieds der Regierung unvereinbar sind.432 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der slowenischen Regierung 

Im Sinne von Artikel 110 der Verfassung werden die Mitglieder der slowenischen Regierung wie folgt 
bezeichnet: 

• Predsednik vlade (Ministerpräsident oder Regierungspräsident), 
• Minister (Minister (Singular)).  

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Maßgabe von Artikel 111 der Verfassung wird der Ministerpräsident von der Staatsversammlung 
mit der Mehrheit der Stimmen aller Abgeordneten gewählt. Weiterhin ist in Artikel 112 festgelegt, dass 
                                                             
430  Artikel 110 der Verfassung: „Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Vlada in posamezni ministri so v okviru svojih 

pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru.“ Eine Übersetzung ins Englische findet sich unter Constitution of 
the Republic of Slovenia. 

431  Zakon o Vladi Republike Slovenije, ZVRS-UPB1, offizielle konsolidierte Fassung, Uradni list RS, št. 24/2005 str. 2057, 11. 3. 
2005, 109/2008, 55/2009 Odl.US: U-I-294/07-16, 8/201221/13, 65/14, 55/17. Eine Übersetzung des Rechtsakts ins Englische 
ist abrufbar unter:  
http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi  

432  Artikel 10 des Gesetzes über die Regierung der Republik Slowenien „Predsednik vlade in ministri ne morejo hkrati 
opravljati funkcij v državnih organih, sodiščih, organih lokalnih skupnosti in drugih javnih funkcij, niti opravljati drugih 
dejavnosti, ki po zakonu niso združljive s funkcijo člana vlade.“ 

https://www.varuh-rs.si/en/about-us/legal-framework/the-constitution-of-the-republic-of-slovenia/
https://www.varuh-rs.si/en/about-us/legal-framework/the-constitution-of-the-republic-of-slovenia/
http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi
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die Minister von der Staatsversammlung auf Vorschlag des Ministerpräsidenten ernannt und entlassen 
werden.433  

Gemäß Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes über die Regierung der Republik Slowenien gilt, dass die 
Regierung ihr Amt angetreten hat, sobald – ohne Berücksichtigung der Minister ohne 
Geschäftsbereich – mehr als zwei Drittel der Minister ernannt sind.434 

Nach Artikel 115 der Verfassung läuft das Amt des Ministerpräsidenten und der Minister mit dem 
Zusammentreten der neuen Staatsversammlung nach den Wahlen ab, das Amt der Minister endet auch 
mit jedem anderen Ablauf des Amtes des Ministerpräsidenten und mit der Entlassung oder dem 
Rücktritt eines Ministers. Minister müssen jedoch die laufenden Geschäfte bis zur Wahl des neuen 
Ministerpräsidenten bzw. bis zur Ernennung der neuen Minister ausüben.435 Außerdem gilt gemäß 
Artikel 11 Absatz 4 des Gesetzes über die Regierung der Republik Slowenien, dass das Amt des 
Ministerpräsidenten und der Minister abgelaufen ist, wenn die Staatsversammlung nicht innerhalb von 
drei Monaten nach Amtsantritt der Regierung die noch nicht ernannten Minister ernennt.436 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des slowenischen Parlaments 

Verfassung  

Das slowenische Parlament wird offiziell als Staatsversammlung bezeichnet. In Slowenien ist in das 
Gesetzgebungsverfahren jedoch noch ein weiteres Organ eingebunden – der Staatsrat, dem nach der 
Verfassung eine begrenzte Rolle im Gesetzgebungsverfahren zukommt.437  

Die Zusammensetzung der Staatsversammlung wird durch Artikel 80 der Verfassung geregelt, 
demzufolge sie aus den Abgeordneten der Staatsbürger Sloweniens zusammengesetzt ist und aus 
90 Abgeordneten besteht. Die Abgeordneten werden in allgemeinen, gleichen, direkten und 
geheimen Wahlen gewählt. In die Staatsversammlung wird immer jeweils ein Abgeordneter der 
italienischen und der ungarischen Volksgruppe gewählt.438  

                                                             
433  Zudem leisten der Ministerpräsident und die Minister gemäß Artikel 113 der Verfassung nach der Wahl bzw. ihrer 

Ernennung vor der Staatsversammlung den in Artikel 104 festgelegten Amtseid. 
434  Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes über die Regierung der Republik Slowenien: „Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če je 

imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja.“ 
435  Artikel 115 der Verfassung: „Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov državni zbor, 

funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije predsednika vlade ter z razrešitvijo ali odstopom 
ministra, morajo pa opravljati tekoče posle do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih 
ministrov.“ 

436  Artikel 11 Absatz 4 des Gesetzes über die Regierung der Republik Slowenien: „Če Državni zbor tudi v treh mesecih po 
nastopu funkcije vlade ne imenuje še neimenovanih ministrov, Državni zbor ugotovi, da je funkcija predsedniku vlade in 
ministrom prenehala.“ 

437  Der Staatsrat wird als „unvollständige zweite Kammer“ betrachtet, da seine Befugnisse im Gesetzgebungsverfahren 
begrenzt sind. Seine Aufgabe besteht in der Vertretung gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, berufsständischer und 
regionaler Interessen. 

438  Artikel 80 der Verfassung: „Državni zbor sestavljajo poslanci državljanov Slovenije in šteje 90 poslancev. Poslanci se volijo 
s splošnim, enakim, neposrednim in tajnim glasovanjem. V Državni zbor se vedno izvoli po en poslanec italijanske in 
madžarske narodne skupnosti. [...]“  
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Nach Artikel 43 der Verfassung ist das Wahlrecht allgemein und gleich. Jeder Staatsbürger, der das 
18. Lebensjahr vollendet hat, hat das Recht zu wählen und gewählt zu werden. Nach Maßgabe von 
Artikel 81 Absatz 1 der Verfassung werden die Abgeordneten für die Dauer von vier Jahren gewählt. 
Gemäß Artikel 82 sind die Abgeordneten Vertreter des gesamten Volkes und an keine Weisungen 
gebunden und wird durch Gesetz festgelegt, wer nicht zum Abgeordneten gewählt werden darf und 
welche Unvereinbarkeiten zwischen Abgeordnetenmandat und anderen Funktionen und Tätigkeiten 
bestehen.  

Durchführungsbestimmungen 

Nähere Bestimmungen zur Zusammensetzung und zum Aufbau der Staatsversammlung sind in der 
Geschäftsordnung der Staatsversammlung439 sowie im Abgeordnetengesetz enthalten.440 Wichtige 
Bestimmungen legt auch das Gesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus 
der Republik Slowenien441 fest, wo es in Artikel 2 heißt, dass Mitglieder des Europäischen Parlaments 
nicht als Abgeordnete in der Staatsversammlung tätig sein und keine führende Funktion in einer 
kommunalen Behörde ausüben dürfen. Mitglieder des Europäischen Parlaments dürfen zudem keine 
Funktionen und Tätigkeiten übernehmen, die auch von Abgeordneten der Staatsversammlung nicht 
ausgeübt werden können. 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des slowenischen Parlaments 

Nach den Bestimmungen der Verfassung und der Geschäftsordnung werden die Mitglieder der 
Staatsversammlung wie folgt bezeichnet: 

• poslanec (Abgeordneter), poslanci (Abgeordnete).  

Einige der Abgeordneten erfüllen Sonderfunktionen, wie etwa der Präsident oder der stellvertretende 
Präsident. Sie tragen folgende Bezeichnungen: 

• Predsednik (Präsident), 
• Podpredsednik (Stellvertretender Präsident), 
• Predsednik odbora (Vorsitzender eines Ausschusses), 
• Predsednik odbora (Stellvertretender Vorsitzender eines Ausschusses), 
• Člani odborov (Mitglieder eines Ausschusses), 
• Vodja poslanske skupine (Vorsitzender einer Fraktion/Abgeordnetengruppe),  
• Predsednik komisije (Vorsitzender einer Kommission) 
• Predsednik komisije (Stellvertretender Vorsitzender einer Kommission).  

                                                             
439  Poslovnik Državnega zbora - Uradno prečiščeno besedilo (PoDZ-1-UPB1), Uradni list RS št. 92/07str. 12284, 10. 10. 2007, 105/10, 

80/13 in 38/17. 
440  Zakon o poslancih - Uradno prečiščeno besedilo (ZPos-UPB2), Uradni list RS 112/2005, str. 12020, 15. 12. 2005, 46/2006 – Skl. 

US, 33/2007 – Odl. US, 109/2008, 39/2011, 48/2012. Eine Übersetzung des Abgeordnetengesetzes ins Englische ist 
abrufbar unter:  
http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi. 

441  Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament – Uradno prečiščeno besedilo (ZVPEP-UPB1), Uradni 
list RS 40/04 str. 4685, 20. 04. 2004, 109/2009, 9/14 in 59/17. Eine Übersetzung des Gesetzes über die Wahl der Mitglieder 
des Europäischen Parlaments aus der Republik Slowenien ins Englische ist abrufbar unter: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2908
http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi
http://www.pisrs.si/Pis.web/cm?idStrani=prevodi
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1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Nach Artikel 81 Absatz 3 der Verfassung ist die erste Sitzung der neuen Staatsversammlung vom 
Staatspräsidenten spätestens 20 Tage nach den Wahlen einzuberufen. Gemäß Artikel 9 der 
Geschäftsordnung konstituiert sich die Staatsversammlung bei der ersten Sitzung, bei der die Mandate 
von mehr als der Hälfte der Abgeordneten bestätigt werden.442 Gemäß Artikel 6 des 
Abgeordnetengesetzes erhält der Bewerber sein Mandat zwar am Wahltag, beginnt jedoch mit der 
Amtsausübung erst am Tag der Bestätigung seines Mandats durch die Staatsversammlung. 

 

1.3. Mitglieder des Staatsrats der Republik Slowenien 

Laut der Verfassung ist der Staatsrat der Republik Slowenien die Vertretung von Trägern der sozialen, 
wirtschaftlichen, beruflichen und lokalen Interessen. Er setzt sich aus Vertretern funktionaler Interessen 
(soziale, wirtschaftliche, berufliche) sowie aus Vertretern lokaler Interessen (gebietsbezogene 
Interessen) zusammen. 

Er hat 40 Mitglieder: 

• 4 Vertreter der Arbeitgeber, 
• 4 Vertreter der Arbeitnehmer, 
• 4 Vertreter der Landwirte, der Gewerbetreibenden und der freien Berufe, 
• 6 Vertreter der nicht kommerziellen Bereiche, 
• 22 Vertreter der lokalen Interessen. 

Die Dauer des Mandats der Mitglieder des Staatsrats beträgt fünf Jahre. Die Wahl in den Staatsrat und 
dessen Organisation werden durch das Gesetz über den Staatsrat geregelt.443 Laut Artikel 1 werden die 
Mitglieder in indirekten Wahlen innerhalb von Interessenorganisationen bzw. lokalen 
Gebietskörperschaften durch Wahlorgane (Wahlmänner) gewählt. 

Nach Artikel 2 verfügen alle Bürger Sloweniens, die das Alter von 18 Jahren erreicht haben, über das 
aktive und passive Wahlrecht in Bezug auf den Staatsrat. Mitglieder des Staatsrats werden nicht auf 
Grundlage eines allgemeinen Wahlrechts, sondern eines besonderen Wahlrechts gewählt, das für jede 
Interessengruppe gesetzlich festgelegt ist und erfordert, einer bestimmten Interessengruppe oder 
lokalen Gebietskörperschaft anzugehören. 

Folgende Personen verfügen über das aktive und passive Wahlrecht in Bezug auf den Staatsrat: 

• Hinsichtlich der Vertreter von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Landwirten, Gewerbetreibenden, der 
freien Berufe und nicht kommerziellen Bereiche (funktionale Interessen) verfügen jene Personen 
über dieses Recht, die eine einschlägige Tätigkeit als Selbständige oder Angestellte in Slowenien 
ausführen. Ausländer, die eine einschlägige Tätigkeit als Selbständige oder Angestellte in Slowenien 
ausführen, wählen Mitglieder des Staatsrats aus diesen Interessengruppen unter denselben 
Bedingungen wie slowenische Staatsbürger. Sie können jedoch nicht in den Staatsrat gewählt 
werden. 

• Hinsichtlich der Vertreter der lokalen Interessen verfügen jene Personen über dieses Recht, die ihren 
ständigen Wohnsitz im Wahlkreis haben. Ein Mitglied des Stadtrats, das Staatsangehöriger eines 

                                                             
442  Das Verfahren zur Bestätigung der Mandate ist in Artikel 13 der Geschäftsordnung festgelegt.  
443  Zakon o državnem svetu (ZDSve) - Uradno prečiščeno besedilo (ZDSve-UPB1), Uradni list RS, št. 100/05, str. 10474, 11.3.2005, 95/09 – odl. 

US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US. 
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anderen EU-Mitgliedstaats ist, verfügt über das aktive, nicht jedoch über das passive Wahlrecht in 
Bezug auf den Staatsrat. 

Nach dem Grundsatz der relativen Mehrheit gilt der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält, als 
gewählt. Erhalten zwei oder mehr Kandidaten dieselbe Anzahl an Stimmen entscheidet das Los. 

Wahlen zum Staatsrat werden durch den Präsidenten der Staatsversammlung ausgerufen. 
Landesweite Wahlen werden nicht früher als 135 Tage und nicht später als 75 Tage vor dem Ende der 
fünfjährigen Mandatsperiode ausgerufen. Der Zeitraum zwischen dem Ausrufen der Wahlen und dem 
Wahltag darf nicht länger als 90 Tage und nicht kürzer als 60 Tage sein. Ersatzwahlen, bei denen nur 
einzelne Mitglieder des Staatsrats gewählt werden, deren Amtszeit vor dem Ende der fünfjährigen 
Mandatsperiode des Staatsrats endet, werden nicht später als 75 Tage nach dem Ende der Amtszeit 
des Mitglieds abgehalten. 

1.3.1. Wahl der Vertreter funktionaler Interessen 

Allgemeine und spezifische Bestimmungen über das Wahlverfahren sind in den Artikeln 11 bis 42 des 
Gesetzes über den Staatsrat festgelegt. Die Wahl von 18 Mitgliedern (Vertreter funktionaler Interessen) 
erfolgt durch Wahlmänner in einem Wahlmännerkollegium oder durch die Mitglieder einer 
Interessenorganisation, wenn nur in einer einzigen Organisation eine Wahl stattfindet. Die Vertreter 
der Wahlberechtigten (Wahlmänner) werden von den Interessenorganisationen nach ihren eigenen 
Regeln gewählt. 

Die Kandidaten für den Staatsrat werden von den Interessenorganisationen nach deren eigenen 
Regeln ausgewählt und die Mitglieder werden gemäß den im Gesetz über den Staatsrat festgelegten 
Regeln des Wahlverfahrens gewählt: 

• Vier Mitglieder werden als Vertreter der Arbeitgeber von den Handels- und Industriekammern und 
den Arbeitgeberverbänden, die auf dem Staatsgebiet eingerichtet sind, gewählt, 

• vier Mitglieder werden als Vertreter der Arbeitnehmer von den repräsentativen Gewerkschaften, die 
auf dem Staatsgebiet eingerichtet sind, gewählt, 

• vier Mitglieder werden als Vertreter der Landwirte, der Gewerbetreibenden und der freien Berufe wie 
folgt gewählt: 

o zwei Vertreter der Landwirte werden vom landwirtschaftlichen Fachverband, der auf dem 
Staatsgebiet eingerichtet ist, gewählt, 

o ein Vertreter der Gewerbetreibenden wird vom Fachverband der Gewerbetreibenden, der 
auf dem Staatsgebiet eingerichtet ist, gewählt, 

o ein Vertreter der freien Berufe wird vom Fachverband sonstiger freier Berufe, der auf dem 
Staatsgebiet eingerichtet ist, gewählt; 

• sechs Mitglieder werden als Vertreter der nicht kommerziellen Bereiche folgendermaßen gewählt: 
o ein Vertreter der Universitäten, Fachhochschulen und Fachschulen wird von den 

Universitäten, Fachhochschulen und Fachschulen gewählt, 
o ein Vertreter des Pflege- und des Bildungsbereichs wird von den Fachverbänden des 

Lehrpersonals gewählt, 
o ein Vertreter der Forschung wird von Forschungsfachverbänden gewählt, 
o ein Vertreter der Kultur und des Sports wird von den Fachverbänden der Kulturschaffenden 

und der im Sportbereich Tätigen gewählt, 
o ein Vertreter des Gesundheitswesens wird von den Fachverbänden der Ärzte und 

Gesundheitsberufe gewählt, 
o ein Vertreter der Sozialberufe wird von den Fachverbänden der Sozialberufe gewählt. 
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1.3.2. Wahl der Vertreter der lokalen Interessen 

Die lokalen Gebietskörperschaften wählen 22 Mitglieder des Staatsrats als Vertreter der lokalen 
Interessen. Für die Wahl der Vertreter der lokalen Interessen werden per Gesetz höchstens 
22 Wahlkreise, die eine oder mehr lokale Gebietskörperschaften umfassen können, gebildet und 
definiert. Slowenien ist in 22 Wahlkreise aufgeteilt. Es handelt sich dabei um Gebiete, die in territorialer 
und historischer Hinsicht sowie in Bezug auf die Interessen zusammenhängen. 

Für jeden Wahlkreis wird ein Wahlgremium bestehend aus 

• Mitgliedern des Vertretungsorgans der lokalen Gebietskörperschaft, sofern die Staatsratsmitglieder 
in einem Wahlkreis gewählt werden, der nur aus einer einzigen lokalen Gebietskörperschaft besteht,  
sowie 

• gewählten Vertretern der lokalen Gebietskörperschaften, sofern die Staatsratsmitglieder in einem 
Wahlkreis gewählt werden, der nur aus zwei oder mehreren lokalen Gebietskörperschaften besteht,  
gebildet. Die Vertreter der lokalen Gebietskörperschaften werden von ihren Vertretungsorganen 
gewählt. 

Die Vertretungsorgane der lokalen Gebietskörperschaft (Gemeinderäte) verabschieden Regeln für die 
Wahl ihrer Vertreter in die Wahlgremien und die Wahl der Kandidaten in den Staatsrat. Die 
Gemeinderäte wählen in geheimer Abstimmung Wahlmänner und Kandidaten für den Staatsrat. 

Nach dem Gesetz über den Staatsrat darf jede lokale Gebietskörperschaft (Gemeinde) einen 
Kandidaten für den Staatsrat nominieren. Jede Gemeinde verfügt ungeachtet ihrer Einwohnerzahl 
über einen Sitz im Wahlgremium sowie darüber hinaus über einen weiteren Sitz für jeweils 
5000 Einwohner. 

1.3.3. Durchführungsbestimmungen 

Nähere Bestimmungen zur Zusammensetzung und zum Aufbau des Staatsrats sind in seiner 
Geschäftsordnung sowie im Gesetz über den Staatsrat enthalten. Nach Artikel 61 des Gesetzes über 
den Staatsrat darf ein Mitglied des Staatsrats weder gleichzeitig Abgeordneter in der 
Staatsversammlung sein noch irgendein Amt in einer staatlichen Einrichtung innehaben. 444 

1.3.4. Bezeichnung der Mitglieder des Staatsrats 

Nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung werden die Mitglieder der Staatsversammlung wie 
folgt bezeichnet: 

• državni svetnik (Staatsrat), državni svetnik (Staatsräte).  

Einige der Staatsräte erfüllen Sonderfunktionen, wie etwa der Präsident oder der stellvertretende 
Präsident. Sie tragen folgende Bezeichnungen: 

• Predsednik (Präsident), 
• Podpredsednik (Stellvertretender Präsident), 
• Predsednik komisije (Vorsitzender einer Kommission), 
• Podpredsednik komisije (Stellvertretender Vorsitzender einer Kommission), 
• Člani komisij (Mitglieder von Kommissionen), 

                                                             
444  Artikel 61 des Gesetzes über den Staatsrat: „Član državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec državnega zbora niti ne sme 

opravljati druge funkcije v državnih organih.” 
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• Vodja interesne skupine (Vorsitzender einer Interessengruppe),  
• Člani interesnih skupin (Mitglieder von Interessengruppen). 

1.3.5. Beginn der Amtszeit  

Nach Artikel 48 des Gesetzes über den Staatsrat ist die erste Sitzung des Staatsrates vom Präsidenten 
der Staatsversammlung spätestens 20 Tage nach den Wahlen einzuberufen. Gemäß Artikel 5 der 
Geschäftsordnung konstituiert sich der Staatsrat bei der ersten Sitzung, bei der die Mandate von mehr 
als der Hälfte der Mitglieder bestätigt werden.  

1.3.6. Immunität 

Die Rechtsgrundlagen der parlamentarischen Immunität bilden die Verfassung der Republik 
Slowenien, das Gesetz über den Staatsrat und die Geschäftsordnung des Staatsrats445.  

Laut Artikel 100 der Verfassung der Republik Slowenien 

genießen Mitglieder des Staatsrats die gleiche Immunität wie die Abgeordneten der 
Staatsversammlung.  

Über die Immunität entscheidet der Staatsrat.   

 

Laut Artikel 60 des Gesetzes über den Staatsrat 

genießt ein Mitglied des Staatsrats Immunität.  

Ein Mitglied des Staatsrats darf für eine Meinungsäußerung oder Stimmabgabe, die er in einer Sitzung 
des Staatsrats oder in einem seiner Ausschüsse getätigt hat, nicht strafrechtlich verantwortlich 
gemacht werden.  

Ohne die Zustimmung des Staatsrats darf ein Mitglied weder festgenommen werden noch darf, wenn 
es sich auf die Immunität beruft, ein Strafverfahren gegen das Mitglied eingeleitet werden, außer es 
wird bei Begehung einer strafbaren Handlung angetroffen, für die eine Gefängnisstrafe von mehr als 
fünf Jahren vorgesehen ist.  

Auf Vorschlag der Mandats- und Immunitätskommission entscheidet der Staatsrat innerhalb von 
30 Tagen nach Eingang über den Antrag der zuständigen nationalen Stelle auf Erteilung einer 
Genehmigung wie im vorstehenden Absatz genannt.  

Der Staatsrat kann die Immunität auch Mitgliedern des Staatsrats gewähren, die sich nicht darauf 
berufen haben oder bei Begehung einer strafbaren Handlung, wie in Absatz drei dieses Artikels 
aufgeführt, angetroffen wurden. 

 

Die Artikel 85 bis 92 der Geschäftsordnung des Staatsrats besagen, dass 

in Fällen, in denen bei einem Mitglied des Staatsrats, das sich auf seine Immunität berufen hat, Gründe 
für eine Festnahme oder die Einleitung eines Strafverfahrens vorliegen, von der zuständigen 

                                                             
445  Poslovnik Državnega sveta (PoDS-1), Uradni list RS, št. 70/08, str. 9597, 11.7.2008, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15). 
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Staatsbehörde beim Präsidenten des Staatsrats ein Antrag auf Zustimmung zur Festnahme oder zur 
Einleitung eines Strafverfahrens gestellt wird. 

Wurde ein Mitglied des Staatsrats festgenommen oder wurde gegen das Mitglied ein Strafverfahren 
eingeleitet, weil es bei Begehung einer strafbaren Handlung angetroffen wurde, für die eine 
Gefängnisstrafe von mehr als fünf Jahren vorgesehen ist, unterrichtet die zuständige Staatsbehörde 
den Präsidenten des Staatsrats unverzüglich über die Festnahme oder die Einleitung eines 
Strafverfahrens. Die zuständige Staatsbehörde unterrichtet den Präsidenten des Staatsrats auch dann 
über die Einleitung eines Strafverfahrens, wenn sich das Mitglied des Staatsrats nicht auf seine 
Immunität berufen hat. 

Der Präsident des Staatsrats übermittelt den Antrag oder die Mitteilung unverzüglich an die Mandats- 
und Immunitätskommission. 

Bei der Prüfung des Antrags bzw. der Mitteilung stellt die Mandats- und Immunitätskommission fest, 
ob die Gewährung von Immunität für die Ausübung des Amtes eines Mitglieds des Staatsrats 
unverzichtbar ist. Grundsätzlich gilt, dass die Gewährung von Immunität für die Ausübung des Amtes 
eines Mitglieds des Staatsrats dann unverzichtbar ist, wenn die zuständige Staatsbehörde beabsichtigt, 
das Mitglied des Staatsrats festzunehmen, oder dies bereits getan hat, jedoch nicht, wenn sie 
beabsichtigt, ein Strafverfahren gegen das Mitglied des Staatsrats einzuleiten, oder dies bereits getan 
hat. 

Die Mandats- und Immunitätskommission darf nur in wohlbegründeten Ausnahmefällen dem Staatsrat 
vorschlagen, einem Mitglied des Staatsrats, das bei Begehung einer strafbaren Handlung angetroffen 
wurde, für die eine Gefängnisstrafe von mehr als fünf Jahren vorgesehen ist, oder einem Mitglied des 
Staatsrats, gegen das ein Strafverfahren eingeleitet wurde, weil es sich nicht auf seine Immunität 
berufen hat, Immunität zu gewähren. Die Kommission muss dabei auch die Gründe, berücksichtigen, 
aus denen sich das Mitglied des Staatsrats nicht auf seine Immunität berufen hat. 

Bei der Prüfung des Antrags bzw. der Mitteilung bewertet die Mandats- und Immunitätskommission 
nicht die Beweismittel und beurteilt auch nicht die Tatsachen im Hinblick auf die vorgeworfene Straftat, 
oder ob das Mitglied des Staatsrats strafrechtlich verantwortlich ist. 

Über den Antrag bzw. die Mitteilung wird in der Mandats- und Immunitätskommission in einer 
nichtöffentlichen Sitzung beraten. 

Die Mandats- und Immunitätskommission prüft den Antrag bzw. die Mitteilung und schlägt dem 
Staatsrat die Gewährung oder Nichtgewährung der Immunität für das Mitglied des Staatsrats vor. 

Der Staatsrat entscheidet dann ohne Aussprache über die Gewährung oder Nichtgewährung der 
Immunität für das Mitglied des Staatsrats. 

Auf Vorschlag der Mandats- und Immunitätskommission oder einer Interessengruppe kann der 
Staatsrat entscheiden, dass die Beschlussfassung darüber in einer nichtöffentlichen Sitzung stattfindet. 
In einer solchen nichtöffentlichen Sitzung ist eine Aussprache möglich.  

Bei der Entscheidung über die Gewährung oder Nichtgewährung der Immunität für das Mitglied des 
Staatsrats berücksichtigt der Staatsrat die oben genannten Kriterien. 

Wurde ein Mitglied des Staatsrats festgenommen, entscheidet die Mandats- und 
Immunitätskommission jedenfalls unverzüglich über die Gewährung der Immunität. 

In seiner nächsten Sitzung bestätigt bzw. widerruft und ändert der Staatsrat die Entscheidung der 
Mandats- und Immunitätskommission. 
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Der Staatsrat oder, in den oben genannten Fällen, die Mandats- und Immunitätskommission teilt der 
zuständigen Staatsbehörde unverzüglich die Entscheidung über die Gewährung oder 
Nichtgewährung der Immunität für das Mitglied des Staatsrats mit. 

Erteilt der Staatsrat oder die Mandats- und Immunitätskommission die Erlaubnis zur Festnahme oder 
zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen ein Mitglied des Staatsrats, darf das Mitglied des Staatsrats 
nur wegen jener Straftat festgenommen bzw. darf ein Strafverfahren nur wegen jener Straftat 
eingeleitet werden, in Bezug auf die die Erlaubnis erteilt wurde. 

 

1.4. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Das Gesetz über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Republik Slowenien 
(ZVEP)446 sieht in Artikel 9 vor, dass in Bezug auf die Stellung eines Mitglieds, den Erwerb und das 
Erlöschen des Mandats eines Mitglieds, die Unvereinbarkeit des Amts eines Mitglieds mit einem 
anderen Amt des Mitglieds, die parlamentarische Immunität, die materiellen und sonstigen 
Voraussetzungen für die Arbeit als Mitglied, die Rechte eines Mitglieds nach dem Ende der Amtszeit 
und die Beschränkungen und die Verantwortung, die mit dem Amt eines Mitglieds verbunden sind, die 
Bestimmungen der Verordnungen der Europäischen Unionen anwendbar sind und in Bezug auf 
Angelegenheiten, die nicht durch Verordnungen der Europäischen Union geregelt sind, die 
Bestimmungen des Abgeordnetengesetzes und die Bestimmungen anderer für die Abgeordneten der 
Staatsversammlung geltenden Gesetze mutatis mutandis anwendbar sind. Dies wurde in einem 
offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung der Republik Slowenien bei der EU an den Präsidenten 
des Europäischen Parlaments bestätigt.447 

In Übereinstimmung mit Artikel 23 des ZVPEP wird die Wahl der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments durch die Staatsversammlung bestätigt. Nach Artikel 24 desselben Gesetzes informiert der 
Predsednik (Präsident der Staatsversammlung) den Präsidenten des Europäischen Parlaments über das 
Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Der Präsident der Staatsversammlung ist auch 
dafür zuständig, den Präsidenten des Europäischen Parlaments über den Ablauf des Mandats eines 
Mitglieds sowie darüber zu informieren, wer anstatt eines Mitglieds, dessen Amt abgelaufen ist, 
gewählt wurde.  

Die Unvereinbarkeiten in Bezug auf das Amt eines Mitglieds des Parlaments sind im 
Abgeordnetengesetz (ZPos)448 und dem Integritäts- und Korruptionsvorbeugungsgesetz (ZIntPK)449 
verankert. Laut dem oben genannten Schreiben stellt die Staatsversammlung unter Berücksichtigung 
der einschlägigen Bestimmungen des ZPos zum Zeitpunkt der Bestätigung der Wahl eines Mitglieds 
des Europäischen Parlaments fest, dass das gewählte Mitglied jedwedes andere unvereinbare Amt 
niedergelegt hat, sofern ein solches Amt in den „Zuständigkeitsbereich“ der Staatsversammlung fällt 
(z. B. Abgeordneter der Staatsversammlung, Minister oder anderer von der Staatsversammlung 
gewählter oder ernannter Amtsträger). Der Präsident des Europäischen Parlaments wird darüber durch 

                                                             
446  ZIUOOPE, Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 96/02 ff. 
447  Schreiben vom 10. Juli 2020. 
448  ZIUOOPE, Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 48/92 ff. 
449  ZIUOOPE, Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 45/10 in ff. 
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den Präsidenten der Staatsversammlung informiert, der ihn damit in der Regel auch über den 
Beschluss, mit dem die Wahl des Mitglieds zum Europäischen Parlament bestätigt wird, unterrichtet. 

In oben genanntem Schreiben 450 wird auch mitgeteilt, dass in anderen Fällen die Feststellung der 
Unvereinbarkeit eines Amtes in die Zuständigkeit anderer Organe fällt (z. B. wenn ein gewähltes 
Mitglied des Europäischen Parlaments das Amt eines Staatssekretärs innehat, wird die diesbezügliche 
Unvereinbarkeit durch die Regierung festgestellt) oder gemäß ZIntPK die Kommission zur 
Verhinderung von Korruption dafür zuständig ist (z. B. wenn das Amt mit der Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit unvereinbar ist oder im Falle eines Verbots der Mitgliedschaft oder der Tätigkeit in 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts). 

  

                                                             
450  Schreiben vom 10. Juli 2020. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Slowenien werden die parlamentarischen Immunitäten den Mitgliedern der Staatsversammlung 
durch Artikel 83 der Verfassung gewährt. 

Artikel 83 

Immunität der Abgeordneten 

Ein Abgeordneter der Staatsversammlung darf für eine Meinungsäußerung oder Stimmabgabe, die er 
in einer Sitzung der Staatsversammlung oder in einem ihrer Ausschüsse getätigt hat, nicht 
strafrechtlich verantwortlich gemacht werden.  

Ohne die Zustimmung der Staatsversammlung darf ein Abgeordneter weder festgenommen werden 
noch darf gegen ihn, wenn er sich auf die Immunität beruft, ein Strafverfahren eingeleitet werden, 
außer er wird bei Begehung einer strafbaren Handlung angetroffen, für die eine Gefängnisstrafe von 
mehr als fünf Jahren vorgesehen ist. Die Staatsversammlung kann die Immunität auch Abgeordneten 
gewähren, die sich nicht darauf berufen haben oder bei Begehung einer strafbaren Handlung gemäß 
vorigem Absatz angetroffen wurden. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsvorschriften über die Immunität (Verfahren in Bezug auf die Immunität) finden sich 
in den Artikeln 203 bis 210 der Geschäftsordnung der Staatsversammlung. Artikel 203 der 
Geschäftsordnung stellt klar, dass Abgeordnete diese Immunität ab dem Zeitpunkt der Bestätigung 
ihres Mandats bis zum Ende ihrer Amtszeit genießen. 451 Außerdem enthält das Abgeordnetengesetz 
in den Artikeln 21 und 22 Bestimmungen über die Immunität; in Artikel 22 wird festgestellt, dass nach 
der Empfehlung der Kommission für öffentliche Ämter und Wahlen die Staatsversammlung innerhalb 
von 30 Tagen ab Erhalt über den Antrag entscheidet452. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das nationale System der Immunität entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend 
aus der Redefreiheit des Mitglieds des Parlaments („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme, 
Verwahrung und behördlicher Verfolgung („Immunität“).  

                                                             
451  Artikel 203 der Geschäftsordnung: Abgeordnete genießen Immunität ab dem Zeitpunkt der Bestätigung ihrer Wahl bis 

zum Ende ihrer Amtszeit. 
452  Aus Artikel 22 des Abgeordnetengesetzes: Über den Antrag der zuständigen staatlichen Stelle auf Erteilung der im 

vorangegangenen Absatz genannten Zustimmung ist durch die Staatsversammlung auf Vorschlag der Kommission für 
öffentliche Ämter und Wahlen nicht später als 30 Tage nach Einbringung des Antrags zu entscheiden. 
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2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 83 Absatz 1 der Verfassung) 

Laut dem erstens Absatz von Artikel 83 der Verfassung, der in Artikel 21 des Abgeordnetengesetzes 
wiederholt wird, darf ein Abgeordneter für eine Meinungsäußerung oder Stimmabgabe, die er in einer 
Sitzung der Staatsversammlung oder einer ihrer Ausschüsse getätigt hat, strafrechtlich nicht 
verantwortlich gemacht werden. Allerdings kann einem Abgeordneten gemäß Artikel 76 bis 79 und 
insbesondere Artikel 77 der Geschäftsordnung eine Verwarnung ausgesprochen werden, wenn er 
spricht, ohne vom Vorsitzenden das Wort erhalten zu haben, wenn er einen anderen Redner 
unterbricht, wenn er ein Thema außerhalb der Tagesordnung anspricht oder wenn er während der 
Sitzung auf andere Weise die Ordnung stört oder die Geschäftsordnung verletzt; einem Abgeordneten 
kann nach zwei Verwarnungen und anhaltenden Verstößen das Wort entzogen werden oder er kann 
sogar aus der Sitzung oder aus einem Teil der Sitzung ausgeschlossen werden. 

Die Nichthaftbarkeit gilt dauerhaft: Sie erlischt nicht mit dem Ende des Abgeordnetenmandats. 

2.2.2. Immunität (Artikel 83 Absatz 2 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 83 Absatz 2 der Verfassung ist für die Festnahme eines Abgeordneten oder die 
Einleitung eines Strafverfahrens gegen ihn die Zustimmung der Staatsversammlung erforderlich. Eine 
solche Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn der Abgeordnete bei Begehung einer 
strafbaren Handlung angetroffen wird, für die ein vorgeschriebenes Strafmaß von mindestens fünf 
Jahren Freiheitsentzug vorgesehen ist. Generell muss sich der betroffene Abgeordnete auf seine 
Immunität berufen, um von ihr profitieren zu können. Jedoch verfügt die Staatsversammlung auch 
über die Befugnis, einem Abgeordneten Immunität zu gewähren, der sich nicht auf sie berufen hat 
oder der auf frischer Tat, für die ein vorgeschriebenes Strafmaß von mindestens 5 Jahren 
Freiheitsentzug vorgesehen ist, ergriffen wurde.  

Abgeordnete genießen diese Immunität ab dem Zeitpunkt der Bestätigung ihrer Wahl bis zum Ende 
ihrer Amtszeit.453 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
slowenischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Im Hinblick auf die Mitglieder des Europäischen Parlaments sieht, wie oben im Abschnitt 1.4 erwähnt, 
Artikel 9 des Gesetzes über die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Republik 
Slowenien vor, dass in Bezug auf die Immunitäten die Bestimmungen der EU-Verordnungen 
anwendbar sind; was jene Angelegenheiten betrifft, die nicht durch EU-Verordnungen geregelt 
werden, sind die Bestimmungen des Abgeordnetengesetzes und die für Abgeordnete der 
Staatsversammlung geltenden Bestimmungen anderer Gesetze mutatis mutandis anwendbar.  

Nach Artikel 22 des Abgeordnetengesetzes darf ohne die Zustimmung der Staatsversammlung ein 
Abgeordneter weder festgenommen werden noch darf gegen ihn, wenn er sich auf die Immunität 
beruft, ein Strafverfahren eingeleitet werden, außer er wird bei Begehung einer strafbaren Handlung 
angetroffen, für die eine Gefängnisstrafe von mehr als fünf Jahren vorgesehen ist. Über den Antrag der 
zuständigen staatlichen Stelle auf Erteilung der Zustimmung ist durch die Staatsversammlung auf 

                                                             
453  Artikel 203 der Geschäftsordnung: Abgeordnete genießen Immunität ab dem Zeitpunkt der Bestätigung ihrer Wahl bis 

zum Ende ihrer Amtszeit. 
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Vorschlag der Kommission für öffentliche Ämter und Wahlen nicht später als 30 Tage nach Einbringung 
des Antrags zu entscheiden. 

Das Verfahren in Bezug auf die Immunität von Mitgliedern wird im Einzelnen in Abschnitt 10 von 
Kapitel IV der Geschäftsordnung der Staatsversammlung geregelt. Gemäß Artikel 204454 der 
Geschäftsordnung der Staatsversammlung wird in Fällen, in denen bei einem Abgeordneten, der sich 
auf seine Immunität berufen hat, Gründe für eine Festnahme oder die Einleitung eines Strafverfahrens 
vorliegen, von der zuständigen Staatsbehörde beim Präsidenten der Staatsversammlung ein Antrag 
auf Zustimmung zur Festnahme oder zur Einleitung eines Strafverfahrens gestellt. Die Angelegenheit 
wird im zuständigen parlamentarischen Ausschuss (Kommission für öffentliche Ämter und Wahlen) 
geprüft, der dann der Staatsversammlung einen diesbezüglichen Vorschlag übermittelt. Die 
Staatsversammlung entscheidet daraufhin über die Gewährung oder Nichtgewährung der Immunität 
für den Abgeordneten ohne Aussprache oder Erklärung zur Abstimmung und in Erwägung der in 
Artikel 205 der Geschäftsordnung vorgesehenen Kriterien. Die in solchen Fällen „zuständige 
Staatsbehörde“ ist die Državno tožilstvo (Staatsanwaltschaft) oder das zuständige Gericht.  

Nach dem Strafverfahrensgesetz kann die Genehmigung zur Einleitung eines Strafverfahrens oder zur 
Festnahme vom Staatsanwalt beantragt werden und in Fällen, in denen nicht der Staatsanwalt ein 
Strafverfahren führt, das Gericht (Ermittlungsrichter). Die zuständige nationale Behörde in der Republik 
Slowenien ist daher die Staatsanwaltschaft oder das zuständige Gericht in der Republik Slowenien. 

Die für die Benachrichtigung des Präsidenten der Staatsversammlung in Fällen, die mit der Immunität 
der Abgeordneten der Staatsversammlung im Zusammenhang stehen, zuständige nationale Stelle ist 
das Gericht oder die Staatsanwaltschaft. Im Lichte des oben genannten Artikels 9 des ZVPEP gilt 
dasselbe mutatis mutandis für Mitglieder des Europäischen Parlaments. Dies wurde in oben genanntem 
Schreiben der Ständigen Vertretung der Republik Slowenien an den Präsidenten des Europäischen 
Parlaments bestätigt.455  

 

§ § § 

  

                                                             
454  Artikel 204 der Geschäftsordnung: Liegen in Fällen, in denen bei einem Abgeordneten, der sich auf seine Immunität 

berufen hat, Gründe für eine Festnahme oder die Einleitung eines Strafverfahrens vor, wird von der zuständigen 
Staatsbehörde beim Präsidenten der Staatsversammlung ein Antrag auf Zustimmung zur Festnahme oder zur Einleitung 
eines Strafverfahrens gestellt. Wurde ein Abgeordneter festgenommen oder wurde gegen ihn ein Strafverfahren 
eingeleitet, weil er bei Begehung einer strafbaren Handlung angetroffen wurde, für die eine Gefängnisstrafe von mehr als 
fünf Jahren vorgesehen ist, unterrichtet die zuständige Staatsbehörde den Präsidenten der Staatsversammlung 
unverzüglich über die Festnahme oder die Einleitung eines Strafverfahrens. Die zuständige Staatsbehörde unterrichtet 
den Präsidenten der Staatsversammlung auch dann über die Einleitung eines Strafverfahrens, wenn sich der Abgeordnete 
nicht auf seine Immunität berufen hat. 

455  Schreiben vom 10. Juli 2020.  
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SLOWAKEI 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der slowakischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der slowakischen Regierung wird in Artikel 109 Absatz 1 der Verfassung 
geregelt, demzufolge besteht die Regierung aus dem Premierminister, Stellvertretenden 
Premierministern und Ministern.456 

Durchführungsbestimmungen 

Die oben genannte Bestimmung der Verfassung wird durch folgende abgeleitete Rechtsvorschrift 
umgesetzt und präzisiert: Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (Gesetz 
Nr. 575/2001 über die Tätigkeit der Regierung und den Aufbau der Ministerien), in den Abschnitten 1, 
2, 3, 4 und 5. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der slowakischen Regierung 

Nach den in Abschnitt 1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der slowakischen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Predseda/Predsedníčka vlády Slovenskej republiky (Ministerpräsident/in der Slowakischen 
Republik), 

• Podpredseda/Podpredsedníčka vlády Slovenskej republiky(Stellvertretende/r Ministerpräsident/ in 
der Slowakischen Republik); Podpredsedovia/Podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky 
(Stellvertretende Ministerpräsidenten/Ministerpräsidentinnen der Slowakischen Republik), 

• Minister/Ministerka (Minister/in); Ministri/Ministerky (Minister/innen). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Es gibt keine besondere Regelung zum Zeitpunkt des Amtsantritts der Mitglieder der slowakischen 
Regierung. Die Einsetzung der Regierung wird durch die Verfassung geregelt. Insbesondere wird nach 
Artikel 110 der Verfassung der Ministerpräsident vom Präsidenten der Slowakischen Republik ernannt 
oder abberufen und werden gemäß Artikel 111 der Verfassung vom Präsidenten der Slowakischen 
Republik auf Vorschlag des Ministerpräsidenten auch weitere Regierungsmitglieder ernannt und mit 
der Leitung der Ministerien beauftragt. Nach Maßgabe von Artikel 112 legen die Mitglieder der 
Regierung vor dem Präsidenten der Slowakischen Republik einen Eid ab. Gemäß Artikel 113 der 

                                                             
456  „Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov“. Der Text der Verfassung und eine Übersetzung ins Englische ist 

abrufbar unter: https://www.ustavnysud.sk/ustava-slovenskej-republiky. 

https://www.ustavnysud.sk/ustava-slovenskej-republiky
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Verfassung ist die Regierung verpflichtet, sich innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Ernennung dem 
Nationalrat der Slowakischen Republik vorzustellen, ihr Programm vorzulegen und um eine 
Vertrauensabstimmung zu ersuchen. 

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des slowakischen Parlaments 

Verfassung  

Das slowakische Parlament trägt die Bezeichnung Národná rada (Nationalrat). Gemäß Artikel 72 der 
Verfassung ist der Nationalrat der Slowakischen Republik das alleinige verfassungs- und 
gesetzgebende Organ der Slowakischen Republik. Die Zusammensetzung des Nationalrates ist in 
Artikel 73 Absatz 1 verankert, demzufolge der Nationalrat der Slowakischen Republik 150 Abgeordnete 
hat, die für vier Jahre gewählt werden.457 

Durchführungsbestimmungen 

Nähere Bestimmungen zur Zusammensetzung und zum Aufbau des Parlaments sind im Gesetz 
Nr. 350/1996 Slg. über die Geschäftsordnung des Slowakischen Nationalrates in seiner geänderten 
Fassung enthalten.458 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des slowakischen Parlaments 

Nach den in Abschnitt 2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des slowakischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Predseda/Predsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky (Vorsitzende/r des Nationalrates der 
Slowakischen Republik), 

• Podpredseda/Podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky (Stellvertretende/ r 
Vorsitzende/r des Nationalrates der Slowakischen Republik); Podpredsedovia/Podpredsedníčky 
Národnej rady Slovenskej republiky (Stellvertretende Vorsitzende des Nationalrates der 
Slowakischen Republik), 

• Predseda/Predsedníčka výboru Národnej rady Slovenskej republiky (Vorsitzende/r der 
parlamentarischen Ausschüsse); Predsedovia/Predsedníčky výborov Národnej rady Slovenskej 
republiky (Vorsitzende der parlamentarischen Ausschüsse), 

• Člen/Členka výboru (Mitglied des parlamentarischen Ausschusses), Členovia výborov (Mitglieder 
der parlamentarischen Ausschüsse), 

• Poslanec/Poslankyňa (Mitglied des Parlaments); Poslanci/Poslankyne (Mitglieder des Parlaments). 

                                                             
457  Artikel 73 Absatz 1 „Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.“ 
458  Eine englische Fassung des Gesetzes über die Geschäftsordnung des slowakischen Nationalrats ist abrufbar unter: 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/skrad.do.  
auf Slowakisch: https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/ Doc/zd_rokovaci-poriadok-20190821.pdf. 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/parliaments/institution/skrad.do
https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/zd_rokovaci-poriadok-20190821.pdf
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1.2.3. Beginn der Amtszeit  

Nach den Bestimmungen von Artikel 5 der Geschäftsordnung des Nationalrats der Slowakischen 
Republik wird das Mitglied des Parlaments durch die Wahl mit Rechten und Pflichten ausgestattet. Mit 
Leistung des Eides tritt das Mitglied des Parlaments sein Amt an und beginnt mit der Ausübung seines 
Mandats. Artikel 75 Absatz 2 der Verfassung führt weiter aus, dass die Ablehnung der Eidesleistung 
oder ein Eid unter Vorbehalten den Mandatsverlust zur Folge haben. 

 

1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Es sind keine spezifischen Vorschriften zu der nationalen Behörde erlassen worden, die für die Meldung 
von Fällen der Unvereinbarkeit an das Europäische Parlament zuständig ist.  

Nach Abschnitt 95 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 180/2014 Slg. über die Voraussetzungen für die Ausübung 
des Wahlrechts und zur Änderung bestimmter Gesetze führt die Zentrale Wahlkommission 
Aufzeichnungen über die Wahlergebnisse und legt diese dem Vorsitzenden des Nationalrats der 
Slowakischen Republik vor, der die Wahlergebnisse dem Europäischen Parlament vorlegt. Allerdings 
ist keine dieser Behörden befugt, zu überprüfen, ob die gewählten Kandidaten sonstige Tätigkeiten 
oder eine Funktion ausüben, die mit dem Amt eines Mitglieds des Europäischen Parlaments 
unvereinbar sind. Dies wurde auch in einem offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung der 
Slowakischen Republik an den Präsidenten des Europäischen Parlaments459 bestätigt, laut dem der 
Präsident des Nationalrats der Slowakischen Republik für die Benachrichtigung über die Einnahme frei 
gewordener Sitze der Mitglieder des Europäischen Parlaments durch Ersatzmitglieder und über die 
Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament, die auf dem Hoheitsgebiet der Slowakischen 
Republik abgehalten wurden, zuständig ist. In selbigem Schreiben wird festgestellt, dass die 
Unvereinbarkeit der Aufgaben eines Mitglieds des Nationalrats der Slowakischen Republik und eines 
Mitglieds der Regierung der Slowakischen Republik mit der Ausführung der Aufgaben eines Mitglieds 
des Europäischen Parlaments beobachtet werde. Sollte unter der Voraussetzung, dass auf Seiten der 
slowakischen Behörden keine Veränderung eingetreten ist, eine Unvereinbarkeit der Aufgaben 
festgestellt werden, werde der Präsident des Europäischen Parlaments über diese Unvereinbarkeit 
unterrichtet.  

                                                             
459  Schreiben vom 25. Juni 2020. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In der Slowakei werden die parlamentarischen Immunitäten den Mitgliedern des nationalen 
Parlaments durch die Artikel 78 und 79 der Verfassung gewährt. Aufgrund während der fünften und 
sechsten Legislaturperiode vorgenommener Änderungen genießen Mitglieder des Nationalrats der 
Slowakischen Republik keine Immunität vor verwaltungs- oder strafrechtlicher Verfolgung. Artikel 78 
der Verfassung der Slowakischen Republik gewährt Mitgliedern Indemnität für Äußerungen, die sie in 
Ausübung ihrer Funktion im Nationalrat der Slowakischen Republik oder seinen Ausschüssen getätigt 
haben. 

Artikel 78 

(1) Wegen seiner Stimmabgabe im Nationalrat der Slowakischen Republik oder in einem seiner 
Ausschüsse kann ein Abgeordneter nicht gerichtlich verfolgt werden; auch nicht nach Erlöschen seines 
Mandats.  

(2) Wegen Äußerungen bei der Ausübung des Abgeordnetenmandats im Nationalrat der Slowakischen 
Republik oder in einem seiner Organe kann ein Abgeordneter nicht strafrechtlich verfolgt werden; auch 
nicht nach Erlöschen seines Mandats. Ein Abgeordneter unterliegt der Disziplinargewalt des 
Nationalrates der Slowakischen Republik.  

(3) Ein Abgeordneter darf ohne Zustimmung des Nationalrates der Slowakischen Republik nicht in 
Verwahrung genommen werden.  

(4) Wird ein Abgeordneter bei Begehung einer Straftat angetroffen und festgenommen, ist das 
zuständige Organ verpflichtet, dies unverzüglich dem Vorsitzenden des Nationalrates der 
Slowakischen Republik und dem Vorsitzenden des Mandats- und Immunitätsausschusses des 
Nationalrates bekanntzugeben. Wenn der Mandats- und Immunitätsausschuss des Nationalrates der 
Slowakischen Republik seine Zustimmung zu der Festnahme nicht erteilt, muss der Abgeordnete 
unverzüglich freigelassen werden.  

(5) Wird ein Abgeordneter in Verwahrung genommen, erlischt sein Mandat nicht, sondern wird nur 
nicht ausgeübt.460 

                                                             
460  Artikel 78 in seiner geänderten Fassung lautet wie folgt: „Čl.78  

(1) Za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch nemožno poslanca stíhať, a to ani po zániku 
jeho mandátu. 

(2) Za výroky pri výkone funkcie poslanca prednesené v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej orgáne nemožno 
poslanca trestne stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu. Poslanec podlieha disciplinárnej právomoci Národnej rady 
Slovenskej republiky. 
(3) Poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. 

(4) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi 
Národnej rady Slovenskej republiky a predsedovi Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. 
Ak mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí 
byť ihneď prepustený. 
(5) Ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje.“ 
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Artikel 79  

Der Abgeordnete kann die Zeugenaussage zu Angelegenheiten verweigern, von denen er in 
Ausübung seines Mandats erfahren hat, und zwar auch dann, wenn er nicht mehr Abgeordneter ist. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Durchführungsbestimmungen der Artikel 78 und 79 der Verfassung sind in der Geschäftsordnung 
des Nationalrates in ihrer geänderten Fassung niedergelegt. Weitere Durchführungsbestimmungen 
finden sich im Gesetz Nr. 372/1990 Slg. über Verfehlungen (das sich mit strafrechtlich nicht relevanten 
Verfehlungen beschäftigt) und im Gesetz Nr. 300/2005 Slg. Strafgesetzbuch (das sich mit strafrechtlich 
relevanten Vergehen befasst) enthalten.  

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das System der Immunität entspricht dem klassischen Modell der Immunitäten bestehend aus der 
Redefreiheit des Mitglieds des Parlaments („Nichthaftung“) und dem Schutz vor Festnahme und 
Verwahrung („Immunität“). Im September 2012 wurde, nachdem das Parlament die nötigen 
Änderungen der Verfassung und des Strafgesetzbuchs verabschiedet hatte, das Erfordernis einer 
vorherigen Zustimmung durch den Nationalrat abgeschafft. Mit Ausnahme von Gerichtsverfahren, die 
Äußerungen und das Abstimmungsverhalten während ihres Mandats betreffen, genießen slowakische 
Mitglieder des Parlaments daher keine Immunität vor strafrechtlicher Verfolgung mehr.  

2.2.1. Grundsatz der Nichthaftung (Artikel 78 Absätze 1 und 2 der Verfassung) 

Im Sinne von Artikel 78 Absatz 1 der Verfassung kann ein Abgeordneter wegen seiner Stimmabgabe 
im Nationalrat der Slowakischen Republik oder in einem seiner Ausschüsse gerichtlich nicht verfolgt 
werden. Diese Bestimmung gilt auch nach Erlöschen des Abgeordnetenmandats. Darüber hinaus kann 
ein Abgeordneter wegen Äußerungen bei der Ausübung seines Mandats im Nationalrat der 
Slowakischen Republik oder in einem seiner Organe nicht strafrechtlich verfolgt werden und unterliegt 
diesbezüglich nur der Disziplinargewalt des Nationalrates.  

Nach Maßgabe von Abschnitt 135 der Geschäftsordnung des Nationalrates kann jeder Abgeordnete 
der Disziplinargewalt des Nationalrates in folgenden Fällen unterworfen werden: 

• Äußerungen bei der Ausübung des Abgeordnetenmandats im Nationalrat oder in einem seiner 
Organe; 

• Verstöße gegen das Verbot der Stimmabgabe für einen anderen Abgeordneten [gemäß 
Abschnitt 39 Absatz 6 der Geschäftsordnung]; 

• grobe Verletzungen des Abgeordneteneides; 
• Verletzungen des Ethik-Kodex der Abgeordneten; 
• Störung der Ordnung in einer Nationalratssitzung [gemäß Abschnitt 32 der Geschäftsordnung]. 
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2.2.2. Immunität (Artikel 78 Absätze 3 und 4 der Verfassung) 

Gemäß Artikel 78 Absatz 3 und 4 der Verfassung ist die Zustimmung des Nationalrates erforderlich, um 
einen Abgeordneten in Verwahrung zu nehmen oder festzuhalten, wenn er bei der Begehung einer 
Straftat festgenommen wurde. In letzterem Fall ist die zuständige Behörde verpflichtet, dies 
unverzüglich dem Vorsitzenden des Nationalrates der Slowakischen Republik und dem Vorsitzenden 
des Mandats- und Immunitätsausschusses bekanntzugeben. Sofern der Mandats- und 
Immunitätsausschuss des Nationalrates der Slowakischen Republik seine Zustimmung zu der 
Festnahme nicht erteilt, muss der Abgeordnete unverzüglich freigelassen werden. Diese beschränkte 
Immunität wird nur für die Dauer des Abgeordnetenmandats gewährt. 

Abgeordnete haben zudem nach Artikel 79 der Verfassung das Recht, die Zeugenaussage zu 
Angelegenheiten verweigern, von denen sie in Ausübung ihres Mandats erfahren haben, und zwar 
auch nach dem Ende ihrer Amtszeit. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
slowakischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Nach dem Gesetz Nr. 301/2005 Slg. in seiner geänderten Fassung hat nur der Staatsanwalt das Recht, 
im Zusammenhang mit der Festnahme von Mitgliedern des Parlaments die Aufhebung ihrer Immunität 
zu beantragen. 

Laut einem offiziellen Schreiben des Vorsitzenden des Nationalratspräsidiums der Slowakischen 
Republik 461 an das Europäische Parlament ist daher der Staatsanwalt die für die Stellung eines solchen 
Antrags zuständige Behörde. 

 

§ § § 

  

                                                             
461  Schreiben vom 2. Oktober 2020.  



Handbuch über die Unvereinbarkeiten und die Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
 

PE 703.875 221 

FINNLAND 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der finnischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der finnischen Regierung ist in den Abschnitten 60 und 61 der finnischen 
Verfassung462 (Perustuslaki, Grundlag) mit folgendem Wortlaut geregelt: 

Abschnitt 60 

Dem Staatsrat gehören der Ministerpräsident und eine erforderliche Anzahl andere Minister an. Die 
Minister sollen als ehrlich und fähig geltende finnische Staatsangehörige sein.  

Die Minister sind dem Parlament für ihre Amtshandlungen verantwortlich. Jeder Minister, der an der 
Beratung einer Angelegenheit im Staatsrat teilgenommen hat, ist für den Beschluss verantwortlich, 
wenn er nicht seine abweichende Meinung zu Protokoll gegeben hat. 

Abschnitt 61 

Das Parlament wählt den Ministerpräsidenten, den der Präsident der Republik für diese Aufgabe 
ernennt. Die anderen Minister ernennt der Präsident nach dem Vorschlag des zum Ministerpräsidenten 
gewählten.  

Vor der Wahl des Ministerpräsidenten beraten die Parlamentsfraktionen über das 
Regierungsprogramm und die Zusammensetzung des Staatsrates. Aufgrund der Ergebnisse dieser 
Beratungen und nach Anhörung des Parlamentspräsidenten teilt der Präsident der Republik dem 
Parlament den Ministerpräsidentkandidaten mit. Der Kandidat wird zum Ministerpräsidenten gewählt, 
wenn bei offener Abstimmung im Parlament mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen seiner 
Wahl zugestimmt hat.  

Erhält der Kandidat nicht die erforderliche Mehrheit, wird nach dem gleichen Verfahren ein neuer 
Ministerpräsidentkandidat aufgestellt. Erhält auch der neue Kandidat nicht mehr als die Hälfte der 
abgegebenen Stimmen, wird im Parlament die Wahl des Ministerpräsidenten als offene Abstimmung 
ausgeführt. Gewählt wird dann die Person, die die meisten Stimmen erhalten hat. 

In der Praxis sind die Beratungen über die Regierungsbildung in der Regel abgeschlossen, das 
Programm festgelegt und die Minister durch ihre Fraktionen und Parteigremien ausgewählt, bevor im 
Parlament die Abstimmung über die Person des Ministerpräsidenten stattfindet. Daher ist die 
Abstimmung eigentlich eine Abstimmung über das Vertrauen in die gesamte Regierung, wodurch der 
Parlamentarismus – im Vergleich mit dem Wortlaut der Verfassung – gestärkt wird. 

                                                             
462  Die Verfassung Finnlands ist auf Finnisch abrufbar unter Suomen Perustuslaki, auf Schwedisch unter Finlands grundlag 

und auf Englisch (inoffizielle Übersetzung) unter The Constitution of Finland. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990731
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf
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Bei der Ernennung des Staatsrates und einer bedeutenden Veränderung seiner Zusammensetzung soll 
das Parlament versammelt sein. 

Durchführungsbestimmungen 

Es gelten keine spezifischen Bestimmungen zur Zusammensetzung der finnischen Regierung.463 
Minister müssen nicht notwendigerweise Abgeordnete sein, wenngleich sie das meist sind. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der finnischen Regierung 

Die Mitglieder der Regierung werden folgendermaßen bezeichnet: 

• Pääministeri, Statsminister (Ministerpräsident/in), 
• Ministeri, Minister (Minister/in). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Die Amtszeit beginnt mit der Ernennung der neuen Regierung durch den Präsidenten (Verfassung, 
Abschnitt 61).  

 

1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1  Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des finnischen Parlaments 

Verfassung  

Die Zusammensetzung des finnischen Parlaments ist in den Abschnitten 24 und 25 der finnischen 
Verfassung mit folgendem Wortlaut geregelt: 

Abschnitt 24 

Das Parlament besteht aus einer Kammer. Ihr gehören zweihundert Abgeordnete an, die für jeweils 
vier Jahre gewählt werden.  

Die Mandatsperiode des Parlaments beginnt, sobald das Ergebnis der Parlamentswahl bestätigt 
worden ist, und dauert an, bis die nächste Parlamentswahl vorgenommen worden ist. 

Abschnitt 25  

Die Abgeordneten werden unmittelbar und geheim nach dem Verhältniswahlrecht gewählt. Jeder 
Wahlberechtigte hat bei der Wahl gleiches Stimmrecht.  

Für die Parlamentswahl wird das Land nach der Anzahl finnischer Staatsangehöriger in mindestens 
zwölf und höchstens achtzehn Wahlkreise eingeteilt. Die Provinz Åland bildet darüber hinaus ihren 
eigenen Wahlkreis für die Wahl eines Abgeordneten.  

                                                             
463  Die Zusammensetzung der gegenwärtigen Regierung von Finnland ist in englischer Sprache abrufbar auf: 

http://valtioneuvosto.fi/hallitus/jasenet/en.jsp.  

http://valtioneuvosto.fi/hallitus/jasenet/en.jsp
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Das Recht zur Nominierung von Kandidaten für die Parlamentswahl kommt den registrierten 
politischen Parteien und den zu diesem Zweck aus mindestens 100 Wahlmännern im Wahlkreis 
gebildeten Vereinigungen zu (Wahlgesetz, vaalilaki, vallag 714/1998464, Abschnitt 119). 

Darüber hinaus enthält Abschnitt 28.1 der Verfassung und Artikel 77 der Geschäftsordnung des 
Parlaments Bestimmungen zu jenen Abgeordneten, die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
werden. 

Verfassung 

Abschnitt 28.1 

Der Abgeordnete wird für den Zeitraum, in dem er Mitglied des Europäischen Parlaments ist, von 
seinem Amt als Abgeordneter freigestellt. In diesem Zeitraum wird der Abgeordnete durch einen 
Vertreter des Abgeordneten ersetzt.  

Die Geschäftsordnung des Parlaments  

Abschnitt 77465 

Ein Abgeordneter, der als Mitglied des Europäischen Parlaments gewählt wurde, teilt dem 
Parlamentspräsidenten mit, ob er als Abgeordneter oder als Mitglied des Europäischen Parlaments 
tätig sein wird. Nach einer Wahl zum Europäischen Parlament hat diese Mitteilung zur erfolgen, bevor 
das Europäische Parlament zu seiner ersten Plenarsitzung zusammentritt. Nach Parlamentswahlen hat 
diese Mitteilung spätestens bis 12:00 Uhr mittags des dritten Tages nach der Prüfung der Mandate des 
Abgeordneten zu erfolgen. Hat sich der Abgeordnete dafür entschieden, als Mitglied des Europäischen 
Parlaments tätig zu sein, wird er von seinem Amt als Abgeordneter ab dem Datum, an dem die Mandate 
des Vertreters des Abgeordneten geprüft wurden, freigestellt.  

Durchführungsbestimmungen 

Im Wahlgesetz ist die Durchführung von Wahlen im Einzelnen geregelt.  

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des finnischen Parlaments 

Die Mitglieder des finnischen Parlaments werden wie folgt bezeichnet: 

• kansanedustaja, riksdagsledamot (Mitglied des Parlaments).  

1.2.3. Beginn der Amtszeit 

Die Mandatsperiode des Parlaments beginnt, sobald das Ergebnis der Parlamentswahl bestätigt 
worden ist, und dauert an, bis die nächste Parlamentswahl vorgenommen worden ist (Verfassung, 
Abschnitt 24). 

 

                                                             
464  Der Text des Wahlgesetzes (Nr. 714/1998) ist auf Finnisch abrufbar unter Vaalilaki und auf Schwedisch unter Vallag. Eine 

inoffizielle Übersetzung ins Englische einschließlich der Änderungen bis zum Gesetz Nr. 361/2016 ist abrufbar unter 
Election Act.  

465  Siehe Eduskunnan työjärjestys.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Vaalilaki
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980714
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en19980714.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000040
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1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Die nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament sowohl Fälle von 
Unvereinbarkeit als auch die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien Sitz haben, 
mitzuteilen, ist das Justizministerium (oikeusministeriö, justitieministeriet). Wie in einem offiziellen 
Schreiben der Ständigen Vertretung Finnlands bei der Europäischen Union an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments bestätigt, bearbeitet die Wahlverwaltungsabteilung des Justizministeriums 
diese Mitteilungen 466. 

  

                                                             
466  Schreiben vom 17. Juni 2020. 
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2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

Die Mitglieder des Parlaments genießen grundsätzlich Immunität gegenüber Klagen im 
Zusammenhang mit ihrer parlamentarischen Tätigkeit. Für die Aufhebung dieser Immunität ist eine 
sehr große Mehrheit (83 Prozent der abgegebenen Stimmen) erforderlich. Was allgemeine 
Rechtsverstöße betrifft, genießen sie keine Immunität, dürfen jedoch für Straftaten, für die eine 
Freiheitsstrafe von weniger als sechs Monate vorgeschrieben ist, nicht in Verwahrung oder 
Untersuchungshaft genommen werden, außer das Parlament stimmt einem solchen Zwangsmittel mit 
einfacher Mehrheit zu (Verfassung, Abschnitt 30). 

Abschnitt 30  

Ein Abgeordneter darf nicht an der Ausübung seines Mandats gehindert werden.  

Ein Abgeordneter darf wegen im Parlament geäußerter Ansichten oder wegen seines Verhaltens bei 
der Behandlung einer Angelegenheit nicht unter Anklage gestellt oder seiner Freiheit beraubt werden, 
sofern das Parlament dies nicht durch einen Beschluss bewilligt hat, dem mindestens fünf Sechstel der 
abgegebenen Stimmen zugestimmt haben.  

Von der Festnahme und Verhaftung eines Abgeordneten soll der Parlamentspräsident sofort in 
Kenntnis gesetzt werden. Ein Abgeordneter darf nicht ohne Zustimmung des Parlaments vor dem 
Beginn des Gerichtsverfahrens festgenommen oder verhaftet werden, sofern er nicht aus 
schwerwiegenden Gründen einer Straftat verdächtigt wird, für die die vorgeschriebene mildeste Strafe 
mindestens sechs Monate Gefängnis beträgt. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Die Geschäftsordnung des Parlaments enthält keine weiteren Bestimmungen über die Umsetzung der 
parlamentarischen Immunität. Zur Bestätigung des Fehlens solcher Bestimmungen siehe auch 
Abschnitt 2.3 unten. 

 

2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

Das für finnische Abgeordnete geltende System der Immunität besteht aus der Redefreiheit des 
Mitglieds des Parlaments und dem Schutz vor Festnahme und Verwahrung wegen Vergehen. 

2.2.1 Grundsatz der beschränkten Haftung (Abschnitt 30 der Verfassung) 

Die in Abschnitt 30 vorgesehene beschränkte Haftung umfasst den Schutz der Abgeordneten vor 
Verfolgung und vor Festnahme oder Verhaftung wegen im Parlament geäußerter Ansichten oder 
wegen ihres Verhaltens bei der Behandlung einer Angelegenheit. Wegen solcher Äußerungen oder 
Verhaltensweisen können Abgeordnete nur mit Zustimmung des Parlaments vor Gericht angeklagt 
oder ihrer Freiheit beraubt werden, und dem betreffenden Parlamentsbeschluss müssen mindestens 
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fünf Sechstel der abgegebenen Stimmen zugestimmt haben. Der Abschnitt gilt nur für Straftaten, die 
im Parlament begangen wurden und mit den Aufgaben eines Abgeordneten in Zusammenhang 
stehen. Andere von Abgeordneten begangene Straftaten können so verfolgt werden, als wären sie von 
einer anderen Person verübt worden, und die Zustimmung des Parlaments ist nicht erforderlich.  

Die beschränkte Haftung gilt über das Erlöschen des Abgeordnetenmandats hinaus. 

2.2.2. Immunität (Abschnitt 30 der Verfassung) 

Der verstärkte Schutz von Abgeordneten in Strafverfahren gemäß Abschnitt 30 verhindert die 
Festnahme von Abgeordneten oder die Verhängung von Untersuchungshaft über Abgeordnete 
wegen Vergehen vor dem Beginn des Gerichtsverfahrens, sofern das Parlament nicht seine 
Zustimmung erteilt hat. Nach dem Beginn des Gerichtsverfahrens kann das zuständige Gericht die 
Festnahme auch ohne die Zustimmung des Parlaments anordnen. Es sei angemerkt, dass Abschnitt 30 
im Falle der Verurteilung des Abgeordneten zu einer Freiheitsstrafe keinen Schutz vor Vollstreckung 
der Strafe bietet. Im Hinblick auf strafrechtliche Sanktionen werden Abgeordnete wie alle anderen 
Bürger behandelt.  

Der verstärkte Schutz von Abgeordneten in Strafverfahren gilt für das Abgeordnetenmandat 
allgemein. Er bezieht sich demnach auf Tätigkeiten im Parlament ebenso wie auf Verhaltensweisen. 
Allerdings besteht der Schutz nicht, wenn ein Abgeordneter aus schwerwiegenden Gründen einer 
Straftat verdächtigt wird, für die die vorgeschriebene mildeste Strafe mindestens sechs Monate 
Gefängnis beträgt. Zudem wird der Schutz nur für die Dauer der Amtszeit gewährt. 

 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
finnischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 

Für die Beantragung der Aufhebung der Immunität von finnischen Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments wurden keine spezifischen Verfahrensvorschriften verabschiedet. Anzunehmen ist, dass die 
für die Beantragung der Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des nationalen Parlaments 
anwendbaren Bestimmungen mutatis mutandis gelten. 

In offiziellen Schreiben der Ständigen Vertretung Finnlands bei der Europäischen Union an den 
Präsidenten des Europäischen Parlaments467 heißt es, dass die finnischen Gesetze keine Bestimmungen 
über die Beantragung der Aufhebung der Immunität von MdEP enthalten und Anträge auf Aufhebung 
der Immunität von Mitgliedern des Europäischen Parlaments durch die Ständige Vertretung 
übermittelt werden.  

Damit eine Aufhebung der Immunität gegenüber Zwangsmitteln wegen geringfügiger allgemeiner 
Rechtsverstöße eingeleitet werden kann, ist ein bedingter Haftbefehl oder ein Gerichtsbeschluss, mit 
dem eine Verwahrung angeordnet wird, erforderlich. Nach Kapitel 2, Abschnitt 9 des Gesetzes über 
Zwangsmittel (Nr. 806/2011) (pakkokeinolaki, tvångsmedelslag)468 ist eine Haftanordnung von einem 
Beamten auszusprechen, der über eine Festnahmebefugnis verfügt. Diese kommt kontextabhängig 
der Polizei (poliisi, polisen), der Anklagebehörde (syyttäjä, åklagare), dem Zoll (Tullihallitus, Tullstyrelsen) 
und dem Grenzschutz (Rajavartiolaitos, Gränsbevakningsväsendet) zu. 

                                                             
467  Schreiben vom 16. April 2013 und vom 17. Juni 2020. 
468  Der Text des Gesetzes über Zwangsmittel (Nr. 806/2011) ist auf Finnisch abrufbar unter Pakkokeinolaki und auf 

Schwedisch unter Tvångsmedelslag. Eine inoffizielle Übersetzung ins Englische ist abrufbar unter Coercive Measures Act.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110806
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110806
https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2011/en20110806_20131146.pdf
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§ § § 
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SCHWEDEN 

1.  Nationale gesetzliche Bestimmungen zu Umfang und Wesen der 
Unvereinbarkeiten gemäß Artikel 7 Absatz 1 erster Gedankenstrich sowie 
Artikel 7 Absatz 2 des Aktes von 1976 
 

1.1. Mitglied der Regierung eines Mitgliedstaats 

1.1.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung der schwedischen Regierung 

Verfassung 

Die Zusammensetzung der schwedischen Regierung ist in Kapitel 6 Artikel 1 des 
Regierungsformgesetzes469 (Regeringsformen, Teil der Verfassung zur Regierungsform, im Folgenden 
das Regierungsformgesetz) geregelt, demzufolge die Regierung aus dem Staatsminister und den 
übrigen Ministern besteht. Der Staatsminister wird gemäß dem Verfahren in den Artikeln 4 bis 6 
ernannt und ernennt seinerseits die übrigen Minister. In Artikel 2 wird weiter ausgeführt, dass die 
Minister schwedische Staatsbürger sein müssen und keine andere Beschäftigung haben dürfen und 
keine Ämter oder Tätigkeiten ausüben können, die das öffentliche Vertrauen in sie gefährden würden. 

Laut dem Regierungsformgesetz werden die Regierungsgeschäfte durch die Regierung bei 
Regierungssitzungen, an denen mindestens fünf Mitglieder teilnehmen müssen, wahrgenommen 
(Kapitel 7 Artikel 3 und 4). Für Minister gilt also eine Untergrenze, jedoch keine Obergrenze. In den 
letzten Jahren lag die Zahl etwas über 20. 

1.1.2. Bezeichnung der Mitglieder der schwedischen Regierung 

Nach den in Abschnitt 1.1.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder der schwedischen 
Regierung wie folgt bezeichnet: 

• Statsministern (Ministerpräsident), 
• Statsråd (Minister). 

1.1.3. Beginn der Amtszeit  

Hat der Riksdag der Ernennung des vorgeschlagenen Staatsministers zugestimmt, benennt dieser dem 
Riksdag so bald wie möglich die Minister. Danach erfolgt der Regierungswechsel bei einer Sitzung des 
Staatsrats vor dem Staatsoberhaupt (König bzw. Königin) oder, ist dieses nicht anwesend, vor dem 
Präsidenten des Riksdag, der an einer solchen Sitzung des Staatsrats stets teilnimmt. Der Präsident des 
Riksdag ernennt mit einer Ernennungsurkunde im Namen des Riksdag den Ministerpräsidenten 
(Regierungsformgesetz, Kapitel 6 Artikel 6).  

                                                             
469  Regeringsformen (1974:152), siehe Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform. 

Eine offizielle Übersetzung ins Englische ist abrufbar unter The Instrument of Government. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/?bet=1974:152
https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-instrument-of-government-2015.pdf
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1.2. Mitglied eines nationalen Parlaments 

1.2.1. Gesetzliche Bestimmungen zur Zusammensetzung des schwedischen Parlaments 

Verfassung 

Die Zusammensetzung des Riksdag (schwedisches Parlament) ist in Kapitel 3 Artikel 2 des 
Regierungsformgesetzes geregelt, demzufolge er aus einer Kammer mit 349 Abgeordneten besteht 
und für die Abgeordneten Ersatzmitglieder zu benennen sind. 

Planmäßige Wahlen zum Riksdag werden alle vier Jahre abgehalten (Regierungsformgesetz, Kapitel 3 
Absatz 3). 

Die Wählbarkeit ist in Kapitel 3 Artikel 4 des Regierungsformgesetzes geregelt, laut dem jeder 
schwedische Staatsbürger, der derzeit seinen Wohnsitz im Königreich hat oder jemals im Königreich 
hatte und das Alter von 18 Jahren erreicht hat, bei Wahlen zum Riksdag wahlberechtigt ist. Nur eine 
wahlberechtigte Person kann Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des Riksdag sein. Die Frage, ob 
eine Person wahlberechtigt ist, ist auf Grundlage eines vor der Wahl erstellten Wählerverzeichnisses zu 
beantworten. 

Durchführungsbestimmungen 

Nähere Bestimmungen zu Struktur und Organisation des Riksdag sind im Riksdag-Gesetz 
(Riksdagsordningen)470 enthalten, das seiner Natur nach zwischen Grundgesetz und einfachem Gesetz 
liegt. 

1.2.2. Bezeichnung der Mitglieder des schwedischen Parlaments 

Nach den in Abschnitt 1.2.1. genannten Bestimmungen werden die Mitglieder des schwedischen 
Parlaments wie folgt bezeichnet:  

• Riksdagsledamot (Mitglied des Parlaments); Riksdagsledamöter (Mitglieder des Parlaments). 

1.2.3. Beginn der Amtszeit  

In Kapitel 3 Artikel 10 des Regierungsformgesetzes ist bestimmt, dass jede Wahl ab dem Datum, an 
dem der neu gewählte Riksdag zusammentritt, bis zu dem Datum, an dem der nächste gewählte 
Riksdag zusammentritt, gültig ist. Der neu gewählte Riksdag tritt am fünfzehnten Tag nach dem 
Wahltag, jedoch nicht vor dem vierten Tag nach Verkündigung des Wahlergebnisses, zusammen. 

Der Zeitpunkt des Amtsantritts der Mitglieder des Riksdag fällt mit dessen ersten Zusammentritt 
zusammen. Bei der ersten Sitzung wird ein Bericht des Wahlprüfungsausschusses über die Prüfung der 
Bestätigungen für die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder vorgelegt und die Mitglieder 
werden namentlich aufgerufen (Riksdag-Gesetz, Kapitel 3 Artikel 3). 

                                                             
470  Siehe Riksdagsordning (2014:801).  

Eine offizielle englische Fassung ist abrufbar unter The Riksdag Act (2014:801). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/riksdagsordning-2014801_sfs-2014-801
https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-riksdag-act-2015.pdf
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1.3. Nationale Behörde, die dafür zuständig ist, dem Europäischen Parlament Fälle der 
Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen freien 
Sitz haben, zu übermitteln 

Fälle der Unvereinbarkeit mit der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament sind in Kapitel 1 Artikel 6 
des schwedischen Wahlgesetzes (2005:837)471 dargelegt. Keine staatliche Behörde ist ausdrücklich mit 
der Aufgabe betraut, das Europäische Parlament über Unvereinbarkeiten zu informieren, das 
Wahlgesetz sieht jedoch Verfahren für die Ermittlung der gewählten Kandidaten und die Ausstellung 
und Prüfung von Bestätigungen für die ernannten Mitglieder vor. Wie von der Ständigen Vertretung 
Schwedens 472 mitgeteilt, ist die zentrale Wahlbehörde jene nationale Behörde, die das Europäische 
Parlament über Fälle der Unvereinbarkeit und die Namen der gewählten MdEP, die Anspruch auf einen 
freien Sitz haben, unterrichtet. 

Laut Kapitel 14 Artikel 1 des Wahlgesetzes verteilt die zentrale Wahlbehörde (Valmyndigheten) auf 
Grundlage des Ergebnisses der endgültigen Stimmenzählung die Sitze im Riksdag und im 
Europäischen Parlament und bestimmt auch, welche Kandidaten als Mitglieder und Ersatzmitglieder 
gewählt wurden. Für die zu Mitgliedern des Riksdag oder des Europäischen Parlaments oder zu 
Ersatzmitgliedern ernannten Personen stellt die Wahlbehörde unverzüglich eine dementsprechende 
Bestätigung aus, die den Namen der ernannten Person, die Uhrzeit, die Partei und den Wahlkreis, für 
den das Mitglied ernannt wurde, enthält. Ein Auszug aus der Niederschrift oder anderen 
Berechnungsunterlagen, auf deren Grundlage das Mitglied bzw. das Ersatzmitglied ernannt wurde, gilt 
als Bestätigung. Eine Bestätigung in Bezug auf ein Mitglied des Europäischen Parlaments wird der 
ernannten Person, dem Wahlprüfungsausschuss, dem Präsidenten des Riksdag und dem Europäischen 
Parlament übermittelt (Wahlgesetz, Kapitel 14 Artikel 28 und 29).  

Der vom Riksdag473 ernannte Wahlprüfungsausschuss (Valprövningsnämnden) überprüft die korrekte 
Ausstellung der Bestätigungen für die Abgeordneten des Riksdag oder die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments und ihre Ersatzmitglieder. Ein entsprechender Prüfbericht ist unverzüglich an den 
Präsidenten des Riksdag bzw., bei der Wahl von Mitgliedern des Europäischen Parlaments, an das 
Europäische Parlament zu übermitteln (Kapitel 14 Abschnitt 30).  

Laut Kapitel 15 Artikel 10 des Wahlgesetzes treten Mitglieder des Europäischen Parlaments ihr Amt an, 
sobald sie ernannt wurden und ihre Wählbarkeit durch das Europäische Parlament geprüft wurde.  

  

                                                             
471  Siehe Vallag (2005:837).  
472  E-Mail vom 28. September 2020. 
473  Regierungsformgesetz, Kapitel 3 Artikel 12.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vallag-2005837_sfs-2005-837


Handbuch über die Unvereinbarkeiten und die Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments 
 

PE 703.875 231 

2.  Nationale Immunitäten gemäß Artikel 9 Buchstabe a des Protokolls 
(Nr. 7) über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union 
 

2.1. Gesetzliche Bestimmungen zu den nationalen parlamentarischen Immunitäten  

2.1.1. Verfassung 

In Schweden wird die parlamentarische Immunität gemäß Kapitel 4 Artikel 12 des 
Regierungsformgesetzes gewährt, laut dem 

Kapitel 4 Artikel 12  

eine Person, die ihr Mandat als Abgeordneter des Riksdag ausübt oder ausgeübt hat, wegen ihrer 
Äußerungen oder Handlungen bei der Ausübung des Mandats nicht belangt werden darf, sofern dies 
nicht durch einen Beschluss des Riksdag genehmigt wird, bei dem mindestens fünf Sechstel der 
Abstimmenden dafür stimmen.  

Ebenso darf eine solche Person wegen ihrer Äußerungen oder Handlungen bei der Ausübung des 
Mandats nicht ihrer Freiheit beraubt oder in ihrer Reisefreiheit innerhalb des Königreichs beschränkt 
werden, sofern dies nicht durch einen entsprechenden Beschluss des Riksdag genehmigt worden ist.  

Ist ein Abgeordneter des Riksdag in anderen Fällen einer Straftat verdächtig, sind die 
Rechtsvorschriften über Festnahme oder Verhaftung nur dann anzuwenden, wenn er die Tat gesteht 
oder auf frischer Tat ertappt wird, oder wenn als Mindeststrafmaß für das Vergehen eine 
Gefängnisstrafe von zwei Jahren vorgesehen ist. 

2.1.2. Durchführungsbestimmungen 

Weitere Bestimmungen über die Verfolgung oder den Freiheitsentzug von Mitgliedern des Riksdag 
finden sich in Kapitel 5 Artikel 7 des Riksdag-Gesetzes. Laut diesem Artikel wird der Antrag auf 
Zustimmung durch den Riksdag (vgl. oben Regierungsformgesetz, Kapitel 4, Artikel 12) von einem 
Staatsanwalt oder einer anderen Person, die ein gerichtliches Verfahren anstrengen möchte, dem 
Präsidenten des Riksdag vorgelegt. Ist der Antrag dermaßen unvollständig, dass er nicht als Grundlage 
für die Prüfung durch den Riksdag verwendet werden kann, oder konnte der Antragsteller nicht 
nachweisen, dass er zur Anklageerhebung oder zur Beantragung einer solchen Handlung durch eine 
Behörde befugt ist, hat der Präsident den Antrag abzuweisen. In jedem anderen Fall teilt der Präsident 
den Sachverhalt in einer Parlamentssitzung mit. Eine ergänzende Bestimmung (5.7.1) sieht vor, dass 
ein solcher Antrag schriftlich vorzulegen ist und begründet sein muss.  

Gemäß Kapitel 10 Artikel 2 des Riksdag-Gesetzes ist ein Antrag auf Zustimmung zur Verfolgung oder 
zum Freiheitsentzug, der dem Parlament mitgeteilt wurde, zur Vorbereitung an den 
Verfassungsausschuss zu verweisen.  
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2.2. Umfang und Wesen der nationalen parlamentarischen Immunitäten 

2.2.1. Grundsatz der beschränkten Haftung (Kapitel 4 Artikel 12 Absatz 1 des 
Regierungsformgesetzes) 

Laut Kapitel 4 Artikel 12 Absatz 1 des Regierungsformgesetzes darf eine Person, die ihr Mandat als 
Abgeordneter des Riksdag ausübt, wegen ihrer Äußerungen oder Handlungen bei der Ausübung des 
Mandats nicht belangt werden, sofern dies nicht durch einen Beschluss des Riksdag genehmigt wird, 
bei dem mindestens fünf Sechstel der Abstimmenden dafür stimmen. Ebenso darf eine solche Person 
wegen ihrer Äußerungen oder Handlungen bei der Ausübung des Mandats nicht ihrer Freiheit beraubt 
oder in ihrer Reisefreiheit innerhalb des Königreichs beschränkt werden, sofern dies nicht durch einen 
entsprechenden Beschluss des Riksdag genehmigt worden ist.  

Nach Maßgabe der vorbereitenden Arbeiten gilt diese Immunität nur für Handlungen der Mitglieder 
im Parlament und in den Gremien des Riksdag, z. B. in den parlamentarischen Ausschüssen, sofern 
diese Handlungen eindeutig mit dem Mandat im Zusammenhang stehen.474   

Die Bestimmungen in Absatz 1 gelten auch für den Präsidenten des Riksdag und für einen 
Stellvertreter, der das Mandat eines Abgeordneten ausübt (Regierungsformgesetz, Kapitel 4 
Artikel 13).  

Der Riksdag hat zwei Mal Anträge von Staatsanwälten bezüglich der Einleitung eines Strafverfahrens 
gegen ein Mitglied des Riksdag erhalten. In beiden Fällen gelangte der Verfassungsausschuss im Zuge 
seiner Vorbereitungsarbeiten zu dem Schluss, dass die fraglichen Handlungen nicht im Zuge der 
Ausübung des Abgeordnetenmandats gesetzt wurden und für die Verfolgung daher keine Erlaubnis 
des Riksdag erforderlich ist (vgl. Ausführungen zur relativen Immunität unten).475  

2.2.2. Immunität (Kapitel 4 Artikel 12 Absatz 2 des Regierungsformgesetzes) 

 

In Kapitel 4 Artikel 12 Absatz 2 des Regierungsformgesetzes ist eine beschränkte Immunität bei 
Straftaten eines Mitglieds des Riksdag vorgesehen, die diese als Privatperson, also nicht in Ausübung 
des Mandats als Mitglied des Riksdag begangen hat. Diese Bestimmung sieht vor, dass, wenn ein 
Mitglied des Riksdag in allen anderen als den in Absatz 1 (vgl. oben) genannten Fällen einer Straftat 
verdächtigt wird, die Rechtsvorschriften über Festnahme oder Verhaftung nur dann anzuwenden sind, 
wenn der Abgeordnete die Tat gesteht oder auf frischer Tat ertappt wird, oder wenn als 
Mindeststrafmaß für das Vergehen eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren vorgesehen ist. Zu beachten 
ist jedoch, dass es weder Beschränkungen hinsichtlich der Verfolgung gibt, noch sich die Immunität 
auf Reisebeschränkungen oder Vorladungen zur Befragung erstreckt.  

Die Bestimmungen in Bezug auf die relative Immunität gelten auch für einen Stellvertreter, der das 
Mandat eines Abgeordneten ausübt (Regierungsformgesetz, Kapitel 4 Artikel 13).  

In Kapitel 4 Artikel 11 Absatz 3 des Regierungsformgesetzes ist festgelegt, dass ein Mitglied des 
Riksdag, das eine Straftat begangen hat, nur dann seines Amtes enthoben werde darf, wenn dieses 

                                                             
474  Siehe Regierungsvorlage 1973:90 S. 266. 
475  Bericht des Verfassungsausschusses 1993/94:KU49, Bericht des Verfassungsausschusses 1999/2000:KU21.  

https://data.riksdagen.se/fil/A867E025-F83C-43D0-A82D-3EB127C6573D
https://data.riksdagen.se/fil/A867E025-F83C-43D0-A82D-3EB127C6573D
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Mitglied offensichtlich für das Amt ungeeignet ist. Eine solche Entscheidung wird von einem Gericht 
getroffen. 

2.3. Nationale Behörde, die zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines 
schwedischen Mitglieds des Europäischen Parlaments berechtigt ist 
Vgl. die oben im Abschnitt 2.1.2 genannten Bestimmungen bezüglich des Antragsverfahrens zur 
Aufhebung der Immunität von Mitgliedern des nationalen Parlaments. Es wurden keine speziellen 
Verfahrensvorschriften zur Beantragung der Aufhebung der Immunität eines schwedischen Mitglieds 
des Europäischen Parlaments erlassen. 

Laut den von der Ständigen Vertretung Schwedens bei der Europäischen Union 476 erhaltenen 
Information ist die schwedische Anklagebehörde (Åklagarmyndigheten) jene nationale Behörde, die für 
die Beantragung der Aufhebung der Immunität eines schwedischen Mitglieds des Europäischen 
Parlaments zuständig ist. 

 

§ § § 

  

                                                             
476  E-Mail vom 28. September 2020. 
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Zusammenfassung 

Auf Anfrage des Rechtsausschusses fasst dieses Handbuch, zur Verfügung gestellt durch die 
Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten, im ersten Teil den 
Rechtsrahmen der EU bezüglich der Unvereinbarkeiten und der Immunität der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments zusammen. Basierend auf Länderberichten bietet der zweite Teil des 
Handbuchs einen Überblick über die entsprechenden nationalen Vorschriften jedes 
Mitgliedstaates bezüglich der Zusammensetzung nationaler Regierungen und Parlamente sowie 
bezüglich jener über nationale parlamentarische Immunitäten. 

 

Dieses Handbuch wird regelmäßig auf Basis erhaltener Informationen aktualisiert; 
ausschlaggebend ist das Datum der Ausgabe. 
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